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Vorwort

sehr geehrte damen und herren,

die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise erfordert außergewöhnliche 

anstrengungen und ungewöhnliche Maßnahmen zur belebung von Wachs-

tum und beschäftigung. dabei stehen dienstleistungen der daseinsvorsorge 

und investitionen in die infrastruktur im besonderen Fokus, weil sie ein erheb-

liches Potential für gesamtwirtschaftliche impulse bieten.

so wurden dank der informations- und Kommunikationstechnologie mit dem 

Mobilfunk und dem internet Millionen von arbeitsplätzen geschaffen, das 

private Konsumverhalten, aber auch die Wirtschaft insgesamt grundlegend 

verändert. diese innovativen impulse sind bei weitem noch nicht erschöpft. 

Mit der entwicklung zu immer breitbandigeren zugängen im Festnetz und im 

Mobilfunk werden neue und vielversprechende anwendungen entstehen, die 

die derzeit verfügbaren Kapazitäten noch nicht zulassen.

der breitbandausbau steht daher mit recht im Mittelpunkt des öffentlichen 

interesses. noch gibt es viele zweifel, ob die gewaltigen investitionen von 

geschätzten 30 Mrd. euro finanziert werden können, ob sie sich durch die 

nachfrage rechtfertigen lassen und ob sie den potentiellen investoren eine 

ausreichende ertragsperspektive sichern.

die bundesnetzagentur ist bereit, ihren erfahrungsschatz des vergangenen 

jahrzehnts einzubringen und nutzbar zu machen, damit die ambitionierten 

und ehrgeizigen ziele der breitbandstrategie der bundesregierung erreicht 

werden können. 

Funktionsfähiger Wettbewerb und regulierung hatten nie allein niedrige 

Preise für die Verbraucher als ziel, sondern immer auch den aufbau von 

modernen infrastrukturen und innovativen dienstleistungen. die deutsche 

telekom ag und die Wettbewerber haben fast gleichgewichtig in deutschland 

eine der modernsten telekommunikationsinfrastrukturen aufgebaut und 

dabei jedes jahr Milliardenbeträge investiert. Wir brauchen das rad, sprich 

die Wettbewerbsregeln, daher nicht neu zu erfinden, wir müssen sie adäquat 

und sachgerecht auf die neuen herausforderungen anwenden. die regeln 
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sind entsprechend flexibel und zukunftsorientiert. Wir werden sie auch dort 

weiterentwickeln, wo der glasfaserausbau Kooperationen und die gemeinsame 

inanspruchnahme von infrastrukturen sinnvoll erscheinen lässt. 

auch in die strom- und gasnetze muss gewaltig investiert werden. sie müssen 

rasch den anforderungen angepasst werden, die sich aus dem europaweiten 

handel und der gewünschten Förderung erneuerbarer energien ergeben. 

gleichzeitig ist die diskussion um Veränderungen der eigentumsstrukturen der 

netze in vollem gang. 

die bundesnetzagentur leistet mit ihren klaren entscheidungen einen wesent-

lichen beitrag, um die rahmenbedingungen für die gewaltigen investitionen in 

der größenordnung zweistelliger Milliardenbeträge vorhersehbar und planbar 

zu gestalten. 

Führten risikoreiche Versprechen von zweistelligen renditen aus dem bereich 

der Finanzdienstleister zu einer, wie wir in den letzten Monaten sehen konnten, 

gewaltigen Kapitalvernichtung, so bedeuten investitionsbudgets und anreiz-

regulierung mittel- und langfristige sicherheit für die netzinvestoren und 

gewährleisten konstante und solide erträge. dies sollte anleger bei langfristig 

orientierten investments zu einem umdenken hin zu netzinvestitionen führen.
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neben dem ausbau und der erweiterung der strom- und gasnetze wird auch 

die steuerung von angebot und nachfrage mittels eines intelligenten netzes 

(smart grid) eine immer größere rolle spielen. Wir werden die beschleunigung 

des einbaus von intelligenten zähl-, Mess- und steuerungstechnologien zu  

einem teil unserer arbeit machen. die Verbindung von moderner infor ma tions-

technologie und netzsteuerung ist eine große chance für innovationen, weil 

sie die Kosten bei der netzbewirtschaftung reduzieren und einen signifikanten 

beitrag zum energiesparen leisten kann.

die beispiele zeigen, wie mit innovationen investitionen und arbeitsplätze 

geschaffen und langfristig die infrastrukturen in deutschland erneuert und 

ausgebaut werden können. netzinvestitionen werden auch Folgeinvestitionen 

in den nachgelagerten bereichen von handel, dienstleistungen und Produk-

tion auslösen, die ohne moderne netze nicht möglich wären. sie haben daher 

eine schlüssel- und Katalysatorrolle im rahmen jeder innovationsstrategie. 

die Frage, ob wir dabei mehr oder weniger regulierung brauchen, ist schon 

vom ansatz her falsch gestellt und wird oft oberflächlich und interessengeleitet 

diskutiert. dies offenbart nur ein erschreckendes schwarz-Weiß-denken, das 

angesichts der unzureichenden regulierung der Finanzmärkte schon längst 

in der Mottenkiste gelandet sein sollte.

nur eine gute, adäquate und vorausschauende regulierung kann die balance 

zwischen Vorhersehbarkeit und Planbarkeit auf der einen seite sowie innova-

tion und Wettbewerb um bessere Konzepte und ideen auf der anderen seite 

schaffen. die bundesnetzagentur und eine regulierung mit augenmaß sind 

dabei nicht teil des Problems, sondern immer teil der lösung.

Matthias Kurth 

Präsident
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REGULATORISCHE RAHmENBEDINGUNGEN 

Im TELEKOmmUNIKATIONSBEREICH

die telekommunikationsbranche bietet inner-

halb der netzindustrien einen beachtlichen 

spielraum für innovationen, weil sich der tech-

nologische Fortschritt hier unmittelbar auf die 

ausgestaltung der netze auswirkt. das große 

innovationspotential war einer der wesentli-

chen beweggründe für die liberalisierung der 

telekommunikationsmärkte Mitte der 90er 

jahre. die entwicklung hin zu breitbandnetzen 

sowie das zusammenwachsen der telekommu-

nikationsmärkte mit den it-Märkten schafften 

ein angebot an neuen diensten, das vor wenigen  

jahren noch nicht denkbar war. dadurch sind 

die telekommunikationsmärkte dem ständigen 

Wandel und stetigen Weiterentwicklungen 

unterworfen. 

nach ca. zehn jahren regulierung der telekom-

munikationsmärkte ist festzustellen, dass die 

rahmenbedingungen für ein wettbewerbs-

freundliches umfeld gesorgt haben, in dem 

es sich zu investieren lohnt. hierbei darf nicht 

vergessen werden, dass die regulierung den 

Wettbewerb erst ermöglicht hat. dieser Wett-

bewerb hat seinerseits starke anreize für inno-

vationen und investitionen gesetzt – sowohl auf 

seiten der Wettbewerber als auch auf seiten der 

deutschen telekom ag (dt ag). seit der voll-

ständigen Marktöffnung 1998 sind insgesamt 

ca. 80 Milliarden euro investiert worden, davon 

mehr als die hälfte von den seit der liberalisie-

rung neu im Markt tätigen Wettbewerbern.

zwischen den gesetzlich verankerten zielen 

der Förderung effizienter infrastrukturinves-

titionen und der Wahrung von Verbraucher-

interessen besteht kein unüberbrückbarer  

Konflikt. Vielmehr wird das gegenwärtige  

Konzept der regulierung beiden zielsetzungen 

gleicher maßen gerecht. die Verbraucher  

profitieren von deutlich gesunkenen Preisen, 

einer deutlich größeren angebotsvielfalt und 

neuen dienstleistungen. und selbst diejenigen 

Verbraucher, denen regional keine wett bewerb-

lichen angebote zur Verfügung stehen, profi-

tieren von den Preissenkungen. 

die Wettbewerber erhalten zu fairen bedin-

gungen den zugang zum netz der dt ag und 

bekommen durch entsprechende Preissignale 

anreize für eigene investitionen. so sind zum 

beispiel von Wettbewerbern aktuell über acht 

Millionen teilnehmeranschlussleitungen (tal) 

angemietet. Voraussetzung hierfür war die 

erschließung von ca. 3.500 hauptverteilern 

durch die Wettbewerber, die damit erhebliche 

investitionen in die eigene infrastruktur vorge-

nommen haben. der erfolg des Vorleistungs-

produkts tal war nur möglich, weil die bundes-

netzagentur ausgewogene und konsistente 

entgelte hierfür festgelegt hat. dem regulierten 

unternehmen werden angemessene renditen 

zugestanden und die von ihm nachgewiesenen 

sonderbelastungen werden kostenmäßig 

berücksichtigt. dadurch stehen der dt ag 

ausreichende Mittel für den aus- und umbau 

ihrer netze zur Verfügung. die Wettbewerber 

hingegen erhalten ein preislich attraktives 

Produkt, das ihnen die Veredelung mit eigenen 

dienstleistungen und die erzielung eigener 

Margen erlaubt. gleichzeitig werden anreize 

gesetzt, auch im anschlussbereich in eigene 

infrastruktur zu investieren. die Projekte von 

Wettbewerbern, die in einigen städten sogar  

eigene glasfasernetze bis in die häuser verlegen, 

unterstreichen dies nachdrücklich. dabei 

erweist sich der Kostenmaßstab des telekom-

munikationsgesetzes (tKg) als hinreichend 

flexibel, alle relevanten risiken abzubilden.
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mIGRATION ZUR IP-TECHNOLOGIE

die telekommunikationsbranche befindet 

sich derzeit weltweit in einem tief greifenden 

umrüstungsprozess. dabei wird zunehmend 

iP-technologie eingesetzt, um nach und nach 

traditionelle leitungsvermittelte technologien 

zu ersetzen. Was unter den stichwörtern next 

generation networks (ngn), next generation 

access (nga) oder auch allgemein „umstellung 

auf iP“ behandelt wird, ist bei genauerer  

betrachtung ein ganzes bündel unterschied-

lichster Maßnahmen, um telekommunikations-

netze auszubauen, zu optimieren und das 

angebot innovativer dienste zu ermöglichen. 

einerseits wird leitungsvermittelte technologie 

durch paketvermittelte ersetzt, um Kosten zu 

sparen. auf der anderen seite sind auf- bzw. 

umrüstungen des netzes insbesondere im 

anschlussbereich erforderlich, um endkunden 

mehr hochwertige breitbandige dienste anbie-

ten zu können. hierzu haben die unternehmen 

unterschiedliche strategien, die sich haupt-

sächlich darin unterscheiden, wie nah glasfaser 

an die endkundenanschlüsse herangeführt 

wird. der ausbau von nga-infrastrukturen 

ermöglicht es, immer mehr endkunden hohe 

bandbreiten anzubieten, was zu einer stärkung 

des standorts deutschland führt. durch die 

bereitstellung von Vdsl-anschlüssen ist der 

nga-ausbau in deutschland im Vergleich zu 

anderen großen eu-ländern bereits weit fort-

geschritten. 

die bundesnetzagentur begleitet aktiv diesen 

übergangsprozess. ihre entscheidungen 

ermög lichen und fördern – auch in der Migra-

tionsphase – den übergang zu iP-netzen, ohne 

bereits getätigte investitionen in die infrastruk-

tur zu entwerten. innovationen bei netzen und 

diensten werden unterstützt, ohne bestehende 

geschäftsmodelle zu behindern. die besondere 

Verantwortung der bundesnetzagentur ergibt 

sich daraus, dass mit dem zu beobachtenden 

netzausbau eine bessere Versorgung der bevöl-

kerung mit breitbandigen innovativen diensten 

verbunden ist. 

BREITBANDVERSORGUNG

leistungsfähige breitbandnetze zum schnellen 

informationsaustausch sind ein wesentliches 

Fundament für wirtschaftliches Wachstum. sie 

sind für Wirtschaft und gesellschaft mittler-

weile so bedeutend wie straßen und schienen, 

wie Flüsse und Kanäle oder wie strom-, gas- und 

Wassernetze. breitbandnetze sind ein bedeu-

tender standortfaktor für unternehmen und  

somit wichtig, um arbeitsplätze zu sichern 

sowie die ertragskraft und attraktivität auch 

ländlicher räume zu steigern. gerade in dünn 

besiedelten ländlichen räumen gibt es jedoch 

nach wie vor eine große zahl von nicht mit 

breitband versorgten gebieten („weiße Flecken“), 

weil die breitbandanbieter zunächst in gebieten 

mit hoher Kundendichte ausbauen. 

die bundesregierung hat sich mit ihrer breit-

bandstrategie das ziel gesetzt, durch ein bündel 

von Maßnahmen flächendeckend leistungs-

fähige breitbandanschlüsse verfügbar zu  

machen und so die bisherigen Versorgungs-

lücken zu schließen. der ausbau der breitband-

netze soll in erster linie durch investitionen 

privater unternehmen finanziert werden. 

lediglich dort, wo sich derartige investitionen 

aufgrund der lokalen rahmenbedingungen 

nicht rentieren, sollen gezielt öffentliche 

Fördermittel bereitgestellt werden. bei der 

nutzung von synergien im zusammenhang mit 

dem infrastrukturausbau, der Verwendung der 

sog. digitalen dividende sowie der  

netzinnoVationen – chancen Für WachstuM und beschäFtigung
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investitions- und wachstumsorientierten  

regulierung nimmt die bundesnetzagentur 

eine wichtige rolle ein.

so wird die bundesnetzagentur in zusammen-

arbeit mit dem bundesministerium für Wirt-

schaft und technologie kurzfristig mit dem 

aufbau eines infrastrukturatlasses beginnen. 

damit wird eine Plattform geschaffen, die infor-

mationen über vorhandene, mit zu nutzende 

infrastrukturen sowie relevante baumaßnahmen 

bereitstellt. die bundesnetzagentur wird  

dabei, soweit möglich, konzeptionelle Vorar-

beiten der Wirtschaft und der breitbandinitia-

tiven der länder berücksichtigen. bereits im 

herbst 2009 soll eine erste Version veröffent-

licht werden. 

eine flächendeckende Versorgung mit leistungs-

fähigen breitbandanschlüssen lässt sich nur 

erreichen, wenn neben modernen leitungs-

gebundenen netzen auch leistungsstarke 

Funktechnologien zum einsatz kommen und 

das Frequenzspektrum effizient genutzt wird. 

bereits heute kommt funkgestützten breitband-

diensten eine überaus wichtige Funktion zu, sei 

es als Mittel zur schließung von lücken in der 

Versorgung mit leitungsgebundenen technolo-

gien, sei es als mobile ergänzung von Festnetz-

anschlüssen. die bundesnetzagentur bereitet 

gegenwärtig ein auktionsverfahren vor, mit 

dem im jahr 2010 ein Frequenzspektrum von 

insgesamt 270 Mhz (im bereich 1.800, 2.000 und  

2.600 Mhz) interessierten unternehmen zur 

Verfügung gestellt wird. diese Frequenzen 

können nach dem auktionsverfahren bundes-

weit für breitbandige anwendungen genutzt 

werden. eine beschränkung auf den einsatz  

bestimmter techniken wird es dabei nicht geben.  

damit bleibt die bundesnetzagentur konsequent  

bei ihrer strategie, Frequenzen möglichst  

technologie- und diensteneutral bereit zu-

stellen.

die bundesnetzagentur ist optimistisch, dass 

sich bund und länder auf eine räumung des 

bislang von rundfunk und militärischen be-

darfsträgern genutzten spektrums zwischen 

790 und 862 Mhz einigen werden. damit würde 

der Weg frei gemacht, dass diese Frequenzen 

zukünftig als sog. digitale dividende für die 

realisierung von breitbandzugängen vor 

allem in dünn besiedelten regionen genutzt 

werden können, in denen die Versorgung 

bislang unterentwickelt ist. sollte es zu einer 

einigung kommen, wird die bundesnetzagen-

tur schnellstmöglich ein Vergabeverfahren für 

die dann zur Verfügung stehenden Frequenzen 

durchführen, damit zügig mit der erschließung 

der „weißen Flecken“ begonnen werden kann. 

Mit ihrem regulierungsansatz verfolgt die 

bundesnetzagentur bereits heute das ziel, 

innovationen und investitionen zu fördern. 

das tKg erweist sich als hinreichend bestimmt 

und gleichzeitig flexibel. so können bei der 

Festlegung von netzzugängen und der geneh-

migung von entgelten anreize für investitionen 

gegeben werden, beispielsweise indem risiken 

 – insbesondere bei investitionen in neue dienste 

und netze – oder unternehmensspezifische 

Kosten angemessen und konsistent berück-

sichtigung finden können. Wo das gesetz dem 

regulierer spielräume eröffnet, werden diese 

auch im interesse der sicherstellung des Wett-

bewerbs ausgeschöpft. die bundesnetzagentur 

beschreitet diesen Weg bislang im rahmen 

einzelner Verfahren und entscheidungen. sie 

wird jetzt die Fülle dieser einzelmaßnahmen in 

einen konzeptionellen gesamtzusammenhang 

stellen und eckpunkte für die regulatorischen 

rahmenbedingungen zum ausbau moderner 
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telekommunikationsnetze sowie leistungs-

fähiger breitbandinfrastruktur erarbeiten und 

öffentlich zur diskussion stellen. hierdurch 

kann die bestehende Praxis weiterentwickelt 

und gleichzeitig ein höchstmaß an Planungs-

sicherheit für die Märkte geschaffen werden.

die bundesnetzagentur wird auch vorhandenes 

deregulierungspotential ausschöpfen. eine  

differenzierte regulierung ist dabei angebracht. 

es ist zu prüfen, mit welchen Maßnahmen die 

ziele der regulierung am ehesten erreicht  

werden und wo deregulierung die bessere 

lösung darstellt. bereits in der Vergangenheit 

wurde die regulierung sukzessive auf das 

notwendige Maß beschränkt, soweit die fest-

gestellten Marktverhältnisse eine rücknahme 

der regulierungsintensität erlaubten. so  

wurden die endkundenmärkte zunächst aus 

der ex-ante- in die ex-post-regulierung über-

führt. Mittlerweile wurden einige bereits voll-

ständig aus der regulierung entlassen.

die regulierten unternehmen haben es – insbe-

sondere auf den Vorleistungsmärkten – durch 

das freiwillige angebot geeigneter zugangs-

produkte selbst in der hand, ein mögliches 

deregulierungspotential zu eröffnen. in den 

zurückliegenden jahren war die bereitschaft zu 

freiwilligen Vereinbarungen zu angemessenen 

Konditionen jedoch eher gering ausgeprägt, 

so dass regulatorische eingriffe zur sicher-

stellung des Wettbewerbs ohne alternative 

waren. transparenz, Planungssicherheit sowie 

geeignete zugangsleistungen sind daher  

unabdingbare Voraussetzungen für einen  

weiterhin erfolgreichen Wettbewerb auf den 

telekommunikationsmärkten. denn Wettbe-

werb erfordert Wettbewerber. deregulierung 

darf keinen jo-jo-effekt haben. die Märkte  

müssen kontinuierlich und auf stabiler basis in  

das allgemeine Wettbewerbsrecht überführt 

werden, damit sich der Wettbewerb auch unter 

diesen Voraussetzungen nachhaltig entwickeln 

kann. Freiwillige angebote, die – so will es der 

gesetzgeber – von einem großen teil des Markts 

angenommen werden, könnten hier helfen 

und weitere deregulierung ermöglichen. die 

spannbreite reicht vom übergang zu einer  

ex-post-entgeltregulierung bis zur vollständigen  

entlassung aus der sektorspezifischen regulie-

rung. der technologische übergang sollte  

genutzt werden, um chancen zur deregulierung  

zu erkennen und wahrzunehmen. 

die ziele der regulierung bleiben unabhängig 

von den verwendeten technologien der Maß-

stab des handelns der bundesnetzagentur. 

daneben steht das gesamtwirtschaftliche ziel 

der Versorgung der bevölkerung mit leistungs-

starken breitbandanschlüssen und der Verbes-

serung der breitbandpenetration insgesamt im 

blickpunkt. Wenn dies gelingt, bietet gerade 

die telekommunikation gute chancen für 

Wachstum und beschäftigung, was gerade in 

der aktuellen gesamtwirtschaftlichen situation 

von großer bedeutung ist.

INVESTITIONEN IN NETZE UND  

KRAFTWERKE

die energiewirtschaftlichen rahmenbedingun-

gen werden zukünftig die anforderungen an 

die transportnetze gas und strom erhöhen. im 

bereich der übertragungsnetze strom werden 

netzausbaumaßnahmen unumgänglich sein, 

um auch in zukunft innerdeutsche engpässe 

weitestgehend zu vermeiden. bereits heute 

werden punktuell und situationsbezogen Maß-

nahmen zum engpassmanagement ergriffen, 

um strukturelle engpässe zu vermeiden.  

dass die übertragungsnetzbetreiber ihrer  

netzinnoVationen – chancen Für WachstuM und beschäFtigung
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gesetzlichen Verantwortung nachkommen 

wollen, zeigen nicht zuletzt die erkenntnisse 

aus den netzausbauberichten der übertragungs-

netzbetreiber. in ihrem bericht zur auswertung  

der netzzustands- und -ausbauberichte der  

deutschen elektrizitätsübertragungs netz-

betreiber hat die bundesnetzagentur in 2008 

ein steigendes Volumen geplanter investitionen  

erkennen können. dies umfasst neben dem 

ersatz bestehender auch die errichtung neuer 

betriebsmittel, um den zukünftigen anforde-

rungen gerecht werden zu können. die bundes-

netzagentur hat allerdings festgestellt, dass es in  

erheblichem Maß zu Verzögerungen der ausbau-

maßnahmen gekommen ist und die tatsächlichen 

investitionen in 2007 von den Planzahlen in 2006  

stark abweichen. als wesent licher grund hierfür 

sind langwierige genehmi gungsverfahren zu 

nennen, die auch auf akzeptanzproblemen in 

der bevölkerung beruhen.

nach auswertungen der bundesnetzagentur 

unterlagen im übertragungsnetz ca. 35 ausbau-

vorhaben konkreten Verzögerungen. der 

erkennbare investitionsstau ist auf langwierige 

behördliche genehmigungsverfahren von 

teilweise über zehn jahren, auf zum teil nötige 

änderungen in den behördlichen genehmi-

gungsverfahren aufgrund der umstellung der 

Planung auf erdverkabelung sowie auf liefereng-

pässe bei anlagenherstellern zurückzuführen.

die bundesregierung sieht die notwendigkeit 

einer allgemeinen Verfahrensbeschleunigung 

zur errichtung neuer leitungskapazitäten. seit 

anfang oktober 2008 liegt dem bundestag der 

entwurf eines gesetzes zur beschleunigung des 

ausbaus der höchstspannungsnetze (enlag) 

vor. die Kernstücke des entwurfs sind die 

Verfahrensbeschleunigung durch Feststellung 

der energiewirtschaftlichen notwendigkeit 

vordringlicher leitungsbauprojekte in einem 

bedarfsplan, die übertragung der erst- und 

letztinstanzlichen zuständigkeit in entspre-

chenden rechtsstreitigkeiten auf das bundes-

verwaltungsgericht sowie die definition von 

Pilotprojekten zur erdverkabelung.

als bislang noch unzureichend sieht die bundes-

netzagentur die investitionsplanung und -tätig-

keit zum ausbau der grenzkuppelstellen strom 

an. da an den deutschen grenzkuppelstellen an 

nahezu allen grenzen engpässe deklariert sind, 

ist bereits heute von einem grundsätzlichen 

ausbaubedarf auszugehen. allerdings ist laut 

aussagen der unternehmen die behebung des 

jeweiligen engpasses nicht durch eine einzelne 

punktuelle Maßnahme möglich. eine etwaige 

netzverstärkung im bereich der grenzkuppel-

stellen muss immer auch gleichzeitig mit netz-

verstärkung und -ausbau auf beiden seiten der 

grenze im jeweiligen nationalen netz einher-

gehen. inzwischen sind hier jedoch Fortschritte 

in Form von Projekten zum ausbau der grenz-

überschreitenden übertragungskapazitäten in 

Kooperation mit verschiedenen europäischen 

ländern festzustellen. als grund für den bislang 

sehr geringen ausbau werden neben der lang-

fristigen staatsübergreifenden Planung und 

abstimmung der Planungsbehörden unter 

anderem auch fehlende investitionsanreize für 

die Öffnung eines europäischen binnenmarkts 

für elektrizität vermutet. insbesondere gilt es, 

auf europäischer ebene sicherzustellen, dass 

die nutzung der deutschen netze zu transit-

zwecken angemessen entgolten wird. 

Mit blick auf die auslastung der gasnetze wird 

deutlich, dass die bestehenden technischen 

Kapazitäten zu einem großen teil in aller regel 

ausreichen könnten, um den durchschnitt-

lichen derzeitigen bedarf inländischer transport-
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kapazitäten zu decken. bei der zusammen-

legung der gas-Marktgebiete könnte in zukunft 

ein ausbaubedarf bestehen, der derzeit aller-

dings noch nicht abschätzbar ist. dass dennoch 

im gasbereich ein starker ausbaubedarf bei-

spielsweise auf grund laufender open-season-

Verfahren ermittelt wurde, könnte zum teil 

auch auf vertragliche engpässe zurückzuführen 

sein, deren behebung allerdings durch verbes-

serte engpassmanagementverfahren sowie den 

abbau unnötiger Marktzutrittsbarrieren und 

nicht durch netzausbau erfolgen sollte. 

NETZAUSBAU UNTER SICHEREN UND  

STABILEN RENDITEN IN DEUTSCHLAND UND 

EUROPA

die vollständige anpassung der strom- und 

gasnetze an die nationalen und internationalen 

 anforderungen wird in zukunft zu technisch 

und finanziell weitreichenden anstrengungen 

führen, die den heutigen Mitteleinsatz über-

steigen werden. die gestiegenen Kosten der 

Kapitalaufnahme als Folge der Finanzkrise und 

des Konjunktureinbruchs dürften für regulierte 

netzbetreiber allerdings ein lösbares Finanzie-

rungsproblem darstellen. aufgrund der stabilen 

rahmenbedingungen im netzbereich kann  

davon ausgegangen werden, dass die Kredit-

vergabe für investitionen in energienetze auf-

grund des geringen anlagerisikos wesentlich 

positiver ausfällt als für investitionen in andere 

wettbewerbliche bereiche. 

das von der bundesnetzagentur zügig umge-

setzte regulierungs- und anreizsystem setzt 

positive signale und bedingungen für investiti-

onen in die netze. damit wird auch in zukunft 

die Versorgungssicherheit in deutschland  

gewährleistet, die Verbraucherinteressen werden 

geschützt. gleichzeitig ist es notwendig, im 

netzbereich als einem Monopolbereich Produk-

tivitäts- und effizienzsteigerungen zu realisieren. 

die anreizregulierung setzt deshalb für jedes 

unternehmen anreize, bei vorgegebener erlös-

obergrenze durch Kostensenkungen Mehrer-

löse zu erzielen und damit wie jedes unterneh-

men im Markt zu agieren. bei der Festlegung 

der erlösobergrenze werden u. a. auch die indi-

viduelle effizienz der netzbetreiber betrachtet 

und verbindliche unternehmensindividuelle 

effizienzziele abgeleitet.

gleichzeitig wird allen netzbetreibern eine 

rendite für investitionen in den erhalt und den 

ausbau von netzen garantiert, die einheitlich 

für alle strom- und gasnetze bei 9,29 Prozent 

vor steuern für neuanlagen und 7,56 Prozent 

vor steuern für altanlagen liegt. der eigen-

kapitalzinssatz berücksichtigt neben den 

internationalen renditemöglichkeiten im 

netzsektor insbesondere das unternehmerische 

risiko bei der investition von eigenkapital in 

langfristig nutzbare infrastrukturen der strom- 

und gasnetzbetreiber. insgesamt handelt es 

sich bei der eigenkapitalrendite um einen mehr 

als auskömmlichen zinssatz, der in der lage 

ist, im internationalen Wettbewerb um Kapital 

eine dem risiko entsprechende Verzinsung zu 

garantieren. 

ein weiterer aspekt hinsichtlich der netzinves-

titionen ist die ausgestaltung der investitions-

budgets für Kapitalkosten im rahmen des 

§ 23 anreizregulierungsverordnung. durch 

die detailregelungen innerhalb dieses instru-

ments können die renditeerwartungen der 

netzbetreiber in ausreichendem Maße erfüllt 

werden, um erweiterungs- und umstrukturie-

rungsinvestitionen planbar und refinanzierbar 

zu gestalten. das instrument ist insbesondere 

für transportnetzbetreiber geschaffen worden, 

netzinnoVationen – chancen Für WachstuM und beschäFtigung
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um den oben geschilderten politischen, gesetz-

lichen und marktgetriebenen anforderungen 

der zukunft gerecht zu werden.

Wo nötig, ist die regulierung in der lage, inves-

titionsanreize zu setzen und damit rahmen-

bedingungen zu schaffen, dass investitionen 

nicht nur dem ausbau, sondern zugleich auch 

der effizienz der netze dienen. es zeigt sich ein 

deutliches interesse der energiebranche, in die 

deutschen strom- und gasnetze zu investieren. 

in beiden sektoren waren im jahr 2008 nicht 

unerhebliche investitionen zu verzeichnen. das 

derzeitige investitionsverhalten der energie-

wirtschaft ist der bundesnetzagentur beweis 

genug, dass das investitionsklima insgesamt als 

gut zu bewerten ist. 

die künftigen energiewirtschaftlichen rahmen-

bedingungen erfordern einen erheblichen 

ausbau des strom- und gasleitungsnetzes. 

dies geht einher mit dem zusammenwachsen 

des europäischen binnenmarkts unter den 

gesichts punkten der Wettbewerbsfähigkeit 

und der Versorgungssicherheit. länderüber-

greifende Kooperationen sind in zukunft  

unumgänglich, um die notwendigen infra-

struk turinvestitionen zu ermöglichen. neue 

infrastrukturen müssen möglichst effizient 

errichtet werden. allerdings darf der gleich-

rangige aspekt der Versorgungssicherheit 

nicht unberücksichtigt bleiben. die bundes-

netzagentur leistet ihren beitrag, um im sinne 

der Verbraucher wettbewerbliche Verhältnisse 

im bereich der energienetzbetreiber in 

deutschland zu schaffen und somit die Kosten-

belastung so gering wie möglich zu halten. die 

bundesnetzagentur hat einen regulierungs-

rahmen gestaltet, der als rentabel und attraktiv 

für investoren anzusehen ist. die derzeitigen 

investitionspläne der unternehmen zeigen dies 

an praktischen beispielen. gleichzeitig werden 

die Weichen gestellt, um die zukünftigen  

energienetze intelligenter zu machen. 

EINFüHRUNG INTELLIGENTER NETZE IN 

DEUTSCHLAND

die sich ändernden energiewirtschaftlichen 

rahmenbedingungen in deutschland sowie 

die steigenden anforderungen an die netze 

machen zukünftig den einsatz von technischen 

Maßnahmen notwendig, um die steuerintelli-

genz der netze zu erhöhen. Mit zunehmender 

einspeisung erneuerbarer energien ist der 

einsatz geeigneter informations- und Kommu-

nikationstechnologien (iKt) notwendig, um 

die netze stärker mit (dezentralen) erzeugern 

zu koppeln, virtuelle Kraftwerke einzubinden 

und insbesondere eine verbesserte Vernetzung 

mit den Verbrauchern zu erreichen. durch den 

erweiterten zugriff auf informationen kann 

u. a. eine bessere auslastung der bestehenden 

netzkapazitäten erreicht werden. gleichzeitig 

kann das Verbrauchsverhalten stärker mit 

der erzeugung in einklang gebracht werden. 

letztlich soll dadurch der bedarf an teurer 

regel- und ausgleichsenergie verringert 

werden. darüber hinaus besteht die Möglich-

keit, instabilitäten frühzeitig zu erkennen und 

zu beheben, um beispielsweise großflächige 

stromausfälle zu vermeiden. intelligente netze 

fördern deshalb energieeffizienz, Klimaschutz 

und Versorgungssicherheit.

eine wesentliche Maßnahme, um die Potentiale 

der iKt vollständig und effizient auszuschöpfen, 

ist die installation eines umfassenden energie-

managements, das über alle Wertschöpfungs-

stufen reicht. dazu gehört insbesondere die 

einbindung der endverbraucher in den infor-

mationsfluss zwischen energieerzeuger und 
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netzbetreiber. dem informierten und kritischen 

Verbraucher muss eine aktive steuerung seines 

energieverbrauchs möglich werden. Verbrauchs-

transparenz ist mit den im haushaltsbereich 

nahezu ausschließlich eingesetzten elektro-

mechanischen zählern nicht möglich; sie ermög-

lichen weder eine zeitgenaue Verbrauchs-

anzeige noch eine Fernauslesung oder eine 

elektronische datenübermittlung. die erfassung 

des energieverbrauchs in deutschland entspricht 

damit längst nicht mehr dem technischen  

entwicklungsstand. durch intelligente strom-

zähler kann den Kunden ein unmittel bares 

Feedback zu ihrem stromverbrauch gegeben 

und ihr bewusstsein geweckt werden, einspar-

potentiale im eigenen haushalt zu identifizieren  

und zu heben.

der einsatz intelligenter zähler wird vom 

gesetz- und Verordnungsgeber sowie von der 

bundesnetzagentur durch geeignete Maßnah-

men unterstützt, so dass nach einem zeitraum 

von sechs jahren intelligente zähler, soweit 

wirtschaftlich vertretbar, möglichst flächen-

deckend zum einsatz kommen könnten. 

REGULATORISCHE ImPULSE Im  

SCHIENENSEKTOR

die Marktliberalisierung zeigt auch im eisen-

bahnbereich positive effekte auf Wettbewerbs-

landschaft, Marktwachstum und innovations-

potential. durch die Marktöffnung und 

gleichzeitige sicherstellung des diskriminie-

rungsfreien zugangs zur eisenbahninfrastruk-

tur konnte sich mittlerweile eine Vielzahl an 

eisenbahnunternehmen als alternative zur 

deutschen bahn ag (db ag) etablieren. dies  

betrifft insbesondere den schienengüter-

verkehr (sgV) und den schienenpersonen-

nahverkehr (sPnV).

im sgV haben Wettbewerber des db-Konzerns 

inzwischen einen Marktanteil von über  

20 Prozent erreicht. das starke Marktwachstum 

des sgV, das in den letzten jahren bei etwa 

sieben Prozent jährlich lag, ist wesentlich auf 

das Wachstum dieser Wettbewerber zurück-

zuführen. insgesamt lag der anstieg der auf der 

schiene erbrachten Verkehrsleistung in den 

vergangenen jahren über dem Verkehrsleis-

tungswachstum der straßengebundenen Ver-

kehre. besondere Wachstumssegmente im sgV 

sind etwa die intermodal- und seehafenhinter-

landverkehre. hier profitierte die schiene auch 

vom überproportional gestiegenen Welthandel 

der vergangenen jahre. die Verknüpfung der 

Verkehrsmodi aus betrieblicher, aber auch aus 

Vermarktungsperspektive spielt hier eine  

entscheidende rolle. oftmals haben auch 

kleinere regionale anbieter mit innovativen 

geschäftsideen und „nähe zum Kunden“ güter-

verkehre akquirieren können, die vormals über 

die straße abgewickelt wurden.

Wachstum findet jedoch nicht nur im intermo-

dalen segment statt. im sPnV gibt es zahlreiche 

erfolgreiche beispiele von streckenreaktivie-

rungen. strecken, die teilweise seit jahrzehnten 

nicht mehr regelmäßig genutzt worden waren, 

werden neu belebt und wieder erfolgreich  

betrieben. neue zugangebote haben busver-

kehre ergänzt oder abgelöst und dabei häufig 

die optimistischsten Fahrgast prognosen über-

troffen. 

hierfür wurde von den eisenbahnunternehmen 

erheblich in lokale eisenbahninfrastruktur 

investiert. die investitionen betrafen dabei 

sowohl komplette regionale eisenbahnnetze  

als auch einfache gleisanschlüsse oder den  

aus- oder neubau von Verladeeinrichtungen. 

lokale Verbundenheit, unternehmerisches  

netzinnoVationen – chancen Für WachstuM und beschäFtigung
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engagement und enge zusammenarbeit lokaler 

und regio naler akteure sind dabei entschei-

dende erfolgs faktoren. zusammen mit viel-

fältigen technischen innovationen gelingt es 

kleineren eisenbahninfrastrukturunternehmen 

(eiu) somit, den bau und betrieb regionaler 

eisen bahn infrastruktur kostengünstig zu  

realisieren.

die steigende zahl der eisenbahnverkehrs-

unternehmen (eVu) und der anstieg der  

Verkehrsleistungen bleiben nicht ohne Folgen  

für die großen netzbetreiber. trotz der gegen-

wärtigen gesamtwirtschaftlichen Wachstums-

delle wird der schienenverkehr nach den 

Prognosen in den nächsten jahren weiter 

zunehmen. die Möglichkeiten zum ausbau der 

schienenwege in den nächsten jahren sind  

aufgrund planungsrechtlicher und finanzieller 

rahmenbedingungen jedoch begrenzt. Markt-

wachstum, intra- und intermodaler Wettbewerb 

sind somit wesentliche treiber für innovationen 

bei den eiu. so gilt es für die netzbetreiber, 

durch neue Prozesse und technologien die 

Kapazitäten bei gegebener gleisinfrastruktur 

zu erhöhen.

ein wesentlicher hebel hierzu sind innovationen 

und investitionen im bereich der leit- und 

sicherungstechnik. beispielhaft seien etcs 

(european train control system) oder gsM-r 

(global system for Mobile communications-rail) 

genannt. beide technologien sind teil des euro-

päischen systems ertMs (european rail traffic 

Management system). der ertMs-standard zielt 

auch auf eine verstärkte interoperabilität der 

europäischen eisenbahnsysteme. historisch  

bedingt sind derzeit europaweit über 20  

verschiedene zugleit- und sicherungssysteme 

in betrieb. 

auch die europäische initiative taF tsi  

(tele matics application for Freight – technical 

specification for interoperability) zielt auf  

standardisierung. Kern der initiative ist die 

entwicklung und implementierung von  

einheitlichen datenstandards im sgV. ziel ist 

die Vereinfachung des informationsaustauschs 

zwischen den akteuren zur Verbesserung der 

Produktivität, Qualität und Wettbewerbsfähig-

keit des eisenbahnsektors. 

unter innovationen im bereich der „weichen 

infrastruktur“ fallen auch neuerungen bei  

Prozessen der betriebsführung der infra struk-

tur betreiber. reduzierung der vom betrieb  

beeinflussbaren Verspätungen, syste ma ti sierung 

der strategien zur Planung und abwicklung 

von instandhaltungs- und ersatzinvestitionen, 

Verbesserung der Verzahnung von betriebs- 

und baustellenmanagement oder die optimie-

rung von dispositionsregeln seien als beispiele 

genannt. 

nur wenn es gelingt, diese innovationen weiter 

umzusetzen, können die anforderungen des 

steigenden Verkehrs an die eisenbahninfrastruk-

turkapazität erfüllt werden. Wachstum und 

steigende beschäftigung im eisenbahn sektor 

werden sich daher nur einstellen, wenn die eiu 

ihren beitrag zur steigerung der attraktivität 

des schienenverkehrs leisten.
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Verbraucherservice
Verbraucher benötigen unabhängige und kompetente Beratungsstellen in den  

Bereichen Telekommunikation, Energie, Post und Eisenbahnen. Der Verbraucher service 

und die Schlichtungsstellen der Bundesnetzagentur haben sich hier zu einer zentralen 

Anlaufstelle entwickelt und als Befriedungsinstanz etabliert.

im jahr 2008 sind beim Verbraucherservice 

der bundesnetzagentur 51.607 anfragen und 

beschwerden von Verbrauchern eingegangen. 

das sind 10.000 anfragen/beschwerden mehr 

als im Vorjahr. die gestiegene inanspruchnahme 

des Verbraucherservice der bundesnetzagentur 

zeigt, dass der bedarf an objektiver informa-

tionsgewinnung mittels einer unabhängigen 

stelle und befriedigungsinstanz sehr ausge-

prägt ist.

insgesamt verteilten sich die anfragen und 

beschwerden wie in der nebenstehenden grafik 

dargestellt. im Vergleich zum Vorjahr ist für 

alle tätigkeitsfelder der bundesnetzagentur 

mit ausnahme des bereichs eisenbahnen ein 

anstieg zu verzeichnen.

Von den anfragen und beschwerden gingen 

32.771 am telefon, 12.840 auf elektronischem 

Wege und 5.996 per brief bzw. Fax beim Ver-

braucherservice ein.

Thematische Aufteilung der Anfragen 

und Beschwerden 2008

Eisenbahnen 29 Post 1.026

Telekommunikation 44.660

Elektrizität 4.808

Gas 1.084

Gesamtaufkommen 51.607
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TELEKOmmUNIKATION

Viele anfragen und beschwerden, die beim  

Verbraucherservice eingehen, betreffen nach 

wie vor zivilrechtliche Vertragsangelegenheiten 

zwischen den Verbrauchern und den tele-

kommunikationsanbietern. so beklagen die 

Verbraucher z. b. kurzfristige tarifänderungen 

bei call-by-call-Verbindungen, den fehlenden 

zugriff auf onlineportale, keine bzw. verzögerte 

gewährung zugesagter gutschriften, nicht  

erhaltene rechnungen, Mängel bei der bereit-

stellung beauftragter leistungen sowie fehler-

hafte Kundendaten. auch die  überwiegende 

anzahl der einwendungen gegen rechnungen 

hat einen vertragsrechtlichen schwerpunkt.

einwände zu strittigen Verbindungsentgelten 

sind aufgrund von Pauschalangeboten rück-

läufig und betreffen in erster linie die abrech-

nung von Verbindungen zu Premium-diensten, 

Kurzwahl-diensten sowie internetverbindun-

gen. Weiterhin zahlreich werden dagegen  

beschwerden über den mangelnden Kunden-

service (z. b. telefonische erreichbarkeit, reak-

tion auf beschwerden) und das geschäftsgeba-

ren der telekommunikationsunternehmen bei 

der Klärung aufgetretener Probleme an den 

Verbraucherservice herangetragen. 

Voraussetzung für nachvollziehbare rechnun-

gen ist eine aufschlüsselung nach einzelverbin-

dungen, der sog. einzelverbindungsnachweis 

(eVn). die bundesnetzagentur hat nach einer 

anhörung in der Verfügung 35/2008 – veröf-

fentlicht im amtsblatt 07/2008 – festgelegt, wel-

che Mindestangaben für den eVn erforderlich 

sind und in welcher Form dieser zu erteilen ist. 

das auslaufen der allgemeinzuteilung von 

Frequenzen für schnurlose telefone nach den 

standards ct1+ und ct2 zum 31. dezember 2008 

sowie zahlreiche Veröffentlichungen zu dieser 

thematik in den Medien führten zu einem 

massiven anstieg von nachfragen der Verbrau-

cher zum Weiterbetrieb ihres telefons.

Weiterhin hoch war die anzahl der beschwer-

den zu Problemen bei der bereitstellung 

von teilnehmeranschlüssen (meist dsl- und 

telefon anschluss). lange bearbeitungszeiten, 

abstimmungsungenauigkeiten und Probleme 

beim umschalten des anschlusses führten z. b. 

beim Wechsel des anbieters dazu, dass der 

teilnehmeranschluss (ggf. einschließlich des 

telefonanschlusses) beim bisherigen anbieter 

abgeschaltet und u. u. erst nach Wochen der 

neue teilnehmeranschluss bereitgestellt wurde. 

ähnliche Probleme traten beim örtlichen  

umzug oder auch bei der erstbeauftragung 

eines dsl-anschlusses auf.

auch zum thema rufnummernmissbrauch 

sind beim Verbraucherservice zahlreiche 

beschwerden über unerwünschte anrufe, sMs, 

telefaxe oder e-Mails eingegangen. zur  

bekämpfung des rufnummernmissbrauchs 

und rufnummern-spams siehe s. 33.

zugenommen haben im berichtszeitraum auch 

beschwerden über anrufe von telekommunika-

tionsanbietern zur bewerbung ihrer Produkte 

und zur akquise bzw. rückgewinnung von 

Kunden. oftmals führten diese anrufe zu  

Vertragsänderungen in bezug auf die teilneh-

meranschlussleitung (tal), zu einer ungewoll-

ten umstellung des telefonanschlusses  im 

orts- und Fernverkehr (Preselection) oder zu 

tarifänderungen.

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | VerbraucherserVice
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die Verbraucheranfragen zur nummerierung, 

insbesondere im zusammenhang mit einem 

anbieterwechsel, waren vielseitig, umfang-

reich und komplex. schwerpunkte bildeten 

hierbei anfragen und beschwerden zur zu-

teilung, zur Mitnahme, Wiederzuteilung und 

zur beibehaltung der rufnummer bei Kündi-

gung und änderung des Vertrags. außerdem 

gingen viele anfragen zur erreichbarkeit 

bzw. nichterreichbarkeit von ortsnetz- oder 

sonderrufnummern, zur netzerkennung und 

zu Portierungsentgelten ein. im bereich der 

verbraucherschutzrechtlichen regelungen des 

telekommunikationsgesetzes (tKg) waren ins-

besondere Fragen zum zuteilungsnehmer (aus-

kunftsersuchen im hinblick auf die identität des 

diensteanbieters hinter der rufnummer auf der 

telefonrechnung oder bei Werbeanrufen), zu 

der Verwendung und der höhe der entgelte der 

geteilte-Kosten-dienste ((0)180er rufnummern) 

sowie zu den Preisangabe-, Preisansage- und 

Preisanzeigeverpflichtungen bei sonderruf-

nummern zu beantworten.

ENERGIE

auch im jahr 2008 gab es mit der Verabschie-

dung der Messzugangsverordnung (MesszV) 

eine wesentliche verbraucherschutzrelevante 

änderung des energierechts. in der MesszV 

wurde neben dem energiemessstellenbetrieb 

(„zählereinbau“) nunmehr auch die Messung 

(„zählerablesung“) im hinblick auf die einfüh-

rung des sog. smart Metering (intelligente 

energiezähler und daraus abgeleitete dienst-

leistungen) liberalisiert. darüber hinaus erfolg-

ten weitere verbraucherrelevante änderungen 

des energiewirtschaftsgesetzes (enWg), u. a. in 

bezug auf den energieabrechnungsturnus, der 

auf Wunsch des Verbrauchers auch auf halb-

jährlich, vierteljährlich oder monatlich  

verkürzt werden kann. Für gasrechnungen 

wurde eine Verpflichtung eingeführt, die entgel-

te für den netzzugang, den Messstellenbetrieb 

sowie die Messung separat auszuweisen. Für 

stromrechnungen bestand diese ausweisungs-

verpflichtung bereits. da die änderungen erst 

in der zweiten jahreshälfte 2008 in Kraft traten, 

ist in diesen themen bereichen im jahr 2009 mit 

ansteigendem bedarf für Verbraucherberatung 

durch die bundesnetzagentur zu rechnen.

im jahr 2008 gingen beim Verbraucherservice 

über 5.800 anfragen und beschwerden von 

energieverbrauchern ein. Wie bereits im letzten 

berichtsjahr war auch 2008 die Verzögerung/ 

störung des lieferantenwechsels sowohl im 

strom- (26,1 Prozent) als auch im gasbereich 

(26,9 Prozent) schwerpunkt der bei der bundes-

netzagentur eingegangenen Verbraucherbe-

schwerden. dabei konzentrierten sich die in 

diesem zusammenhang aufgeworfenen Fragen 

erneut auf folgende Punkte: Warum dauert der 

Wechselprozess so lange, warum ist die energie -

belieferung durch den neuen lieferanten nicht 

möglich oder warum ist im strombereich bei 

speziellen Verbrauchseinrichtungen (z. b. 

Wärme pumpen, nachtspeicherheizungen) ein 

lieferantenwechsel nicht durchführbar? die 

beschwerden wurden verbraucherindividuell 

bearbeitet. zur sachverhaltsaufklärung wurde 

der entsprechende netzbetreiber als zentrale 

schnittstelle im lieferantenwechselprozess 

angeschrieben. in nahezu allen Fällen konnte 

so im interesse des Verbrauchers eine einver-

nehmliche lösung mit den beteiligten Parteien 

gefunden werden. durch die zentrale bearbei-

tung dieser anfragen und beschwerden wurden 

auftretende schwierigkeiten schneller evaluiert 

und die entsprechenden Fachabteilungen und 

beschlusskammern über die konkreten schwie-

rigkeiten und Probleme umfassend informiert.
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darüber hinaus war infolge des zunehmenden 

Wettbewerbs das Verbraucherinteresse zu  

vertraglichen Fragestellungen im strom- 

(11,6 Prozent) und gasbereich (9,5 Prozent) sehr 

groß. auch Verbraucheranfragen/-beschwerden 

zu Preisen und tarifen im strom- (5,4 Prozent) 

und gasbereich (12,1 Prozent) waren im jahr 

2008 nach wie vor zahlreich. auslöser für  

anfragen in diesem bereich waren insbesondere 

die entscheidung des bundesgerichtshofs (bgh)

vom 14. august 2008 (az. KVr 39/07) gegen den 

übertragungsnetz betreiber Vattenfall europe 

transmission gmbh wegen der erzielten Mehr-

erlöse vor der ersten entgeltgenehmigungs-

runde, die Mitteilung des bundeskartellamtes 

zum abschluss einer Vielzahl von gas-Miss-

brauchsverfahren einschließlich einer damit 

verbundenen rückerstattung an die Verbrau-

cher sowie die zum jahresende 2008 angekün-

digten erhöhungen der endkundenpreise im 

strombereich.

POST

auch im Postbereich ist der Verbraucherschutz 

ein besonderes anliegen der bundesnetzagen-

tur. im herbst 2008 nahmen die individuellen 

beschwerden über die deutsche Post ag (dP ag) 

aufgrund von wiederkehrend mangelhaften 

oder ausgefallenen briefzustellungen in einigen  

ballungsgebieten signifikant zu (siehe seite 30). 

Weitere eingaben im berichtsjahr betrafen  

Filialschließungen, den Verlust und die Falsch-

zustellung von Postsendungen sowie das 

beschwerde management der dP ag.

die bei der bundesnetzagentur eingegangenen 

beschwerden im bereich der Paketdienstleis-

tungen entsprachen zahlenmäßig und inhalt-

lich den eingaben der vergangenen jahre. auf-

fällig waren lediglich die eingaben bezüglich 

einer restriktiven Praxis des unternehmens dhl 

bei entschädigungen im Falle von transport-

schäden an Paketen.

hinsichtlich der Wettbewerber der dP ag  

bezogen sich insgesamt nur wenige beschwer-

den auf eine mangelhafte zustellung und auf 

eine zu lange laufzeit.

EISENBAHNEN

die anzahl der beim Verbraucherservice einge-

henden anfragen und beschwerden ist im 

bereich eisenbahnen nach wie vor sehr gering.

inhaltlich betreffen diese anfragen und 

beschwerden das Verhalten der eisenbahn-

verkehrsunternehmen (eVu) in bezug auf 

Kunden service und abwicklung von Kundenbe-

sch werden.

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | VerbraucherserVice
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Universaldienst
Universaldienstleistungen sind solche Dienstleistungen, die allgemein als unabdingbar 

angesehen werden. Zurzeit erbringt im Bereich Telekommunikation die DT AG die im 

TKG definierten Universaldienstleistungen. Im Bereich Post werden die Universaldienst-

leistungen von einer Vielzahl von Marktteilnehmern erbracht. Die Konzeption des 

Postgesetzes sieht vor, dass zur Erbringung des Universaldienstes die Gesamtheit aller 

am Markt tätigen Anbieter beiträgt.

TELEKOmmUNIKATION

im berichtszeitraum nahm die anzahl der  

Verbraucher, die sich über Probleme im umfeld 

der grundversorgung mit teilnehmeran-

schlüssen beschwerten, im Vergleich zu den 

vergangenen berichtszeiträumen weiterhin zu.  

Problemschwerpunkte waren dabei die themen-

gebiete bereitstellungs- und entstörungs fristen, 

baukostenzuschüsse sowie die zwingende  

Vertragslaufzeit von zwölf bzw. 24 Monaten bei  

neueinrichtung eines anschlusses durch die  

deutsche telekom ag (dt ag). spezielle Problem-

stellungen konnten im rahmen der gesetzlichen 

 bestimmungen einvernehmlich gelöst werden.

die flächendeckende bereitstellung von öffent-

lichen Münz- und Kartentelefonen (zahlen siehe 

tabelle seite 66) ist ebenfalls bestandteil des 

gesetzlich definierten umfangs des universal-

dienstes (§ 78 abs. 2 nr. 4 tKg). die dt ag, die 

zurzeit diese universaldienstleistung erbringt, 

hat hierzu im jahr 2008 ein neues standort-

konzept entwickelt. dieses Konzept sieht den 

abbau von Münz- und Kartentelefonen an 

insgesamt 11.000 besonders unrentablen stand-

orten vor. die geringe nutzung durch die 

endkunden an diesen standorten ist im Wesent-

lichen auf sinkende Minutenpreise und roaming-

gebühren im Mobilfunk zurückzuführen.

die dt ag hat in diesem zusammenhang am 

16. januar 2008 (aktualisiert zum 16. März 2008) 

mit der bundesvereinigung der kommunalen 

spitzenverbände eine Vereinbarung zur  

„Flächenversorgung mit öffentlichen telefon-

stellen“ getroffen. in dieser Vereinbarung hat 

sich die dt ag verpflichtet, den rückbauprozess 

nur im einvernehmen mit den kommunalen 

entscheidungsträgern vor ort durchzuführen. 

Ferner kann die Kommune als alternative zum 

vollständigen abbau von der dt ag immer die 

Versorgung mit einem basistelefon verlangen.
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da es sich bei dem geplanten rückbau um eine 

erbringung des universaldienstes zu „schlech-

teren bedingungen“ handelt, hat die dt ag 

gegenüber der bundesnetzagentur am 29. Mai 

2008 eine anzeige nach § 150 abs. 9 tKg abge-

geben. die dt ag bestätigte jedoch darüber 

hinaus, dass sie an ihrer selbstverpflichtung  

zur erbringung des universaldienstes festhält,  

welche sie für den bereich öffentliche Münz- 

und Kartentelefone am 18. november 2005 

abgegeben hatte.

zum jetzigen zeitpunkt sind aus sicht der  

bundesnetzagentur keine weiteren Maßnahmen 

zu ergreifen. im rahmen der seit März 2008 

laufenden Pilotphase (reduzierter rückbau von 

nur 1.000 standorten) wird intensiv beo b achtet,  

ob der zwischen der dt ag und den kommuna-

len spitzenverbänden vereinbarte Kommunika-

tionsprozess reibungslos funktioniert. recht-

zeitig vor ablauf der vorgesehenen jahresfrist 

(vgl. § 150 abs. 9 tKg) und eintreten in den 

regelabbauprozess von jährlich 5.000 standor-

ten wird eine erneute überprüfung stattfinden.

die europäische Kommission (KoM) hat im jahr 

2008 ihre zweite regelmäßige überprüfung des 

umfangs des universaldienstes vorgenommen. 

in der daraus folgenden Mitteilung plädiert 

sie im hinblick auf die etwaige einbeziehung 

eines breitbandanschlusses dafür, zurzeit noch 

keine ausweitung des umfangs des universal-

dienstes vorzunehmen (vgl. KoM (2008) 572 

vom 25. september 2008). breitbandnetze sind 

danach für durchschnittlich 90 Prozent der eu-

bevölkerung verfügbar. insgesamt 49 Prozent 

der eu-haushalte nutzen das internet, davon 

36 Prozent über einen breitbandanschluss. die 

internetnutzung nähert sich damit dem niveau 

eines von der Mehrheit der Verbraucher  

genutzten dienstes. breitbandanschlüsse 

werden zwar noch nicht von der Mehrheit 

der Verbraucher genutzt, die breitbandver-

breitung nähert sich aber dem niveau einer 

nutzung durch die Mehrheit der Verbraucher 

an. Ferner wird davon ausgegangen, dass die 

schmalband technik in absehbarer zeit nicht 

mehr für einen „funktionalen internetzugang“ 

ausreichen wird. 

Für eine zukünftige Politik im bereich univer-

saldienst insbesondere im hinblick auf den 

breitbandzugang hat die KoM in ihrer Mittei-

lung darüber hinaus mehrere schlüsselfrage-

stellungen zur öffentlichen diskussion gestellt. 

hierzu gehören z. b. neben der Frage nach der 

notwendigkeit eines europaweit einheitlichen 

universaldienstes auch die Fragen, ob der  

begriff des funktionalen internetzugangs 

weiterhin zeitgemäß ist oder wie ein institu-

tioneller rahmen zukünftig ausgestaltet sein 

könnte. Vorgesehen ist, die ergebnisse dieser 

öffentlichen diskussion in der zweiten jahres-

hälfte 2009 in einer weiteren Mitteilung zusam-

menzufassen. Falls es als notwendig angesehen 

wird, ist geplant, im jahr 2010 konkrete Vor-

schläge zur änderung der universaldienstricht-

linie (url) zu unterbreiten. die bundesnetz-

agentur wird sich im rahmen ihrer Mitarbeit 

in der european regulators group (erg) an der 

diskussion zu dieser thematik aktiv beteiligen.
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POST

seit dem 1. januar 2008 ist die gesetzliche 

Verpflichtung der dP ag zur erbringung des 

universaldienstes entfallen. universaldienst-

leistungen sind im Wesentlichen die beförde-

rung von briefsendungen, Paketen, zeitungen 

und zeitschriften, verbunden mit der Vorhal-

tung von stationären einrichtungen (Filialen, 

agenturen), in denen postalische dienstleistun-

gen angeboten werden. die entsprechenden 

Vorgaben in der Post-universaldienstleistungs-

verordnung (PudlV) beziehen sich nicht auf ein 

bestimmtes unternehmen. sie richten sich an 

die gesamtheit aller Marktteilnehmer in den 

Postmärkten. 

generell kann festgestellt werden, dass der  

postalische universaldienst ausreichend und 

angemessen erbracht worden ist. Vakanzen –  

insbesondere aufgrund von Vertragsbeen-

digungen in Postagenturen – konnten fast 

durchweg in einem der jeweiligen situation 

angemes senen zeitrahmen geschlossen wer-

den. die zahl der stationären einrichtungen 

liegt bei 12.476 (stand: 15. januar 2009) und 

damit nach wie vor über der in der PudlV  

vorgeschriebenen anzahl von 12.000.

die dP ag kann seit anfang 2008 – wie andere 

anbieter auch – selbst entscheiden, ob und  

welche dienstleistungen von ihr erbracht  

werden. sie hat gleichwohl bekräftigt, sämtliche 

Post-universaldienstleistungen weiterhin zu 

erbringen. der anteil der Wettbewerber im 

briefsektor beschränkt sich in der regel auf ört-

liche oder regionale anbieter. im Paketmarkt 

wird der universaldienst seit langer zeit von 

mehreren unternehmen erbracht.

die bundesnetzagentur sah sich ende 2008 

jedoch veranlasst, nachdrücklich auf einige  

regionale unregelmäßigkeiten bei der zustel-

lung durch die dP ag hinzuweisen und auf 

schnelle abhilfe zu bestehen. dem hat das 

unternehmen daraufhin insofern unmittel-

bar rechnung getragen, als es eine personelle 

Verstärkung vorgenommen hat. die bundes-

netzagentur wird das geschehen weiterhin 

aufmerksam beobachten und gegebenenfalls 

erneut reagieren.
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Vermittlungsdienst für gehörlose 
und hörgeschädigte Menschen
Zum Ende des Berichtsjahres hat die Bundesnetzagentur durch Verfügung die Einfüh-

rung eines Vermittlungsdienstes für gehörlose und hörgeschädigte Menschen festge-

legt und damit in den Regelbetrieb überführt.

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | VerMittlungsdienst Für gehÖrlose und 
hÖrgeschädigte Menschen

Mit dem Vermittlungsdienst, der von der tess 

relaydienste für hörgeschädigte Menschen 

gmbh wahrgenommen wird, können gehör-

lose und hörgeschädigte Menschen jeden  

anderen Festnetz- oder Mobilfunkanschluss 

anrufen bzw. von dort auch angerufen werden. 

ihnen wird damit barrierefrei der telefonische  

Kontakt z. b. zu Freunden, Familienangehöri-

gen, ärzten oder behörden ermöglicht. 

in der grundfunktion des Vermittlungsdienstes 

baut der hörgeschädigte per computer eine  

Videoverbindung zu einer technischen Ver-

mittlungsplattform auf. dort steht ein gebär-

dendolmetscher bereit, der für den hörgeschä-

digten den von ihm gewünschten teilnehmer 

anruft. nimmt der gewünschte teilnehmer 

ab, übersetzt der gebärdendolmetscher die 

gebärdensprache des hörgeschädigten in laut-

sprache und die lautsprache des angerufenen 

teilnehmers in gebärdensprache. ebenso kann 

auch von jedem Festnetz- oder Mobilfunkan-

schluss der Vermittlungsdienst angerufen wer-

den, um den gehörlosen oder hörgeschädigten 

Menschen telefonisch zu erreichen (siehe hier-

zu auch http://www.tess-relay-dienste.de/).

die einrichtung des Vermittlungsdienstes 

basiert auf einer änderung des § 45 tKg vom 

18. Februar 2007. den technischen aufbau des 

dienstes hat die dt ag freiwillig mit einem  

Millionenbetrag finanziert und in enger  

zusammenarbeit mit der „deutschen gesell-

schaft der hörgeschädigten – selbsthilfe und 

Fachver bände e. V.“ (dg) organisiert.

bis zum schluss der technischen testphase 

war insbesondere die Finanzierung des re-

gelbetriebs des Vermittlungsdienstes ab dem 

1. januar 2009 umstritten. der deutsche bun-

destag hatte hierzu in einer interfraktionellen 

entschließung vornehmlich auf eine freiwillige 

selbstverpflichtung der telekommunikations-

branche gesetzt. nur im notfall sollte die bun-

desnetzagentur den telekommunikationsun-

ternehmen Verpflichtungen zur sicherstellung 

des Vermittlungsdienstes nach § 45 satz 4 tKg 

auferlegen. 
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seit 2007 hat die bundesnetzagentur moderie-

rend auf eine selbstverpflichtung der tele-

kommunikationsbranche hingewirkt. hierzu 

wurden zahlreiche gespräche mit allen Fach-

verbänden geführt und im november 2008 

noch einmal alle wesentlichen telekommuni-

kationsunternehmen kontaktiert.

leider konnte bis zum auslaufen der Pilotphase 

keine freiwillige Vereinbarung unter den tele-

kommunikationsunternehmen erreicht wer-

den, die die dauerhafte Finanzierung des Ver-

mittlungsdienstes sichergestellt hätte. daher 

hat die bundesnetzagentur eine zur zahlung 

verpflichtende entscheidung getroffen, die die 

finanziellen lasten angemessen zwischen den 

betroffenen telekommunikationsunterneh-

men verteilt. eine freiwillige Vereinbarung der 

telekommunikationsbranche bleibt jedoch 

weiterhin möglich. Kommt es zukünftig noch 

zu einer selbstverpflichtung der telekommuni-

kationsbranche hinsichtlich der Kostenvertei-

lung, entfällt die verpflichtende Verfügung der 

bundesnetzagentur. 

darüber hinaus werden auf initiative des bun-

desministeriums für Wirtschaft und techno-

logie (bMWi) und des bundesministeriums für 

arbeit und soziales (bMas) der Vermittlungs-

dienst im jahr 2009 mit einer anschubfinanzie-

rung unterstützt und die Forschung für innova-

tive technologien auf diesem gebiet gefördert.
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Besondere Aufsicht
Der Verbraucherschutz im Bereich des Rufnummernmissbrauchs und Rufnummern-

Spams stellt für die Bundesnetzagentur eine verantwortungsvolle Aufgabe dar. Ein 

enormer Anstieg der Verbraucherbeschwerden dokumentiert, dass sich die Bundes-

netzagentur als „Anwalt des Verbrauchers“ auch in diesem Bereich einen Namen 

gemacht hat und als kompetente Anlaufstelle geschätzt wird.

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | besondere auFsicht

BEKämPFUNG DES  

RUFNUmmERNmISSBRAUCHS

überblick

die bundesnetzagentur war im berichtszeit-

raum erneut mit der bekämpfung des Miss-

brauchs von rufnummern im rahmen des 

tKg betraut. ziel ist es dabei, die rechte der 

Verbraucher zu stärken und rechtswidrig han-

delnden unternehmen keinen Wettbewerbs-

vorsprung durch rechtsbruch zu ermöglichen. 

Für den Verbraucher wird durch Maßnahmen 

der bundesnetzagentur u. a. die gesetzlich vor-

gesehene Preistransparenz durchgesetzt und 

unverlangte Werbung im zusammenhang mit 

rufnummern unterbunden. ein weiteres ziel 

der tätigkeit der bundesnetzagentur ist die  

sicherstellung eines fairen Wettbewerbs. neben 

der bekämpfung akuter Missbräuche beob-

achtet die behörde daher stets den Markt auch 

hinsichtlich möglicher neuer Missbrauchs-

szenarien.

die bundesnetzagentur hat aufgrund von  

Verbraucherbeschwerden und eigenen ermitt-

lungen gesicherte Kenntnis von rufnummern-

missbrauch erhalten und diesen mit anordnun-

gen und Maßnahmen bekämpft. sie hat sich  

dabei im gesamten bundesgebiet als „anwalt 

des Verbrauchers“ etabliert. dies zeigt die hohe  

zahl der bearbeiteten schriftlichen und telefo-

nischen Verbraucheranfragen und beschwerden. 

gegenüber dem jahr 2007 war eine steigerung 

um 22.682 auf 59.909 anfragen und beschwer-

den von Verbrauchern zu verzeichnen.

Beschwerdezahlen Rufnummernmiss-

brauch im Vergleich

20082007

59.509 Beschwerden

36.827 Beschwerden
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inhaltlich verteilen sich die beschwerden und  

anfragen auf folgende bereiche:

die bundesnetzagentur ist den eingegangenen 

Verbraucherbeschwerden nachgegangen und 

hat zusätzlich zu aus Vorjahren bereits anhän-

gigen Verwaltungsverfahren weitere 2.232 

neue Verwaltungsverfahren eingeleitet.

der § 67 tKg ermächtigt die bundesnetzagen-

tur, bei gesicherter Kenntnis eines Missbrauchs 

von rufnummern einzuschreiten, um weiteren 

Missbrauch zu  verhindern. nach § 67 abs. 1 satz 1 

tKg kann die bundesnetzagentur anordnungen 

und andere geeignete Maßnahmen treffen, 

um die einhaltung gesetzlicher Vorschriften 

und der von ihr erteilten bedingungen über die 

zuteilung von rufnummern sicherzustellen. 

dazu ergreift die bundesnetzagentur Maßnah-

men wie z. b. die abmahnung, den entzug der 

missbräuchlich genutzten rufnummer oder die  

Verpflichtung des netzbetreibers, eine miss-

bräuchlich genutzte rufnummer abzuschalten. 

Ferner kann die bundesnetzagentur bei 

gesicherter Kenntnis einer rechtswidrigen ruf-

nummernnutzung gegenüber dem rechnungs-

ersteller ein Fakturierungs- und inkassierungs-

verbot aussprechen. als weitere Maßnahme 

hat sich bei bestimmten Missbrauchsszenarien 

zunehmend die untersagung von geschäfts-

modellen bewährt. regelmäßig beziehen sich 

die ausgesprochenen untersagungen darauf, 

einzelnen anbietern die ausübung eines rechts-

widrigen geschäftsmodells der Werbung unter 

Verstoß gegen § 7 abs. 2 gesetz gegen den  

unlauteren Wettbewerb (uWg) zu untersagen. so 

ergingen im jahr 2008 insgesamt 13 geschäfts-

modelluntersagungen gegen unternehmen 

oder einzelpersonen. 

im berichtszeitraum hat sich zudem erneut 

gezeigt, dass die abschaltung von rufnummern 

eine schnelle und effektive Maßnahme darstellt, 

um konkreten rufnummernmissbrauch unver-

züglich zu beenden. entsprechende abschal-

tungsanordnungen wurden im jahr 2008 zu 

insgesamt 1.665 rufnummern erlassen.

Beschwerden und Anfragen im Bereich 

Rufnummernmissbrauch

Reine Preisangaben-
verstöße  
1,5 %

Auskünfte nach § 66h TKG 
3,0 % Sonstiges 

8,5 %

Rufnummern-Spam
87 %

Anzahl der Verwaltungsverfahren 

im Vergleich

1.014 
 neue Verwaltungsverfahren

2.232 
 neue Verwaltungsverfahren

20082007
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sofern Maßnahmen zur bekämpfung von 

rufnummernmissbrauch von bescheidempfän-

gern gerichtlich angegriffen wurden, haben die 

Verwaltungsgerichte die getroffenen entschei-

dungen der bundesnetzagentur bis auf eine 

nebenentscheidung in allen Fällen rechtskräf-

tig bestätigt. 

Rufnummernmissbrauch durch fehlerhafte 

Preisangaben und Preisansagen

eine rechtmäßige nutzung von rufnummern 

erfordert auch das einhalten der zum 1. septem-

ber 2007 in Kraft getretenen, deutlich erweiter-

ten verbraucherschützenden Preisangabe- und 

Preisansagevorschriften in den §§ 66a ff. tKg. 

so sind gemäß § 66a tKg für rufnummern der 

Premium-dienste, auskunftsdienste, Massen-

verkehrsdienste, geteilte-Kosten-dienste, 

neuartige dienste und Kurzwahldienste Preis-

angabepflichten vorgeschrieben. § 66b tKg 

enthält darüber hinaus Preisansage pflichten 

für Premium-dienste, auskunftsdienste, 

Kurz wahlsprachdienste und Massenverkehrs-

dienste. bei festgestellten Verstößen gegen die 

Preisangabe-/Preisansagepflichten schreitet die 

bundesnetzagentur wegen rufnummernmiss-

brauchs ein. auch im berichtszeitraum lagen 

entsprechende beschwerden über die Verlet-

zung von Preisangabe-/Preisansagepflichten 

vor. im bereich der Preisangabe hat sich gezeigt, 

dass gerade bei der bewerbung von geteilte-

Kosten-diensten ((0)180er rufnummern) 

oftmals noch unkenntnis der gesetzlichen 

Pflichten besteht.  die bundes netzagentur hat 

insofern in einer Vielzahl von Fällen abmah-

nungen ausgesprochen und über die gesetzli-

chen Preisangabepflichten aufgeklärt. je nach 

Fallkonstellation wurden aber auch abschal-

tungen betroffener rufnummern angeordnet 

und ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. 

bemerkenswert ist weiterhin, dass sich Verbrau-

cher über Preisangabeverstöße als solche selte-

ner bei der bundesnetzagentur beschweren. 

allerdings treten im zuge der ermittlungen 

anderer beschwerdesachverhalte – insbesondere 

im bereich des rufnummern-spams – sehr 

häufig auch Verstöße gegen die Preisangabe-/ 

Preisansagevorschriften der §§ 66a ff. tKg zu 

tage. in den eingeleiteten Verwaltungsverfahren 

werden dann regelmäßig alle festgestellten 

rechtsverstöße geahndet, d. h. sowohl die 

uWg-Verstöße wegen spammings als auch die 

tKg-Verstöße. enthält beispielsweise eine  

unerwünschte Werbe-sMs die bewerbung einer 

rufnummer mit fehlerhafter oder gar keiner 

Preisangabe, so wird dies als Verstoß gegen 

§ 66a tKg bewertet und zusätzlich zu dem 

Verstoß gegen das uWg verfolgt. Preisangabe-

verstöße können somit anlass oder zusätzliche 

gründe für abschaltungsanordnungen oder 

andere Maßnahmen der bundesnetzagentur 

sein.

Bekämpfung von Rufnummern-Spam

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | besondere auFsicht

Beschwerdezahlen Rufnummern-Spam 

im Vergleich

Schriftliche Beschwerden Telefonische Beschwerden

25.574

39.302

3.480

9.206

20082007
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das beschwerdevolumen im bereich rufnum-

mern-spam hat im jahr 2008 deutlich zuge-

nommen. insgesamt sind im berichtszeitraum 

bei der bundesnetzagentur 48.508 beschwerden 

zu rufnummern-spam eingegangen. dies stellt 

eine steigerung an beschwerden um rund  

67 Prozent dar, die mit einem erheblichen  

anstieg von in diesem zusammenhang geführ-

ten Missbrauchsverfahren einhergeht.

inhaltlich wird rufnummern-spam in die berei-

che Fax-, telefon- und e-Mail-spam unterteilt. 

beim hauptteil der eingegangenen Verbrau-

cherbeschwerden handelt es sich um Meldun-

gen über telefon-spam, häufig in Kombination 

mit fehlenden Preisangaben der im spam bewor-

benen rufnummern. unter telefon-spam fallen 

insbesondere spam-Mitteilungen mittels sMs, 

sog. gewinnversprechen und sog. Ping-anrufe. 

bei Ping-anrufen klingelt das telefon des ange-

rufenen nur kurz. bei betätigung der automa-

tischen rückruftaste wird aus der liste der 

ein gegangenen anrufe der rückruf erzeugt, 

wobei der anrufer dann versehentlich z. b. eine 

(0)137er rufnummer anwählt. immer häufiger 

führen rückrufe auch zu vermeintlichen  

abschlüssen von abonnements. im bereich  

e-Mail-spam kam es häufig zu beschwerden  

von Verbrauchern, die Kontaktanzeigen oder 

inse rate im internet geschaltet und daraufhin  

e-Mails mit der bewerbung von Mehrwert-

dienste rufnummern zum rückruf unter Vortäu-

schung eines realen Kontaktinteresses erhalten 

hatten.

rufnummern-spam stellt aufgrund des Versto-

ßes gegen das uWg auch eine rechtswidrige 

nummernnutzung im sinne des § 67 abs. 1 tKg  

dar. rufnummern für auskunftsdienste, Massen-

verkehrsdienste, neuartige dienste und Premium-  

dienste dürfen seit dem 1. september 2007  

nicht mehr als rufnummer des anrufers über-

mittelt werden.

die insgesamt im berichtszeitraum bei der 

bundesnetzagentur eingegangenen 48.508 

beschwerden zu rufnummern-spam setzten 

sich wie folgt zusammen:

Aufteilung der Beschwerden zu den  

verschiedenen Arten von  

Rufnummern-Spam 2008

Spam über Telefax 
20 %

E-Mail-Spam 
6 %

Telefon-Spam 
74 %

Rufnummern-Spam gesamt 
48.508

die bundesnetzagentur hat im jahr 2008 

insbesondere die bekämpfung von telefon-

spam weiter intensiviert. bereits im vorherigen 

berichtszeitraum hatte die bundesnetzagentur 

im rahmen umfangreicher Maßnahmenbün-

del zunehmend Fakturierungs- und inkas-

sierungsverbote für rechtswidrig genutzte 

rufnummern nicht nur gegenüber dem Verbin-

dungsnetzbetreiber, sondern auch gegenüber 

teilnehmernetzbetreibern und serviceprovi-

dern ausgesprochen. so wurde in die zahlungs-

ströme der unternehmen eingegriffen, um 

Verbraucher vor ungerechtfertigten Forderun-

gen zu schützen. grund für den umfangreichen 

erlass der Fakturierungs- und inkassierungs-

verbote sind die zahlreichen Verbraucherbe-

schwerden über rufnummern-spam insbeson-

dere in Form von gewinnversprechen. ziel war 
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und ist es, diese Form der missbräuchlichen 

nummernnutzung wirtschaftlich unattraktiv 

zu machen und damit letztlich rufnummern-

spam einzudämmen. zu diesem zweck hat die 

bundesnetzagentur im jahr 2008 zu insgesamt 

199 abgeschalteten rufnummern zusätzlich 

ein Fakturierungs- und inkassierungsverbot 

ausgesprochen.

auf der internetseite der bundesnetzagentur ist 

eine liste der ergriffenen Maßnahmen gegen 

rufnummernmissbrauch veröffentlicht. dort 

sind die erlassenen Fakturierungs- und inkas-

sierungsverbote sowie die abgeschalteten  

rufnummern ersichtlich. die liste kann auf 

www.bundesnetzagentur.de unter der rubrik 

Verbraucher, rufnummernmissbrauch – dialer –  

spam, ein gesehen werden.

Ausgewählte Gerichtsverfahren

Tastendruckentscheidung

das oberverwaltungsgericht für das land 

nordrhein-Westfalen (oVg Münster) hat mit 

beschluss vom 25. juni 2008 eine entscheidung 

zum Verbot von anrufwerbung getroffen und 

damit vorangegangene Maßnahmen der  

bundesnetzagentur bestätigt (az. 13 b 668/08).

ein telekommunikationsunternehmen hatte 

Firmen, die kostenpflichtige Mehrwertdienste 

anbieten, Weiterleitungsdienste zur Verfügung 

gestellt. Mit telefoncomputern rief das unter-

nehmen bei telefonanschlussinhabern an und 

teilte ihnen über eine automatische ansage mit, 

sie hätten einen Preis gewonnen. Für weitere 

informationen sei eine bestimmte taste an dem 

telefonapparat zu drücken. daraufhin wurde 

eine Verbindung zu einem kostenpflichtigen 

Mehrwertdienst unter einer (0)900er nummer 

hergestellt. zahlreiche Verbraucher beschwer-

ten sich bei der bundesnetzagentur, weil sie 

von ungewollter Werbung betroffen seien und 

sogar die sperrung von (0)900er nummern  

umgangen werde. die bundesnetzagentur 

verbot dem unternehmen deshalb mit bescheid 

vom 22. Februar 2008 die Werbeanrufe sowie 

die Weitervermittlung zu (0)900er nummern 

per tastendruck. gegen diese entscheidung  

erhob das unternehmen bei der bundesnetz-

agentur Widerspruch. sein eilantrag wurde 

vom Verwaltungsgericht (Vg) Köln mit  

beschluss vom 16. april 2008 abgelehnt. die 

beschwerde des unternehmers gegen diese 

entscheidung wies das oVg Münster mit dem 

eingangs genannten beschluss zurück. 

zur begründung führte es im Wesentlichen 

aus: die ungewollten Werbeanrufe verstießen 

gegen das uWg. bei der Werbung unter  

Verwendung von automatischen anrufma-

schinen sei eine unzumutbare belästigung 

anzunehmen, wenn keine einwilligung der 

adressaten vorliege. die Weiterleitung durch 

tastendruck verstoße gegen das tKg, da das  

unternehmen unzulässige r-gespräche  

veranlasst habe. das unternehmen sei auch der 

richtige adressat für die Maßnahmen der  

bundesnetzagentur.

Unerwünschte Telefonwerbung

in entscheidungen gegen illegale telefonwer-

ber haben das Vg Köln im juli/august 2008  

(az. 1 l 425/08, 1 l 852/08, 1 l 872/08, 1 l 874/08, 

1 l 877/08, 1 l 911/08, 1 l 873/08) bzw. das oVg 

Münster am 26. september 2008 (az. 13 b 

1329/08, 13 b 1330/08, 13 b 1331/08 und 13 b 

1395/08, 13 b 1396/08, 13 b 1397/08, 13 b 1398/08) 

in insgesamt 14 Verfahren die von der bundes-

netzagentur gegen telefonwerber verhängten 

Maßnahmen für rechtens erklärt. die bundes-

netzagentur ist in diesen Fällen gegen drei 

österreichische Firmen, die unter der Marke 

Verbraucherschutz und VerbraucherserVice | besondere auFsicht



bundesnetzagentur | jahresbericht 200838

„Friedrich Müller®“ bundesweit tausendfach 

Verbraucher mit unerwünschten gewinnan-

rufen belästigten, vorgegangen und hat dabei 

einschneidende Maßnahmen verfügt. sowohl 

die im Februar und Mai 2008 angeordneten 

abschaltungen von insgesamt 51 rufnummern 

als auch das Fakturierungs- und inkassie-

rungsverbot für alle entsprechenden telefon-

verbindungen sind von beiden instanzen für 

rechtmäßig erklärt worden. daneben bestätigte 

das oVg Münster auch die untersagung des 

praktizierten geschäftsmodells als solches. in 

der Vergangenheit hatten die Firmen mittels 

automatischer anrufmaschinen telefonanrufe 

mit gewinnmitteilungen bei Verbrauchern 

und geschäftsleuten vorgenommen, ohne dass 

von den angerufenen entsprechende einwilli-

gungserklärungen vorlagen. dies ist den  

betroffenen unternehmen aus Österreich  

künftig untersagt. bei nichtbefolgung kann die  

bundesnetzagentur ein zwangsgeld verhängen. 

beide gerichte hoben in ihren begründungen 

insbesondere hervor, dass die von den unter-

nehmen vorgelegten angeblichen einverständ-

niserklärungen zu den Werbemaßnahmen  

allesamt ungültig sind. die unternehmen  

hatten ihren Kunden im rahmen von Waren-

bestellungen und schriftlichen gewinnspielen 

stets eine vorformulierte einverständniserklä-

rung abverlangt. nach dieser als „datenschutz-

erklärung“ bezeichneten umfangreichen Klau-

sel erklärten sich die Kunden u. a. „zum erhalt 

von Werbeanrufen bereit“. zudem sollten die 

unternehmen berechtigt sein, die Kunden-

daten an weitere unternehmen der Marke  

„Friedrich Müller®“ weiterzugeben. 

nach auffassung beider gerichte stellen diese 

vorformulierten einverständniserklärungen 

keine wirksamen einwilligungen in Werbe-

anrufe dar, weil es für den Kunden praktisch 

unüberschaubar sei, wer sich letztlich auf eine 

solche erklärung berufen könne. hieran ändere 

auch die Möglichkeit zum Widerruf der erklä-

rung nichts, da auf diese Weise die initiative 

zur Wiederherstellung der ungestörten Privat-

sphäre auf den Verbraucher verlagert würde. 

Ordnungswidrigkeitenverfahren und  

Abgaben nach § 67 Abs. 3 TKG

in den bereichen dialer, rufnummern-spam 

sowie Preisangabe- und Preisansagepflichten 

wurden im berichtszeitraum 20 neue bußgeld-

verfahren eingeleitet, von denen ein teil noch 

anhängig ist. es wurden 15 bußgeldbescheide 

erlassen, die rechtskräftig geworden sind. 

die festgesetzten bußgelder dieser bislang 

rechtskräftig gewordenen bußgeldbescheide 

betragen insgesamt 16.020 euro. in einem Fall 

ist wegen des rechtswidrigen einsetzens von 

dialern ein bußgeldbescheid über 357.500 euro 

erlassen worden, der aber noch nicht rechts-

kräftig ist. schwerpunkt der geahndeten  

Verstöße waren auch im jahr 2008 fehlende 

bzw. unzureichende Preisangaben beim  

angebot von bzw. bei der Werbung für (0)900er 

Mehrwertdienste. ebenfalls wurden einige  

Verstöße wegen fehlender bzw. unzureichender  

Preisansage bei entsprechenden diensten 

geahndet. daneben wurden tatsachen, die den 

Verdacht einer straftat begründen, gemäß § 67 

abs. 3 tKg der zuständigen staatsanwaltschaft 

mitgeteilt.

Internationale Zusammenarbeit im  

Bereich Rufnummernmissbrauchs-

bekämpfung

die bundesnetzagentur arbeitet auch im 

bereich der rufnummernmissbrauchs-
bekämpfung in internationalen gremien wie dem  

electronic communications committee (ecc),  
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dem contact network of spam authorities 

(cnsa) und dem international audiotex 

regulators network (iarn) mit. im rahmen 

dieser gremienarbeit erfolgt ein austausch 

über Missbrauchsmethoden und international 

rechtswidrig handelnde unternehmen sowie 

über erfolgreiche strategien der Missbrauchs-

bekämpfung. daneben findet im rahmen von 

Verwaltungsverfahren regelmäßig eine  

zusammenarbeit mit europäischen und inter-

nationalen behörden statt. hervorzuheben ist 

für den berichtszeitraum die sehr gute zusam-

menarbeit mit den regulierungsbehörden aus 

Österreich und den niederlanden.

AKTIVITäTEN DES PRüF- UND mESSDIENSTES

die sicherstellung einer effizienten und 

störungs freien nutzung des Frequenzspekt-

rums sowie der elektromagnetischen umwelt-

verträglichkeit (eMVu) ist eine bundesweite 

schwerpunktaufgabe des Prüf- und Messdiens-

tes der bundesnetzagentur (PMd), der damit 

zugleich einen wichtigen beitrag zum Verbrau-

cherschutz leistet. der PMd ist an vielen stellen 

in der bundesrepublik in den dienstleistungs-

zentren der bundesnetzagentur präsent. er 

verfügt zur Wahrnehmung seiner aufgaben 

über modernste stationäre und mobile Mess-

technik. unter den vielfältigen und umfangrei-

chen Prüf- und Messaktivitäten sind die beseiti-

gung funktechnischer störungen, die Prüfung 

von Frequenznutzungen, die Marktaufsicht, 

Messungen zur eMVu und die ermittlung von 

Frequenznutzungen ohne zuteilung hervorzu-

heben. ein teil dieser aufgaben ist heutzutage 

nur noch im rahmen internationaler zusam-

menarbeit sinnvoll zu bewältigen.

Störungsbearbeitung

die aufklärung von elektromagnetischen und 

funktechnischen störungen (störungsbear-

beitung) ist eine sehr wichtige aufgabe der 

bundes netzagentur. dies gilt insbesondere 

dann, wenn sicherheitsrelevante Funkdienste 

und -anwendungen betroffen sind, wie zum 

beispiel die Funkanwendungen der luftfahrt 

(sprech- und navigationsfunk), der behörden 

und organisationen mit sicherheitsaufgaben 

(bos) oder anderer öffentlicher bedarfsträger. 

neben stationären Mess- und Peilstationen 

kommen zur ermittlung inländischer und  

ausländischer störquellen – in abhängigkeit 

vom jeweiligen störungsfall – auch universell 

ausgestattete Funkmessfahrzeuge sowie  

verschiedene spezialfahrzeuge zum einsatz.

bei der Vielzahl der bearbeiteten Funkstö-

rungen überwiegen, wie in den jahren zuvor, 

störungen beim rundfunkempfang und bei 

anderen sende- und empfangsfunkstellen. aber 

auch im bereich sicherheitsrelevanter Funk-

dienste traten zahlreiche störungen auf, allein 

im Flugfunk 632 störungen. letztere werden 

vom PMd grundsätzlich mit höchster Priorität 

bearbeitet. nur ein verhältnismäßig geringer 

anteil betraf elektromagnetische unverträg-

lichkeiten bei sonstigen elektrischen/elektro-

nischen anlagen/geräten, z. b. durch defekte 

heizungs steuerungen.

dem PMd wurden mit der beschaffung von sog. 

echtzeitanalysatoren neue effektive Mess- und 

analysemöglichkeiten an die hand gegeben. 

Mit der bisherigen Messtechnik waren bestim m te 

Messungen bei kurzzeitigen signalen nur mit 

einem hohen zeitlichen und personellen auf-

wand und nur mit Wirkbetrieb-abschaltung von 

beteiligten sendeanlagen möglich (z. b. radar-

anlagen). 
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damit ist der Messdienst in die lage versetzt, 

komplexe unverträglichkeiten im Funkspekt-

rum mit geringerem aufwand zum nutzen der 

beteiligten schnell aufzuklären. 

gleichmäßig häufig wird in ballungsräumen 

von betreibern von uMts-netzen gemeldet, 

dass ihre basisstationen durch andere Frequenz-

nutzungen beeinträchtigt werden und dadurch 

die Qualitätsparameter ihrer netze nicht einge-

halten werden können. Messtechnische 

untersuchungen des PMd haben sowohl 

satelliten empfangsanlagen mit unzureichen-

der dämpfung der störstrahlung als auch 

dect-telefone, die durch einen gerätedefekt im 

empfangsbereich uMts senden, als störquelle 

ermittelt. die Verursacher müssen die Fehler-

quellen beseitigen.

als besonderheit ist auch weiterhin die störungs-

bearbeitung im rahmen von großveranstal-

tungen anzuführen. der PMd ist bei ausgewähl-

ten Veranstaltungen während der gesamten 

zeitdauer der Veranstaltung vor ort präsent 

und kann so im störungsfall sofort, d. h. noch 

vor oder während der Veranstaltung, die 

ermittlung der störungsursache aufnehmen. 

die zeitnahe bearbeitung der störungsfälle hat 

eine hohe aufklärungsquote zur Folge, was 

letztlich dazu beiträgt, dass wichtige ereignisse 

störungsfrei in bild und ton übertragen werden 

können. nicht minder von bedeutung ist aber 

auch, dass die betreffenden organisations- und 

sicherheitsorgane ohne Funkstörungen kom-

munizieren können.

die eigens zur Meldung von Funkstörungen seit 

jahren eingerichtete bundeseinheitliche  

servicerufnummer 0180 3 23 23 23 (Festnetz-

preis 9 ct/min; andere Preise aus den Mobilfunk-

netzen möglich) wurde auch 2008 mit mehreren 

100.000 anrufen wieder in hohem Maße in 

anspruch genommen.

marktaufsicht nach dem EmVG  

und dem FTEG

die bundesnetzagentur führt Prüfungen von 

elektrischen geräten am Markt durch. grund-

lage für diese geräteprüfungen sind die euro-

päische richtlinie 2004/108/eg über die elektro-

magnetische Verträglichkeit (eMV-rl) sowie 

die europäische richtlinie 1999/5/eg über Funk-

anlagen und telekommunikationsendeinrich-

tungen (r&tte-rl) und ihre jeweilige umsetzung 

in nationales recht durch das gesetz über die 

elektromagnetische Verträglichkeit von geräten 

(eMVg) und das gesetz über Funkanla gen und 

telekommunikationsendeinrich tungen (Fteg). 

überprüft werden die über einstimmung 

mit den ce- Kennzeichnungsvorschriften, die 

Plausi bi lität der ausgestellten eg-Konfor mi täts -

erklärungen, die übereinstimmung mit den 

eMV-schutzanforderungen, die übereinstim-

mung mit den grundlegenden anforderungen 

nach der r&tte-rl, die angaben zum bestim-

mungsgemäßen betrieb und eventuelle 

betriebs einschränkungen bei Funkanlagen und 

telekommunikationsendeinrichtungen (tKee).

einen wesentlichen, im europäischen rahmen 

abgestimmten beitrag zur sicherstellung einer 

effizienten und störungsfreien Frequenznut-

zung leisten die vom PMd im rahmen der 

Marktaufsicht durchgeführten messtechni-

schen Prüfungen. elektrische geräte wie z. b. 

Fernseher, Küchengeräte, Werkzeuge oder  

beleuchtungseinrichtungen wurden vom 

Markt entnommen und in speziell ausgerüste-

ten Messlaboren in den außenstellen überprüft.

darüber hinaus führt das akkreditierte Mess-

labor in Kolberg Prüfungen der elektromag-
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netischen Verträglichkeit (eMV) an allen von 

der eMV-rl bzw. dem eMVg unmittelbar oder 

mittelbar erfassten Produkten durch. an den 

von der r&tte-rl bzw. dem Fteg erfassten 

Produkten werden zusätzlich Prüfungen der 

funktionalen Parameter durchgeführt. auch 

die spezifische absorptionsrate (sar) an Mobil-

funktelefonen wird messtechnisch überprüft. 

Mit diesen Messungen ist es möglich, die nach 

dem Fteg gestellten grundlegenden anforde-

rungen zum schutz der gesundheit des benut-

zers in diesem bereich zu überprüfen.

im jahr 2008 wurden durch die bundesnetz-

agentur insgesamt ca. 12.000 Marktaufsichtsak-

tivitäten durchgeführt. dabei wurden 6.056 se-

rien/einzelgeräte messtechnisch überprüft oder 

in augenschein genommen. diese anzahl teilt 

sich auf in 4.851 geräte, die unter die eMV-rl 

fallen, und 1.205 geräte, die nach der r&tte-rl 

zu überprüfen sind. zudem wurden im rahmen 

der internetrecherche 72 europäische und 

sechs internationale anbieter nicht konformer 

geräte ermittelt und das internetangebot von 

2.735 nicht konformen Produkten beendet.

hinsichtlich der ce-Kennzeichnung bzw. der 

Konformitätserklärung wurden bei 127 geräten 

(2,6  Prozent der überprüften Produkte) Mängel 

nach der eMV-rl und bei 490 geräten  

(40,7 Prozent der überprüften Produkte) Män-

gel nach der r&tte-rl festgestellt. hierbei gilt 

es festzuhalten, dass die festgestellten Kenn-

zeichnungsmängel bei Produkten, die nach der 

neuen eMV-rl in Verkehr gebracht wurden, 

erheblich höher sind als bei geräten, die nach 

der alten eMV-rl in Verkehr gebracht wurden 

(22,6 zu 1,2 Prozent).

in 2008 wurden 1.405 serien und 88 einzelge-

räte messtechnisch überprüft. hierbei waren 

378 serien und 26 einzelgeräte auffällig, d. h. 

es entsprachen 27 Prozent der überprüften 

serien bzw. 30 Prozent der einzelgeräte nicht 

den vorgeschriebenen anforderungen. der 

hohe Prozentsatz an auffälligen geräten erklärt 

sich aus den zielgerichtet vorgenommenen 

stichproben bei geräten, von denen am ehesten 

zu vermuten ist, dass sie den anforderungen 

nicht entsprechen könnten. zudem wurde bei 

47 Produkten die einhaltung der grundlegen-

den anforderungen im hinblick auf aspekte 

der geräte- und Produktsicherheit mit einer 

auffälligkeitsquote von 43 Prozent überprüft. 

schwerpunkt waren auch in 2008 Funksteck-

dosen, von denen bei nichteinhaltung der 

grundlegenden anforderungen der geräte-

sicherheit eine erhebliche gefährdung für leib 

und leben ausgeht. im Verlauf des jahres 2008 

wurden im rahmen von Folgemaßnahmen zu 

auffälligen Produkten insgesamt 640 marktein-

schränkende Maßnahmen vorgenommen (385 

Vertriebsverbote sowie 255 Festsetzungsschrei-

ben). auswertungen im bereich der marktein-

schränkenden Maßnahmen haben ergeben, 

dass eine erheblich höhere auffälligkeitsrate 

(mehr als doppelt so hoch) für aus drittstaaten 

importierte Produkte besteht. 

da die bundesnetzagentur keine überprüfung 

sämtlicher am Markt befindlicher Produkte 

durchführt, lassen die aufgeführten daten und 

statistiken keinen rückschluss auf den gesam-

ten deutschen Markt zu. die weiterhin hohe 

auffälligkeitsquote der untersuchten Produkte 

unterstreicht allerdings deutlich die Wichtig-

keit der aufgabe auch zum nutzen des Verbrau-

chers.

Funkanlagen, die auf Frequenzen betrieben 

werden, deren nutzung nicht gemeinschafts-

weit harmonisiert ist, sind auf grundlage des 
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Fteg mindestens vier Wochen vor dem beab-

sichtigten inverkehrbringen den einzelstaat-

lichen behörden der Mitgliedsstaaten, die für 

das Frequenzmanagement zuständig sind, 

anzuzeigen. die bundesnetzagentur gibt den 

inverkehrbringern hinweise zur art der für 

den betrieb der Funkanlagen erforderlichen 

Frequenzzuteilung (allgemeinzuteilung oder 

einzelzuteilung) und ggf. auch auf bestehen-

de einschränkungen der Frequenznutzung in 

deutschland. die zahl der bei der bundesnetz-

agentur eingegangenen Mitteilungen (seit  

2007 zusätzlich auch elektronisch möglich) 

lag im jahr 2008 durchschnittlich bei 186 pro 

Monat.

Elektromagnetische  

Umweltverträglichkeit

im aufgabenbereich eMVu wurden die jährli-

chen eMVu-Messkampagnen und die überprü-

fungen von bescheinigten, ortsfesten Funk-

anlagen auf der grundlage der Verordnung 

über das nachweisverfahren zur begrenzung 

elektromagnetischer Felder (beMFV) fortge-

setzt. sie sind ein nicht unwesentlicher aufga-

benbestandteil des PMd.

nach telekommunikationsrechtlichen  

Vorschriften darf in deutschland nur dann eine 

ortsfeste Funkanlage mit einer äquivalenten 

strahlungsleistung von 10 Watt und mehr in 

betrieb genommen werden, wenn die betref-

fende Funkanlage, die grenzwerte zum schutz 

von Personen in elektromagnetischen Feldern 

einhält und dies von der bundesnetzagentur 

durch die erteilung der standortbescheini-

gung bestätigt wird. entsprechend enthält die 

beMFV eine Verpflichtung für den betreiber 

einer Funkanlage, vor der inbetriebnahme eine 

überprüfung vornehmen zu lassen. im rahmen 

der bewertung der Funkanlagen wendet die 

bundesnetzagentur die Personenschutz-

grenzwerte konsequent an, übt aber keinerlei 

einfluss auf die grenzwertfestlegung an sich 

aus. um die Feldstärken von Funkanlagen sach-

gerecht beurteilen zu können, sind fundierte 

Kenntnisse über die eigenschaften von elektro-

magnetischen Feldern und die zur anwendung 

kommenden Funktechniken erforderlich. 

zudem muss sichergestellt sein, dass die für die 

bewertung notwendigen informationen wie 

technische Parameter sämtlicher relevanter 

Funkanlagen, detaillierte informationen über 

den installationsort und auch informationen 

zum umfeld vorhanden sind. 

im jahr 2008 wurden von der bundesnetzagen-

tur insgesamt 18.560 standortbescheinigungen 

erteilt. die erteilten standortbescheinigun-

gen werden über die Kommunale datenbank 

gemeinden und Kommunen sowie landesbe-

hörden zum download zur Verfügung gestellt. 

interessierte gemeinden machen hiervon 

regen gebrauch. insgesamt sind 2.245 nutzer 

registriert, die mehr als 63.267 standortbeschei-

nigungen abriefen. bis auf die standortadresse 

stehen alle informationen der standortbeschei-

nigung jedermann über die eMF-datenbank 

der bundesnetzagentur zur Verfügung. die 

hohe anzahl der recherchen von 12.438.114 (seit 

der inbetriebnahme der eMF-datenbank im 

jahr 2004, stand: Februar 2009) bestätigt, dass 

die eMF-tätigkeit der bundesnetzagentur auch 

wesentlich zu mehr transparenz in der eMF-

diskussion beiträgt.

nach der beMFV ist die bundesnetzagentur 

verpflichtet, die Funktionalität des standortver-

fahrens mit hilfe von eMF-Messreihen nachzu-

weisen. die orte dieser immissionsmessungen 

werden in zusammenarbeit mit den landesum-

weltministerien festgelegt. 
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im jahr 2008 hat der PMd an 1.938 Messorten 

die örtlichen immissionen von Funkanlagen 

erfasst. in ergänzung dieser eMF-Messreihe 

unterhält die bundesnetzagentur auch ein 

automatisches Messsystem, das rund um die 

uhr die immissionen erfasst und an die eMF-

datenbank überträgt. im jahr 2008 kamen die 

insgesamt 12 Messstationen an 37 standorten 

zum einsatz. die durchschnittliche Messdauer 

an einem standort betrug 13,5 Wochen.

nähere informationen können auf den eMF- in-

ternetseiten der bundesnetzagentur abgerufen 

werden (http://emf.bundesnetzagentur.de/).
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Weltraumfunkdienste

im bereich Weltraumfunkdienste verfügt  der 

PMd über eine besondere Mess-erdfunkstelle in 

leeheim (zwischen darmstadt und Mainz) zur 

überwachung der Frequenznutzung und zur 

Funkstörungsbearbeitung.

durch die inbetriebnahme der Multiband-

antenne, die den Frequenzbereich von 1 bis  

26,5 ghz abdeckt, und des sog. standortbestim-

mungssystems ergeben sich erhebliche  

Verbesserungen bei der aufklärung von Funk-

störungen. eine störquelle auf der erde, die den 

uplink eines satelliten stört, bewirkt auch  

störungen im downlink, also auf der strecke 

vom satelliten zur erde. das standortbestim-

mungssystem und die Multibandantenne 

ermöglichen eine lokalisierung dieses störers. 

Mit diesem neuen standortbestimmungssys-

tem, das zum satelliten gerichtete störaussen-

dungen im gesamten europäischen großraum 

erfassen kann, wurden bereits störer auf dem 

gebiet von deutschland, Frankreich, spanien 

und russland ermittelt.

die Kapazität der Mess-erdfunkstelle leeheim 

bietet die Möglichkeit, neben Messaufträgen, 

die aus den gesetzlichen Verpflichtungen ent-

stehen, in einem gewissen umfang und nach-

rangig gegenüber dringenden störungen auch 

zusätzliche Messaufträge von dritten anzuneh-

men. auf der grundlage eines Memorandum of 

understanding, dem bisher die Verwaltungen 

aus Frankreich, großbritannien, den nieder-

landen, der schweiz und spanien beigetreten 

sind, führt die Mess-erdfunkstelle leeheim 

gegen Kostenerstattung Messungen auch für 

diese länder durch. 

Standortmitbenutzung von  

mobilfunkanlagen

mit einer  
Mobilfunkanlage
42 %

mit sechs Mobilfunkanlagen
2 %

mit fünf 
Mobilfunkanlagen
3 %

mit vier 
Mobilfunkanlagen
8 %

mit drei 
Mobilfunk-
anlagen
12 %

mit zwei  
Mobilfunkanlagen
31 %

mit mehr als sechs 
Mobilfunkanlagen
2 %
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DATENSCHUTZ IN DER TELEKOmmUNI-

KATION UND Im POSTWESEN

das Fernmeldegeheimnis, das Postgeheimnis 

und die in diesen bereichen geltenden speziel-

len datenschutzregelungen stellen wichtige  

aspekte des Kundenschutzes dar. die einhal-

tung dieser normen sicherzustellen, ist aufga-

be der bundesnetzagentur. die strengen  

Vorschriften des tKg und des Postgesetzes 

(Postg) richten sich an die geschäftsmäßigen 

diensteanbieter und konkretisieren das  

recht der Kunden auf geheimhaltung ihrer 

Kommunikation selbst, aber auch des rahmens, 

in dem die Kommunikation stattfindet. die 

anbieter von telekommunikationsdienstleis-

tungen und von Postdienstleistungen hat der 

staat trotz einer weitgehenden liberalisierung 

der Märkte nicht aus einer gewährleistungs-

pflicht für das Fernmeldegeheimnis und das 

Postgeheimnis entlassen. Vor diesem hinter-

grund informiert die bundesnetzagentur die 

diensteanbieter und die bürger über daten-

schutzrechtliche regelungen und stellt die ein-

haltung der normen zum nutzen der Kunden 

sicher. 

im bereich telekommunikation war das jahr 

von diversen datenschutzrelevanten Vorfällen 

bei der dt ag geprägt. neben verschiedenen 

datenschutzpannen im umgang mit großen 

Kundendateien ist insbesondere die affäre um 

die überwachung der telefonverbindungen 

von aufsichtsräten, Managern und journalisten 

zu nennen, die auch von der staatsanwaltschaft 

untersucht wird. Von der dt ag wurden erheb-

liche anstrengungen unternommen, die daten-

schutzlücken im eigenen unternehmen, aber 

auch bei Vertriebspartnern und beauftragten 

callcentern zu schließen. durch diese Vorfälle, 

aber auch durch datenschutzpannen in ande-

ren branchen, kam eine breite gesellschaftliche 

und politische  diskussion in gang, die auch zu 

Maßnahmen des gesetzgebers (entwurf eines 

gesetzes zur regelung des datenschutzaudits 

und zur änderung datenschutzrechtlicher Vor-

schriften) geführt hat. 

einen weiteren schwerpunkt im bereich tele-

kommunikation bildete die sog. Vorratsdaten-

speicherung. hier war eine Vielzahl von recht-

lichen und technischen Fragen zu klären. Von 

einigen unternehmen wurde die Pflicht zur 

Vorratsdatenspeicherung vor dem Vg berlin 

angegriffen. eine rechtskräftige entscheidung in  

diesen Verfahren stand am jahresende noch aus.

Wie in den vergangenen jahren wandten sich 

auch 2008 wieder verschiedene tK-dienste an bie-

ter bereits vor der einführung neuer tK-dienste 

an die bundesnetzagentur, um ihre angebote von 

vornherein datenschutzkonform zu gestalten. 

im bereich sicherheit der telekommunikation 

prüfte die bundesnetzagentur im berichtszeit-

raum 96 sicherheitskonzepte im schriftlichen 

Verfahren und führte 42 anlassfreie und 27 

anlassbezogene Kontrollen vor ort durch. 

im Postbereich wurden im berichtszeitraum 

bundesweit regelmäßig anlassunabhängige 

Kontrollen in bezug auf das Postgeheimnis  

und den Postdatenschutz durchgeführt. hier 

wurden 2008 insgesamt 166 Prüfberichte 

erstellt. außerdem wurde eine anlassbezogene 

Kontrolle vor ort durchgeführt. 

die gute zusammenarbeit der bundesnetz-

agentur mit dem bundesbeauftragten für den 

datenschutz und die informationsfreiheit wurde 

2008 fortgeführt, insbesondere erfolgte in grund-

sätzlichen Fragen eine abgestimmte Vorgehens-

weise im sinne eines effektiven datenschutzes.
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Schlichtung
Endkunden können die Schlichtungsstellen der Bundesnetzagentur bei Streitfällen in 

den Bereichen Telekommunikation und Post anrufen. Die hohe Akzeptanz der  

Schlichtungsstellen spiegelt sich in der Zahl der Anfragen und Anträge wider.
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gemäß § 47a tKg sowie nach § 10 Postdienstleis-

tungsverordnung (PdlV) kann vom teilnehmer 

im streit mit einem anbieter von telekommuni-

kationsdienstleistungen für die Öffentlichkeit 

bzw. vom Verbraucher, wenn rechte aus der 

PdlV verletzt worden sind, die bundesnetz-

agentur zur streitbeilegung angerufen werden, 

um in streitfällen zwischen den Parteien zu 

schlichten. hierzu hat die behörde für beide 

bereiche je eine schlichtungsstelle eingerichtet. 

die Verfahren vor der schlichtungsstelle verfol-

gen das ziel der außergerichtlichen einigung 

im streitfall. sie tragen als vorgerichtliches 

Verfahren zur entlastung der gerichte bei.

ein antrag an die schlichtungsstellen der bundes-

netzagentur ist jedoch nur dann zulässig, wenn 

der antragsteller die Verletzung eigener rechte, 

die ihm aufgrund des tKg bzw. der PdlV zustehen, 

geltend macht, kein gerichtsverfahren oder 

anderes schlichtungsverfahren mit demselben 

streitgegenstand anhängig ist und vor antrag-

stellung der Versuch einer einigung mit dem 

antragsgegner unternommen wurde. die 

schlichtungsstelle telekommunikation der 

bundesnetzagentur führt schlichtungsverfahren 

nach der in ihrem amtsblatt vom 16. juli 2008 

als Mitteilung nr. 13/08 ver öffentlichten 

schlichtungsordnung gemäß § 47a abs. 4 tKg 

(schlio2008) i. V. m. § 47a tKg durch. 

das schlichtungsverfahren wird in der regel 

als schriftliches Verfahren durchgeführt. beide 

Parteien nehmen freiwillig an diesem Verfahren 

teil. aus der Freiwilligkeit des Verfahrens folgt, 

dass das Verfahren abzuschließen ist, sofern 

eine Partei die bereitschaft verweigert, an dem 

Verfahren mitzuwirken. die schlichtungsstelle 

hört die beteiligten mit dem ziel einer gütlichen 

einigung an. sie kann auf der grundlage des 

Vorbringens der beteiligten einen konkreten 

Vorschlag machen, der die beilegung des streits 

zum ziel hat. das ergebnis der schlichtung 

hängt wesentlich davon ab, inwieweit beide 

seiten selbst zur aufklärung des sachverhalts 

beitragen und bereit sind, durch eine einigung 

zu einer lösung beizutragen.

das schlichtungsverfahren ist grundsätzlich 

kostenpflichtig. die höhe der gebühr für das 

Verfahren bestimmt sich gemäß § 145 satz 2 

tKg nach Maßgabe des § 34 abs. 1 des gerichts-

kostengesetzes (gKg) bzw. gemäß § 18 abs. 2 

Postg. sie beträgt mindestens 25 euro und  



bundesnetzagentur | jahresbericht 200846

richtet sich nach dem Wert des streitgegen-

standes. die Kostenpflicht beginnt mit der 

Aufkommen Schlichtungsstelle Telekommunikation 1999 – 2008
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TELEKOmmUNIKATION

seit 1999 gibt es eine schlichtungsstelle bei der 

regulierungsbehörde/bundesnetzagentur. in 

dieser zeit wurden 5.378 anträge und anfragen 

zur streitschlichtung an die schlichtungsstelle 

herangetragen – ein indiz für die gute akzep-

tanz der schlichtungstätigkeit.

nach stetig steigendem antragsvolumen in den 

letzten zwei jahren gingen die schlichtungsfälle 

2008 erstmals – wenn auch geringfügig – wieder 

zurück. gründe dafür werden insbesondere 

in den für viele telekommunikationsdienst-

leistungen eingeführten Flatrate-angeboten 

gesehen. dementsprechend ist auch bezüglich 

des streitgegenstands derzeit ein umschwung 

weg von der „klassisch“ bestrittenen einzel-

verbindung hin zu unstimmigkeiten vertrags-

rechtlicher regelungen zu beobachten. diese 

resultieren unter anderem aus der starken 

zunahme von Produkten, die Mindestver-

tragslaufzeiten beinhalten. häufig wird durch 

die Verbraucher in diesem zusammenhang 

eine aus ihrer sicht fehlende transparenz der 

Vertragsbestandteile bemängelt. ein tätigwer-

den der schlichtungsstelle in diesem bereich ist 

derzeit – aufgrund des vom gesetzgeber noch 

eng gefassten zuständigkeitsbereichs – nur 

eingeschränkt möglich. die schlichtungsstelle 

nutzte jedoch in diesen Fällen auch außerhalb 

eines förmlichen Verfahrens ihre Kontakte zu 

den telekommunikationsunternehmen, um im 

einzelfall lösungen zu vermitteln. tendenziell 

ist jedoch bereits jetzt aufgrund der stattfinden-

den diskussionen in der KoM erkennbar, dass 

sich für diesen bereich der rahmen der schlich-

tung voraussichtlich ausweiten wird.

im jahr 2008 wurde die schlichtungsstelle in 

516 Fällen als befriedungsinstanz angerufen. 

hinzu kamen 226 sonstige hilfeersuchen an 

teilnahme erklärung des antragsgegners zum 

schlichtungsverfahren.
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die schlichtungsstelle, in denen die bundes-

netzagentur den Petenten rat und hinweise 

zu den möglichen nächsten schritten erteilte 

bzw. im direkten Kontakt mit den anbietern 

lösungen vermittelte. elf Prozent der anträge 

wurden aufgrund von hinweisen der schlich-

tungsstelle zu den Verfahrensvoraussetzungen 

(nach tKg, schlio2008) bzw. zum sachverhalt 

von den antragstellern zurückgezogen. nach 

wie vor ist der Prozentsatz der wegen fehlen-

der antrags befugnis – keine Verletzung von 

rechten nach tKg – abzulehnenden anträge 

sehr hoch. hauptsächlich handelt es sich dabei 

um Fall gestaltungen, bei denen die Vertrags-

begründung, -änderung oder -beendigung 

(Kündigung) strittig waren. diese sachverhalte 

unterfallen dem allgemeinen zivilrecht und 

können gegenwärtig nicht vor die schlich-

tungsstelle gebracht werden. 

bei den eingeleiteten Verfahren sahen die 

antragsgegner in 38 Prozent der schlichtungs-

begehren keine grundlage für eine Klärung im 

rahmen einer außergerichtlichen streitbeile-

gung und lehnten die teilnahme am schlich-

tungsverfahren ab. in weiteren 45 Prozent der 

Fälle lehnten die antragsgegner die teilnahme 

am schlichtungsverfahren zwar ab, klärten je-

doch durch einschaltung der schlichtungsstelle 

das anliegen der antragsteller auch ohne  

eröffnung eines Verfahrens zufriedenstellend. 

Für die verbleibenden eröffneten schlichtungs-

verfahren konnte noch in 86 Prozent der 

streit fälle eine einigung zwischen den Parteien 

vermittelt werden. nur in einzelnen Fällen 

mussten eröffnete Verfahren aufgrund der 

antragsrücknahme oder rücknahme der  

zustimmung des antragsgegners zum Verfah-

ren beendet werden. damit wurde in 60 Prozent 

der zulässigen Verfahren ein positives ergebnis 

in der streitsache gefunden. somit konnte auch 

im jahr 2008 die erfreuliche erfolgsquote der 

Vorjahre bei den zulässigen schlichtungsver-

fahren bestätigt werden.

Ergebnisse der abgeschlossenen  

zulässigen Verfahren 2008

Gütliche Einigung 
60 %

Verfahrensausstieg/ 
Teilnahmeverweigerung 
 Antragsgegner 
38 %

Verfahrensausstieg 
Antragssteller 
2 %

POST

im bereich Post haben die Verbraucher im jahr 

2008 von der Möglichkeit eines schlichtungs-

verfahrens nur in geringem umfang gebrauch 

gemacht. die Verfahren richteten sich aus-

schließlich gegen die dP ag. insgesamt gab es 

17 anträge auf schlichtung, von denen sechs die 

Voraussetzungen für ein schlichtungsverfahren 

erfüllten. drei Verfahren konnten erfolgreich 

abgeschlossen werden. in zwei Fällen konnte 

zwischen den Parteien keine einigung erzielt 

werden und ein Verfahren ist noch offen. sechs 

schlichtungsverfahren wurden abgelehnt, da 

die Voraussetzungen für die einleitung eines 

Verfahrens nicht erfüllt waren. Fünf schlich-

tungsanträge werden derzeit auf ihre zulässig-

keit hin überprüft.

um die akzeptanz und den gebrauch des 

schlichtungsverfahrens zu erhöhen, wird die 

bundesnetzagentur künftig verstärkt auf die-

sen Weg der streitbeilegung in schadens fällen 

hinweisen.
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Telekommunikation
Im Jahr 2008 setzte sich die Diskussion zur Überarbeitung des europäischen  

Rechtsrahmens für elektronische Kommunikationsnetze und -dienste fort. Im Fokus 

standen ferner die Mitarbeit in der Gruppe der unabhängigen Regulierer sowie die 

Überprüfung der Umsetzung der Roaming-Verordnung für grenzüberschreitende  

Mobilfunkgespräche.

INDEPENDENT REGULATORS GROUP UND 

EUROPEAN REGULATORS GROUP

die independent regulators group (irg)  

ko ordiniert seit ihrer gründung 1997 auf  

frei  williger basis die regulierungspraxis der  

nationalen behörden in den europäischen  

staaten und wurde am 27. Mai 2008 als gemein-

nütziger Verein nach belgischem recht im 

Vereinsregister in brüssel eingetragen. bereits 

auf der ersten Mitgliederversammlung im  

Februar 2008 war das board gewählt worden. 

ihm gehören fünf Präsidenten nationaler  

regu  lierungsbehörden an: neben dem jeweili-

gen Vorsitzenden (daniel Pataki, nhh/ungarn) 

dessen Vorgänger (roberto Viola, agcoM/ita-

lien), der nachfolger (Matthias Kurth, bundes-

netzagentur/deutschland) sowie zwei weitere 

Mitglieder (john doherty, comreg/irland und 

chris Fonteijn, oPta/niederlande).

das von der eu-Kommission 2002 gegründete 

beratungsgremium „european regulators 

group“ (erg) soll eine stärkere Koordinierung 

der jeweiligen nationalen regulierungspraxis 

durch eine möglichst einheitliche anwendung 

des europäischen rechtsrahmens für elektro-

nische Kommunikationsnetze und -dienste 

bewirken. daher sind neben – nicht stimm-

berechtigten – Vertretern der Kommission die 

un abhängigen nationalen regulierungsbehörden 

(nrb) für elektronische Kommunikation  

Mitglieder dieser gruppe.

die erg erarbeitet rechtlich nicht verbindliche 

„gemeinsame Positionen“ (common Positions, 

cP) zu relevanten themen sowie „opinions“, 

in denen sie ihre Meinung zu bestimmten 

regulierungsfragen äußert. letztere werden 

von der Kommission z. b. für die erarbeitung 

neuer rechtsakte angefordert. zur erhöhung 

der transparenz werden dokumente wie z. b. 

„gemeinsame Positionen“ vor ihrer Verab-

schiedung öffentlich zur Konsultation gestellt. 

auf basis der selbstverpflichtung in der  

„declaration of erg development“ vom oktober 

2006 überprüft die erg die einhaltung der 

common Positions durch ihre Mitglieder,  
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d. h. deren beachtung bei den entscheidungen 

auf nationaler ebene. hierzu hat sie anfang 2008 

den „timetable for Monitoring of conformity 

with erg common Positions“ veröffentlicht.  

daran schlossen sich die berichte über die ein-

haltung zweier common Positions zu remedies 

an. des Weiteren wurde ein „action Plan to 

achieve conformity with the common Position 

on Mtr/Ftr symmetry“ veröffentlicht. ziel ist 

es, zu überprüfen, ob die common Position on 

Mtr/Ftr symmetry eingehalten und symmet-

rische terminierungsentgelte sowohl zwischen 

den nationalen Mobilfunknetzbetreibern als 

auch zwischen den nationalen Festnetzbetreibern 

erreicht werden. alle erg-dokumente können 

unter http://erg.ec.europa.eu. abgerufen  

werden.

im jahr 2008 stand weiterhin die arbeit an  

stellungnahmen zu den legislativvorschlägen 

der eu-Kommission zur überarbeitung des  

be stehenden rechtsrahmens für elektronische 

Kommunikationsnetze und -dienste und zu  

den änderungsvorschlägen des eu-Parlaments 

vom 24. september 2008 und des Ministerrats 

vom 27. november 2008 im Vordergrund.  

dies betrifft insbesondere die themen, die  

die irg/erg unmittelbar betreffen: der art.-  

7-Konsolidierungsprozess (Forderung der  

eu-Kommission nach einer ausdehnung ihrer  

Vetorechte auch auf die abhilfemaßnahmen) 

und die damit in engem zusammenhang  

stehenden Vorschläge zur neuordnung der  

in  stitutionellen ausgestaltung (ersetzen der 

erg durch eine europäische regulierungs-

behörde – eecMa) sowie zur stärkung der  

unabhängigkeit der nrb. 

Während die Vorschläge der eu-Kommission 

hinsichtlich einer stärkung der unabhängig-

keit der nrb seitens der irg/erg als zentrale 

Vorbedingung für eine effektive regulierung 

begrüßt werden, lehnt die irg/erg die aus-

dehnung des Vetorechts auch auf abhilfemaß-

nahmen ebenso wie die errichtung der eecMa 

als überflüssig und unter umständen sogar  

schädlich ab. darüber hinaus stehen die 

Vorschläge im Widerspruch zum „2-säulen-

Modell“ des rechtsrahmens. dieser überlässt 

bewusst den nrb die für die behebung der 

Wettbewerbsprobleme auf den nationalen 

Märkten nötige Flexibilität bei der Wahl der 

geeigneten instrumente, während die Weiter-

entwicklung des europäischen binnenmarkts 

durch das Vetorecht der eu-Kommission auf 

den stufen Marktabgrenzung und Feststellung 

von unternehmen mit beträchtlicher Markt-

macht vorangetrieben wird. 

die irg/erg hält es für zielführender, die 

binnenmarktentwicklung mit dem jetzigen 

Modell der dezentralen implementierung und 

der horizontalen Kooperation im rahmen der 

irg/erg, durch die Verfolgung einheitlicher 

Prinzipien sowie die beachtung der common 

Positions in den nationalen entscheidungen zu 

fördern. Wie die Marktentwicklungen zeigen, 

trägt dieses Vorgehen über effektiv regulierte 

wettbewerbliche nationale Märkte erfolgreich 

zu einer Weiterentwicklung des binnenmarkts 

bei, weshalb die irg/erg den erhalt der gegen-

wärtigen regulatorischen balance fordert.  

auch der Ministerrat hat am 27. november 2008 

die ausdehnung des Vetorechts ebenso wie  

die einrichtung der eecMa zurückgewiesen. 

des Weiteren war die arbeit im jahr 2008 durch  

die Mitwirkung an den von der eu-Kommission  

veröffentlichten empfehlungsentwürfen zur 

„regulierung der Fest- und Mobilfunknetz- 

zustellentgelte in der eu“ und zum „regulierten  

zugang zu next-generation-access-netzen (nga)“  
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sowie durch die – teilweise kritische – Kommen-

tierung dieser entwürfe geprägt. die irg/erg 

begrüßt in ihrer stellungnahme zu dem am 

26. juni 2008 veröffentlichten empfehlungs-

entwurf zur berechnung der Festnetz- und der 

Mobilfunknetzterminierungsentgelte (Ftr bzw. 

Mtr) grundsätzlich die zielsetzung einer  

weiteren absenkung, sieht die vorgeschlagenen 

Kostenrechnungsmethoden aber eher kritisch 

und als zu detailliert an. der von der irg/erg 

halbjährlich veröffentlichte „Mtr-snapshot“ 

zeigt, dass die entgelte allmählich absinken und 

parallel damit auch die abstände zwischen den 

entgelten in den einzelnen ländern abnehmen. 

der Vorwurf zu detaillier ter Vorgaben trifft 

auch auf den empfehlungsentwurf zur regu-

lierung des zugangs zu nga-netzen zu, der 

am 26. september 2008 veröffent licht worden 

ist. in beiden Fällen wird nach auffassung der 

irg/erg das ermessen der nrb über gebühr 

eingeschränkt, dem oder den unternehmen 

mit beträchtlicher Marktmacht geeignete 

abhilfemaßnahmen zur überwindung der auf 

den nationalen Märkten identifizierten Wettbe-

werbsprobleme aufzuerlegen.

ein weiteres thema, das die irg/erg im berichts-

zeitraum beschäftigt hat, ist die am 30. juni 2007 

in Kraft getretene überwachung der einhaltung 

der internationalen roaming-Verordnung 

durch die Mobilfunknetzbetreiber und sonstigen 

anbieter von roaming-dienstleistungen. hierzu 

hat die erg umfangreiche datenerhebungen 

bei den anbietern von roaming-dienstleistungen 

durchgeführt und wie im vergangenen jahr  

einen bericht zu den Preis- und sonstigen 

Marktentwicklungen veröffentlicht.1 

im bereich „innovation/emerging challenges on 

the Market“, der dritten säule ihres arbeitspro-

gramms für das jahr 2008, hatte die irg/erg 

bereits im jahr 2007 auf die entwicklungen 

bei den investitionen in netze der sog. „next 

generation“ auf der Kernnetzebene (ngn) 

reagiert und entsprechende Projekte initiiert, 

die in einem Projektteam unter leitung der 

bundesnetzagentur bearbeitet wurden. diese 

arbeit wurde fortgeführt und im oktober 2008 

ein „common statement on iP-ic/ngn core“2 

veröffentlicht. darin behandelt das Projekt-

team das thema iP-zusammenschaltung und 

ihre implikationen im zusammenhang mit der 

entwicklung hin zu diensteübergreifenden 

netzen der nächsten generation und erarbeitet 

entsprechende regulierungsprinzipien. Kern-

punkte sind dabei die trennung von transport 

und dienst sowie eine diskussion um geeignete 

abrechnungsprinzipien in iP-netzen.

TEmPORäRE PARTNERSCHAFTEN  

(TWINNING-PROjEKTE)

im jahr 2008 hat die bundesnetzagentur 

gemeinsam mit der italienischen regulierungs-

behörde agcoM die ausschreibung für ein 

twinning-Projekt mit der ägyptischen regulie-

rungsbehörde ntra gewonnen. der start-

schuss für das Projekt fiel ende november 2008 

in Kairo im rahmen einer Pressekonferenz. 

im laufe der kommenden zwei jahre werden 

experten der beiden behörden der ägyptischen 

regulierungsbehörde fachspezifische Kennt-

nisse und erfahrungen im bereich der regulie-

rung der telekommunikationsmärkte vermit-

teln und gemeinsam mit den ägyptischen 

Kollegen empfehlungen für anpassungen 

des ägyp tischen rechtsrahmens erarbeiten. 

Projekte dieser art sind zeitlich befristet und 

werden aus Mitteln der eu finanziert. 
1 ERG International Roaming data report (ERG (08) 36) 
2 ERG (08) 26 und ERG (08) 26b (Supplementary Document)
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INTERNATIONALE BESUCHERGRUPPEN

die führende rolle, die die bundesnetzagentur 

bei der regulierung von ehemaligen Monopol-

märkten spielt, zeigt sich nicht zuletzt auch 

an der anzahl der gäste aus aller Welt. so 

wurden im jahr 2008 allein in den bereichen 

telekommunikation und energie achtzehn 

größere delegationen zum einen aus europa, 

zum anderen aber beispielsweise auch aus 

südostasien, afrika oder australien im haus der 

bundesnetzagentur empfangen. experten der 

bundesnetzagentur erläuterten in zahlreichen 

Vorträgen den aufbau und die Vorgehensweise 

der behörde.
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Post
Der Wunsch nach Qualitätsverbesserung und gleichzeitig besserem Schutz der  

Umwelt zeigt, dass auch im Postbereich eine enge internationale Zusammenarbeit 

unabdingbar ist.

WELTPOSTVEREIN

der 24. Weltpostkongress fand vom 23. juli bis 

13. august 2008 in genf statt. Während dieser 

drei Wochen hat der Kongress beschlüsse  

gefasst, die als roadmap für den Postsektor in 

den nächsten drei jahren angesehen werden 

können. Während des Kongresses wurden 

edouard dayan, der amtierende generaldirek-

tor des internationalen büros, und guozhong 

huang, der stellvertretende generaldirektor, 

für eine zweite amtszeit von 2009 bis 2012 in 

ihren ämtern bestätigt. 

Kernthemen bei den diskussionen waren 

dienstleistungsqualität, endvergütungen, 

zollabfertigung von Postsendungen, elektroni-

sche dienste, die nachhaltige entwicklung des 

Postsektors und die reform des Weltpostvereins 

(WPV), in dessen Verwaltungsrat 2009 bis 2012 

deutschland den Vorsitz in der Kommission 1 

(Führung) innehat.

die Qualität internationaler Postsendungen 

soll bis 2012 durch die gegenseitige anbindung 

verschiedener netze und die nutzung von  

in formations- und Kommunikationstechnologien 

weiter verbessert werden. der Kongress ver-

abschiedete zehn Projekte, damit das von ihm 

vorgegebene ziel, 80 Prozent aller briefe in 

weniger als fünf tagen zu ihren empfängern  

zu befördern (e+5), erreicht wird.

der WPV und die Weltzollorganisation haben 

in der Vergangenheit ihre zusammenarbeit 

bezüglich der zollabfertigung im Postpaket-

bereich stark verbessert und wollen dies auch 

weiterhin tun. so beabsichtigen zollbehörden 

und Postbetreiber, den datenaustausch über 

den inhalt eines zu verzollenden Pakets zu 

intensivieren. dadurch sollen Kunden und zoll-

behörden frühzeitig erkennen, ob der inhalt 

eines Pakets den jeweiligen zollbestimmungen 

entspricht und die Pakete damit effizienter und 

rascher abgefertigt werden.

der Kongress verabschiedete einen ersten WPV-

aktionsplan zur bereitstellung elektronischer 

dienstleistungen. diese nehmen einen zentralen 

stellenwert in der Weltpoststrategie ein. sie 

sind von entscheidender bedeutung für den 

zugang zur informationsgesellschaft und sollen 

dazu beitragen, die „digitale bildungskluft“ zu 

überwinden.
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der WPV ist sich bewusst, dass postalische  

aktivitäten die umwelt belasten. daher werden  

auf drängen der Mitgliedsländer entsprechende 

Programme zur reduzierung der umwelt-

belastung in zusammenarbeit u. a. mit dem  

umweltprogramm der Vereinten nationen 

(uneP) geplant.

EUROPäISCHES KOmITEE FüR REGULIERUNG 

Im POSTBEREICH (CERP)

cerP umfasst als unterorganisation der euro-

päischen Konferenz für Post und telekommu-

nikation 48 europäische länder. die arbeit von 

cerP ist darauf ausgerichtet, die regulatorischen 

rahmenbedingungen in den Mitgliedsländern 

zu vergleichen und, soweit dies angebracht ist, 

Vorschläge zur harmonisierung zu erarbeiten. 

bei der Plenarsitzung im Mai 2008 standen 

die Wahlen des Vorsitzenden und der beiden 

stellvertreter sowie die neustrukturierung 

der arbeits- und Projektgruppen im Fokus 

des interesses. die bundesnetzagentur stellt 

nunmehr den Vorsitzenden des cerP sowie den 

leiter einer Projektgruppe. die neue struktur 

weist die beiden arbeitsgruppen „Politik“ und 

„anwendung“ aus. des Weiteren wurden neun 

Projektgruppen eingerichtet. durch modifizierte 

zuständigkeiten und kürzere entscheidungs-

wege soll die arbeit der Projektgruppen ziel-

orientierter gestaltet werden. die berichte 

sollen zukünftig stärker als anwendungsemp-

fehlungen und „best Practices“ ausgelegt sein.

EUROPäISCHES KOmITEE FüR NORmUNG 

(CEN)

cen ist der zusammenschluss der nationalen 

normierungsinstitute der europäischen staaten. 

bereits 1996 wurde im cen das technische  

Komitee für Postalische dienstleistungen  

(cen/tc331) gegründet. aufgabe des tc331 ist 

die erarbeitung von normen im Postbereich,  

die neben rein betrieblich/logistisch  

orientierten Projekten auch den bereich der  

Qualitätsmessung umfasst. Für den regula-

torisch relevanten bereich der entwicklung  

von Qualitätsmessverfahren wurde eine eigen-

ständige arbeitsgruppe (cen/tc331/Wg1)  

eingerichtet, in der die bundesnetzagentur  

den Vorsitz hat. diese arbeitsgruppe hat sich 

im jahr 2008 hauptsächlich mit der überar-

beitung des standards zur laufzeitmessung 

von briefsendungen befasst und einen ersten 

diskussions entwurf vorgelegt.

TEmPORäRE PARTNERSCHAFTEN  

(TWINNING-PROjEKTE)

die bundesnetzagentur stand auch im jahr 

2008 im Postbereich als twinning-Partner für 

eine zusammenarbeit von Verwaltungen eines 

„alten“ Mitgliedsstaates der eu mit den ent-

sprechenden stellen eines beitrittskandidaten 

zur Verfügung. Projektpartner im berichtsjahr 

war Kroatien. 

im Kern ging es um die Vermittlung fachspezi-

fischer Kenntnisse und erfahrungen im bereich 

der regulierung der Postmärkte. dabei standen 

die Mechanismen der Preiskontrolle, der Markt-

zutrittsförderung und der Marktbeobachtung 

im Mittelpunkt. neben dem breit angelegten 

Wissens- und erfahrungstransfer trugen  

insbesondere die hinweise, die im rahmen der 

erarbeitung von empfehlungen für notwen-

dige zukünftige gesetzesanpassungen erzielt 

wurden, zur erfolgreichen durchführung des 

Projekts bei.
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Elektrizität und Gas
Die Tätigkeit im Energiebereich war in den europäischen Gremien durch die laufenden 

Beratungen zur Fortentwicklung des europäischen Rechtsrahmens geprägt.

die bundesnetzagentur ist seit 2004 Mitglied  

in den europäischen gremien council of  

european energy regulators (ceer) und euro-

pean regulators group for electricity and gas 

(ergeg). als Verein nach belgischem recht ist 

ceer eine von den regulierungsbehörden  

gegründete Plattform für den austausch zu 

allen relevanten themen seiner Mitglieder.  

ergeg dagegen wurde mit der Kommissions-

entscheidung 2003/796/eg vom 11. november 

2003 als ein formelles beratungsgremium der 

Kommission gegründet. beide gremien unter-

stützen die Kommission bei der Konsolidierung 

eines europäischen binnenmarkts für elektrizität 

und gas.

FORTENTWICKLUNG DES EUROPäISCHEN  

RECHTSRAHmENS

im juni 2008 schloss das europäische Parlament 

seine erste lesung der gesetzgebungsvorschläge 

der europäischen Kommission zur Fortent-

wicklung des europäischen rechtsrahmens  

(„3. richtlinienpaket“) ab; der Ministerrat  

erreichte im oktober 2008 eine politische über-

ein kunft, die anfang 2009 in einen gemeinsamen  

standpunkt mündete. Parlament und rat 

stimmen darin überein, eine starke agentur für 

die Kooperation der energieregulierer zu  

gründen, Kompetenzen und die rechtsstellung 

der nationalen regulierungsbehörden zu ver-

bessern und die Kooperation der netzbetreiber 

auf europäischer ebene zu formalisieren, um im 

zusammenwirken dieser akteure verbindliche 

regeln für den betrieb der netze zu entwickeln. 

die von rat und Kommission unterstützte  

einigung zur weiteren entflechtung (sog.  

„unabhängiger übertragungs- bzw. Fern-

leitungsnetzbetreiber – ito“ als gleichwertige 

option neben der eigentumsrechtlichen  

entflechtung und dem sog. „unabhängigen 

netzbetreiber – iso“) wird vom Parlament  

dagegen nicht mitgetragen. 

im jahr 2009 wird die bundesnetzagentur mit 

den europäischen regulierern gemeinsam 

intensiv die umsetzung des 3. richtlinienpakets 

der eu vorbereiten. dazu gehört die entwick-

lung von leitlinien („Framework guidelines“), die 

den europäischen netzbetreiberorganisationen 

„entso-electricity“ bzw. „entso-gas“ einen 

rahmen für die entwicklung von detaillierten 

Marktregeln („codes and rules“) geben sollen. 
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AKTIVITäTEN Im STROmBEREICH

im strombereich nimmt die bundesnetz-

agentur Kompetenzen aus der umsetzung der 

Ver ordnung (eg) nr. 1228/2003 über die netz-

zugangsbedingungen für den grenzüberschrei-

ten den stromhandel wahr. Für eine detaillierte 

darstellung dieser tätigkeiten sowie zur Mit-

wirkung in den electricity regional initiatives 

siehe seite 160. 

die bundesnetzagentur engagiert sich auch in 

den fünf task Forces (tF) der electricity Working 

group der ergeg. im rahmen der electricity 

network and Markets tF wurde 2008 Vorarbeit 

für die umsetzung des 3. richtlinien pakets 

geleistet. so wurden u. a. „guidelines of good 

Practice for operational security“ erarbeitet,  

öffentlich konsultiert und auf der homepage 

der ergeg veröffentlicht. Weitere arbeits-

schwerpunkte waren die beschaffung von 

Verlust energie sowie die erstellung von  

„guidelines of good Practice“ für den grenzüber-

schreitenden regelenergieaustausch und den 

anschluss und zugang zu den elektrizitätsnetzen. 

AKTIVITäTEN Im GASBEREICH

im gasbereich ist die bundesnetzagentur in 

acht arbeitsgruppen von ceer/ergeg  

vertreten. im berichtsjahr 2008 hatte sie in zwei 

arbeitsgruppen die leitungsverantwortung 

übernommen. Für weitergehende informationen 

zu den tätigkeiten der bundesnetzagentur in 

den arbeitsgruppen siehe seite 171.

FINANCIAL SERVICES WORKING GROUP

die Financial services Working group wurde 

im november 2007 gegründet. sie wird seitdem 

von johannes Kindler, dem Vizepräsidenten der 

bundesnetzagentur, geleitet und beschäftigt 

sich vor allem mit der schnittstelle zwischen 

Finanz- und energiemärkten. auf eine bitte der 

europäischen Kommission hin bestand ihre 

hauptaufgabe 2008 darin, gemeinsam mit 

dem ausschuss der europäischen Wertpapier-

regulierungsbehörden (cesr), Vorschläge zur 

Verbesserung der Marktintegrität beim handel 

mit strom und gas zu entwickeln (siehe seite 161).

mITARBEIT IN WEITEREN ARBEITSGRUPPEN

in der unbundling, reporting & benchmarking 

tF wurden unter beteiligung der bundesnetz-

agentur „guidelines of good Practice on Functional 

and informational unbundling for distribution 

system operators“ erarbeitet, konsultiert und 

verabschiedet. eine von der bundesnetzagentur 

geführte unterarbeitsgruppe begleitete zudem 

die internationale studie zum effizienzvergleich 

von übertragungsnetzbetreibern, die der Vor-

bereitung der Festsetzung von unternehmens-

individuellen effizienzvorgaben im system der 

anreizregulierung dient (siehe seite 154).

2008 setzte die bundesnetzagentur ihre Mit-

wirkung in den verbraucherbezogenen arbeits-

gruppen auf europäischer ebene fort. so 

erstellte die zuständige customer Protection tF 

infolge der vollständigen Marktöffnung ab  

1. juli 2007 eine übersicht zur nationalen  

umsetzung der in artikel 3 und annex a der 

strom- und gasrichtlinien 2003/54/eg und 

2003/55/eg dargelegten Verbraucherrechte. 

die bundesnetzagentur nahm an der ersten 

sitzung des neuen bürger-energieforums der 

eu („london-Forum“) teil und wird die weiteren 

beratungen zu Verbraucheraspekten des  

3. richtlinienpakets intensiv verfolgen.
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Eisenbahnen
Moderne Wirtschaftssysteme benötigen flexible und international verknüpfte Waren-

transportsysteme. Die Bundesnetzagentur unterstützt durch ihre internationale Tätig-

keit den Schienenverkehr dabei, auf diese Anforderungen vorbereitet zu sein.

WORKING GROUP RAIL REGULATORy BODIES

im zentrum der internationalen zusammen-

arbeit standen auch in diesem jahr die viertel-

jährlich stattfindenden treffen der „Working 

group rail regulatory bodies“. diese arbeits-

gruppe, die sich aus Vertretern der europäischen 

regulierungsbehörden und der euro päischen 

Kommission zusammensetzt, erörtert aktuelle 

grenzüberschreitende themen aus der eisen-

bahnregulierung. im Mittelpunkt standen u. a. 

die Vorbereitung einer absichtserklärung 

(Memorandum of understanding) mit rail net 

europe (rne) sowie die technische spezifikation 

für die interoperabilität zum teilsystem telema-

tikanwendungen für den güterverkehr (taF tsi).

RAIL NET EUROPE 

rne ist eine Vereinigung europäischer  

eisenbahninfrastrukturunternehmen (eiu) zur 

Förderung der Wettbewerbsfähigkeit sowie 

steigerung der Qualität und effizienz im grenz-

überschreitenden schienenverkehr mit sitz in 

Wien. insbesondere mit der Koordination der 

abläufe im internationalen Verkehr nimmt rne 

zunehmend eine schlüsselrolle im rahmen der 

internationalen trassenzuweisungen ein, die 

der eines eisenbahninfrastrukturbetreibers  

immer ähnlicher wird. in diesem zusammen-

hang beobachtet die bundesnetzagentur in 

zusammenarbeit mit anderen regulierungs-

behörden derzeit mit besonderem augenmerk 

die von rne für trassenanmeldungen im 

internet bereitgestellte software „Pathfinder“. 

ziel ist, auch durch die regulierungsbehörden 

sicherzustellen, dass die notwendigen strecken-

informationen diskriminierungsfrei zur Ver-

fü gung stehen sowie die anwendung dieses  

Kommunikationstools diskriminierungsfrei 

möglich ist. aufgrund der bisherigen hand-

lungsweise konnte rne erhebliche zweifel der 

eu-Kommission, der bundesnetzagentur sowie 

der anderen regulierungsbehörden diesbezüg-

lich jedoch nicht ausräumen.

bis zu einer von der eu-Kommission ange-

sprochenen möglichen anpassung der euro-

parechtlichen Vorschriften sollte mittels eines 

Memorandum of understanding die konstruk-

tive zusammenarbeit zwischen rne und den 

regulierungsbehörden auf eine solide grundlage 

gestellt werden. eine angemessene Kontroll-

möglichkeit für die regulierungsbehörden 
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könnte diskriminierungsfreiheit gewährleisten. 

ziel der laufenden Verhandlungen, die von  

der bundesnetzagentur zusammen mit der  

eu-Kommission und anderen europäischen  

regulierungsbehörden mit rne geführt  

werden, ist eine solche absichtserklärung.

TECHNISCHE SPEZIFIKATION FüR DIE INTER-

OPERABILITäT ZUm TEILSySTEm TELEmATIK-

ANWENDUNGEN FüR DEN GüTERVERKEHR

bei der taF tsi handelt es sich um regelungen 

zur implementierung eines technischen 

standards für einen eu-weiten austausch von 

kommerziellen und operativen daten im eisen-

bahnverkehr. durch taF tsi-anwendungen 

wird ein dem schienennetz entsprechendes 

zweites netz – ein it-netz – über dem schienen-

netz entstehen. die taF tsi soll mit einführung 

2013 voraussichtlich ein it-system werden, 

dessen Potential nach allge  meiner einschät-

zung, auch der international group for impro-

ving the Quality of rail transport in the north-

south corridor (iQ-c) – einer arbeitsgruppe 

mit experten aus den regulierungsbehörden 

deutschlands, italiens, der niederlande und 

der schweiz –, geeignet ist, die Wettbewerbs-

fähigkeit des Verkehrsträgers eisenbahn im 

intermodalen bereich deutlich zu verbessern. 

den großen chancen stehen allerdings auch 

risiken gegenüber. Konkret angekündigt ist, 

dass die nutzung der taF tsi zur  bedingung für 

eine teilnahme am eisenbahnverkehr werden 

wird. aus diesem grund erscheint es zwingend 

erforderlich, dass die regulierungsbehörden 

frühzeitig die weitere entwicklung begleiten 

und zur Wahrung der diskriminierungsfreiheit 

Fehlentwicklungen in wettbewerblicher sicht 

entgegenwirken können. 

INTERNATIONAL GROUP FOR ImPROVING 

THE QUALITy OF RAIL TRANSPORT IN THE 

NORTH-SOUTH CORRIDOR

die iQ-c beobachtet, mit unterstützung Öster-

reichs, den grenzüberschreitenden Verkehr auf 

dem wichtigsten Korridor des schienengüter-

verkehrs zwischen rotterdam und Mailand,  

um bestehende Wettbewerbshindernisse  

aufzuspüren. die aufgaben der iQ-c-arbeits-

gruppe besteht u. a. darin, die tätigkeit von  

rne bei der Vergabe internationaler trassen 

über den sog. „one-stop-shop“ für diesen  

Korridor zu beobachten, sich gegenseitig  

über diskriminierungsfälle zu informieren  

und gemeinsam lösungen für die weitere  

Vorgehensweise zu konzipieren. 

im september 2008 war die iQ-c-gruppe zu 

einem Workshop in deutschland zu besuch. 

im rahmen des treffens wurde insbesondere 

die Kooperation in bezug auf die gespräche 

mit rne zur diskriminierungsfreien ausge-

staltung und anwendung des „Pathfinders“ 

erörtert. darüber hinaus wurden verschiedene 

aktuelle Fälle und Probleme aus der regulie-

rungspraxis zur diskriminierung beim zugang 

zur infrastruktur und bei den dazugehörigen 

leistungen vorgestellt sowie lösungsansätze 

erarbeitet.
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Marktentwicklung
Weiterhin dynamisches Wachstum im Breitbandmarkt – Sprachkommunikation über 

Voice over IP (VoIP) gewinnt an Bedeutung – entbündelte Teilnehmeranschlussleitung 

(TAL) wird von den Wettbewerbern intensiv nachgefragt – Zuwächse bei Telefonie und 

Internet über die Kabelfernsehinfrastruktur – mobile Datennutzung steigt – weiterhin 

hohes Investitionsvolumen.

TELEKOmmUNIKATIONSDIENSTE INSGESAmT

Umsatzerlöse

die umsatzerlöse mit telekommunikations-

diensten in deutschland1 werden 2008 rund 

63,0 Mrd. euro erreichen.2 das entspricht im 

Vergleich zum Vorjahr einem rückgang um 

2,3 Prozent. die alternativen anbieter können 

ihre umsatzerlöse auf 34,1 Mrd. euro steigern, 

während die deutsche telekom ag (dt ag) mit 

28,9 Mrd. euro um 5,9 Prozent hinter ihrem 

Vorjahresergebnis zurückbleibt.

Umsatzerlöse auf dem deutschen Telekommunikationsdienstemarkt

1 Die Umsatzerlöse sind kumulativ als Summe der Außenumsatzerlöse der DT AG und der alternativen Anbieter in Deutschland dargestellt.  

2 Da endgültige Zahlen zum Jahr 2008 noch nicht vorliegen, sind entsprechende Aussagen mit einem „e“ als Erwartung gekennzeichnet.

Mrd. €

0

10

20

30

40

50

60

70

2008e2007200620052004200320022001200019991998

44,2

32,8

16,7

11,4

31,4

48,1

56,2

33,2

60,5 62,0 63,9

35,1 34,4 34,7

32,1

34,2 33,8 33,8

23,0
25,4 26,7

29,5
33,1 32,5 30,7

66,8 67,3 66,3 64,5 63,0

34,1

28,9

Gesamt DT AG Wettbewerber



63teleKoMMuniKation | MarKtentWicKlung

Investitionen in Sachanlagen auf dem deutschen Telekommunikationsmarkt

3 Kommission der Europäischen Gemeinschaften, Bericht über den Stand des Europäischen Binnenmarkts der elektronischen Kommunikation 2007  
  (13. Bericht), KOM(2008) 153 vom 19. März 2008, S. 3, Commission Staff Working Document Volume 1, SEC(2008) 356 vom 19. März 2008, S. 5.
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Sachinvestitionen

die investitionen in sachanlagen auf dem 

telekommunikationsmarkt in deutschland sind 

im jahr 2007 um 4,6 Prozent auf 6,8 Mrd. euro 

gestiegen. damit setzt sich die aufwärtsbewe-

gung der letzten drei jahre weiter fort. ob diese 

entwicklung im jahr 2008 anhält, lässt sich auf 

basis der gegenwärtig vorliegenden zahlen 

noch nicht beurteilen.

die alternativen anbieter haben ihre investitions-

ausgaben seit dem jahr 2004 kontinuierlich, 

zuletzt auf 3,9 Mrd. euro im jahr 2007, erhöht. 

Mit einem investitionsanteil von 57 Prozent 

liegen sie über der dt ag, die 2,9 Mrd. euro im 

jahr 2007 in sachanlagen in deutschland inves-

tierte. aber auch die dt ag hat im Vergleich 

zum Vorjahr ihre investitionen um 7,4 Prozent 

erhöht.

Mit dieser entwicklung des investitionsvolumens 

liegt deutschland ziemlich genau im euro-

päischen trend. denn auch der 13. umsetzungs-

bericht der europäischen Kommission vom 

März 2008 weist mehrere aufeinander folgende 

jahre mit ansteigendem investitionsvolumen in 

europa aus.3 die Kommission führt zudem aus, 

dass das in europa zu beobachtende abflachen 

des investitionswachstums auf den Mobilfunk 

zurückgehe. aber auch dort sei ab 2009 wieder

mit einer belebung bei den investitionen zu 

rechnen – als reaktion auf künftig zu erwar -

tende Kapazitätsengpässe bei mobilen breit-

band verbindungen. insoweit zeigt sich ein 

gleichklang zwischen nationaler und euro-

päischer entwicklung, da auch hierzulande der 

anstieg des investitionsvolumens auf dem  

tele kommunikationsmarkt zuletzt insbesondere 

von der dynamik im Festnetz getragen wurde.

Gesamt DT AG Wettbewerber
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Von den gesamtinvestitionen entfielen im jahr 

2007 über 70 Prozent auf das Festnetz und ledig-

lich knapp 30 Prozent auf den Mobilfunk. damit 

lagen die investitionen in das deutsche Festnetz 

mit 4,8 Mrd. euro um 2,8 Mrd. euro höher 

als die in den Mobilfunk (2,0 Mrd. euro). im 

Vergleich zum Vorjahr stiegen die investitionen 

in das Festnetz um 1,0 Mrd. euro (26 Prozent), 

wohingegen die Mobilfunkinvestitionen um 

0,7 Mrd. euro (ebenfalls 26 Prozent) sanken.

Investitionen in Sachanlagen im Festnetz und im mobilfunk

Festnetz Mobilfunknetz

Beschäftigung

zum ende des ersten halbjahres 2008 waren 

198.700 Mitarbeiter bei den unternehmen 

auf dem telekommunikationsdienstemarkt 

beschäftigt. das bedeutet einen rückgang um 

drei Prozent.

der arbeitsplatzabbau findet ausschließlich bei 

der dt ag statt. der Konzern reduzierte seine 

Mitarbeiterzahl in deutschland um 6.500  

stellen auf 142.400 gegenüber dem jahr 2007. 

die anzahl der beschäftigten bei den alternati-

ven anbietern erhöhte sich dagegen leicht um 

0,5 Prozent auf 56.300.
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Beschäftigte auf dem Telekommunikationsdienstemarkt

TELEKOmmUNIKATIONSDIENSTE AUF BASIS 

VON FESTNETZANSCHLüSSEN

Zugänge zur Sprachkommunikation

die zugänge der Festnetzsprachkommunika-

tion über klassische telefonanschlüsse (Pstn4/

isdn5) sowie VoiP über die Kabelfernsehinfra-

struktur und über dsl-anschlüsse haben sich 

in den vergangenen jahren unterschiedlich 

entwickelt. Während spürbar wird, dass die 

bedeutung des klassischen telefonanschlus-

ses nachlässt, nimmt die VoiP-telefonie über 

tV-Kabel und dsl zu. in der summe sind die 

zugangsmöglichkeiten in den Festnetzen  

gewachsen. auf der anderen seite sind inzwi-

schen in den Mobilnetzen über 1,3 siM-Karten 

pro einwohner deutschlands in umlauf und 

somit deutlich mehr sprechmöglichkeiten in 

Mobilnetzen vorhanden als in Festnetzen.

die zahl der für telefongespräche genutzten 

Kabelfernsehanschlüsse stieg bis ende 2008 auf 

rund 1,5 Mio. die zahl der entbündelten dsl- 

anschlüsse6, die für VoiP verwendet wurden, 

belief sich zum jahresende 2008 auf 2,2 Mio.

4 PSTN = Public Switched Telephone Network
5 ISDN = Integrated Services Digital Network
6 Bei entbündelten DSL-Anschlüssen sind die Bereitstellung und der Betrieb des DSL-Anschlusses nicht an einen herkömmlichen Analog- oder  
   ISDN-Telefonanschluss gebunden.
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Entwicklung der Zugangsmöglichkeiten zur Sprachkommunikation

Telefonanschlüsse/-zugänge und Wettbewerberanteile in Festnetzen

7 Auf die Darstellung der Zugangsmöglichkeiten zur Sprachkommunikation in Form von sog. Telefonkanälen wie in früheren Jahres- und  
  Tätigkeitsberichten der Bundesnetzagentur wird im Hinblick auf die wachsende Bedeutung von VoIP verzichtet. Dies ist beim Vergleich der Zahlen mit  
  denen in früheren Berichten zu beachten.

Während sich die zugänge in den Festnetzen 

nur geringfügig veränderten und ende 2008 

bei 39,1 Mio. lagen, erhöhte sich die zahl der 

Mobilfunkanschlüsse auf 107,2 Mio.7 

in der unten stehenden tabelle sind die einzel-

nen anschluss-/zugangsarten der Festnetze 

aufgeschlüsselt.

Summe

VoIP über entbündelte DSL

Festnetz (PSTN/ISDN)Mobilnetz

VoIP über TV-Kabel

Anschlüsse/Zugänge in Mio.

39,7
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Sprachzugänge über entbündelte,  
für VoIP genutzte DSL-Anschlüsse

Analoganschlüsse

ISDN-Basisanschlüsse

ISDN-PMX-Anschlüsse

öffentliche Telefonstellen

Sprachzugänge über Kabel-TV-Netze

Summe Anschlüsse/Zugänge

25,44 1,139 4,5

12,69 3,488 27,5

0,118 0,0291 24,6

0,110 0,0033 3

0,310 0,310 100

0,100 0,100 100

38,77 5,07 13,1

Gesamt-
bestand

mio. mio. %

Wettbewerberanteil

2006

24,00 1,516 6,3

12,88 4,189 32,5

0,117 0,0292 25

0,108 0,0031 2,9

0,810 0,810 100

0,700 0,700 100

38,62 7,25 18,8

Gesamt-
bestand

mio. mio. %

Wettbewerberanteil

2007

22,36 2,042 9,1

12,82 4,539 35,4

0,112 0,0294 26,2

0,104 0,0028 2,7

1,500 1,500 100

2,202 2,200 99,9

39,09 10,31 26,4

Gesamt-
bestand

mio. mio. %

Wettbewerberanteil

2008e
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Entwicklung der Telefonanschlüsse/-zugänge der alternativen Teilnehmernetzbetreiber

Summe Analoganschlüsse (inkl. öTel)

Sprachzugänge über Kabel-TV-Netze

ISDN-Anschlüsse

Sprachzugänge über entbündelte, für VoIP genutzte DSL-Anschlüsse

Während die gesamtzahl der analoganschlüsse 

in den letzten jahren stark zurückging, ende 2008 

mit ca. 22,4 Mio. aber immer noch die bedeu-

tendste anschlussart darstellte, scheint auch 

der bestand an isdn-basisanschlüssen mit ca. 

12,8 Mio. nicht mehr zu wachsen. dynamische 

zuwächse konnten dagegen sprachzugänge 

über entbündelte und für VoiP genutzte dsl-

anschlüsse sowie sprachzugänge über Kabel-

tV-netze realisieren. im jahr 2008 verdrei-

fachte sich etwa der bestand an VoiP über dsl 

auf ca. 2,2 Mio. und übertraf damit die zahl der 

sprachzugänge in Kabel-tV-netzen mit  

ca. 1,5 Mio. entsprechend wurden anschlüsse  

des klassischen Festnetzes durch die neuen 

technologien ersetzt.

der gesamtbestand an öffentlichen telefon-

stellen lag ende 2008 bei rund 104.000 Münz- 

und Kartentelefonen und ist damit leicht 

rückläufig. der bereits sehr geringe Wett-

bewerberanteil ging auf 2,7 Prozent zurück. 

dieser trend ist vermutlich auf die im jahr 2007 

abgesenkten roaming-gebühren für Mobil-

funkgespräche ins europäische ausland  

zurückzuführen, die das handy den öffent-

lichen telefonstellen gegenüber noch attrakti-

ver machten.

insbesondere die neue technologie VoiP über 

dsl sowie die Kabel-tV-telefonie sind bei den 

alternativen teilnehmernetzbetreibern dyna-

misch gewachsen. die zahl ihrer klassischen 

analog- und isdn-basisanschlüsse ist ebenfalls 

gestiegen, die der isdn-basisanschlüsse im 

Vergleich zu früheren jahren jedoch deutlich 

langsamer.
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in den Festnetzen der alternativen teilnehmer-

netzbetreiber war ende 2008 ein gesamt bestand 

von ca. 10,3 Mio. telefonanschlüssen/-zugängen 

zu verzeichnen. ihre zahl stieg 2008 um 3,1 Mio. 

gegenüber 2,1 Mio. im Vorjahr. hauptwachs-

tumsträger war VoiP über dsl, dessen anteil an 

den telefonanschlüssen/-zugängen der Wett-

bewerber sich 2008 von 10 auf 21 Prozent mehr 

als verdoppelte. gleichzeitig übertraf VoiP über 

dsl auch den anteil der sprachzugänge über 

Kabel-tV-netze. der anteil der analog- und 

isdn-telefonanschlüsse in den Festnetzen der 

alternativen betreiber sank dagegen von  

97 Prozent im jahr 2005 auf 64 Prozent im 

jahr 2008.

Anteil der Telefonanschlüsse/-zugänge in den Festnetzen der alternativen  

Teilnehmernetzbetreiber

Sprachzugänge über Kabel-TV-Netze

Telefonanschlüsse im klassischen Festnetz (PSTN/ISDN)

Sprachzugänge über entbündelte, für VoIP genutzte DSL-Anschlüsse

96 alternative teilnehmernetzbetreiber boten 

zum jahresende neben der dt ag auf der 

grundlage der Verträge über den zugang zur 

tal der dt ag bzw. auf basis eigener tal 

ana loge anschlüsse, isdn-anschlüsse, sprach-

zugänge über Kabel-tV-netze oder sprachzu-

gänge über entbündelte und für VoiP genutzte 

dsl-anschlüsse an.

regional konnten die alternativen teilnehmer-

netzbetreiber in den vergangenen jahren ihre 

Marktanteile unterschiedlich ausbauen. in 

einigen regionen deutschlands wurde der 

bun des durchschnittswert 2008 von 26,4 Prozent 

bei den telefonanschlüssen/-zugängen deutlich 

übertroffen.

2005 2006 2007

11 %
6 %3 %

15 %

64 %

21 %

10 %
2 %

79 %92 %97 %

2008e
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DSLKabelmodem, Satellit, Festverbindungen, Powerline

Breitbandige Anschlusstechnologien

das nachfragewachstum bei breitbandan-

schlüssen hat sich im jahr 2008 gegenüber dem 

Vorjahr abgeschwächt. breitbandige anschlüsse 

werden in deutschland über digitale anschluss-

leitungen (dsl), Kabelfernsehanschlüsse  

(Kabelmodem), satellit, stromleitungen (Power-

line), glasfaser und funkbasierte infrastrukturen 

angeboten. die gesamtzahl der breitband-

anschlüsse in deutschland belief sich ende 2008 

auf etwa 22,6 Mio. der größte anteil der breit-

bandanschlüsse (76 Prozent) bietet eine down-

loadgeschwindigkeit zwischen 2 Mbit/s und 

10 Mbit/s. 18 Prozent der breitbandanschlüsse 

lassen eine downloadgeschwindigkeit über 

10 Mbit/s zu, 6 Prozent dagegen eine geschwin-

digkeit bis 2 Mbit/s. Mit rund 3,0 Mio. neuen 

schaltungen von breitbandanschlüssen wurden 

etwa 1,6 Mio. anschlüsse weniger neu in betrieb 

genommen als im jahr 2007.

ende 2008 entfielen etwa 20,9 Mio. bzw. rund 

92 Prozent der breitbandanschlüsse auf die 

dsl-technologie, ca. 1,6 Mio. auf Kabelmodem, 

rund 80.000 auf Festverbindungen, ca. 10.000 

auf Powerline, rund 31.000 auf anschlüsse über 

satellit und einige tausend auf glasfaser und 

funkbasierte technologien. damit bleibt dsl 

die dominierende anschlusstechnologie in 

deutschland, gefolgt von breitbandanschlüssen 

über das Fernsehkabel. insbesondere die 

anbieter von breitbandanschlüssen über das 

Kabelmodem konnten mit einem zuwachs von 

über 0,6 Mio. anschlüssen im jahr 2008 maß-

geblich dazu beitragen, dass die alternativen 

anschlusstechnologien gegenüber dsl weiter 

an bedeutung gewonnen haben, und führten 

damit zu einer belebung des intermodalen 

Wettbewerbs.

teleKoMMuniKation | MarKtentWicKlung

Breitbandanschlüsse insgesamt
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auch wenn sich bei der anzahl der deutschen 

breitbandanschlüsse das Wachstum  

abgeschwächt hat, ist es im internationalen 

Vergleich nach wie vor bemerkenswert.

Zuwachs an Festnetz-Breitbandanschlüssen in Europa (EU 27)

die abbildung zeigt, dass deutschland zwischen 

juli 2007 und juli 2008 mit rund 4,2 Mio. neuen 

breitbandanschlüssen den höchsten absoluten 

zuwachs an breitbandanschlüssen verbuchen 

konnte. Mit deutlichem abstand folgen andere 

große Flächenländer wie Frankreich, großbri-

tannien und italien.

zudem zeigen statistiken8 der europäischen 

Kommission, dass deutschland auch in der 

auf die bevölkerung bezogenen zuwachsrate 

erfolgreicher als diese länder im genannten 

zeitraum war. hier liegt deutschland auf 

europäischer ebene an zweiter stelle und wird 

lediglich von Malta übertroffen.

bezieht man die gesamtzahl der breitband-

anschlüsse auf die deutschen haushalte, ergibt 

sich eine Penetrationsrate von etwa 57 Prozent. 

somit verfügte ende 2008 bereits mehr als 

jeder zweite haushalt über einen breitband-

anschluss. es ist daher absehbar, dass sich 

das Wachstum auf dem Markt für breitband-

anschlüsse in den nächsten jahren zunehmend 

verlangsamen wird.

DSL-Anschlüsse

Mit einem Plus von ca. 2,4 Mio. anschlüssen ist 

der dsl-Markt im jahr 2008 wieder gewachsen. 

ende 2008 waren rund 20,9 Mio. dsl-anschlüsse 

in betrieb. gegenüber dem Vorjahr (28 Prozent) 

hat sich 2008 das Wachstum mit 13 Prozent 

jedoch verlangsamt.

8 Europäische Kommission, Broadband access in the EU (COCOM 08-41)
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DSL-Anschlüsse in Betrieb

Entwicklung der Anteile an den vermarkteten DSL-Anschlüssen

DT AG Wettbewerber inkl. DSL-Resale

Von der gesamtzahl der dsl-anschlüsse  

entfielen ende 2008 10,6 Mio. anschlüsse direkt 

auf die dt ag. dies entspricht einem Vermark-

tungsanteil von ca. 51 Prozent.
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die dt ag konnte seit 2006 ihre Position im dsl-

geschäft stabilisieren (siehe abbildung s. 71). 

das geschäftsmodell des Wiederverkaufs von 

dsl-anschlüssen (dsl-resale) war im jahr 2008 

von einer deutlich rückläufigen entwicklung 

geprägt. die als Wiederverkäufer tätigen unter-

nehmen betreiben ihr dsl-geschäft nicht auf 

basis eines eigenen netzes, sondern vertreiben 

neben dsl-anschlüssen alternativer netzbe-

treiber vor allem dsl-anschlüsse der dt ag 

unter eigenem namen und auf eigene rech-

nung. Während die technische realisierung 

dieser resale-anschlüsse zumeist auf seiten der 

dt ag liegt, können Wettbewerber die gesamte 

leistung aus breitbandigem anschluss und 

tarif bei dieser alternative auch in regionen, 

in denen sie über kein eigenes netz bis zu den 

hauptverteilern der dt ag verfügen, aus einer 

hand anbieten. Voraussetzung für resale-

angebote sind vertragliche Vereinbarungen 

zwischen den unternehmen. ende 2008 hatten 

22 unternehmen entsprechende Vereinbarun-

gen mit der dt ag unterzeichnet. ihr anteil am 

dsl-anschlussgeschäft lag ende 2008 bei rund 

acht Prozent gegenüber 19 Prozent im Vorjahr. 

diese zahlen belegen, dass das geschäftsmodell 

des dsl-Wiederverkaufs der dt ag insbeson-

dere zu gunsten des infrastrukturbasierten 

Wettbewerbs und der damit korrespondieren-

den nachfrage nach tal an bedeutung verliert. 

alternative netzbetreiber stellen zunehmend 

auf basis des zugangs zur tal Vorleistungspro-

dukte für dsl-anbieter (bitstromzugang sowie 

anschluss- und dienste-resale) bereit. 

insgesamt konnten Wettbewerber, die neben 

einem iP-backbone auch über ein konzentrie-

rendes zugangsnetz verfügen, bis ende 2008 

mit insgesamt etwa 7,8 Mio. geschalteten  

dsl-anschlüssen einen signifikanten zuwachs 

erzielen. sie erreichten damit einen anteil 

von ca. 37 Prozent an den vermarkteten dsl- 

anschlüssen, die sie entweder direkt an ihre 

endkunden vertrieben oder als Vorleistungs-

produkt anderen internet-service-Providern zur  

endkundenvermarktung überließen. darüber 

hinaus basierten ende 2008 nach schätzungen 

der bundesnetzagentur etwa 800.000 von alter-

nativen anbietern vermarktete dsl-anschlüsse 

auf dem seit juni 2008 erhältlichen bitstrom-

angebot der dt ag.

auch in bezug auf die dsl-anschlusszahlen  

behauptete deutschland im jahr 2008 weiterhin 

seinen spitzenplatz im europäischen Vergleich. 

Von juli 2007 bis juli 2008 konnte kein anderes 

eu-land einen so hohen zuwachs an dsl-

anschlüssen verzeichnen wie deutschland. die 

Mehrheit der dsl-Kunden nutzt in deutschland 

derzeit anschlüsse mit bandbreiten von 2 bis 

16 Mbit/s.

Breitbandinternet über die  

Kabel-TV-Infrastruktur

die stetige Modernisierung vieler Kabelnetze 

zur rückkanalfähigkeit führte dazu, dass heute 

in über 23 Mio. haushalten neben Fernsehen 

auch der zugang zu breitbandigem internet 

möglich ist. ende 2008 nutzten schätzungs-

weise 1,6 Mio. Kunden bei über 50 betreibern9 

diese internetzugangsmöglichkeit. aufgrund 

ihrer technischen struktur sind entsprechend 

ausgebaute Kabelnetze grundsätzlich in der 

lage, sehr hohe datenraten von über 100 Mbit/s 

zu übertragen. der trend nach immer höheren 

bandbreiten zeigt die bandbreitenverteilung. 

Während ende 2007 noch rund 30 Prozent der 

Kabelkunden einen internetzugang ab 10 Mbit/s 

9 Die Zahlenangabe berücksichtigt Einzelunternehmen unabhängig von ihrer Konzernzugehörigkeit.
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nutzten, waren es zum jahresende 2008 bereits 

über 50 Prozent. bei örtlicher Verfügbarkeit 

stellt Kabelinternet inzwischen eine echte alter-

native zum klassischen Festnetz dar.

Entwicklung der Internetzugänge über Kabelmodem

Powerline

breitbandige internetzugänge können auch 

durch die Powerline-technologie realisiert 

werden. hierbei erfolgt die datenübertragung 

zu den haushalten über das stromnetz. die 

nutzung von Powerline hat sich in den  

vergangenen fünf jahren kaum verändert. zum 

jahresende 2008 nutzten 10.000 Kunden diese 

zugangsmöglichkeit. 300.000 haushalte könn-

ten unmittelbar angeschlossen werden.

Satellit

die satellitensysteme von astra und eutelsat 

ermöglichen den zugang zum internet auch in 

regionen, die aus technischen oder wirtschaft-

lichen gründen nicht mit dsl oder durch rück-

kanalfähige Fernsehkabelnetze erschlossen 

sind. die Kundenzahlen dieser in zwei Varian-

ten angebotenen technik entwickelten sich 

unterschiedlich. Während hybride dienste, die 

den rückkanal über telefonleitung führen und 

nur den hinkanal über satellit, mit ca. 9.000 

Kunden an bedeutung verlieren, konnte die 

bidirektionale übertragung Kunden gewinnen. 

Für diese technologie, bei der hin- und rück-

weg der daten über satellit geführt werden, 

entschieden sich bis ende 2008 rund 22.000 

nutzer. aufgrund gesunkener hardwarekosten 

von früher 1.500 euro auf heute ca. 300 euro, 

günstigerer tarife und der ortsunabhängigkeit 

kann sich diese zugangsvariante zu einem  

relativ kleinen, aber wichtigen bestandteil 

einer flächendeckenden und breitbandigen 

internetversorgung deutschlands entwickeln.
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Anschlussvorleistungen

Für die realisierung von teilnehmeranschlüssen 

(analog, isdn und dsl) nutzen Wettbewerber 

neben selbst verlegten anschlussleitungen 

bzw. Funkanschlüssen überwiegend die bereits 

vorhandenen tal der dt ag als Vorleistung. 

Voraussetzung für die inanspruchnahme dieser 

Vorleistung sind vertragliche Vereinbarungen 

mit der dt ag. ende 2008 hatten 120 unterneh-

men entsprechende Vereinbarungen mit der 

dt ag geschlossen.

das Vorleistungsangebot der dt ag umfasst 

verschiedene Produktvarianten der tal. im 

jahr 2008 belief sich die absatzmenge aller 

in betrieb befindlichen Produktvarianten auf 

rund 8,4 Mio. im Vergleich zu 6,4 Mio. ende 

2007.

Mit einem Plus von 2,0 Mio. neuen anmie-

tungen konnten die bereits in den Vorjahren 

bemerkenswerten Wachstumsraten im jahr 

2008 nochmals übertroffen werden. hierzu 

Entwicklung der TAL-Absatzmengen

Wachstum absolut in Mio. Absatzmenge TAL

trug hauptsächlich die starke nachfrage nach 

der hochbitratigen Produktvariante bei, welche 

für die bereitstellung von dsl-anschlüssen 

geeignet ist.
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Entwicklung der Inlands- und Auslandsverbindungen im Festnetz10

DT AG WettbewerberSumme

VERKEHRSENTWICKLUNG

der rückgang des Verkehrsvolumens über  

analog- und isdn-anschlüsse setzte sich im 

jahr 2008 in abgeschwächter Form fort. das  

Volumen der inlands- und auslandsverbin-

dungen lag ende 2008 bei schätzungsweise 

164 Mrd. Minuten gegenüber 168 Mrd. Minuten 

im Vorjahr.

teleKoMMuniKation | MarKtentWicKlung

substitutionseinflüsse durch den Mobilfunk 

und die Verschiebung der sprachverbindungen 

vom klassischen leitungsvermittelten Festnetz 

in paketvermittelte iP-netze (VoiP) haben sich 

in den letzten jahren negativ auf das sprachver-

kehrsvolumen im leitungsvermittelten Festnetz 

ausgewirkt. im jahr 2008 wurden bereits über 

24 Mrd. Minuten der inlands- und auslands-

verbindungen über iP-basierte netze abgewi-

ckelt, zu denen auch die telefonie-angebote 

der Kabelnetzbetreiber zählen. zudem führten 

sinkende tarife der Mobilfunkanbieter zu einer 

zunehmenden Verlagerung von gesprächs-

minuten vom Festnetz in die Mobilfunknetze. 

Positiv auf die Verkehrsmenge im klassischen 

Festnetz wirkten sich im jahr 2008 hingegen 

die bündelprodukte aus, welche in der regel 

neben dem telefonanschluss eine Flatrate für 

inlandsgespräche im Festnetz beinhalten. diese 

angebote führten zum einen dazu, dass die dt ag 

ihre einbußen bei den Verbindungsminuten in 

den letzten jahren deutlich reduzieren konnte. 

zum anderen erzielten die Wettbewerber hohe 

zuwächse bei direktanschlüssen mit einer korres-

pondierenden zunahme des direktverkehrs.

nach hiesiger einschätzung sind die anteile der 

Wettbewerber im Festnetz in den letzten jahren 

relativ konstant geblieben. 

10 inkl. öffentliche Telefonstellen, ohne Verbindungen in nationale Mobilfunknetze und Verbindungen zu Mehrwertdiensten
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Anteile der alternativen Anbieter im Festnetz (PSTN)

InlandAusland

der stagnierende bzw. leicht fallende anteil 

der Wettbewerber im klassischen Festnetz 

basiert vor allem auf dem signifikanten rück-

gang der Verkehrsmengen über call-by-call 

bzw. Preselection innerhalb der letzten zwei 

jahre. hieraus resultiert seit dem jahr 2007 eine 

insgesamt rückläufige entwicklung der von 

Wettbewerbern abgewickelten inlands- und 

auslandsverbindungen. zudem basieren die 

anschlussangebote der Wettbewerber zuneh-

mend auf entbündelten breitbandanschlüssen, 

bei denen die sprach- und datenkommunikation 

ausschließlich über das internetprotokoll reali-

siert wird. somit migriert die Verkehrsmenge 

der Wettbewerber ansteigend vom klassischen 

Festnetz in iP-netze.

insgesamt entfielen 2008 etwa 67 Prozent 

sämtlicher über Wettbewerber der dt ag 

transportierten sprachverbindungen auf von 

Wettbewerbern betriebene direktanschlüsse. 

dies entspricht gegenüber 2007 einer zunahme 

von 12 Prozentpunkten.
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Verkehrsanteile der Zugangsvarianten bei alternativen Anbietern

Betreiber(vor)auswahl Direktverkehr

beim auf basis der betreiber(vor)auswahl 

hergestellten Verkehr zeigt sich insbesondere 

bei call-by-call eine rückläufige entwicklung. 

seit dem jahr 2006 liegt das gesamtvolumen 

im rahmen von call-by-call unterhalb der 

Verkehrsmenge über Preselection. ende 2007 

waren insgesamt 4,7 Mio. Kunden fest auf einen 

alternativen Verbindungsnetzbetreiber vor-

eingestellt. diese zahl verringerte sich bis zum 

ende des ersten halbjahres 2008 auf rund 4 Mio. 

Kunden.

mOBILTELEFONDIENST

Teilnehmer

ende 2008 gab es rund 107,2 Mio. teilnehmer 

in den Mobilfunknetzen. damit wurde eine 

Penetrationsrate von 130,6 Prozent erreicht, 

so dass im statistischen durchschnitt mehr als 

ein Vertragsverhältnis auf jeden einwohner 

deutschlands entfällt.
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Teilnehmerentwicklung und Penetration in deutschen mobilfunknetzen

Teilnehmerzahl *Penetration

11 EuroBAROMETER SPEZIAL Nr. 293 „E-Communications-Haushaltsumfrage” 
Befragung: November – Dezember 2007, Veröffentlichung: Juni 2008.

die zahl der haushalte, die auf ein Festnetz-

telefon verzichten und nur noch Mobiltelefone 

nutzen, steigt allmählich an. der e-communi-

cations-haushaltsumfrage11 zufolge besaßen 

ende 2007 ca. elf Prozent aller haushalte in 

deutschland ausschließlich einen Mobiltelefon-

anschluss und 64 Prozent sowohl einen Festnetz-

anschluss als auch einen Mobiltelefonanschluss.

die Verlagerung der teilnehmer-Marktanteile 

zu gunsten der kleineren netzbetreiber e-Plus 

und o2 wurde im abgelaufenen jahr 2008 

weiter fortgesetzt. das stärkste Wachstum hatte 

e-Plus zu verzeichnen. der teilnehmeranteil 

der Mobilfunk-service-Provider am gesamt-

mobilfunkmarkt war in den jahren 2005 und 

2006 trotz absoluter steigerungsraten leicht 

rückläufig. im jahr 2007 stieg der anteil der  

service-Provider wieder auf über 26 Prozent. er  

hielt sich auch bis Mitte 2008 auf diesem niveau. 

das segment der Mobilfunk-discounter, an 

dem neben Mobilfunk-service-Providern auch 

Vertriebsmarken der netzbetreiber partizipie-

ren, weist beständige Wachstumsraten auf. die 

im jahr 2005 gestarteten discount-angebote 

verzichteten zu gunsten niedriger und über-

sichtlicher Minutenpreise auf servicestruktu-

ren. Mit diesem no-Frills-Konzept erreichten sie 

zum jahresende 2008 mit ca. 14 Mio. nutzern 

* Vertragsverhältnisse. Ein Nutzer kann dabei mehrere Vertragsverhältnisse unterhalten. Angaben bis 2000 inkl. C-Netz, ab 2005 inkl. UMTS.
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Entwicklung des Sprachverkehrs in mobilfunknetzen

aus Mobilfunknetzen abgehender Verkehr in Mobilfunknetzen ankommender Verkehr

12 Die Teilnehmerzahlen setzten sich aus direkt als UMTS-Nutzer gemeldeten Teilnehmern und aus Nutzern fest gebuchter Datentarife/-optionen  
zusammen, bei denen wegen der regelmäßigen Nutzung eine Nutzung UMTS-basierter Dienste unterstellt wurde.

einen anteil von 13 Prozent am gesamtmobil-

funkmarkt. der anteil der Prepaid-Kunden an 

der gesamtteilnehmerzahl betrug ende 2008 

schätzungsweise 56,5 Prozent.

mobilfunkgespräche

discount-angebote, Flatrates und eine  

verstärkte nachfrage nach sog. homezone-

tarifen haben den Mobilfunkverkehr stark 

anwachsen lassen. zum jahresende 2008 

wurde ein gesprächsvolumen von schätzungs-

weise 84,0 Mrd. Minuten erreicht, nach rund 

76,4 Mrd. Minuten im jahr 2007. der ankom-

mende Verkehr lag bei ca. 66,2 Mrd. Minuten. 

das Wachstum resultierte zum einen aus dem 

gefallenen Preisniveau des Mobilfunks. zum 

anderen hat das reichhaltige angebot an Flat-

rates zu dem starken anstieg des abgehenden 

Mobilfunkverkehrs geführt.

mobilfunkdatenübertragung

bezogen auf die bevölkerung lag die netzab-

deckung des universal Mobile telecommuni-

cations systems (uMts) im jahr 2008 abhängig 

vom jeweiligen netzbetreiber zwischen  

56 Prozent und 81 Prozent. die zahl der regel-

mäßigen uMts-nutzer ist nach den jüngsten 

zahlen von 2005 bis 2008 fast um das Fünffache 

gestiegen.12
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Anstieg der UmTS-Nutzung (Anzahl der regelmäßigen Nutzer)

zwischenzeitlich gibt es ein reichhaltiges  

angebot uMts-fähiger, bedienerfreundlicher 

endgeräte, mit denen auch die Vielfalt angebo-

tener dienste, die eine schnelle datenübertra-

gung voraussetzen, wächst. dies trägt in Ver-

bin  dung mit den beachtlichen Preis senkungen 

bei den datentarifen zur steigenden Kunden-

akzeptanz bei. zudem wird das uMts-netz  

sukzessive mit der breitbandtechnik hsdPa 

(high speed downlink Packet access) aufgerüs-

tet. die maximale übertragungsgeschwindig-

keit beim datenempfang liegt derzeit in den 

ballungsgebieten bei geschwindigkeiten von 

7,2 Mbit/s. langfristig sollen sogar 14,4 Mbit/s 

ermöglicht werden. im hinblick auf die mit  

dsl 6000 vergleichbare geschwindigkeit und 

die Preisgestaltung kann diese technik eine 

alternative zu Festnetzanschlüssen sein. Mit 

hsuPa (high speed uplink Packet access) steht 

mittlerweile die Möglichkeit für den upload 

von daten mit einer geschwindigkeit von bis zu 

1,4 Mbit/s zur Verfügung. 

neben uMts wird die mobile datenübertra-

gung mit dem edge-standard (enhanced data 

rates for gsM evolution) über gPrs ermöglicht. 

edge wird vor allem in gebieten genutzt, in 

denen die uMts-Versorgung bisher noch nicht 

abgeschlossen ist bzw. von teilnehmern, die 

bisher noch nicht über uMts-fähige hardware 

verfügen. zwischenzeitlich haben die großen 

Mobilfunknetzbetreiber mit edge eine erwei-

terung des gsM-netzes geschaffen, die in der 

Praxis einen downstream von bis zu 220 kbit/s 

und einen upstream von rund 110 kbit/s erlaubt. 

auch nutzer in nicht mit uMts versorgten 

gebieten kommen so in den genuss einer 

breitband-anbindung – wenn auch im „unte-

ren“ bereich. die Weiterentwicklung „edge 

evolved“ soll einmal einen downstream von 

1,2 Mbit/s erreichen. Für die kommenden jahre 

ist die neue technik lte (long term evolution) 

angedacht, die zuweilen auch als 3,9g oder 4g 

bezeichnet wird. Mit ihr soll in der Praxis ein 

downstream von 100 Mbit/s bzw. ein upstream 

von 50 Mbit/s erreicht werden. 
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Entwicklung versendeter SmS

Service-ProviderNetzbetreiber

an häufig frequentierten orten besteht über-

dies eine zugangsmöglichkeit zur mobilen  

datenkommunikation über die Wlan-hotspots 

der netzbetreiber. die zahl der vorhandenen 

Wlan-hotspots verschiedenster betreiber, die 

eine drahtlose datenübertragung ermöglichen, 

lag ende 2008 bei rund 12.000. Mit ihnen lassen 

sich übertragungsraten von 11 Mbit/s erreichen. 

resultate dieser entwicklungen sind hohe stei-

gerungsraten des datenverkehrs. es ist davon 

auszugehen, dass sich das übertragungsvolu-

men per gPrs und uMts im jahr 2008 gegen-

über 2007 auf 7,9 Mio. gbyte verdoppelt hat.

Kurzmitteilungsdienste (SmS/mmS)

im jahr 2008 wurden über die Kurzmitteilungs-

zentralen der vier deutschen Mobilfunknetzbe-

treiber schätzungsweise 26,8 Mrd. nachrichten 

per sMs (short Message service) verschickt. 

über eigene Kurzmitteilungszentralen der 

Mobilfunk-service-Provider wurden noch ein-

mal 2,3 Mrd. sMs versendet.13 insgesamt wird 

die zahl der versendeten sMs im jahr 2008 auf 

29,1 Mrd. geschätzt. in diesen angaben sind 

keine Premium-sMs enthalten. 

nach rund 160 Mio. verschickten MMs (Multi-

media Messaging service) im jahr 2006 erhöhte 

sich diese zahl im jahr 2007 um rund 21 Pro-

zent auf 191,9 Mio. im jahr 2008 hat sich dem 

anschein nach mit geschätzten 193,4 Mio. eine 

leichte sättigung eingestellt.

13 Erstmals wurden im Jahr 2005 Daten zu den über eigene Kurzmitteilungszentralen der Mobilfunk-Service-Provider verschickten SMS erhoben.  
    Diese Daten wurden in der Vergangenheit nicht berücksichtigt.
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INTERNET

Internetnutzung

das internet ist inzwischen von ähnlicher  

bedeutung wie andere Medien. dies verdeut-

licht u. a. die studie „internet facts“ der arbeits-

gemeinschaft online Forschung e. V. (agoF),  

wonach die internetverbreitung in deutschland 

weiter angestiegen ist. so waren durchschnitt-

lich 42,84 Mio. Personen ab 14 jahre (66 Prozent 

der gesamtbevölkerung ab 14 jahre) zwischen 

juli und september 2008 online. davon nutzten 

97,5 Prozent (41,75 Mio.) das internet mindestens 

einmal innerhalb von drei Monaten15, 96,9 Prozent  

(41,5 Mio.) nutzten es täglich. bezogen auf  

die anzahl der haushalte16 verfügten sogar  

75 Prozent17 ende 2008 über einen online-

zugang, was gegenüber 2007 nochmals einer 

steigerung um 5,6 Prozent entspricht.

beflügelt wird die rasante entwicklung durch 

die steigende nachfrage nach multimedialen  

anwendungen im netz: 55 Prozent18 (2007: 

45 Prozent19) aller internetnutzer rufen 

gelegent lich Videos z. b. über Videoportale 

oder Mediatheken ab und schauen live oder 

zeitversetzt Fernsehsendungen im internet.

zu den häufigsten anwendungen im internet 

– mindestens einmal wöchentlich – zählen das 

senden und empfangen von e-Mails (82 Prozent18) 

und die nutzung von suchmaschinen  

(84 Prozent18). ein drittel18 der onliner ab  

14 jahren nutzt mindestens einmal wöchentlich 

homebanking, 54 Prozent20 gelegentlich. auch 

die onlinecommunities werden verstärkt  

genutzt. so nutzen 21 Prozent18 der onliner diese 

häufig, 12 Prozent21 der bürger (ca. 18,2 Prozent  

der onliner) ab 14 jahren veröffentlichen 

persön liche informationen im netz. die größten 

sozialen netzwerke sind studiVz mit 5,41 Mio.14 

unique usern22 im Monat, Myspace.de mit 

4,86 Mio. und Wer-kennt-wen mit 4,56 Mio. 

usern. schülerVz (4,42 Mio. nutzer), stay-

Friends (4,25 Mio. nutzer) und lokalisten 

(1,39 Mio. nutzer) bilden ebenfalls große soziale 

netzwerke. allerdings überschneiden sich die 

nutzer dieser netzwerke z. t. erheblich. so sind 

z. b. mehr als 2 Mio.23 nutzer aus studiVz auch 

bei schülerVz, stayFriends oder Wer-kennt-wen 

registriert. Während knapp ein Viertel  

(23 Prozent18) der onliner gelegentlich im  

internet radio hört, so tun dies nur 10 Prozent18 

häufig.

ebenso wird das internet zunehmend für den 

einkauf genutzt. 84,9 Prozent14 der internet-

nutzer ab 14 jahren (35,47 Mio. Personen) 

kaufen mindestens einmal jährlich online ein 

(61 Prozent20 gelegentlich), allein etwa jeder 

siebte21 einwohner ab 14 jahren kaufte 2008 

Weihnachtsgeschenke im internet. der Wert 

bezahlter downloads wurde bis ende 2008 

auf etwa 49 Mio.24 euro geschätzt. über alle 

Produkt gruppen hinweg kostete dabei ein Pc-

download in den Monaten januar bis septem-

ber 2008 durchschnittlich 4,09 euro. im jahr 

2007 haben zudem 13 Mio.17 deutsche 

14 Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2008-III
15 Weitester Nutzerkreis der Online-Nutzer (WNK)
16 Haushalte in Deutschland mit mindestens einem Mitglied in der Altersgruppe von 16 bis 74 Jahren
17 Quelle: BITKOM e. V., Eurostat
18 Quelle: ARD/ZDF Onlinestudie 2008, Onlinenutzer ab 14 Jahre
19 Quelle: ARD/ZDF Onlinestudie 2007, Onlinenutzer ab 14 Jahre
20 Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2008-III, bezogen auf den Weitesten Nutzerkreis (WNK) der Online-Nutzer
21 Quelle: BITKOM e. V., Forsa
22 Person, die innerhalb des Erhebungszeitraums auf einer AGOF-Seite mind. eine Page Impression ausgelöst hat.
23 Quelle: AGOF e. V. / internet facts 2008-II
24 Quelle: BITKOM e. V., GfK
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Anteil mobiler Internetnutzer unter den Handybesitzern

zwischen 16 und 74 jahren – und damit gut jeder  

Fünfte in dieser altersgruppe – Waren oder 

dienstleistungen online verkauft. im jahr 2008 

ist der handels umsatz mit privaten internetan-

schlüssen in deutschland schätzungsweise um 

8,5 Prozent auf 8,4 Mrd.25 euro gewachsen.

zugang zum internet haben die Verbraucher 

überwiegend im privaten haushalt, aber auch 

am arbeitsplatz, in schulen und universitäten, 

an öffentlichen hotspots, in internetcafés oder 

bibliotheken. zunehmend verbreitet sich der 

online-zugang per Mobilfunk. aufgrund der im 

internationalen Vergleich hohen datenpreise 

wird das internet über das handy aber noch 

nicht so häufig genutzt wie in anderen ländern. 

25 Quelle: BITKOM e. V., EITO
26 Der Begriff Verweildauer ist zu unterscheiden von dem Begriff Nutzungsdauer. Die durchschnittliche tägliche Nutzungsdauer betrug im Jahr 2008  
     ca. 58 Minuten laut ARD/ZDF Onlinestudie 2008

Quelle: Statista.org, Nielsen Mobile. Erhebungszeitraum: Januar bis März 2008

die große Mehrheit der privaten internet-

anschlüsse (86 Prozent18) wurde 2008 über 

einen Pauschaltarif (Flatrate) abgerechnet.  

insgesamt verweilen die Personen ab 14 jahren, 

die das internet nutzen, zwei stunden18 täglich 

im netz, was in etwa der Verweildauer26 der  

Vorjahre entspricht.
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Verkehrsvolumen Schmalband/Breitband

das über analog- bzw. isdn-anschlüsse gene-

rierte schmalbandige Verkehrsaufkommen in 

das internet ist erwartungsgemäß weiterhin 

stark rückläufig. das Volumen der einwahl-

verbin dungen in das internet lag ende 2008 

nur noch bei etwa 10 Mrd. Minuten gegenüber  

ca. 34 Mrd. Minuten ende 2007. diese entwick-

lung bringt klar die Migration der schmal ban-

digen einwahlverbindungen zu dsl und sonstigen 

breitbandigen anschlusstechnologien zum 

ausdruck.

Internetverbindungsminuten Schmalband

bei dem in gbyte gemessenen breitbandigen 

Verkehrsvolumen ist hingegen in den letzten 

jahren ein signifikanter anstieg der Verkehrs-

menge zu verzeichnen. bis ende 2008 steigerte 

sich das datenvolumen nach bisherigen  

schätzungen auf etwa 2,4 Mrd. gbyte im  

Vergleich zu 1,6 Mrd. gbyte ende 2007.
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Verkehrsvolumen Breitband

zu dieser deutlichen steigerung gegenüber 

dem Vorjahr trug bei, dass verstärkt daten-

intensive anwendungen wie VoiP, Fernsehen 

und Videoabrufe über das internet realisiert 

werden. darüber hinaus sind die internetsei-

ten zunehmend durch ton- und Videoanwen-

dungen attraktiver gestaltet.

VOICE OVER IP

VoiP ist ein dienst, der auf basis des internet-

pro tokolls die sprachübertragung über ein 

paket vermitteltes datennetz ermöglicht. die 

nutzung von VoiP-diensten setzt in der regel  

einen breitbandigen zugang zum internet 

voraus.

Während VoiP in Firmennetzen bereits weit 

verbreitet ist, stieg die bedeutung für die  

private nutzung im jahr 2008 nochmals 

deutlich. ende 2008 boten etwa 75 anbieter 

VoiP-dienste für den Massenmarkt auf basis von 

dsl oder Kabelfernsehnetzen an. Waren 2007 

noch 5,8 Mio. Kunden bei diesen anbietern 

für die nutzung von VoiP-diensten registriert, 

betrug deren anzahl zum jahresende 2008 

bereits etwa 7,4 Mio. hierbei ist zu beachten, 

dass lediglich die Kunden der Kabelfernseh-

anbieter (1,5 Mio.) und Kunden der anbieter von 

entbündelten dsl-anschlüssen (2,2 Mio.) ende 

2008 ausschließlich die VoiP-technologie zur 

abwicklung von sprachverbindungen nutzten. 

etwa die hälfte der VoiP-Kunden (3,7 Mio.) 

verfügte aufgrund der bisher gängigen Praxis 

der bündelung von dsl- und telefonanschluss 

noch über einen herkömmlichen telefon-

anschluss. sämtliche VoiP-nutzer generierten 

bis ende 2008 ein in Minuten gemessenes 

gesprächsvolumen der inlands- und auslands-

verbindungen von schätzungsweise 24,8 Mrd. 

über iP-basierte netze. damit erreichte die 

VoiP-technologie bereits einen anteil von etwa 

13 Prozent an den insgesamt über Festnetze 

transportierten inlands- und auslandsverbin-

dungen. der Vorjahreswert lag bei etwa 

neun Prozent. im segment der iP-basierten 

sprachverbindungen erreichen die Wettbewer-

ber der dt ag derzeit anteile von über 90 Prozent.
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RUNDFUNK/KABELFERNSEHEN

zum jahresende 2007 empfingen nach Markt-

zahlen der société européenne des satellites 

(ses) von den rund 37 Mio. deutschen Fernseh-

haushalten 48,4 Prozent ihr Programm über 

Kabel (hierzu zählen auch haushalte an  

satellitengemeinschaftsanlagen ohne eigenen 

sat-receiver). 45,2 Prozent bezogen ihr  

Programm über einzelne satellitenspiegel und 

6,3 Prozent terrestrisch. im Vergleich der  

empfangsmöglichkeiten zu den Vorjahren  

verliert die Versorgung über Kabel weiter gegen-

über satellit. die Kabelnetzbetreiber versuchen 

im Wettbewerb der empfangsebenen durch 

zusätzliche angebote wie abonnierbare  

Programmpakete, einzelne Filme auf bestel-

lung, aber auch neue dienste hin zu triple-Play 

ihre Kunden zu halten bzw. zurückzugewinnen. 

in allen klassischen empfangswegen setzte sich 

der digitale trend weiter fort. so empfingen 

ende 2007 knapp 16 Mio. Fernsehhaushalte ihr 

Programm digital. das sind drei Prozent mehr 

als zum jahresende 2006. Mit 0,14 Prozent hat 

das so genannte internet-Fernsehen (iPtV) eine 

noch sehr geringe Verbreitung.

PREISENTWICKLUNG

das statistische bundesamt berichtet, dass 

private haushalte im jahr 2008 für telekommu-

nikationsdienste insgesamt durchschnittlich 

3,3 Prozent weniger ausgeben mussten als im 

jahr 2007.  bündelangebote, die schmalband- 

und breitbandanschlüsse und -dienste zu  

Pauschaltarifen umfassen, haben 2008 im 

Festnetz zu den Preissenkungen beigetragen. 

angebote, bestehend aus einem breitbandan-

schluss inkl. einer Flatrate für telefonie und 

den zugang in das internet, waren ende 2008 je 

nach gewählter bandbreite bei einzelnen  

anbietern zu einstiegspreisen von unter 25 euro 

monatlich erhältlich. der qualitative leistungs-

umfang der angebote – beispielsweise in Form 

höherer bandbreiten – ist 2008 nochmals erwei-

tert worden.

bei gesprächen in deutsche Festnetze per 

Wahl eines Verbindungsnetzbetreibers im 

call-by-call-Verfahren ist eine asymptotische 

Preisentwicklung zu beobachten. die güns-

tigsten angebote lagen anfang 2009 bei 1,0 bis 

1,6 cent pro Minute je nach tageszeit. inlands-

telefonate waren damit anfang 2009 tagsüber 

für nur noch rund ein zwanzigstel des entgelts 

erhältlich im Vergleich zu 1997 vor der Markt-

liberalisierung.

Infrastrukturelle Anbindung von  

TV-Haushalten zum jahresende 2007

Kabel 48,4 %

IPTV 0,1 %Terrestrik 6,3 %

Satellit 45,2 %
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minimaltarife für ein nationales Ferngespräch

Standardtarife ohne Rabatte, Preise in Cent pro Minute, werktags Call-by-Call

Cent

zeitabhängig tarifierte auslandsverbindungen 

wurden anfang 2009 gegenüber dem Vorjahr 

nochmals preiswerter. sie kosteten bei den 

günstigsten anbietern häufig weniger als 1 cent 

pro Minute. die reduzierung gegenüber 1997 

beträgt je nach zielland bis zu 99 Prozent.

teleKoMMuniKation | MarKtentWicKlung
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im discountbereich des Mobilfunks konnten 

um die jahreswende 2008/2009 gespräche ins 

Festnetz bereits ab 0,04 euro je Minute geführt 

werden. Flatrates, die unbegrenztes telefo-

nieren ins Festnetz bzw. in das eigene Mobil-

funknetz ermöglichen, wurden ab 9,95 euro 

monatlich angeboten. im zusammenhang mit 

Quadruple Play gab es noch günstigere ange-

bote dieser art. zudem ermöglichten spezielle 

tarife das telefonieren aus einer „homezone“ 

zu preiswerten Konditionen. eine Vielzahl von 

tarifen mit pauschal abgerechneten Minuten-

paketen ergänzte diese angebote. laut statisti-

schem bundesamt verbilligten sich die Mobil-

funktelefonate im jahresdurchschnitt 2008 um 

2,3 Prozent im Vergleich zum jahr 2007.

Entwicklung der Auslandstarife in die zehn wichtigsten Zielländer

Wettbewerb 12. Januar 2009 DT AG 31. Dezember 1997

aufgrund der eu-roaming-Verordnung wurde 

2008 die mobile grenzüberschreitende Kom-

munikation für in der eu reisende bürger 

gegenüber dem Vorjahr nochmals kostengüns-

tiger. 2009 werden weitere Vergünstigungen in 

Kraft treten. im allgemeinen werden die Preise 

für das telefonieren und surfen nicht noch wei-

ter erheblich sinken. Voraussichtlich wird sich 

das Preis-leistungs-Verhältnis aber noch weiter 

verbessern, etwa beim internetzugang durch 

höhere bandbreiten.
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Entscheidungen der 
Beschlusskammern
Im Jahr 2008 wurden einerseits richtungsweisende Entscheidungen für neue Zugangs-

arten zum Telefonnetz im Bereich IP- und ATM-Bitstrom-Zugang getroffen, andererseits  

wurden neue Einmalentgelte für die Teilnehmeranschlussleitung und Entgelte für 

Interconnection-Leistungen erlassen.

BESCHLUSSKAmmER 1

Frequenzentscheidungen

am 11. april 2008 entschied die Präsidenten-

kammer abschließend über eckpunkte zur  

Vergabe von Frequenzen des terrestrischen rund-

funkdienstes. im zuge der digitalisierung des 

rundfunks entstanden für einzelne Frequenz-

bereiche des rundfunkdienstes unterschiedliche 

Verfahrensgrundlagen für die Frequenzver-

gaben. so gestaltet die Verfügung 110/1998 die 

Vergabe von t-dab-Frequenzen, die Verfügung 

06/2002 die Vergabe von dVb-t-Frequenzen 

und zuletzt die Verfügung 45/2006 die Vergabe 

von analogen und digitalen lang-, Mittel- und 

Kurzwellenfrequenzen aus. Mit der aktuellen 

entscheidung wurden erstmals einheitliche 

rahmenbedingungen für die Vergabe von 

Frequenzen, die dem terrestrischen rundfunk-

dienst zugewiesen sind, für den Fall der  

Frequenz knappheit geschaffen.

die entscheidung erfolgte nach anhörung der 

betroffenen Kreise und im benehmen mit dem 

beirat der bundesnetzagentur. sie wurde in 

Form einer allgemeinverfügung im amtsblatt 

07/2008 der bundesnetzagentur veröffentlicht. 

Künftige Vergabeverfahren für Frequenzen des 

rundfunkdienstes werden auf dieser grundlage 

durchgeführt. Weitere entscheidungen fielen 

zur Vergabe von Frequenzen in den bereichen 

1,8 ghz, 2 ghz und 2,6 ghz (s. s. 100) und zur 

Flexibilisierung der Frequenznutzungsrechte in 

den bereichen 900 Mhz und 1.800 Mhz (s. s. 100).

BESCHLUSSKAmmER 2

Entgeltregulierung

Anzeige von Tarifmaßnahmen durch die 

DT AG

in 2008 wurden sieben tarifanzeigen der dt ag 

innerhalb der gesetzlichen zweiwochenfrist 

auf offenkundige unvereinbarkeit mit den 

anforderungen des § 28 telekommunikations-

gesetz (tKg) überprüft. die Prüfungen führten 

nicht zu untersagungen geplanter tarife vor der 

Markteinführung. allerdings wurde die dt ag 

in einigen Fällen um weiterführende stellung-
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nahmen gebeten oder auf bedenklichkeiten 

hingewiesen. die offenkundigkeitsprüfung der 

tarifanzeigen ist insoweit nicht abschließend 

und belässt auch nach erfolgter anzeige die 

Möglichkeit, den betreffenden tarif ggf. einer 

nachträglichen entgeltüberprüfung gemäß 

regulierungsverfügung bK2a 006/001-r i. V. m. 

§§ 38 abs. 2-4, 28 tKg zu unterziehen. 

Kenntnisgabe von Individualverträgen

die Kammer hat 67 ihr gemäß regulierungsver-

fügung bK 2a 06/001-r zur Kenntnis gegebene 

individualverträge auf Vereinbarkeit mit § 28 

tKg überprüft. in einem von Wettbewerbern 

der dt ag vorgetragenen Fall (t-VPn Kommu-

nen rheinland-Pfalz) wurde ein förmliches  

Verfahren der Missbrauchskontrolle durch-

geführt und die entsprechenden entgelte 

wurden untersagt; in einem weiteren Fall (tdn 

spar kasseninformationszentrum siz) wurde ein 

Verfahren eingeleitet. in neun weiteren Fällen  

führte die überprüfung zu kurzfristigen tarif-

anpassungen außerhalb eines förmlichen 

Verfahrens. in dem Fall t-VPn Kommunen 

rheinland-Pfalz wurde ein bußgeldbescheid 

nach § 149 abs. 1 nr. 7 tKg wegen nichtbekannt-

gabe eines individualvertrags erlassen.

Zugangsregulierung mietleitungen

nach der regulierungsverfügung bK 3b-07/007 

unterliegen die entgelte der dt ag für den 

zugang zu abschlusssegmenten von Miet-

leitungen auf der Vorleistungsebene der 

geneh migung nach Maßgabe des § 31 tKg. die 

beschlusskammer hat in vier entgeltgeneh-

migungsverfahren über die entgelte für die 

abschlusssegmente für Mietleitungen auf der 

Vorleistungsebene und die zugehörige express-

entstörung entschieden. die beschlusskammer 

hat im herbst 2008 ein neues von der dt ag  

beantragtes Preissystem für Mietleitungen 

genehmigt (beschluss bK2a-08/010). danach 

werden insbesondere im bereich der anschluss-

linie die bisherigen längenabhängigen entgelte 

durch Pauschaltarife ersetzt.

Streitschlichtungsverfahren

im berichtszeitraum wurden auf antrag von 

diensteanbietern im Mobilfunk drei streit-

beilegungsverfahren durchgeführt. zwei 

Verfahren betrafen streitigkeiten über Fragen 

der zulassungspflicht von diensteanbietern. 

die in beiden Fällen identische antragstellerin 

(Youngtel) beabsichtigte, auf der grundlage 

von mit e-Plus und Vodafone abzuschließenden 

„service Provider-Verträgen“ als diensteanbie-

terin im Mobilfunk tätig zu werden. die anträge 

hatten nur insoweit erfolg, als im Verfahren 

gegenüber e-Plus die übermittlung der gegen-

wärtigen Fassung des „service Provider-Vertrags“ 

an die antragstellerin angeordnet wurde. die 

beschlüsse wurden nicht beklagt. das dritte 

Verfahren (mobilcom / Vodafone) hatte Fragen 

des diskriminierungsfreien zugangs zum tarif 

„bildmobil“ zum gegenstand. der antrag  

wurde abgelehnt. die entscheidung ist beklagt.

Besondere missbrauchsaufsicht

die beschlusskammer hat im zeitraum 2008 

auf antrag ein Verfahren der Missbrauchsauf-

sicht nach § 42 tKg durchgeführt. der antrag 

richtete sich auf untersagung der zweijährigen 

Mindest vertragslaufzeiten der „call & surf“- 

Produkte der dt ag, durch die die antrag-

stellerin sich im Wettbewerb zur dt ag in der 

Kundengewinnung behindert sah. einer  

anwendung des § 42 tKg stand jedoch § 28 tKg 

als speziellere norm entgegen, so dass der 

antrag aus förmlichen gründen abzuweisen 

war. die Kammer hat die beschwerde unabhän-

gig von der förmlichen antragstellung auch 

auf Vereinbarkeit der Vertragslaufzeiten mit 
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den Maßstäben der spezialnorm des § 28 tKg 

geprüft. als ergebnis der Prüfung war nach  

abwägung festzustellen, dass zum entschei-

dungs zeitpunkt keine tragfähigen gründe 

bestanden, die die einleitung eines Missbrauchs-

verfahrens und die Kürzung von Vertragslauf-

zeiten beschränkt auf Vertragsabschlüsse mit 

der dt ag rechtfertigten.

die beschlusskammer hat ein weiteres Miss-

brauchsverfahren wegen des antrags eines 

anbieters von telekommunikationsdiensten 

auf ausübung der besonderen Missbrauchsauf-

sicht gemäß § 42 tKg bezüglich der bezugskon-

ditionen von agb-anschlussprodukten für den 

Weiterverkauf eingeleitet.

Resale-Verpflichtung

nachdem die in § 150 abs. 5 tKg vorgegebene 

ausschlussfrist für ein entbündeltes anschluss-

resale zu großhandelsbedingungen nach § 21 

abs. 2 nr. 3 tKg im berichtszeitraum ausgelau-

fen war, hat die beschlusskammer im rahmen 

einer öffentlichen anhörung eine Marktabfra-

ge zur notwendigkeit der auferlegung einer 

entsprechenden Verpflichtung durchgeführt. 

daraufhin sind 13 stellungnahmen eingegan-

gen und im amtsblatt der bundesnetzagentur 

16/2007 als Mitteilung nr. 448 veröffentlicht 

worden. die stellungnahmen werden in das 

Verfahren zum erlass einer regulierungsverfü-

gung für den anschlussmarkt eingang finden.

BESCHLUSSKAmmER 3

Entscheidung zum IP-Bitstrom- 

Standardangebot 

die beschlusskammer gab am 8. april 2008 ihre 

entscheidung über das standardangebot der 

dt ag für den zugang zum iP-bitstrom bekannt. 

der iP-bitstrom versetzt Wettbewerber in die 

lage, endkunden insbesondere breitbandige 

internetzugänge anzubieten, und hat vornehm-

lich den Massenmarkt im blick. der angebots-

text enthält die konkreten bedingungen und 

wechselseitigen Pflichten, zu denen die Wettbe-

werber den iP-bitstrom-zugang bei der dt ag 

erhalten können. Wesentliche Punkte des 

standardangebots sind das angebot eines 

stand-alone-bitstroms, das angebot des iP-bit-

stroms für symmetrische anschlussvarianten, 

verbesserte entstörungsbedingungen, die  

garantie einer Mindestqualität, die ein angebot 

von sprachdiensten über den iP-bitstrom 

ermöglicht, die Modalitäten und Prozesse, zu 

denen Wettbewerber iP-bitstrom bei der dt ag 

bestellen können, die zwischen der dt ag und 

den Wettbewerbern abzuwickelnden Prozesse, 

wenn endkunden ihren dsl-anbieter wechseln 

wollen, sowie schließlich auch sonst übliche  

allgemeine Vertragsklauseln wie etwa  zahlungs-, 

haftungs- und Kündigungsbestimmungen. 

das jetzt endgültig festgelegte iP-bitstrom-

standardangebot wurde in einem zweistufigen 

Verfahren, im rahmen dessen auch die Wettbe-

werber angehört wurden, eingehend geprüft. 

der dt ag war bereits in einer ersten entschei-

dung vorgegeben worden, ihr iP-bitstrom-stan-

dardangebot zu ändern. da sie dieser aufforde-

rung nicht vollständig nachgekommen war, 

mussten die erforderlichen änderungen in der 

zweiten entscheidung von der bundesnetz-

agentur selbst vorgenommen werden. die 

dt ag darf das standardangebot bis ende  

april 2009 nicht von sich aus ändern. 

das standardangebot für den atM-bitstrom 

wurde mit einer entscheidung vom 20. august 

2008 endgültig festgelegt. hier hatte die dt ag 

sämtliche Vorgaben aus der ersten entschei-

dung ordnungsgemäß umgesetzt.

teleKoMMuniKation | entscheidungen der beschlussKaMMern
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missbrauchsverfahren gegen die DT AG 

eingestellt

anfang Mai 2008 stellte die beschlusskammer 

nach sehr umfangreichen ermittlungen die 

Verfahren gegen die dt ag wegen missbräuch-

lichen Verhaltens bei der bereitstellung von 

tal, der „letzten Meile“, für Wettbewerber ein. 

infolge des starken anstiegs der tal-nachfrage 

war es bei der dt ag ende 2007 zu einem erheb-

lichen rückstau von tal-umschaltungen auf 

Wettbewerber gekommen. dadurch konnten 

die Wettbewerber ihren endkunden teilweise 

nur mit erheblichen zeitverzögerungen telefon-  

und dsl-anschlüsse zur Verfügung stellen. diese 

ermittlungen der beschlusskammer ergaben 

zahlreiche details der tal-bereitstellung, die in 

der summe erhebliche zweifel an der unbedenk-

lichkeit der bisherigen bereitstellungspraxis 

aufkommen ließen. die einstellung der  

Verfahren konnte nur erfolgen, weil die dt ag 

unter dem druck möglicher entscheidungen 

den auftragsstau abgebaut hatte. gleichzeitig 

hatte sie sich mit den beschwerdeführenden 

Wettbewerbern vertrag lich auf verbesserte 

bedingungen für die bestellung und die bereit-

stellung von tal geeinigt. 

ein weiteres Verfahren zur umschaltung von 

tal zugunsten von Wettbewerbern auch an 

samstagen konnte ebenfalls eingestellt werden, 

nachdem die dt ag sich freiwillig zu einem 

entsprechenden angebot bereiterklärt hatte. 

Preise für den IP-Bitstrom-Zugang

Mit zwei entscheidungen vom 13. Mai 2008 und 

vom 2. oktober 2008 wurde der dt ag erstmals 

die entgeltgenehmigung für das neue Vorleis-

tungsprodukt „iP-bitstrom-zugang“ erteilt. Für 

die besonders wichtige stand-alone-Variante, 

bei der ein endkunde neben dem dsl-anschluss 

keinen gesonderten telefonanschluss mehr 

benötigt, wurde ein grundpreis in höhe von 

19,15 euro genehmigt. dieser grundpreis be-

inhaltet eine durchschnittliche bandbreiteni-

nanspruchnahme von 50 kbit/s je anschluss in 

der hauptverkehrszeit. soweit endkunden über 

einen iP-bitstrom künftig, wie von der dt ag 

selbst prognostiziert, höhere Verkehrsmengen, 

nämlich durchschnittlich 75 kbit/s, in anspruch 

nehmen, beläuft sich das entgelt für die monat-

liche überlassung auf insgesamt 20,20 euro. 

sofern der endkunde neben dem dsl-anschluss 

einen herkömmlichen telefonanschluss behal ten 

will, müssen Wettbewerber künftig 8,65 euro 

für den iP-bitstrom an die dt ag zahlen. in 

solchen Fällen wird dann aber zusätzlich der 

volle endkundenpreis für den telefonanschluss 

fällig. Für die einrichtung des iP-bitstrom-

zugangs wurde ein einmalentgelt in höhe von 

45,09 euro für die stand-alone-Variante bzw. 

56,47 euro für die Variante mit beibehaltung 

des telefonanschlusses genehmigt. 

die genehmigten entgelte für den iP-bitstrom-

zugang fügen sich in konsistenter Weise in das 

Preisniveau der bisher schon verfügbaren Vor-

leistungen, insbesondere für die tal, ein. Wie 

die sehr umfangreichen, unter einbeziehung 

einer aufwändigen Marktabfrage durchgeführ-

ten Prüfungen der bundesnetzagentur gezeigt 

haben, sind die Kosten eines Wettbewerbers, 

der die breitbandige leistung auf basis eigener  

infrastruktur realisiert und dafür in erster linie 

auf die „letzte Meile“ der dt ag zurückgreift, 

niedriger als diejenigen eines Konkurrenten, 

dessen geschäftsmodell künftig auf iP-bitstrom 

in der stand-alone-Variante aufbaut. gleichzei-

tig liegen die Kosten eines resellers, der bisher 

über gar keine eigene infrastruktur verfügte, 

über den aufwendungen eines iP-bitstrom-

nutzers. damit setzen die genehmigten  
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iP-bitstrom-entgelte anreize für investitionen in 

die jeweils nächsthöhere stufe der investitions-

leiter und tragen somit zu regulierungspolitisch 

gewollten investitionen in infrastruktur bei. 

Entgelte der DT AG für den Zugang zur 

TAL (Bereitstellungs- und Kündigungs-

entgelte, Schalten zu besonderen Zeiten, 

Nutzungsänderung) und Line Sharing

Mit zwei entscheidungen vom 30. juni 2008 

genehmigte die beschlusskammer 3 der dt ag 

die einmalentgelte für den zugang zur tal und 

die entgelte für das sog. line sharing. nachdem 

in vorausgegangenen entscheidungen die 

tarife für die basisvarianten Kupfer-doppelader 

2 draht (cuda 2 dr) und Kupfer-doppelader 2 

draht hochbitratig (cuda 2 dr hbr), auf die ein 

anteil von über 99 Prozent der absatzmenge 

entfällt, mehrfach deutlich abgesenkt worden 

waren, wurden die entgelte für die meisten 

tarifpositionen nur noch geringfügig reduziert 

(zwischen 0,2 Prozent und 4,1 Prozent). Für die 

häufigste Variante, die bereitstellung der cuda 

2 dr hbr mit arbeiten am Kabelverzweiger (KVz) 

und beim endkunden, betrug die Kürzung  

1,2 Prozent.

bei der ermittlung der Kosten der effizienten 

leistungsbereitstellung waren im Vergleich  

zur letzten entscheidung vom 29. juni 2007  

sowohl kostensenkende effekte als auch einzelne 

Kostensteigerungen zu berücksichtigen: die im 

juni 2007 tarifvertraglich getroffenen Verein-

barungen zwischen der antragstellerin und der 

dienstleistungsgewerkschaft ver.di führten zu 

einer Wochenarbeitszeiterhöhung für die in die 

t-service-gesellschaften umgesetzten Kräfte. 

dadurch verringerten sich die stundensätze 

der für die technischen arbeiten zuständigen 

Mitarbeiter der dt ag. 

Kostenreduzierungen resultierten ebenso aus 

niedrigeren Fahrzeiten zu hauptverteilern 

(hVt) und KVz, die synergieeffekte durch höhere 

bereitstellungszahlen der tal widerspiegeln. 

geringfügige Kostensteigerungen ergaben sich 

u. a. dadurch, dass – auch wegen Verbesserungen 

der Kostennachweise – erstmals im rahmen 

einer entscheidung zur tal-bereitstellung 

und -Kündigung unter beachtung der von der 

bundesnetzagentur definierten obergrenze die 

aufwendungen für abfindungszahlungen und 

rückstellungen für Vorruhestandsbeamte und 

des Weiteren ein dem grunde nach berechtigter  

betrag für die bei den bereitstellungsprozessen 

verwendete informationstechnik akzeptiert 

wurden. dieselben effekte waren auch beim 

line sharing zu verzeichnen, dessen monat-

liches überlassungsentgelt in höhe von 1,78 euro 

genehmigt wurde.

mobilfunk-Regulierungsverfügungen

die bundesnetzagentur hatte vor gut zwei jahren 

den vier nationalen Mobilfunknetzbetreibern 

t-Mobile, Vodafone d2, e-Plus Mobilfunk und 

telefonica o2 jeweils per regulierungsver-

fügung aufgegeben, anderen netzbetreibern 

zusammenschaltungen und Kollokationen zu 

ermöglichen. darüber hinaus wurden die  

entsprechenden leistungsentgelte einer 

entgeltgenehmigungspflicht unterworfen, 

ein diskriminierungsverbot ausgesprochen 

und eine Verpflichtung zur Veröffentlichung 

eines standardangebots auferlegt. anfang april 

2008 bestätigte das bundesverwaltungsgericht 

(bVerwg) vollumfänglich die rechtmäßigkeit 

dieser regulierungsentscheidung. in turnus-

gemäßer überprüfung dieser regulierungs-

verfügungen beschloss die beschlusskammer 

am 5. dezember 2008, die o. g. Verpflichtungen 

weiterhin beizubehalten.

teleKoMMuniKation | entscheidungen der beschlussKaMMern
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Entgelte für verbindungsabhängige 

Interconnection-Leistungen 

die beschlusskammer genehmigte der dt ag 

am 28. november 2008 neue zusammenschal-

tungsentgelte (sog. netzdurchleitungsentgelte) 

ab dem 1. dezember 2008. dabei wurden die 

zuletzt vor zweieinhalb jahren genehmigten 

entgelte im schnitt um 4,4 Prozent angehoben. 

die dt ag hatte eine anhebung um durch-

schnittlich zehn Prozent beantragt.

Für die bei der „zuführung“ und „terminierung“ 

von Verbindungen erforderliche durchleitung 

durch das dt ag-netz zahlen die Wettbewerber 

im rahmen der netzzusammenschaltungen nun 

die folgenden entgelte an die dt ag. in tarif-

zone i (Verbindungsübergabe auf der untersten 

netzebene) werden an Werktagen von 9 uhr bis 

18 uhr (haupttarif) 0,54 cent/Minute in rech-

nung gestellt – bisher 0,52 cent/Minute; in der 

übrigen zeit (nebentarif) von 18 uhr bis 9 uhr, 

an samstagen, sonntagen und bundeseinheit-

lichen Feiertagen 0,38 cent/Minute – bisher 

0,36 cent/Minute. Falls die Verbindungen auf 

einer höheren netzebene übergeben werden 

und daher auch mehr netzelemente der dt ag 

genutzt werden (tarifzone ii), erhöhen sich die 

entgelte in der haupt- und nebenzeit um jeweils 

0,01 cent/Minute auf künftig 0,89 cent/Minute 

bzw. 0,60 cent/Minute. die entgelte der tarif-

zone iii betragen jetzt in der hauptzeit 

1,34 cent/Minute – bisher 1,36 cent/Minute; 

in der neben zeit bleibt es wie bisher bei 

0,89 cent/Minute. neben diesen basisentgelten 

für die terminierungs- und die zuführungsleis-

tung umfasst die genehmigung auch die daraus  

abgeleiteten entgelte für „optionale und  

zusätzliche leistungen“, die u. a. zuführungen 

zu Mehrwertdiensten, den transit zwischen 

verschiedenen netzen oder die zuführung von 

schmal bandi gem internetverkehr umfassen.

die Preisanhebung begründet sich im Wesent-

lichen durch die deutlich zurückgehenden 

Verkehrsmengen im klassischen telefonnetz, 

z. b. wegen der wachsenden bedeutung der 

telefonie über das internet und die Mobilfunk-

substitution, die zu höheren Kosten je Minute 

führen. zwar stehen der Verkehrsreduzierung 

effizienzbezogene Kürzungen gegenüber, 

jedoch gleichen diese Korrekturen die effekte 

des Verkehrsrückgangs nicht mehr vollumfäng-

lich aus. zudem konnten jetzt auch bei der 

genehmigung der zusammenschaltungsent-

gelte die von der dt ag geltend gemachten 

aufwendungen für abfindungszahlungen, die 

sie im rahmen ihres Personalrestrukturierungs-

programms tätigt, sowie die Kosten für die 

Personalauffanggesellschaft „Vivento“ berück-

sichtigt werden.

die ermittlung der Kosten der effizienten 

leistungsbereitstellung, welche die grundlage 

für die Festlegung der genehmigten zusam-

menschaltungsentgelte sind, konnte wegen 

verbesserter Kostennachweise in noch stärke-

rem Maße als bisher anhand der von der dt ag 

vorgelegten Kostenunterlagen erfolgen. neben 

der Kostendokumentation der dt ag wurden 

darüber hinaus erkenntnisse aus einem inter-

nationalen tarifvergleich und aus einem beim 

Wissenschaftlichen institut für Kommunika-

tionsdienste (WiK) eingeholten gutachten ein-

bezogen. die neuen entgelte wurden für einen 

zeitraum von gut zweieinhalb jahren bis zum 

30. juni 2011 genehmigt.
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Anträge der NetCologne Gesellschaft für 

Telekommunikation mbH und der m-Net 

Telekommunikations GmbH gegenüber 

der DT AG auf Anordnung von Entgeltauf-

schlägen aufgrund der Schließung von 

Kollokationsstand orten (migrationsnach-

teilsausgleich)

die beiden unternehmen netcologne und  

M-net hatten ende juli bzw. anfang august 2008 

anträge gestellt, wonach die dt ag zusätzlich zu 

den eigentlichen icP-terminierungs entgelten 

bis zum 31. dezember 2013 einen aufschlag in 

höhe von weiteren 0,0084 euro/Minute an die 

jeweiligen unternehmen zahlen sollte.

Mit dem aufschlag sollen Kostennachteile bzw. 

zusatzkosten aufgrund der schließungen von 

Kollokationsstandorten durch die dt ag und 

der damit verursachten Verschiebung von netz-

grenzen zwischen anschluss- und Verbindungs-

netz ausgeglichen werden. beide unternehmen 

argumentierten damit, dass sie durch den 

netzumbau der dt ag gezwungen sind, ihren 

eigenen glasfaserausbau voranzutreiben.

die beiden anträge mussten zum jetzigen 

zeitpunkt abgelehnt werden, weil die konkre-

ten bedingungen für den netzumbau noch 

nicht feststehen. Wenn die dt ag ihr gesamt-

konzept für den umbau ihres anschlussnetzes 

zur Prüfung vorlegt und damit die konkreten 

auswirkungen des netzumbaus der dt ag auf 

die ihr anschlussnetz mitnutzenden Wettbe-

werber absehbar sind, wird die Forderung von 

ausgleichsansprüchen erneut geprüft werden 

können. insbesondere ist nicht ausgeschlossen, 

dass künftige Migrationen auf glasfaserinfra-

struktur bei der ausgestaltung der bedingun-

gen einer standortschließung berücksichtigt 

werden. im gegenteil, die bundesnetzagentur 

wird darauf achten, dass diejenigen unter-

nehmen, die wie z. b. netcologne und M-net, 

die die beiden anträge gestellt hatten, auch in  

eigene glasfaseranschlüsse investieren, bei 

der ausgestaltung des Migrationspfads hin zu 

einem neuen dt ag-anschlussnetz nicht gegen-

über denjenigen unternehmen ungerecht-

fertigt zurückstehen, die nicht oder weniger 

investieren und auch künftig die infrastruktur 

der dt ag (z. b. über bitstrom-zugang) mit-

nutzen wollen.

teleKoMMuniKation | entscheidungen der beschlussKaMMern
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Weitere Entscheidungen
Rahmenbedingungen für zukünftige Zusammenschaltungen erarbeitet – Rufnummern 

für Dienste mit sozialem Wert vergeben – Nummerierungskonzept entworfen –  

weitere Flexibilisierung der Frequenzregulierung.

ECKPUNKTE ZUR ZUSAmmENSCHALTUNG  

IP-BASIERTER NETZE 

am 11. Februar 2008 hat die bundesnetzagentur 

auf ihrer internetseite eckpunkte zur zusam-

menschaltung iP-basierter netze veröffentlicht. 

die auf dem internetprotokoll (iP) und dem 

Prinzip der Paketvermittlung basierenden 

zukünftigen telekommunikationsnetze – next 

generation networks (ngn) – werden zu Multi-

service-netzen führen, über die eine Vielzahl 

unterschiedlicher dienste wie z. b. telefonie, 

tV- oder datenübertragung realisiert werden 

können. dies unterscheidet sie vom traditionel-

len leitungsvermittelnden telefonnetz Pstn, 

das in erster linie für den sprachdienst konzi-

piert wurde. 

in den eckpunkten werden die Möglichkeiten 

der zusammenschaltung iP-basierter netze 

unter berücksichtigung der entwicklung zu 

ngn untersucht sowie die regulatorischen und 

wettbewerblichen auswirkungen aufgezeigt. 

die eckpunkte geben den Marktteilnehmern 

die chance, sich auf die regulatorische behand-

lung der iP-basierten netzzusammenschaltung 

einzustellen. der einsatz der iP-technologie 

kann zu deutlichen effizienzsteigerungen und 

Kostensenkungen führen und sich somit positiv 

auf innovation und Wettbewerb auswirken. 

dabei wird es entscheidend darauf ankommen, 

dass die ngn-spezifische trennung zwischen 

dienst und transport, wie sie beispielsweise 

bereits heute im internet existiert, auf die für 

die realisierung von sprachdiensten erfor-

derlichen zusammenschaltungsleistungen 

übertragen wird. Kurzfristige Festlegungen, 

die lediglich auf sprachdienste bezogen sind, 

könnten die gefahr bergen, eine einführung 

des ngn-Prinzips der Multi-service-netze als 

gesamtkonzept zu behindern oder zu verzö-

gern und das in ngn liegende wettbewerbliche 

Potential der schnellen Verbreitung innovativer 

dienste nicht vollständig auszuschöpfen.

gerade im bereich der netzzusammenschal-

tung ist es von hoher bedeutung, dass für den 

Markt die weitere netzentwicklung ausrei-

chend transparent ist. in den eckpunkten 

wurden daher alle netzbetreiber noch einmal 

nachdrücklich aufgefordert, ihre netzumbau-

maßnahmen transparent zu machen, weil dies 

eine entscheidende bedingung für eine erfolg-
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reiche netzmigration durch die Marktteilneh-

mer darstellt. transparenz ist unabdingbare 

Voraussetzung dafür, dass rechtzeitig unter-

nehmerische entscheidungen getroffen und 

keine Verzögerungen verursacht werden, die 

sich negativ auf die Versorgung des standorts 

deutschland mit zukunftsfähigen telekom-

munikationsdienstleistungen auswirken und 

damit die wettbewerbliche entwicklung behin-

dern können.

das eckpunktepapier bildet den vorläufigen 

abschluss eines kontinuierlichen diskussions-

prozesses mit Marktteilnehmern und Vertre-

tern der Wissenschaft, den die bundesnetz-

agentur bereits im jahr 2005 initiiert hatte. die 

damals eingerichtete beratende Projektgruppe 

zur erarbeitung von „rahmenbedingungen der 

zusammenschaltung iP-basierter netze“  

veröffentlichte im dezember 2006 ihren  

abschlussbericht, der im jahr 2007 gegen-

stand einer öffentlichen anhörung war. die 

im rahmen dieser anhörung eingegangenen 

zahlreichen stellungnahmen, die nach wie vor 

auf der internetseite der bundesnetzagentur 

veröffentlicht sind, bildeten neben dem  

abschlussbericht die grundlage der zwischen-

zeitlich veröffentlichten eckpunkte.

NUmmERIERUNG

zum betrieb von telekommunikationsnetzen 

und zum angebot von telekommunikations-

diensten werden diverse nummernressourcen 

benötigt. die bundesnetzagentur stellt sicher, 

dass im liberalisierten telekommunikations-

markt alle benötigten ressourcen diskriminie-

rungsfrei, rechtzeitig und in ausreichender 

Menge zur Verfügung stehen. sie legt zudem 

für jede nummernart fest, zu welchem zweck 

und unter welchen sonstigen bedingungen sie 

zu nutzen ist, und teilt nummern in blöcken 

oder einzeln anbietern und endkunden zu. da 

sich der telekommunikationsmarkt technisch 

und bezüglich der geschäftsmodelle ständig 

dynamisch weiterentwickelt, prüft die bun-

desnetzagentur regelmäßig, ob bestehende 

regelungen angepasst werden müssen oder 

neue nummernressourcen zu schaffen bzw. 

nutzungsbedingungen anzupassen sind, um 

den Wettbewerb, die technologische entwick-

lung und den schutz der Verbraucherinteressen 

zu fördern.

Nummern der Nummernbereiche für  

harmonisierte Dienste von sozialem Wert 

ein harmonisierter dienst von sozialem Wert 

(hdsW) ist ein dienst, der einer gemeinsamen 

beschreibung auf der ebene der europäischen 

union entspricht, der jederzeit bundesweit 

telefonisch vorwahlfrei erreichbar ist und für 

dessen inanspruchnahme der anrufende kein 

entgelt zu entrichten hat. der dienst nützt 

potenziell besuchern aus anderen ländern und 

trägt insbesondere zum Wohlbefinden oder zur 

sicherheit der bürger oder bestimmter bevölke-

rungsgruppen bei oder hilft bürgern, die sich in 

schwierigkeiten befinden.

die nummer 116 111 wurde dem Verein nummer 

gegen Kummer e. V. für einen dienst „hotlines 

für hilfe suchende Kinder“ zugeteilt. der dienst 

hilft Kindern, die betreuung und schutz benö-

tigen, und bietet den Kindern gelegenheit, ihre 

sorgen zu äußern, über die sie direkt betreffen-

den Probleme zu sprechen und in notsituationen 

einen ansprechpartner zu finden. der dienst 

ging am 5. dezember 2008 in betrieb.

die nummer 116 123 „hotlines zur lebenshilfe“ 

wurde der Katholischen bundesarbeitsgemein-

schaft für ehe-, Familien- und lebensberatung, 
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telefonseelsorge und offene tür e. V. am  

6. august 2008 zugeteilt. der dienst bietet dem 

anrufer einen ansprechpartner, der ihm vorur-

teilsfrei zuhört. er leistet seelischen beistand für 

diejenigen anrufer, die unter einsamkeit lei-

den, eine lebenskrise durchmachen oder auch 

suizidgedanken hegen. eine inbetriebnahme 

ist für 2009 zu erwarten.

Zuteilungen 2008

im bereich der ortsnetzrufnummern und nati-

onalen teilnehmerrufnummern (nummernbe-

reich 032) haben sich die zuteilungen bis zum 

jahr 2008 wie folgt entwickelt:

Für die bedeutendsten diensterufnummern ergaben sich folgende entwicklungen der  

zuteilungen in den letzten zwei jahren:

Inkrafttreten der Telekommunikations-

Nummerierungsverordnung 

am 15. Februar 2008 ist die telekommunika-

tions-nummerierungsverordnung (tnV) in 

Kraft getreten. die Verordnung konkretisiert 

auf der grundlage des § 66 abs. 4 tKg den 

rechtsrahmen für die nummerierung im  

hinblick auf die befugnisse der bundesnetz-

agentur einerseits und die rechte und Pflichten 

der Marktteilnehmer andererseits. sie greift 

zwar im Wesentlichen auf die bisherige  

bewährte Praxis der bundesnetzagentur 

zurück. dennoch müssen alle geltenden 

amtsblattveröffentlichungen zu nummern-

Zuteilung von Blöcken mit 1.000 
Ortsnetzrufnummern
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ressourcen zug um zug in die durch die tnV 

vorgegebene struktur gebracht werden, indem 

nummernpläne verfügt und antragsverfahren 

veröffentlicht werden. 

die bundesnetzagentur hat dabei mit den  

ressourcen begonnen, bei denen ohnehin  

materielle änderungen vorzunehmen waren:

betreiberkennzahlen (amtsblatt vom 2. juli • 

2008),

Verkehrslenkungsnummern (amtsblatt vom  • 

8. oktober 2008),

auskunftsrufnummern (amtsblatt vom  • 

19. november 2008),

Portierungskennungen (beginn öffentliche  • 

anhörung zum entwurf am 17. dezember 

2008).

alle übrigen regelungen werden zug um zug 

angepasst.

Nummerierungskonzept

nach § 2 tnV veröffentlicht die bundesnetz-

agentur nach öffentlicher anhörung jährlich 

ein nummerierungskonzept über die entwick-

lungen auf dem telekommunikationsmarkt 

und deren auswirkungen auf den nummern-

plan. das nummerierungskonzept soll offen- 

legen, wie sich der nummernplan voraussicht-

lich fortentwickelt, um dadurch ein möglichst 

hohes Maß an transparenz und Planungssicher-

heit zu gewährleisten. es soll Maßnahmen der 

nummerierung in einen gesamtzusammen-

hang stellen und ein instrument sein, die  

regulierungsziele durch änderung bestehen-

der regelungen unter beteiligung der betroffe-

nen zu erreichen. das nummerierungskonzept 

soll nach der Verordnung u. a. eine übersicht 

über den belegungsgrad und die nachfrageent-

wicklung für jeden genutzten nummernraum, 

nummernbereich und nummernteilbereich 

enthalten sowie eine identifizierung der  

nummernräume, nummernbereiche und  

nummernteilbereiche, für die in den kommen-

den fünf jahren eine Knappheit erwartet wird.

die bundesnetzagentur hat im jahr 2008  

erstmals einen entwurf eines solchen Konzepts 

erstellt. zu diesem „nummerierungskonzept 

2009“ wird im Frühjahr 2009 eine öffentliche 

anhörung durchgeführt. die Veröffentlichung 

des Konzepts ist für den sommer 2009 vorge-

sehen.

Auskünfte zur Nummernverwaltung

im callcenter der nummernverwaltung am 

standort der bundesnetzagentur in Fulda ist 

2008 wieder eine große zahl von anfragen 

eingegangen. hierbei handelt es sich in der 

hauptsache um anfragen zur zuteilung einer 

rufnummer. beantwortet wurden insbesondere 

Fragen zu den Mehrwertdienstgassen (0)700, 

(0)800, (0)900, (0)180, (0)137 sowie zu ortsnetz-

rufnummern. Weiterhin wurden auskünfte 

zu gebührenbescheiden und zur beantragung 

und einrichtung von rufnummern erteilt.  

neben den telefonischen auskünften beant-

wor tete das callcenter der nummernver-

waltung auch 5.674 e-Mail-anfragen.
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Auskünfte zur Nummernverwaltung

19.061 Anfragen  
zu Rufnummern 
     88 %

Gesamtzahl: 21.660

1.213 Anfragen  
zu Gebühren 
     5,6 %~

~

~

1.386 sonstige 
Anfragen  
     6,4 %
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FREQUENZREGULIERUNG

die Frequenzregulierung hat neben den 

nutzer interessen und der einführung innova-

tiver technologien auch die sicherstellung 

einer effizienten und störungsfreien Frequenz-

nutzung sowie die sicherstellung eines chancen-

gleichen und funktionsfähigen Wettbewerbs 

zu berücksichtigen. zudem erfordert die 

einführung neuer technologien eine frühzeitige 

identifizierung von potenziell geeignetem 

Frequenzspektrum. um diesem ziel gerecht zu 

werden, sind international und national umfas-

sende Planungen erforderlich.

Flexibilisierung und Vergabe der  

Frequenzen in den Bereichen 1,8 GHz, 

2 GHz und 2,6 GHz

die Frequenzbereiche 1,8 ghz, 2 ghz und  

2,6 ghz sind im rahmen einer flexibleren 

ausgestaltung der Frequenzregulierung im 

Frequenznutzungsplan einheitlich für den 

drahtlosen netzzugang zum angebot von 

telekommunikationsdienstleistungen für die 

Öffentlichkeit gewidmet worden. bereits im 

sommer 2007 wurde festgelegt, dass der Vergabe 

dieser wirtschaftlich interessanten und wegen 

der hohen nachfrage knappen Frequenzen ein  

offenes, transparentes und diskriminierungs-

freies Vergabeverfahren in Form eines Verstei-

gerungsverfahrens voranzugehen hat. 

im april 2008 hat die Präsidentenkammer der 

bundesnetzagentur nunmehr in einem weiteren 

schritt festgelegt, unter welchen bedingungen 

die Frequenzen genutzt werden können. die 

Funkfrequenzen werden bundesweit für den 

drahtlosen netzzugang zum angebot von 

telekommunikationsdienstleistungen zur 

Verfügung gestellt. eine beschränkung des 

einsatzes bestimmter techniken oder standards 

findet nicht statt. die entscheidung über die 

Festlegungen und regeln zur Vergabe der 

Frequenzen ist im amtsblatt (Vfg. bK 1- 07/003 

amtsblatt der bundesnetzagentur nr. 07/2008 

vom 23. april 2008; Vfg. 34/2008, s. 581 ff.) und 

auf der internetseite der bundesnetzagentur 

veröffentlicht.

Mit diesem Vorgehen beschreitet die bundes-

netzagentur weiter den eingeschlagenen Weg 

der Flexibilisierung der Frequenzregulierung. 

Mit einer flexiblen ausgestaltung der nutzungs-

bedingungen im sinne einer größtmöglichen 

technik- und diensteneutralität sollen sowohl 

potenzielle neueinsteiger als auch bereits 

bestehende netzbetreiber in die lage versetzt 

werden, sich langfristig den erfordernissen  

eines dynamischen Markts zu stellen. durch 

diesen ansatz kann eine Vielzahl von unter-

schiedlichen geschäftsmodellen realisiert 

werden. das Vorgehen der bundesnetzagentur 

steht im einklang mit den bestrebungen der  

europäischen Kommission, Frequenzen  

möglichst flexibel dem Markt bereitzustellen. 

in einem nächsten schritt wird die bundesnetz-

agentur die konkreten auktionsregeln erarbei-

ten und zur Kommentierung stellen.

Flexibilisierung der Nutzungsrechte im 

GSm 900 mHz- und 1.800 mHz-Bereich

die Frequenznutzungsrechte in den Frequenz-

bereichen 900 Mhz und 1.800 Mhz (gsM-bänder) 

sollen flexibilisiert und damit nutzungs-

beschränkungen abgebaut werden. hierzu 

soll im Wege eines offenen, transparenten und 

diskriminierungsfreien Verfahrens ein Konzept 

zur Flexibilisierung der Frequenznutzungs-

rechte in den bereichen 900 Mhz und 1.800 Mhz 

(K 9|18) erarbeitet werden.
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insbesondere soll die beschränkung auf den 

gsM-standard wegfallen und damit eine 

technologie- und diensteneutrale nutzung 

entsprechend der stellungnahme über eine 

Politik für den drahtloszugang zu elektroni-

schen Kommunikationsdiensten (WaPecs-

stellungnahme) der – von der europäischen 

Kommission eingerichteten – gruppe für 

Frequenzpolitik (rsPg) ermöglicht werden. in 

der stellungnahme zu WaPecs stellt die rsPg 

fest, dass technologie- und diensteneutralität 

politische ziele zur erreichung einer flexibleren 

Frequenznutzung sind und dass für die nutzung 

der in der stellungnahme genannten Frequenz-

bänder (u. a. der hier einschlägigen Frequenz-

bereiche) möglichst wenig einschränkende 

frequenztechnische bedingungen gelten sollten. 

deutschland hat sich zur umsetzung dieses 

Konzepts bekannt.

Vor dem hintergrund der Komplexität des 

themas hat es die bundesnetzagentur als 

zweckmäßig angesehen, zunächst ohne 

inhalt liche Festlegungen die Kernfragen eines 

„Flexibilisierungskonzepts“ zu erörtern und die 

interessierte Öffentlichkeit zur stellungnahme 

hierzu aufzufordern. daher hat die bundesnetz-

agentur ein diskussionspapier (K 9|18) verfasst, 

in dem die Kernfragen der Flexibilisierung der 

gsM-Frequenzen dargestellt werden.

die Kernfragen behandeln folgende themen:

zeitpunkt der Flexibilisierung, getrennte oder 

gemeinsame betrachtung der Frequenzbereiche 

900 Mhz und 1.800 Mhz, Frequenzausstattung,

laufzeit, berücksichtigung von neueinsteiger-

interessen. das K 9|18-diskussionspapier wurde 

als Mitteilung 663/2008 im amtsblatt 22/2008 

sowie auf der internetseite der bundesnetz-

agentur unter  www.bundesnetzagentur.de mit 

dem aufruf zur stellungnahme veröffentlicht.

Aktualisierung des Frequenznutzungs-

plans

die bundesnetzagentur hatte im Mai 2006 

einen vollständig aktualisierten Frequenznut-

zungsplan nach § 54 tKg (2004) veröffentlicht. 

aufgrund des inkrafttretens der novellierten 

Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung 

(FreqbzPV) vom 23. august 2006 (bgbl. teil i, 

nr. 40 vom 25. august 2006), die die ergebnisse 

und beschlüsse der Weltfunkkonferenz (Wrc) 

2003 der itu in nationales recht umsetzt, war 

der Frequenznutzungsplan erneut vollständig 

zu aktualisieren. die aufstellung des aktuali-

sierten Frequenznutzungsplans wurde gemäß 

dem in der Frequenznutzungsplanaufstellungs-

verordnung (bgbl. teil i, nr. 20 vom 8. Mai 2001) 

beschriebenen Verfahren unter beteiligung des 

bundes und der länder sowie der interessierten 

Kreise der Öffentlichkeit in mehreren schritten  

durchgeführt. die Veröffentlichung des voll-

ständig aktualisierten Frequenznutzungsplans 

mit stand april 2008 wurde im amtsblatt 

6/2008 der bundesnetzagentur bekannt 

gegeben. nach Fertigstellung des Frequenz-

nutzungsplans mit stand april 2008 bedurften 

einzelne einträge in zwei Frequenznutzungs-

teilplänen zu gunsten der Frequenznutzung 

„Funkanwendungen öffentlicher eisenbahnen“ 

(gsM-r) sowie der Frequenznutzung „betriebs-

funk/bündelfunk“ einer nachträglichen über-

arbeitung. die aktualisierten einträge wurden 

im amtsblatt 18/2008 der bundesnetzagentur 

bekannt gegeben.

Vorbereitung der Weltfunkkonferenz und 

europäische Harmonisierung

in einem abstand von drei bis fünf jahren hält 

die itu eine Wrc ab. aufgabe einer Wrc ist die 

anpassung der Vollzugsordnung für den Funk-

dienst (Vo-Funk), die als weltweite rahmen-

vereinbarung eine harmonisierte nutzung des 
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Funkfrequenzspektrums zum ziel hat, an die 

technischen und wirtschaftlichen entwicklungen 

der drahtlosen Kommunikation. die nächste 

Wrc ist für ende 2011 vorgesehen (Wrc-11). 

die bundesnetzagentur war bereits 2008 aktiv 

mit der nationalen Meinungsbildung und euro-

päischen abstimmung beschäftigt. die bundes-

netzagentur wurde vom bundesministerium 

für Wirtschaft und technologie (bMWi) mit der 

leitung von drei arbeitskreisen der „nationalen 

gruppe zur Vorbereitung der Wrc“ beauftragt. 

in der Vorbereitungsgruppe (cPg) der Konferenz 

der europäischen Post und Fernmeldeverwal-

tungen (cePt) stellt die bundesnetzagentur zu 

fünf themen den europäischen Koordinator. 

herausragende themen der Wrc-11 werden der 

spektrumszugang für den sicheren betrieb  

unbemannter luftfahrzeuge, die harmonisie-

rung der Frequenzen für drahtlose Mikrofone 

und drahtlose Kameras, die zukünftige nutzung 

des Frequenzbereichs 275 bis 3.000 ghz und die 

flexible spektrumsnutzung und aktualisierung 

des regelungsrahmens sein.

der ausschuss für elektronische Kommunikation 

(ecc) der cePt ist u. a. für Funk und Frequenz-

fragen innerhalb europas zuständig. die  

leitung und das sekretariat des ecc werden 

von der bundesnetzagentur wahrgenommen. 

beim ecc sind mehrere permanente arbeits-

gruppen und auch projektorientierte aufgaben-

gruppen tätig, die für jeweils spezifische 

aufgaben stellungen eingerichtet wurden. Von 

besonderem deutschen interesse waren die 

entscheidungen im ecc der cePt für den draht-

losen netzzugang bei 2,6 ghz und 3,5 ghz, die 

ultraweitbandanwendungen, die gsM- 

nutzungen an bord von schiffen, die weit-

bandigen Funkanwendungen der bos im uhF- 

band, die breitbandigen Funkanwendungen 

der bos bei 5 ghz und die intelligenten  

Verkehrssysteme bei 5,9 ghz. in der gruppe für 

Frequenzpolitik (rsPg) und im Funkfrequenz-

ausschuss (rsc) unterstützt und berät die  

bundesnetzagentur die europäische  

Kommission (KoM).

Europäisches Frequenzinformations-

system 

im rahmen der Weiterentwicklung des euro-

päischen Frequenzinformationssystems (eFis) 

wurde jetzt die Möglichkeit geschaffen, die 

schnittstellenparameter der cePt-Mitglieds-

länder miteinander zu vergleichen. dies gibt 

herstellern eine übersicht, welche funktech-

nischen Parameter geräte einhalten müssen, 

damit diese die bestimmungen für möglichst 

viele europäische länder erfüllen.

Frequenzbereichszuweisungsplan 

durch die Wrc im jahr 2007 (Wrc-07) gibt es 

wesentliche änderungen der Frequenzzuwei-

sungen. so werden die teilbereiche des uhF-

rundfunkbands (470 bis 862 Mhz) auf weltwei-

ter basis für eine nutzung durch internationale 

Mobile Kommunikation (iMt) vorgesehen. 

zudem wurde das Frequenzband 3.400 bis 

3.600 Mhz dem breitbandigen Mobilfunkdienst 

gewidmet. Für die luftfahrtbranche wur-

den Frequenzen bei 5,1 ghz für breitbandige 

übertragungskanäle im zusammenhang mit 

der Vermessung und erprobung von Flugzeug-

typen zugewiesen. den wissenschaftlichen 

Funkdiensten werden zukünftig zusätzliche 

Frequenzen u. a. für die satellitengestützte 

erdbeobachtung zur Verfügung stehen. Wei-

tere auf der Wrc-07 beschlossene änderungen 

beziehen sich auf regelungen im seefunkdienst 

sowie den amateurfunkdienst.
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Frequenzzuteilungen für innovative  

Funkanwendungen (Versuchsfunk)

auf der grundlage von § 58 tKg wurden im jahr 

2008 ca. 750 Frequenzzuteilungen zur entwick-

lung und erprobung neuer technologien sowie 

im rahmen von Forschungsprojekten u. ä. 

erteilt. bei Frequenzzuteilungen für innovative 

Funkdienste sind abweichungen von den 

Vorgaben des Frequenzbereichszuweisungs-

plans und des Frequenznutzungsplans zulässig. 

die in den Plänen eingetragenen Funkdienste 

und Frequenznutzungen dürfen jedoch nicht 

beeinträchtigt werden. schwerpunkte der 

neuentwicklungen waren dabei im jahr 2008 

folgende themen: Weiterentwicklungen im 

bereich des Mobilfunks für den breitbandigen 

netzzugang (lte), Funksysteme im rahmen der 

Verkehrstelematik zur Kommunikation zwi-

schen Fahrzeugen und zu Fahrzeugen (its) im 

bereich 5,9 ghz.

Kurzzeitzuteilungen

Kurzzeitzuteilungen erteilt die bundesnetz-

agentur im rahmen von sport- und Kulturver-

anstaltungen, staatsbesuchen und sonstigen 

anderen ereignissen mit hoher Medienbetei-

ligung. im jahr 2008 wurden von der bundes-

netzagentur insgesamt 2.167 Kurzzeitzuteilun-

gen ausgesprochen. hierbei handelte es sich 

um insgesamt 15.833 Frequenznutzungen aus 

den unterschiedlichsten Frequenzbereichen 

zwischen 40 Mhz und 22 ghz für 1.268 Veran-

staltungen. der größte anteil an Kurzzeitzu-

teilungen wurde für Motorsportveranstaltun-

gen, radrennen, Musikveranstaltungen und 

Wintersportveranstaltungen ausgesprochen. 

zur sicherstellung einer störungsfreien und 

effizienten Frequenznutzung war die bun-

desnetzagentur bei 264 Veranstaltungen mit 

Messfahrzeugen vor ort.

FUNKVERTRäGLICHKEIT VON SENDE- UND 

EmPFANGSFUNKANLAGEN

zur ermittlung der Funkverträglichkeit neuer 

Funkdienste ist eine kontinuierlich enge 

zusammenarbeit mit anderen Verwaltungen 

sowie entwicklern und betreibern der neuen 

technologien in internationalen gremien der 

cePt und der itu erforderlich. auch 2008 wurde 

eine reihe technisch komplexer Verträglich-

keitsuntersuchungen begonnen, fortgeführt 

oder abgeschlossen. hierzu gehörten beispiels-

weise ausführliche studien über professionelle 

drahtlose Mikrofone, gsM an bord von schiffen 

sowie uWb-anwendungen zur objektunter-

scheidung und charakterisierung. Mit nach-

druck wird auch an den aufgabenstellungen 

zur nächsten Wrc-11 und an der umsetzung der 

beschlüsse der letzten Wrc-07 gearbeitet. das 

Mandat der KoM zur sog. digitalen dividende 

(freiwerdende Frequenzbänder durch die 

digitalisierung des Fernsehrundfunks) zur 

ermittlung der minimalen gemeinsamen und 

technischen Mindestnutzungsbedingungen für 

den Frequenzbereich 790 bis 862 Mhz legt den 

grundstein zur Vergabe von Frequenzen für 

den ausbau ländlicher regionen mit mobilen 

und breitbandigen anwendungen, deren 

einführung in einigen europäischen ländern 

bereits beschlossen ist. in deutschland ist zwar 

die nutzung der sog. digitalen dividende noch 

nicht abschließend geklärt. da aber an den  

landesgrenzen Mobilfunk und rundfunkan-

wendungen gegenüberstehen könnten, sind 

die Verträglichkeitsfragen in jedem Fall zu lösen.

bezüglich der demnächst in Kraft tretenden 

neuen Verordnung zum schutz von öffentlichen 

telekommunikationsnetzen und sende- und 

empfangsanlagen, die in definierten Frequenz-

bereichen zu sicherheitszwecken betrieben 
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werden (schutseV), wurden 2008 zusammen 

mit den betroffenen Kreisen die organisatori-

schen und messtechnischen Vorbereitungen 

zur durchführung von entsprechenden Maß-

nahmen in die Wege geleitet.

Binnenmarktpaket 2008

der sog. new approach ist seit über 20 jahren 

der gemeinsame, erfolgreiche rechtsrahmen 

für die Vermarktung von Produkten in der eu. 

er umfasst mehr als 25 Produkt-richtlinien, 

die insgesamt ein handelsvolumen von mehr 

als 1.500 Mrd. euro jährlich erfassen. hauptziel 

ist ein freier, unbürokratischer Warenverkehr. 

hauptansatz ist, dass richtlinien nur den 

rechtlichen rahmen vorgeben. die techni-

schen details werden in normen festgelegt. 

die ce-Kennzeichnung dient zur deklaration 

der Konformität. das neue binnenmarktpaket 

(new legal Framework) 2008 wurde am 9. juli 

2008 im amtsblatt l 218 verkündet. es tritt am 

1. januar 2010 vollständig in Kraft. geregelt 

werden die akkreditierung, die Marktaufsicht 

und grundsätze zur ce-Kennzeichnung. die 

Mitgliedsstaaten sollen eine effizientere Markt-

überwachung durchführen, um endverbrau-

cher und gewerbliche nutzer vor unsicheren 

Produkten, auch aus drittländern, zu schützen 

(Verbraucherschutz). Marktüberwachung 

zwischen den zuständigen behörden der Mit-

gliedsstaaten sollen gemeinsam durchgeführt 

und gemeinsam entsprechend der ergebnisse 

gehandelt werden. die Kontrolle der in den ge-

meinschaftsmarkt eingeführten Produkte und 

die zusammenarbeit zwischen zollbehörden 

und nationalen Marktaufsichtsbehörden sollen 

effektiver werden. die bundesnetzagentur 

nimmt an der umsetzung der neuen Vorschrif-

ten in die r&tte-rl resp. das Fteg und der 

eMV-rl resp. des eMVg teil.

Interoperabilität der  

Rundfunküber tragung

die bundesnetzagentur hat entschieden  

(s. amtsblatt der bundesnetzagentur 13/2008, 

Mitteilung nr. 366/2008), dass sie weiterhin, 

aber nur befristet bis zum 30. september 2009, 

den einsatz von set-top-boxen duldet, die nicht 

den interoperabilitätsanforderungen des  

§ 48 abs. 3 nr. 1 erster hs. tKg entsprechen und 

mittels eines digital right Management (drM)- 

systems Fernsehsignale entschlüsseln, die mit 

dsl-technik übertragen werden (iPtV über 

geschlossene netze). innerhalb der zunächst 

gewährten Frist konnten die arbeiten zur stan-

dardisierung eines den interoperabilitätsan-

forderungen an die rundfunkübertragung 

entsprechenden zugangsberechtigungssys-

tems (ca-system) für iP-basierte netze nicht 

abgeschlossen werden.

es liegt zuerst in der Verantwortung der betrof-

fenen unternehmen, einen gesetzeskonformen 

zustand herzustellen, gerade auch durch die 

entsprechende ausrichtung ihrer standardisie-

rungsaktivitäten. um deren Fortgang zu unter-

stützen, wurde der bei der bundesnetzagentur 

bestehende beratende ausschuss für technische 

regulierung in der telekommunikation (atrt) 

gebeten, einen Vorschlag zur technischen 

ausgestaltung eines ca/drM-systems zu entwi-

ckeln, das der gesetzlichen Vorschrift genügt.

die bundesnetzagentur berücksichtigt bei der 

auslegung der gesetzlichen interoperabilitäts-

anforderungen an die rundfunkübertragung 

und damit auch bei ihrer Mitarbeit in den  

entsprechenden standardisierungsgremien ins-

besondere auch die interessen der endnutzer/

Verbraucher. angestrebt werden soll deshalb 

ein möglichst umfassender, interoperabler ein-

satz der empfangsgeräte durch die endnutzer. 
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anlässlich der atrt-jahrestagung 2008 wurde 

dazu von der bundesnetzagentur konkret das 

folgende ziel formuliert: digitalfernsehgeräte 

sollten, wenn nicht übertragungswegüber grei-

fend, so doch wenigstens übertragungs  weg-

spezi fisch, aber unabhängig vom anschluss-

netz betreiber, anschlussübergreifend 

rundfunkdienste nutzen sowie verschlüsselte 

und nicht verschlüsselte inhalte darstellen 

können.

Radio Frequency Identification 

das thema radio Frequency identification (rFid) 

war bereits 2007 im rahmen der deutschen rats-

präsidentschaft verstärkt in den Fokus getreten. 

unterstützt durch initiativen der bundesnetz-

agentur bei einer rFid-arbeitsgruppe der eu  

sowie bei etsi wurde in 2008 ein arbeits punkt 

zur thematik von sicherheit und datenschutz 

in rFid-systemen gestartet. die bundesnetz-

agentur begleitet diese aktivität. die eu-Kom-

mission wird an etsi und cen/cenelec einen 

auftrag erteilen, entsprechende standards zu 

entwickeln, und unterstreicht damit die bedeu-

tung und das innovations potenzial von rFid.

Identitätsmanagement 

international hat das thema identitätsma-

nagement (idM) starke bedeutung gewonnen 

und zu erhöhten standardisierungsaktivitäten 

in diesem bereich geführt. Vereinfacht ausge-

drückt versteht man in diesem zusammenhang 

unter identitätsmanagement die handhabung 

von informationstechnischen repräsentanzen – 

also die zuordnung von z. b. ziffernfolgen oder 

codes (rufnummern oder Web-adressen) zu 

telekommunikationseinrichtungen, -endge-

räten, sonstigen dingen oder auch Personen –, 

um diese in der elektronischen Kommunikation 

eindeutig abgrenzen, identifizieren und adres-

sieren zu können. informationstechnisches idM 

wird als eine notwendige basisfunktion für die 

zunehmende abwicklung von geschäften über 

informations- und telekommunikationstechni-

sche systeme wie z. b. das ngn angesehen. das 

thema wurde daher in abstimmung mit dem 

bMWi in der standardisierung vorrangig in der 

itu-t, in etsi und iso/iec begleitet.

World Telecommunications  

Standardization Assembly 

die internationale Fernmeldeunion (itu) 

nimmt als sonderorganisation der Vereinten 

nationen eine wichtige rolle ein, insbesondere 

im hinblick auf die internationale standardisie-

rung, bei der u. a. absprachen für die weltweite 

interoperabilität, nummerierung, abrechnung 

usw. getroffen werden. im jahr 2008 endete die 

laufende studienperiode 2005 – 2008 mit der 

World telecommunications standardization 

assembly (Wtsa) in johannesburg (südafrika). 

dies bedeutet gleichzeitig den start der studi-

enperiode 2009 – 2012. die Wtsa hat insbeson-

dere die aufgabe, die itu-t entsprechend den 

erfordernissen zu strukturieren, inhaltliche 

schwerpunkte zu setzen und die jeweiligen 

arbeitsprozeduren anzupassen. in der neuen 

studienperiode werden u. a. die steigerung 

der energieeffizienz der telekommunika-

tions- und informationstechnik im sinne des 

Klimaschutzes (green it) sowie der verbesserte 

zugang zur telekommunikation für behinder-

te Mitbürger besondere berücksichtigung bei 

den standardisierungsaktivitäten finden. die 

bundesnetzagentur hat in enger abstimmung 

mit dem bMWi umfangreiche Vorbereitungs- 

und abstimmungsarbeiten für die teilnahme 

und Vertretung der bundesrepublik auf der 

Wtsa durchgeführt und mit vier Vertretern 

zusammen mit Vertretern des bMWi und der 

industrie an der tagung teilgenommen, um die 

deutschen interessen einzubringen.
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PRüF- UND mESSDIENST

Automatische messungen im Kurzwel-

lenbereich zur Ermittlung der Frequenz-

belegung

in den jahren 2004 bis 2007 wurden insgesamt 

sieben Messkampagnen im Kurzwellenbereich 

mit jeweils bis zu 24 Messstellen aus etwa zwölf 

ländern durchgeführt, um diese daten für die 

Wrc-07 bereitzustellen. aus der jeweils aktuel-

len nutzung wurden trends abgeleitet, auf de-

ren grundlage eine neuordnung des Frequenz-

bereichs 4 bis 10 Mhz vorgenommen werden 

soll. im jahr 2008 haben sich die Messstellen der 

bundesnetzagentur an einer neuen Messkam-

pagne beteiligt, die bis ende 2010 projektiert ist. 

im rahmen dieser aktuellen Kampagne werden 

ausschließlich daten erhoben, die ohne nen-

nenswerten Personaleinsatz mit automatischen 

Messeinrichtungen gewonnen werden können. 

diese daten lassen die entwicklung der nutzun-

gen im gesamten Kurzwellenbereich erkennen 

und können für die Wrc-11 genutzt werden.

Schutz des Amateurfunks gegen Störer 

aus dem Ausland

um den schutz der teilweise exklusiv dem 

amateurfunk zugewiesenen Frequenzbänder 

zu gewährleisten, wurden im jahresverlauf 

ca. 25 störungsmeldungen an ausländische 

Verwaltungen versandt, auf deren territorium 

störende sender festgestellt wurden. teilweise 

konnte eine abschaltung bzw. instandsetzung 

fehlerhaft arbeitender sender im interesse der 

Funkamateure erreicht werden.

messungen für EUmETSAT und DLR

euMetsat, der europäische betreiber von 

Wettersatelliten, plant am standort darmstadt 

eine Kontrollstation für die Wettersatelliten 

der nächsten generation, während in oberpfaf-

fenhofen das deutsche zentrum für luft- und 

raumfahrt (dlr) eines der Kontrollzentren des 

zukünftigen europäischen navigationssystems 

galileo errichtet hat. Für beide organisatio-

nen wurden Messungen der bundesnetzagen-

tur durchgeführt, um sicherzustellen, dass 

eine ausreichende störungsfreiheit an beiden 

standorten gegeben ist und somit öffentliche 

investitionen in beträchtlicher höhe sinnvoll 

umgesetzt werden können.

messtechnische Untersuchungen zur 

Bereitstellung von Frequenzen für den 

UKW-Ton-Rundfunk

der bedarf an freien Frequenzen im uKW-ton-

rundfunkbereich, die von den privaten  

Programmanbietern überwiegend für die  

regionale abstrahlung von ton-rundfunkpro-

grammen in den ballungsräumen benötigt  

werden, kann teilweise nur noch mit erheblichen  

aufwand gedeckt werden. Vor diesem hinter-

grund entschlossen sich die landesanstalt für 

Medien und Kommunikation (lMK) in ludwigs-

hafen/rheinland-Pfalz, die niedersächsische 

landesmedienanstalt (nlM) in hannover und 

die landesanstalt für Kommunikation baden-

Württemberg (lFK) in stuttgart unter beteili-

gung verschiedener sendernetzbetreiber und 

Programmanbieter digitale ton-rundfunk-

übertragungsverfahren im uKW-bereich zu 

testen, die von der Fh Kaiserslautern und der 

uni hannover entwickelt wurden.
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in die testversuche wurden zwei weitere  

systeme einbezogen, die unter dem begriff 

FMeXtra und hd-radio geführt werden. diese 

übertragungssysteme bauen auf dem analogen 

uKW-ton-rundfunk auf und sind mit digitalen 

zusatzsignalen beaufschlagt. Für die abstrah-

lung dieser signale waren Versuchsfunkzutei-

lungen der bundesnetzagentur erforderlich.

im zusammenhang mit der sicherstellung 

der Funkverträglichkeit zwischen den neuen 

digitalen ton-rundfunkverfahren und den 

Funkdiensten der behörden und organisatio-

nen mit sicherheitsaufgaben (bos) und dem 

Flugfunk waren umfangreiche labormessun-

gen zur bestimmung benötigter schutzab-

stände erforderlich. diese Messungen führte 

die bundesnetzagentur unter beteiligung der 

dFs und der zentralstelle für Polizeitechnik 

rheinland-Pfalz im Messlabor der bundesnetz-

agentur und teilweise im Messlabor der dFs 

durch. die gewonnenen Messergebnisse waren 

ausschlaggebend für die Festlegung der techni-

schen Parameter in den Versuchsfunkzuteilun-

gen. Weiterhin führte der PMd messtechnische 

laboruntersuchungen durch mit dem ziel, 

die schutzabstände im uKW-rundfunkband 

zwischen den analogen und den digitalen 

übertragungsverfahren zu bestimmen. auch 

an den Feldmessungen, die in den Versorgungs-

bereichen der Versuchsfunksender von den 

unterschiedlichsten institutionen durchgeführt 

wurden, beteiligte sich die bundesnetzagentur. 

die hierbei messtechnisch gewonnenen ergeb-

nisse wurden an den gerechneten Planungser-

gebnissen gespiegelt.

insgesamt betrachtet, hat die bundesnetzagen-

tur mit ihrer messtechnischen begleitung der 

Versuchsabstrahlungen einen erheblichen 

beitrag zum erfolg dieser Versuche geleistet 

und die einführung neuer digitaler ton-rund-

funkverfahren unterstützt.

Prüfung von Frequenznutzungen

der Prüf- und Messdienst hat im rahmen der 

Prüfungen von Frequenznutzungen im letzten 

jahr bundesweit ca. 6.000 Frequenzzuteilungen 

in verschiedenen Funkanwendungen auf ein-

haltung der Frequenzzuteilungsbestimmun-

gen überprüft. grundlage bildet § 64 tKg. die 

überprüfung von Frequenznutzungen dient 

der sachstandserfassung und der Kontrolle der 

einhaltung der regulatorischen Vorgaben im 

bereich der Frequenzordnung. die überprü-

fungen liefern wesentliche erkenntnisse der 

tatsächlichen nutzungssituation und ergän-

zen somit die administrativen elemente der 

Frequenzregulierung (Frequenzbereichszu-

weisungsplan, Frequenznutzungsplan, Fre-

quenzzuteilung) zu einem regelkreis. negative 

auswirkungen auf die Frequenznutzung sollen 

frühzeitig erkannt werden. dies ist Vorausset-

zung, um das störungsaufkommen zu minimie-

ren. es handelt sich hierbei um eine proaktive 

aufgabe der Frequenzregulierung.

die überprüfungen erfolgen in aller regel 

nach einem statistischen Verfahren, mit dessen 

hilfe die Prüfmengen ermittelt werden. in 

die berechnung der Prüfmengen fließen u. a. 

der gesamtbestand und die Mängelquote der 

vorhergehenden strichprobe (prozentualer 

anteil der abweichungen von den Frequenz-

zuteilungsbestimmungen) ein. das statistische 

Verfahren stellt ein effizientes und wirtschaft-

liches Verfahren bei der überprüfung von Fre-

quenznutzungen dar. durch die anwendung 

dieses Verfahrens wird so viel geprüft wie nötig, 

jedoch auch so wenig wie möglich bearbeitet.
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ÖFFENTLICHE SICHERHEIT

Automatisiertes Auskunftsverfahren nach 

§ 112 TKG

nach der liberalisierung des telekommuni-

kationsmarkts sind bestandsdaten nicht mehr 

nur in der hand eines staatlichen Monopolun-

ternehmens, sondern fallen bei einer Vielzahl 

von telekommunikationsunternehmen an. 

sicherheitsbehörden erhalten über die bundes-

netzagentur zur erfüllung ihres gesetzlichen 

Entwicklung der Auskunftsersuchen von Sicherheitsbehörden  

und Abfragen bei Telekommunikationsdiensteanbietern

Ersuchen von Sicherheitsbehörden 

Abfragen bei TK-Dienstanbietern
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auftrags von den telekommunikationsunter-

nehmen aus deren Kundendateien auskünfte 

über namen und anschriften der inhaber von 

rufnummern. die anzahl der am Verfahren 

teilnehmenden telekommunikationsunterneh-

men nimmt aufgrund der neuen gesetzlichen 

Vorgaben zu. rund 1.000 bei der bundesnetz-

agentur registrierte behörden können zurzeit 

bei 120 telekommunikationsunternehmen 

entsprechende bestandsdaten abrufen.

Mio.
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Qualifizierte elektronische Signatur

die bundesnetzagentur ist die zuständige 

behörde nach dem signaturgesetz (sigg). zu 

den hiermit verbundenen aufgaben gehören 

insbesondere die akkreditierung von zertifizie-

rungsdiensteanbietern (zda), die aufsicht über 

zda, der betrieb des staatlichen trust-centers 

als oberste zertifizierungsinstanz (Wurzelins-

tanz), das Führen eines Verzeichnisdienstes, die 

anerkennung von Prüf- und bestätigungsstel-

len und die Festlegung geeigneter algorithmen 

für qualifizierte elektronische signaturen sowie 

die begleitung von gesetzgebungsverfahren. 

hervorzuheben ist hier für das jahr 2008 die 

erfolgreiche akkreditierung zweier zda sowie 

die anzeige der betriebsaufnahme eines wei-

teren zda; ferner wurden zwei neue Prüf- und 

bestätigungsstellen anerkannt.

zu den aufgaben des betriebs des trust-centers 

als Wurzelinstanz zählen die erzeugung von 

signaturschlüsseln für akkreditierte zda, 

das ausstellen von qualifizierten zertifikaten 

für akkreditierte zda und das Führen eines 

Verzeichnisdienstes, über den die von der 

bundesnetzagentur ausgestellten zertifikate 

und deren gültigkeitsstatus jederzeit und von 

jedem überprüft werden können. im jahr 2008 

wurde die anpassung der in der Wurzelinstanz 

eingesetzten systeme an die anforderungen 

des aktuellen algorithmenkataloges abge-

schlossen. es wurden erste Vorbereitungen zur 

umsetzung der europäischen dienstleistungs-

richtlinie getroffen, die bundesnetzagentur 

wirkte hier insbesondere an der abstimmung 

der technischen umsetzung der Kommunika-

tionswege der einheitlichen ansprechpartner 

mit.

die beratungsleistung zum thema qualifizierte 

elektronische signatur ist auf nationaler und 

– aufgrund des zunehmenden grenzübergrei-

fenden einsatzes qualifizierter elektronischer 

signaturen – insbesondere auf internationaler 

ebene gestiegen und wird für Wirtschaft,  

behörden und nutzer erbracht. die zusammen-

arbeit mit dem cast e. V., einem Kompetenz-

zentrum für it-sicherheit in darmstadt, wurde 

auch im jahr 2008 fortgesetzt, die beteiligung 

an der juristischen arbeitsgruppe des teletrust 

e. V. wieder aufgenommen. die bundesnetz-

agentur leitete weiterhin die arbeitsgruppe 

der anerkannten Prüf- und bestätigungsstellen 

(agab) und bot so eine Plattform zur Koordinie-

rung und entwicklung der von den Prüf- und 

bestätigungsstellen angewandten arbeits-

abläufe. 

die bundesnetzagentur hat im jahr 2008 

aufgrund ihrer gesetzlichen Verpflichtungen 

folgende informationen publiziert: Produkt-

bestätigungen für qualifizierte elektronische 

signaturen, herstellererklärungen, die den 

anforderungen des sigg und der rechtsver-

ordnung entsprechen, sowie die geeigneten 

algorithmen und dazugehörigen Parameter für 

qualifizierte elektronische signaturen.

Technische Umsetzung von überwa-

chungsmaßnahmen nach § 110 TKG

Mit ihren aufgaben bei der technischen  

umsetzung von überwachungsmaßnahmen 

leistet die bundesnetzagentur einen wichtigen 

beitrag zur gewährleistung der öffentlichen 

sicherheit. insbesondere die technische richt-

linie nach § 110 abs. 3 tKg ist eine wesentliche 

grundlage für die gestaltung der überwa-

chungstechnik durch die beteiligten tK-unter-

nehmen, hersteller und sicherheitsbehörden. 

die richtlinie wird bei bedarf an neue telekom-
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munikationstechnologien angepasst. dazu  

begleitet die bundesnetzagentur – entsprechend 

der gesetzlichen Vorgabe – die neuen themen 

zunächst in den standardisierungsgremien.  

unter beteiligung der Verbände, der berech-

tigten stellen sowie der hersteller wurde die  

Version 5.1 der technischen richtlinie erarbeitet, 

die insbesondere um den bereich iP-basierte 

Multimediadienste (wie z. b. VoiP) ergänzt und 

im Februar 2008 durch bekanntgabe im amts-

blatt der bundesnetzagentur in Kraft gesetzt 

wurde.

jahresstatistik der strafprozessualen 

überwachungsmaßnahmen

die betreiber von telekommunikationsanlagen 

haben gemäß § 110 abs. 8 tKg eine jahressta-

tistik über die nach der strafprozessordnung 

(stPo) durchgeführten überwachungsmaßnah-

men zu erstellen und der bundesnetzagentur 

zur Verfügung zu stellen. die kumulierten 

zahlen wurden bisher im amtsblatt der bun-

desnetzagentur veröffentlicht. Mit inkrafttre-

ten des „gesetzes zur neuregelung der tele-

kommunikationsüberwachung und anderer 

verdeckter ermittlungsmaßnahmen sowie zur 

umsetzung der richtlinie 2006/24/eg“ entfällt 

die von der bundesnetzagentur zu erstellende 

jahresstatistik mit Wirkung zum 1. januar 2009. 

zukünftig wird die statistik vom bundesamt für 

justiz kalenderjährlich bis zum 30. juni des dem 

berichtsjahr folgenden jahres über in ihrem 

zuständigkeitsbereich angeordnete Maßnah-

men nach § 100a stPo erstellt und im internet 

veröffentlicht.

auf der basis der im jahr 2007 angeordneten 

überwachungsmaßnahmen wurden 5.078 

Kennungen im bereich der Festnetztelefonie 

(analog und isdn) und 39.200 Kennungen im  

Mobiltelefonbereich überwacht. die im jahr 2007 

erfolgte zunahme der überwachten anschlüsse 

im Mobiltelefonbereich ist ausschließlich auf 

den starken anstieg der anschlusszahlen in 

diesem bereich zurückzuführen. im Festnetz-

bereich konnte sogar ein leichter rückgang 

der überwachungsmaßnahmen verzeichnet 

werden. 
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Gerichtliche Verfahren
Die Gerichtsentscheidungen im Jahr 2008 betrafen eine weite Bandbreite telekommu-

nikationsrechtlicher Fragen. Die Bundesnetzagentur zieht eine positive Bilanz.

im telekommunikationsbereich wurden im 

jahr 2008 insgesamt 155 hauptsacheklagen 

und eilverfahren gegen entscheidungen der  

bundesnetzagentur vor dem Verwaltungsge-

richt (Vg) Köln anhängig gemacht. entschieden 

wurden im jahr 2008 121 hauptsacheverfahren 

und 47 eilverfahren. die bundesnetzagentur 

obsiegte in 85 hauptsacheverfahren und in 

36 eilverfahren. sechs hauptsacheverfahren 

endeten mit einem remis. auch im jahr 2008 

lag ein schwerpunkt der gerichtlichen ausein-

andersetzung auf der überprüfung der recht-

mäßigkeit von regulierungsverfügungen nach 

§ 13 tKg durch das bVerwg. 

REGULIERUNGSVERFüGUNGEN

das bVerwg hat in vier entscheidungen vom 

2. april 2008 (az. 6 c 14.07, 6 c 15.07, 6 c 16.07, 

6 c 17.07) die rechtmäßigkeit der von der 

bundesnetzagentur durchgeführten Markt-

definition und Marktanalyse sowie die den 

Mobilfunknetzbetreibern auferlegten regulie-

rungsverpflichtungen bestätigt und die erst-

instanzlichen entscheidungen des Vg Köln  

(az. 1 K 4314/06, 1 K 3928/06, 1 K 4148/08, 1 K 3918/07)  

zum teil korrigiert. die Klagen der Mobilfunk-

netzbetreiber blieben damit in der sache ohne 

erfolg. nach auffassung des bVerwg kommt 

der bundesnetzagentur ein umfassender beur-

teilungsspielraum sowohl in bezug auf die von 

ihr zu verantwortende Marktdefinition als auch 

bezüglich der Marktanalyse zu. die gerichtliche 

überprüfung der vorgenommenen Marktdefi-

nition und -analyse ist daher eingeschränkt. das 

gericht muss die überprüfung darauf erstrecken, 

aber auch begrenzen, ob die behörde die  

gültigen Verfahrensbestimmungen eingehalten 

hat, von einem richtigen Verständnis des anzu-

wendenden gesetzesbegriffs ausgegangen 

ist, den erheblichen sachverhalt vollständig 

und zutreffend ermittelt hat und sich bei der 

eigentlichen beurteilung an allgemeingültige 

Wertmaßstäbe gehalten hat, insbesondere das 

Willkürverbot nicht verletzt hat. die auf grund-

lage der rechtmäßigen Marktdefinition und 

Marktanalyse gemäß § 13 abs. 1 satz 1 tKg auf-

erlegten regulierungsverpflichtungen, in den 

konkreten Fällen die zusammenschaltungs- 

und terminierungspflicht, das diskriminie-

rungsverbot, die Pflicht zur Veröffentlichung 

eines standardangebots für zugangsleistungen 

und die entgeltgenehmigungspflicht, sind 

ebenfalls rechtmäßig. hinsichtlich der  
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auferlegung von regulierungsverpflichtungen 

steht der bundesnetzagentur ein ermessen zu,  

das vom gericht auf abwägungsfehler über-

prüft werden kann. der auffassung des erst-

instanzlichen gerichts, wonach der ermessens-

spielraum der bundesnetzagentur in den 

vorliegenden Fällen durch die soll-Vorschrift 

des § 30 abs. 1 satz 2 tKg zugunsten einer nach-

träglichen entgeltregulierung eingeschränkt 

werde, ist das bVerwg damit nicht gefolgt. die 

Mobilfunkunternehmen haben gegen diese 

entscheidungen Verfassungsbeschwerde  

erhoben, über deren annahme das bVerfg  

bis dato noch nicht entschieden hat. diese  

recht sprechung festigte das bVerwg in  

seiner entscheidung vom 29. oktober 2008  

(az. 6 c 38.07) zur regulierungsverfügung der  

bundesnetzagentur bezüglich der Märkte 1 – 6 

(sprach telefon dienst). 

ENTGELTE FüR DIE üBERLASSUNG VON  

TEILNEHmERDATEN

Mit entscheidung vom 16. juli 2008 (az. 6 c 2.07) 

hat das bVerwg den bescheid der bundesnetz-

agentur aufgehoben, der die genehmigung 

von entgelten betrifft, die ein anbieter von 

sprachtelefondienst für die überlassung von 

teilnehmerdaten an herausgeber von teilneh-

merverzeichnissen und anbieter von telefon-

auskunftsdiensten erhebt. das Vg Köln ist in 

seiner entscheidung vom 13. dezember 2006 

(az. 21 K 5175/05) von der rechtmäßigkeit des 

bescheids ausgegangen. nach auffassung des 

bVerwg besteht eine Pflicht zur datenüberlas-

sung nur insoweit, als die daten für die bereit-

stellung des universaldienstes notwendig sind. 

herausgabepflichtig sind hiernach nur die  

basisdaten der eigenen Kunden (name, anschrift, 

 telefonnummer). Mangels entsprechender 

gemeinschaftsrechtlicher Vorgaben gilt die 

herausgabepflicht nicht für die eigenen zusatz-

daten (sog. annexdaten, wie beruf, branche 

etc.) und ebenfalls nicht für diejenigen daten, 

die von den endkunden alternativer telefonan-

bieter stammen und dem anbieter von sprach-

telefondienst vorliegen (sog. carrierdaten). die 

überlassungsentgelte dürfen, soweit es sich um 

basisdaten (name, anschrift und telefonnum-

mer) handelt, allein die Kosten für den reinen 

datentransfer berücksichtigen. dieser Maßstab 

gilt – mangels entsprechender gemeinschafts-

rechtlicher überlassungsverpflichtung – indes 

nicht für die entgelte, die sich auf die über-

lassung sog. annexdaten sowie auf die carrier-

daten beziehen.

ANSCHLUSSKOSTENBEITRAG

das bVerwg hat in den Verfahren 6 c 23.05,  

6 c 24.05 und 6 c 25.05 die Frage der europa-

rechtskonformität des anschlusskostenbeitrags 

dem europäischen gerichtshof (eugh) zur 

Vorabent scheidung vorgelegt (az. c-152/07 bis 

c-154/07). anlass waren die Klagen von Wett-

bewerbern gegen die genehmigung eines 

beitrags durch die bundesnetzagentur, den 

der betreiber eines Verbindungsnetzes an den 

marktbeherr schenden betreiber des teilneh-

mernetzes zum ausgleich des defizits leisten 

soll, das dem teilnehmernetzbetreiber durch 

die bereitstellung des teilnehmeranschlusses 

entsteht (sog. anschlusskostenbeitrag). der 

eugh hat nun entschieden, dass es der natio-

nalen regulierungsbehörde nicht gestattet war, 

die erhebung eines zum zusammenschaltungs-

entgelt hinzu kommenden anschlusskosten-

beitrags zu genehmigen. 

teleKoMMuniKation | gerichtliche VerFahren
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VERmARKTUNG PREISGüNSTIGER  

ENDKUNDENANGEBOTE

Mit urteil vom 18. dezember 2007 (az. 6 c 47.06) 

hat das bVerwg die revision eines anbieters 

von Mobilfunkdienstleistungen zurückge-

wiesen, der von der bundesnetzagentur ein 

einschreiten gegen die Vermarktung eines 

preisgünstigen endkundenangebots durch 

einen Mobilfunknetzbetreiber begehrte. die 

bundesnetzagentur hat dies mit beschluss vom 

12. juli 2005 abgelehnt, weil das Vermarkten 

innovativer Produkte nicht gegen das lizenz-

rechtliche diskriminierungsverbot verstößt. 

das bVerwg bestätigt dies mit der begründung, 

dass ein Mobilfunknetzbetreiber, der aufgrund 

der ihm erteilten betriebslizenz zur gleich-

behandlung konkurrierender diensteanbieter 

mit dem eigenen Vertrieb verpflichtet ist, durch 

diese Verpflichtung nicht gehindert wird, sich 

mit der einführung eines innovativen Produkts 

einen begrenzten zeitlichen Wettbewerbs-

vorsprung gegenüber den diensteanbietern zu 

verschaffen.

§ 150 TKG

die im jahr 2008 ergangenen erstinstanzlichen 

entscheidungen waren geprägt von der recht-

sprechung des bVerwg (az. 6 c 14.05, beschluss 

vom 17. Mai 2006) und des eugh (c-262/06, 

urteil vom 22. november 2007) zu § 150 tKg. 

danach hätte die bundesnetzagentur bis zum 

Vorliegen einer regulierungsverfügung nach 

§ 13 tKg das tKg 1996 anwenden müssen. dies 

hatte zur Folge, dass die auf der grundlage von 

§ 150 tKg i. V. m. dem tKg 2004 ergangenen  

bescheide nun vom Vg Köln aufgehoben wurden. 

so hat das Vg Köln die im Mietleitungsbereich 

für den zeitraum vom 1. dezember 2004 bis 

30. juni 2007 ergangenen entgeltgenehmigun-

gen (az. 1 K 9066/04, 1 K 1312/05, 1 K 1343/05,  

1 K 5150/06 und 1 K 5206/06) aufgehoben. die 

genehmigung des nutzungsabhängigen  

entgelts für die leistung t-dsl-zisP vom  

27. oktober 2005 (az. 1 K 6817/05) wurde ebenfalls 

mit Verweis auf die rechtsprechung des bVerwg 

zu § 150 tKg aufgehoben und die bundesnetz-

agentur zur neubescheidung unter beachtung 

der rechtsauffassung des Vg Köln verpflichtet. 

die bescheide sind in der Phase des übergangs 

vom alten zum neuen tKg ergangen. zum 

entscheidungszeitpunkt lag also noch keine 

regulierungsverfügung vor. 

FREQUENZREGULIERUNG

das oberverwaltungsgericht für das land nord-

rhein-Westfalen (oVg Münster) hat mit zwei 

entscheidungen vom 30. oktober 2008 (az.  

13 a 2394/07 und 13 a 2395/07) unter abänderung  

der erstinstanzlichen urteile des Vg Köln vom 

15. juni 2007 (az. 11 K 572/06 und 11 K 573/06) 

der berufung der bundesnetzagentur stattge-

geben und die Klagen eines unternehmens 

auf Verlängerung seiner Frequenzzuteilungen 

im 2,6 ghz-band über den 31. dezember 2007 

hinaus abgewiesen. das gericht stellt fest, dass 

gegenüber dem Wettbewerber keine „ewigen 

Frequenzzuteilungen“ erlassen wurden. die 

Frequenzzuteilungen aus dem jahr 1999 seien 

von vornherein auf den 31. dezember 2007 

befristet gewesen und hätten demzufolge 

mit ablauf des jahres 2007 rechtlich ihr ende 

gefunden. Vertrauens-, bestands- oder sons-

tigen verfassungsrechtlichen schutz genieße 

das unternehmen nicht. die befristung, der die 

Möglichkeit der nichtverlängerung der zutei-

lung immanent sei, wäre dem unternehmen 

bekannt gewesen. es hätte sich während der 

laufzeit der genehmigung hierauf einstellen 

können. der Wettbewerber nutzt die Frequenzen 
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derzeit im rahmen der Frequenzzuteilungen 

für feste Funkdienste. dies entspricht nicht den 

aktuell geltenden nutzungsparametern für den 

2,6 ghz-bereich. im Frequenznutzungsplan 

vom april 2008 ist dieser bereich dem drahtlosen 

netzzugang zum angebot von telekommuni-

kationsdienstleistungen gewidmet, entspre-

chend den internationalen und damit auch den 

europäischen Vorgaben. 

Ferner hat das Vg Köln die Klage desselben 

unternehmens gegen die Präsidentenkammer-

entscheidung bK1-07/003 in ihren teilent-

scheidungen i bis iii (anordnung und Wahl 

des Verfahrens sowie Festlegung der bedin-

gungen zur Vergabe von Frequenzen in den 

bereichen 1,8 ghz, 2 ghz und 2,6 ghz für den 

drahtlosen netzzugang zum angebot von 

telekommunika tionsdiensten) mit urteil vom 

3. dezember 2008 (21 K 3363/07) wegen § 44a 

Vwgo als unzulässig abgewiesen. das gericht 

stellt in seiner entscheidung klar, dass die 

ange fochtenen teilentscheidungen im rahmen 

des Vergabeverfahrens der Vorbereitung der 

Frequenzvergabe durch zuteilung als der 

eigentlichen, verfahrens abschließenden 

sachentscheidung dienen und demzufolge als 

unselbständige Verfahrenshandlungen nicht 

mit einer Klage angegriffen werden können. 

eine beeinträchtigung der nutzungsrechte 

des unternehmens im 2,6 ghz-band ist durch 

die anordnung der Vergabe der Frequenzen in 

diesem bereich nicht ersichtlich. denn das  

unternehmen, das derzeit noch über Frequenzen  

in diesem bereich verfügt, hat keine rechtlich 

gesicherte Position an den zur Vergabe gestell-

ten Frequenzen. es verfügt derzeit lediglich 

über eine auf einer bloßen „duldung“ beruhen-

den nutzungsposition.

NICHT-REZIPROKE ENTGELTE

Mit urteil vom 6. november 2008 hat das Vg Köln  

die bundesnetzagentur verpflichtet, den  

antrag eines unternehmens auf erlass einer 

entgeltanordnung für die zusammenschaltungs-

leistung („nicht-reziproke entgelte“) erneut zu 

bescheiden (az. 1 K 3194/06). nach auffassung 

des Vg Köln ist der bescheid rechtswidrig, 

soweit die bundesnetzagentur die beantragte 

entgelthöhe anhand des Maßstabs des § 28 abs. 1  

satz 1 und 2 nr. 1 tKg geprüft und in diesem 

zusammenhang zur notwendigen Feststellung 

der Missbrauchsgrenze eine Vergleichsmarkt-

betrachtung gemäß § 35 abs. 1 satz 1 nr. 1 tKg 

angestellt hat. eine entsprechende Vergleichs-

marktbetrachtung sei nicht möglich. im Falle 

von terminierungsleistungen sei jedes teilneh-

merfestnetz als eigener Markt zu betrachten 

(so laut regulierungsverfügung). auf den 

einzelnen alternativen terminierungsmärkten 

seien die jeweiligen netzbetreiber nicht nur  

beträchtlich marktmächtig, sondern alleinige 

anbieter von terminierungsleistungen. auf 

diesen Märkten bestehe somit keinerlei Wett-

bewerb. es könne sich somit nicht um „dem 

Wettbewerb geöffnete Märkte“ i. s. v. § 35 abs. 1  

satz 1 nr. 1 tKg handeln. richtig wäre folglich 

nur gewesen, die am Maßstab des § 28 abs. 1 

satz 1 und 2 nr. 1 tKg auszurichtende entgelt-

beurteilung auf der grundlage der Kosten-

unterlagen des unternehmens durchzuführen.  

die bundesnetzagentur hat gegen diese  

entscheidung revision eingelegt (az. 6 c 36.08).  
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REGULIERUNGSVERFüGUNG mARKT 18 

(RUNDFUNKDIENSTE)

Mit beschluss vom 24. juni 2008 (az. 21 l 1554/07) 

hat das Vg Köln den antrag eines Kabelnetz-

betreibers auf herstellung der aufschiebenden 

Wirkung seiner Klage gegen die regulierungs-

verfügung Markt 18 (rundfunkdienste) abge-

lehnt. das Vg Köln ist zu der auffassung 

gelangt, dass die abgrenzung des signal-

lieferungsmarkts nicht an offensichtlichen 

verfahrensrechtlichen Fehlern leidet und 

überwiegendes dafür spricht, dass der Kabel-

netzbetreiber auf dem Markt für die belieferung 

von ne4-clustern ≤ 500 Wohneinheiten mit 

rundfunksignalen durch Kabelnetzbetreiber 

einer vorgelagerten ebene im sinne des § 11 

tKg über beträchtliche Marktmacht verfügt. 

hinsichtlich der auferlegten Verpflichtungen 

wie der zugangs- und signalübergabeverpflich-

tung, der Verpflichtung zur Vorlage eines 

standardangebots, der Verpflichtung zur 

ermöglichung der gemeinsamen nutzung von 

über gabepunkten und zur zutrittsgewährung 

zu diesen übergabepunkten sprach das Vg Köln 

von einer nicht offensichtlichen rechtswidrigkeit. 

ENTGELTGENEHmIGUNGEN FüR DIE TAL AUS 

DEm jAHR 1999

das Vg Köln hat mit urteilen vom 27. novem-

ber 2008 (az. 1 K 1749/99 und 1 K 1823/99) die 

tal-entgeltgenehmigung vom 8. Februar 1999 

insoweit aufgehoben, als sie die monatlichen 

überlassungsentgelte betreffen. das Vg Köln 

beanstandet, dass die bundesnetzagentur zur 

bestimmung der den größten teil der monatli-

chen überlassungsentgelte verursachenden  

Kapitalkosten von einem unrichtigen investiti-

onswert ausgegangen ist. das Vg Köln verweist 

in diesem zusammenhang auf die entscheidung 

des eugh vom 24. april 2008 (az. c-55/06). 

danach müssen die nationalen regulierungs-

behörden im rahmen der anwendung des 

grundsatzes der Kostenorientierung bei der 

ermittlung der grundlage für die berechnung 

der Kosten des unternehmens die tatsächlichen  

Kosten berücksichtigen, d. h. die historischen 

Kosten des unternehmens sowie die voraus sicht-

lichen Kosten, wobei letztere ggf. aufgrund 

des Wiederbeschaffungswerts des netzes oder 

bestimmter teile davon zu kalkulieren sind. das 

Vg Köln folgert daraus, dass zum einen eine 

Kostenberechnungsmethode unzulässig ist, die 

ausschließlich auf denjenigen Kosten beruht, 

die einem anderen betreiber für die errichtung 

einer vollständig neuen ortsinfrastruktur zur 

erbringung gleichwertiger tK-dienste (aktuelle 

Kosten) entstehen. zum anderen dürften auch 

nicht ausschließlich die dem tal-betreiber 

tatsächlich entstandenen Kosten unter berück-

sichtigung der bereits erfolgten abschreibungen  

(historische Kosten) angesetzt werden. Vielmehr  

sind die tatsächlichen Kosten zu berück sich-

tigen, die sich aus den historischen Kosten 

sowie den voraussichtlichen Kosten zusammen-

setzen. eine Kalkulation ausschließlich auf  

Wiederbeschaffungsbasis sei unzureichend.  

die bundesnetzagentur hat nichtzulassungs-

beschwerde gegen diese entscheidung eingelegt. 

mOBILFUNKTERmINIERUNGSENTGELTE

das Vg Köln hat auch im jahr 2008 über die 

eilanträge von drei Mobilfunknetzbetreibern 

gemäß § 123 Vwgo i. V. m. § 35 abs. 5 tKg auf 

vorläufige genehmigung höherer als der mit 

den entgeltgenehmigungen vom 30. november 

2007 genehmigten terminierungsentgelte 

entschieden. es hat diese anträge abgelehnt 

(beschlüsse vom 28. april 2008, az. 1 l 277/08 und  

1 l 259/08, und vom 23. juli 2008, az. 21 l 202/08).
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BEANSTANDUNG VON ENTGELTEN Im  

RAHmEN VON VIRTUAL PRIVATE NETWORKS 

Mit beschluss vom 29. Februar 2008 (az. 21 l 

100/08) hat das Vg Köln den antrag eines anbie-

ters von telekommunikationsdienstleistungen 

auf anordnung der aufschiebenden Wirkung 

der gegen den bescheid der bundesnetzagentur 

vom 21. januar 2008 eingereichten Klage 

abgelehnt. Mit diesem bescheid hat die bundes-

netzagentur die auf grundlage eines „telecom 

Virtual Private network“ (tVPn)-Vertrags 

vereinbarten entgelte wegen Missbrauchs für 

unwirksam erklärt und den abschluss weiterer 

beitrittsverträge zu diesem rahmenvertrag 

untersagt. dieser tVPn-rahmenvertrag regelt 

die bezugskonditionen verschiedener tele-

kommunikationsleistungen und umfasst Preise 

verschiedener arten schmal- und breitbandiger 

telekommunikationsanschlüsse einschließlich 

eines Verbindungspreises im sinne einer Flat-

rate (sog. Portpreise). das gericht bestätigte, 

dass es sich bei dem rahmenvertrag nicht  

um einen von der regulierung ausgenom-

menen gesamt vertrag mit einem einzelnen 

Kunden und einem jahresumsatz von mehr als 

1 Mio. euro handelt. darauf hatte sich jedoch 

der anbieter berufen. die Frage, ob die bundes-

netzagentur zu recht ein missbräuchliches 

Verhalten gemäß § 28 tKg festgestellt hatte, 

vermochte das gericht angesichts der nur 

summarischen Prüfung im eilverfahren nicht 

abschließend zu beurteilen.

AUSKUNFTSANORDNUNG ZU DyNAmISCHEN 

IP-ADRESSEN

Mit beschluss vom 11. dezember 2008 hat das 

Vg Köln einen eilantrag der dt ag gegen eine 

auskunftsanordnung zu dynamischen iP- 

adressen abgelehnt. hintergrund des Verfahrens 

sind zwei bescheide der bundesnetzagentur, 

mit denen die dt ag verpflichtet wurde, aus-

künfte über bestandsdaten (z. b. name und  

adresse), die zu einer von der auskunftsberech-

tigten stelle mitgeteilten dynamischen iP- 

adresse gehören, nach § 113 abs. 1 satz 1 tKg 

künftig auch dann zu erteilen, wenn hierzu 

eine auswertung von Verkehrsdaten erforder-

lich ist. das gericht führte aus, dass die tatbe-

standsvoraussetzungen des § 113 abs. 1 satz 1 

tKg erfüllt seien, also bestandsdaten abgefragt 

werden sollen (vgl. §§ 95, 111 tKg). allerdings 

sei, was unstrei tig war, zur auskunftserteilung 

über die bestandsdaten die auswertung von 

Verkehrs daten zwingend notwendig. damit 

hänge die rechtmäßigkeit der bescheide 

davon ab, ob durch die befolgung der aus-

kunftsverpflichtung art. 10 gg berührt wird 

und gegebenenfalls § 113 tKg eine hinreichen-

de ermächtigungsgrundlage dafür darstellt. 

diese Frage vermochte das gericht im rahmen 

der summarischen Prüfung im eilverfahren 

nicht abschließend zu beurteilen. Mangels 

offensichtlicher rechtmäßigkeit bzw. rechts-

widrigkeit der bescheide hat das gericht seine 

entscheidung im eilverfahren daher auf die 

abwägung zwischen dem aussetzungsinter-

esse der antragstellerin und dem öffentlichen 

interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit ge-

stützt. da die dt ag keine eigene grundrechts-

verletzung rügen könne, andererseits aber 

erhebliche nachteile für das öffentliche interes-

se an einer effektiven strafverfolgung eintreten 

könnten, wenn die aufschiebende Wirkung 

des Widerspruchs angeordnet würde, kam das 

gericht zu dem ergebnis, dass das interesse der 

antragstellerin hinter dem öffentlichen Voll-

zugsinteresse zurücktreten müsse. gegen diese 

entscheidung des Vg Köln hat die dt ag be-

schwerde eingelegt, zu der eine entscheidung 

noch aussteht.

teleKoMMuniKation | gerichtliche VerFahren
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GERICHTSVERFAHREN IN DEN BEREICHEN 

NUmmERIERUNG UND RUFNUmmERN-

mISSBRAUCH

das Vg Köln hat mit urteil vom 22. august 2008 

(az. 11 K 2940/06) den Widerruf der zuteilung 

zweier auskunftsrufnummern als rechtmäßig 

bestätigt. es hat in dieser entscheidung zentrale 

aussagen zur nutzung einer auskunftsruf-

nummer getroffen: eine Weitervermittlung im 

rahmen eines auskunftsdienstes ist nur zulässig, 

wenn das ziel auch direkt über eine eigen stän-

dige rufnummer aus dem öffentlichen telefon-

netz angewählt werden kann. die Weiter-

leitung zu zielen, für die dem anrufer keine 

eigenständige rufnummer benannt werden 

kann, ist unzulässig. bei Werbemaßnahmen 

muss zwischen der unter einer auskunftsruf-

nummer erreichbaren telefonauskunft und 

den eventuell nach einer Weitervermittlung  

erreichbaren weiteren dienstleistungen deut-

lich unterschieden werden.

Für ausgewählte entscheidungen im bereich 

rufnummernmissbrauch siehe seite 37.
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POSTNETZE: UNENTBEHRLICH FüR EINE 

DyNAmISCHE VOLKSWIRTSCHAFT

Postdienste haben eine lange tradition und 

bedienen weltweite Märkte. zu Postsen-

dungen gehören neben briefen insbesondere 

auch die Produkte der Kurier-, express- und 

Paketdienstleister (KeP-Markt). zunehmend 

werden diese geschäftsfelder zusammen mit 

dem Fracht- bzw. speditionsdienst als  

be    deu tender teil im logistikmarkt angesehen. 

Weltweit operierende unternehmen sind 

in der regel in mehreren geschäftsfeldern 

aktiv. dieser trend ist auch bei bislang nur im 

inland tätigen unternehmen auszumachen, 

wenn auch in geringerem umfang. gerade 

im Vergleich mit anderen sektoren des trans-

portmarkts wird insbesondere der wachsende 

einfluss der KeP-branche offensichtlich. in 

den jahren 1995 bis 2007 wuchs allein das 

KeP-sendungsvolumen um 66 Prozent. 

schnelle und termingenaue Postdienste sind 

ein unerlässlicher Produktivitäts- und Wachs-

tumsmotor für die deutsche Wirtschaft. 

die netze der Postdienstleister garantieren 

neben dem allgemeinen dokumenten-

austausch einen raschen Warenverkehr, der 

aufgrund einer sich dynamisch entwickelnden 

Volkswirtschaft bei minimaler lagerhaltung 

und zunehmender termingebundenheit  

unerlässlich ist. zudem beschäftigen sämt-

liche Postdienstleister deutlich mehr als 

400.000 arbeitnehmer.

DIE KEP-BRANCHE:  

WACHSTUm UND INNOVATION

der erwartete gesamtumsatz in den KeP-

unternehmen beträgt für das jahr 2008 mehr 

als 15 Mrd. euro. die sendungsvolumina 

liegen bei über 2,2 Mrd. stück. seit 2003 hat 

sich dieser Markt sehr dynamisch entwickelt. 

so legte der KeP-Markt beispielsweise bei den 

sendungen von 2005 auf 2006 mit einem 

anstieg von 8,6 Prozent erheblich zu. im jahr 

darauf gab es ebenfalls ein deutliches Plus 

von 5,3 Prozent.

ob sich ein solches Wachstum vor dem 

hintergrund der aktuellen Finanz- und 

Wirtschaftskrise weiter fortsetzt, bleibt abzu-

warten. Konnte im ersten halbjahr 2008 noch 

ein anstieg der Premiumsendungen und des 

Marktentwicklung
Der Briefmarkt ist seit 2008 vollständig geöffnet.
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online-Versandhandels beobachtet werden, 

wurde im zweiten halbjahr demgegen über 

aber eine deutliche abschwächung des 

Markts erkennbar. dennoch rechnet die 

KeP-branche nach eigener einschätzung 

auch in 2009 mit einer Wachstumsrate von 

bis zu zwei Prozent. Für das abgelaufene jahr 

2008 wird eine rate von zwei bis drei Prozent 

erwartet.

die gesamte Wirtschaft ist von einem effizient 

ausgebauten logistiknetz abhängig. sowohl 

für import- und exportgeschäfte als auch 

für den güter- und Warenfluss zwischen 

herstellern, händlern und endkunden sind 

zuverlässige und effiziente transportketten 

unerlässlich. 

auch dem reibungslosen Funktionieren aller 

netze im bereich der Postdienste fällt hierbei 

eine hohe wirtschaftliche bedeutung zu. 

Entwicklung des Transportaufkommens in der Bundesrepublik Deutschland

Postdienstleister bieten qualitativ hochwertige 

transport- und logistikdienste in nationalen 

und internationalen netzwerken an, die der 

Wirtschaft eine arbeitsteilige wie termin-

gerechte Produktion ermöglichen. hierbei 

erleichtern beispielsweise neueste techniken 

im bereich der sendungsverfolgung, z. b. 

rFid (radio Frequency identification), die 

umsetzung dieser Produktionsvorgaben. 

rFid ist ein auf transpondertechnik basieren-

des Verfahren zur auszeichnung, identifika-

tion und lokalisierung von gegenständen. 

bei weiter steigenden anforderungen an 

termingebundene Versandformen stehen 

die Postdienste – wie die gesamte logistik-

branche – vor neuen herausforderungen, um 

termingebundene zustellungen im in- und 

ausland entsprechend den Kundenbedürf-

nissen weiterhin gewährleisten zu können. 

Luftverkehr StraßengüterverkehrKEP-Branche Eisenbahnen
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mARKT- UND REGULIERUNGSGESCHEHEN Im 

LIZENZIERTEN BEREICH  

(BRIEFE BIS 1.000 GRAmm)

marktbarrieren abbauen, Wettbewerb 

fördern

Mit dem vollständigen Wegfall des briefmono -

pols der deutschen Post ag (dP ag) zum 

31. dezember 2007 ist die letzte bedeutsame 

postrechtliche Marktbarriere gefallen. damit 

ist der Weg für weitere positive entwicklungen 

frei, die sich im zuge der vorausgegangenen 

liberalisierungsschritte bereits eingestellt haben. 

diese gilt es zu verstärken und weiterzuführen. 

Wenn sich auch ein funktionsfähiger und 

chancengleicher Wettbewerb bislang noch 

nicht eingestellt hat, so haben doch die schritt-

weise reduzierung des Monopolbereichs sowie 

die angebote von innovativen höherwertigen 

dienstleistungen durch neue Marktteilnehmer 

in den vergangenen jahren zu einem zwar  

langsam, aber dennoch stetig steigenden Wett-

bewerb im briefmarkt geführt. 

soweit auch andere – außerhalb des postregu-

latorischen bereichs stehende – Marktbarrieren 

weiter reduziert bzw. nicht neue barrieren 

errichtet werden, können die bestehenden 

rahmenbedingungen das Marktgeschehen 

zusätzlich positiv beeinflussen. 

trotz hoher substitutionsanfälligkeit des brief   -

markts durch elektronische Medien hat sich  

gezeigt, dass zunehmender Wettbewerb auch 

dem klassischen briefgeschäft neue impulse 

geben kann. so haben die bisherigen liberali-

sierungs schritte zu einem verbesserten  dienst-

leistungsangebot, sinkenden Preisen für  

brief dienstleistungen und neuen arbeitsplätzen 

geführt.  

im ersten jahr der vollständigen Marktöffnung 

wurde die erwartete Fortsetzung dieser bislang 

positiven entwicklung zu einem großteil durch 

effekte außerhalb des originären Markt- und 

regulierungsgeschehens gebremst. infolge 

bestehender unsicherheiten im Markt, die 

erfahrungsgemäß investitionen, innovationen 

und Wachstum hemmen, ist damit trotz voll-

ständiger Öffnung eine stagnationsphase im 

briefmarkt zu verzeichnen.

die einführung eines Mindestlohns für die 

branche briefdienstleistungen zum 1. januar 

2008 hat zu großen Veränderungen im Markt 

geführt. die entsprechende Verordnung des 

bundesministeriums für arbeit und soziales 

(bMas) ist noch gegenstand anhängiger  

verwaltungsgerichtlicher Verfahren.

Veränderung des Regulierungsrahmens

Mit dem ende der exklusivlizenz der dP ag  

beschränkt sich die ex-ante-Preisregulierung auf 

einzelbriefsendungen, die hauptsächlich von  

Privatkunden und Kleingewerbetreibenden 

nach gefragt werden. entgelte für Massen-

sendungen, also entgelte solcher beförderungs-

leistungen, die ab einer Mindesteinlieferungs-

menge von 50 briefsendungen erhoben werden, 

unterliegen ab dem 1. januar 2008 nur noch 

einer nachträglichen entgelt- und Missbrauchs-

kontrolle. damit unterliegt der geschäfts-

kunden-/Massensendungsbereich seit 2008 

nicht mehr der ex-ante-regulierung. 

gleichzeitig ist mit dem Wegfall der exklusiv-

lizenz die gesetzliche Verpflichtung der dP ag 

ausgelaufen, die universaldienstleistungen  

entsprechend der Post-universaldienstleistungs-

verordnung (PudlV) zu erbringen. die auf 

artikel 87f grundgesetz basierende Konzeption 

des Postgesetzes (Postg) sieht vor, dass zur  
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erbringung des universaldienstes die gesamt-

heit aller am Markt tätigen anbieter beiträgt.

die sicherstellung des universaldienstes ist seit 

dem 1. januar 2008 wieder aufgabe der bundes-

netzagentur. bei einem universaldienstdefizit 

stehen der bundesnetzagentur die im Postg 

beschriebenen Maßnahmen (Feststellung,  

Verpflichtung, ausschreibung) zur Verfügung.

die Vorgaben der PudlV für die briefbeförderung 

werden derzeit schon allein durch das aktuelle 

leistungsangebot der dP ag erfüllt. die dP ag 

hat gegenüber der bundesnetzagentur erklärt, 

dass sie den universaldienst weiterhin vollum-

fänglich und flächendeckend anbieten wird. 

solange und soweit dies zutrifft, gibt es kein 

universaldienstdefizit.

DER POSTmARKT 2008 IN ZAHLEN

der deutsche Postmarkt ist auch im jahr 2008, 

trotz stagnierender entwicklungen im brief-

bereich, weiter gewachsen. der gesamtmarkt 

weist innerhalb von zwei jahren einen umsatz-

zuwachs von deutlich mehr als einer Mrd. euro 

aus, mit einem Marktvolumen von nunmehr 

insgesamt rund 25 Mrd. euro. hiervon entfallen 

auf den KeP-bereich mehr als 15 Mrd. euro, auf 

den lizenzpflichtigen bereich (briefbereich) 

rund 9,7 Mrd. euro.

beim sendungsvolumen und bei den umsätzen 

sind lediglich im KeP-bereich zuwächse zu 

verzeichnen. daneben gab es bei den lizenz-

nehmern im briefbereich rückgänge.

Post | MarKtentWicKlung

Der deutsche Postmarkt 2008e

Kurierdienste
Expressdienste
Paketdienste

K
E
P

Briefe > 1.000 g
Zeitungen, Zeitschriften, Sonstiges

     15 Mrd. €

Briefe bis 1.000 g
  

    8,7 Mrd. €

Briefbereich (lizenzpflichtig)
   9,7 Mrd. €~

KEP-Bereich (anzeigepflichtig) 
   15 Mrd. €~

e = Erwartungswerte

Umsätze im KEP-Bereich Umsätze der DP AG im Briefbereich Umsätze der anderen Lizenznehmer im Briefbereich

~

Briefe bis 1.000 g      1,0 Mrd. €~

~
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gemessen am umsatz hat die dP ag im brief be-

reich in 2008 ihren Marktanteil auf 89,3 Prozent 

vergrößert (2007: 88,7 Prozent); beim sendungs-

aufkommen ist ihr anteil auf 91,6 Prozent 

gestiegen (2007: 91,3 Prozent). bei den Wettbe-

werbern haben sich umsatz und sendungsauf-

kommen leicht verringert. im Vergleich zum 

Vorjahr beförderten sie mit insgesamt 1,47 Mrd. 

sendungen rund 65 Mio. sendungen weniger. 

an umsätzen erreichten die Wettbewerber  

ca. 1,0 Mrd. euro (2007: 1,1 Mrd. euro). zudem ist 

der anteil der konsolidierten und in die brief-

zentren der dP ag eingelieferten Mengen stark 

angestiegen. somit hat sich der sog. „ende-zu-

ende-Wettbe werb“ – vom einsammeln bis zur 

zustellung – zwischen dP ag und Wettbewer-

bern abge schwächt.

marktanteil  
Wettbewerber

2002 2003 2004 2005 2006 2007* 2008e 

3,0 %

97,0 %

3,9 %

96,1 %

5,3 %

94,7 %

7,6 %

92,4 %

10,7 %

89,3 %

11,3 %

88,7 %

10,7 %

89,3 %marktanteil DP AG

marktanteile im Briefbereich nach Umsätzen

Entwicklung der Sendungsmengen und der Umsätze im Briefbereich

*korrigierte Werte

*korrigierte Werte

Sendungsmengen Umsatz

15.020
15.452

16.585 16.505 16.533 16.641
17.005 16.892

17.295 17.590 17.450

10.266 10.237 10.164 10.0929.900 9.994 9.863 9.975 9.6759.827
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2008 e2007*200620052004200320022001200019991998

Mio. Sendungen
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BESCHäFTIGUNGSENTWICKLUNG

die beschäftigtenzahlen bei den Wettbewer-

bern bleiben von den entwicklungen auf dem 

briefmarkt nicht unberührt. infolge zahlreicher 

Marktaustritte sowie eines anhaltend starken 

trends zur Verlagerung von beförderungsleis-

tungen auf subunternehmen waren im 

(lizenzpflichtigen) briefbereich im jahr 2008 

bei den Wett bewerbern 29.000 arbeitnehmer 

beschäftigt. das sind rund 19.000 weniger als 

noch anfang 2007. 

auch bei der dP ag war ein beschäftigungsrück-

gang festzustellen. im berichtsjahr 2008 waren 

bei der dP ag im briefbereich, einschließ  l ich  

eines im jahr 2006 erstmals anteilig verrech neten 

Personalanteils des Verwaltungs-/overhead-

bereichs, rund 166.000 arbeitnehmer beschäftigt 

(2007: 167.500 beschäftigte).

im gesamten Postmarkt (brief- und KeP-dienste) 

hat sich die zahl der beschäftigten hingegen 

weiter vergrößert. aktuell sind hier weit über 

400.000 arbeitnehmer beschäftigt.

mARKTAUSBLICK

die weitere entwicklung bei KeP- und brief-

diensten bleibt vor dem hintergrund der  

aktuellen Finanz- und Wirtschaftskrise abzu-

warten. eine abschwächung des KeP-Markts 

war im zweiten halbjahr 2008 bereits erkennbar. 

unabhängig davon könnte im briefmarkt die 

Verminderung von Marktunsicherheiten dem 

Wettbewerb neue impulse verleihen. neben 

einer abschließenden gerichtlichen Klärung 

der Mindestlohnbestimmungen in der brief-

dienstleistungsbranche könnte auch eine 

wettbewerbsneutrale sowie verbraucher- und 

marktgerechte regelung im bereich der  

umsatz steuerlichen behandlung von Postdienst-

leistungen dem Wettbewerb zusätzlichen 

auftrieb geben. 

BETRIEBSERGEBNISSE 

im Vergleich zum Vorjahr haben sich die 

betriebsergebnisse der lizenznehmer in 2008 

wesentlich verschlechtert. es erzielten ledig-

lich 39 Prozent der unternehmen gewinne 

(2007: 48 Prozent), bei 23 Prozent der unterneh-

men war das betriebsergebnis neutral (2007: 

30 Prozent) und 38 Prozent der unternehmen 

arbeiteten mit Verlust (2007: 22 Prozent). 

PREISENTWICKLUNG

seit beginn der liberalisierung des briefmarkts 

im jahr 1998 konnte das Preisniveau für einzel-

briefsendungen (z. b. Postkarte, standardbrief, 

Kompaktbrief) insgesamt gesenkt bzw. stabil 

gehalten werden. die Vorgabe sach gerechter 

Produktivitätsfortschrittsraten für die dP ag 

hat mit dazu geführt, dass Privat- und geschäfts-

kunden vor Preis- und Kosten steigerungen 

bewahrt werden konnten. durch absenkungen 

des Preisniveaus im rahmen der Price-cap-

regulierung wurden Verbraucher und unter-

nehmen zudem finanziell deutlich entlastet. 

inflationsbereinigt ist das reale Preisniveau für 

briefdienstleistungen im zeitraum 1998 bis 2008 

um mehr als 20 Prozent gesunken.  

Post | MarKtentWicKlung
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das Preisniveau für einzelbriefsendungen in 

deutschland lag im januar 2009 insgesamt um 

fünf Prozent unter dem Preisniveau von 2002. 

die Preise der Wettbewerber (mit umsatzsteuer) 

liegen zum größten teil unter den Preisen  

(ohne umsatzsteuer) der dP ag. im gegensatz 

zur entwicklung in deutschland ist das Preis-

niveau in den meisten europäischen ländern 

seit 2002 deutlich angestiegen.

Allgemeine Preisentwicklung und Briefpreise der DP AG

Preisniveau im europäischen Vergleich

2002 2008
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LIZENZNEHmER

im jahr 2008 waren insgesamt 84 Marktaustritte 

von Wettbewerbern der dP ag zu verzeichnen. 

rund 800 lizenznehmer sind aktiv im Markt 

tätig. 

seit 1998 wurde 2.500 unternehmen eine 

erlaubnis für die beförderung von briefsen-

dungen bis 1.000 gramm erteilt. hiervon sind 

bislang 1.047 unternehmen wieder aus dem 

Markt ausgeschieden. Waren die Marktaustrit-

te in den jahren 2006 bis Mitte 2007 in erster 

linie auf aufkäufe im rahmen einer Marktkon-

solidierung zurückzuführen, sind die gründe 

im berichtszeitraum vornehmlich insolvenzen 

oder geschäftsaufgaben. insgesamt kam es  

jedoch zu weniger Marktaustritten als befürchtet. 

Wurden zu beginn des jahres 2008 neuanträge 

noch recht zögerlich gestellt, hat sich die zahl 

der neu hinzukommenden Marktteilnehmer 

zwischenzeitlich wieder normalisiert.

Post | MarKtentWicKlung

Lizenzen – marktaustritte – Lizenznehmer

1. Quartal

15
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56

2. Quartal
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2

3. Quartal
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4. Quartal
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ZUGANG ZUm NETZ UND ZUR INFRASTRUK-

TUR DES mARKTBEHERRSCHENDEN  

UNTERNEHmENS 

um den zutritt und die entwicklung von Wett-

bewerb auf den briefmärkten zu fördern, hat 

das Postg den marktbeherrschenden unter-

nehmen die Verpflichtung auferlegt, zugänge 

zu ihrem netz und zu ihrer infrastruktur zu 

gewähren. Verträge dieser art müssen der  

bundesnetzagentur vorgelegt werden.

seitdem die exklusivlizenz der dP ag ende 

2007 ausgelaufen ist, ist der teilleistungszu-

gang auch den Wettbewerbern im rahmen des 

§ 28 Postg unbeschränkt geöffnet. im jahr 2008 

hat die dP ag zu den teilleistungszugängen 

bza (briefzentrum abgang) und bze (briefzen-

trum eingang) insgesamt 557 neuabschlüsse 

getätigt.

der anteil der konsolidierten Mengen ist im 

berichtsjahr stark angestiegen: von ca. 750 Mio. 

sendungen im jahr 2007 auf nunmehr rund 

eine Mrd. sendungen.

zudem wurden je 14 Verträge über den zugang 

zu Postfachanlagen und über den zugang zu 

informationen über adressänderungen  

abgeschlossen und der bundesnetzagentur 

vorgelegt.

Sendungsart

Zugangspunkt

Vertragspartner

Endkunden

Konsolidierer

Gesamt

Individualsendungen

BZA

125

49

174

BZE

255

58

313

Infopost

BZE

56

14

70

Gesamt

BZA/BZE

436 

121

557

Teilleistungsverträge 2008

Stand: 31. Dezember 2008
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Entscheidungen der  
Beschlusskammer
Die Preise der DP AG für Privatkundenbriefe im Inland bleiben stabil. Die Einlieferungs-

bedingungen für Teilleistungssendungen werden erheblich verbessert und die Rabatte 

erhöht. Dies ist ein Indiz für beginnenden Wettbewerb auf dem Briefmarkt.

PRICE-CAP-REGULIERUNG

die zuständige beschlusskammer hat im rahmen 

des Price-cap-Verfahrens mit beschluss vom 

13. oktober 2008 die Porti der dP ag für brief-

sendungen mit einem gewicht bis 1.000 gramm 

für das jahr 2009 genehmigt. aufgrund der 

in der Maßgrößenentscheidung festgelegten 

Price-cap-Formel hätte die dP ag das Preis-

niveau theoretisch um maximal 0,5 Prozent  

anheben können. die Price-cap-Formel wurde 

im jahr 2007 neu festgelegt und gilt bis ende 

2011. darin wurde der dP ag eine jährliche 

Produktivitätsfortschrittsrate von 1,8 Prozent 

auferlegt. dieser Produktivitätsfortschrittsrate 

wird die vom statistischen bundesamt ermittelte 

inflationsrate gegenübergestellt. in ihrem 

antrag hat die dP ag jedoch ihren erhöhungs-

spielraum für auslandspost nur zu einem 

geringen teil genutzt. der Preisantrag der 

dP ag sah keine erhöhungen der briefpreise 

im inlandsbereich vor. Folglich bleiben die Porti 

für die inlandspost weiterhin stabil. Für die 

auslandspost wurden geringfügige ände rungen 

beantragt. diesem antrag hat die beschluss-

kammer zugestimmt. die genehmigung 

ist bis zum 31. dezember 2009 befristet. die 

Price-cap-regulierung hat dem Verbraucher 

seit der absenkung im jahr 2003 stabile Preise 

gesichert.

ENTGELTE FüR DEN ZUGANG ZU  

ADRESSäNDERUNGEN

die beschlusskammer hat der dP ag mit  

beschluss vom 2. dezember 2008 die entgelte 

für den zugang zu adressänderungen geneh-

migt. die genehmigung beinhaltet das entgelt 

für die installation des zugangs sowie das 

entgelt für den einzelnen adressdatenabgleich 

(treffer). die einmalige bereitstellung und 

installation kostet die Wettbewerber jetzt 

58,47 euro – vormals 48,77 euro. das entgelt je 

treffer wurde auf 0,10 euro reduziert – vormals 

0,14 euro. 

diese entgelte beziehen sich auf das von der 

dP ag entwickelte blackboxverfahren. hierbei 

handelt es sich um ein adresszugangsverfahren, 

bei dem den Wettbewerbern umzugsdaten in 

Post | entscheidungen der beschlussKaMMer
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verschlüsselter Form zur Verfügung gestellt 

werden. dieses adresszugangsverfahren ist für 

die Wettbewerber eine wesentliche Voraus-

setzung zur gewährleistung einer hohen 

zustell qualität. die genehmigung gilt seit dem 

1. januar 2009 und endet am 31. dezember 2011.

mISSBRAUCHSVERFAHREN

Verbesserte Teilleistungseinlieferungs-

bedingungen für Wettbewerber 

auf Veranlassung der bundesnetzagentur hat 

die dP ag die bedingungen für die annahme 

von briefsendungen in den großannahmestel-

len ihrer briefzentren wettbewerbsfreundli-

cher gestaltet. die einlieferungszeiten wurden 

nunmehr deutlich erweitert. zudem gibt es Ver-

besserungen bei der Vergabe von sog. einliefe-

rungsslots für teilleistungssendungen. 

im einzelnen wurden die folgenden Verbesse-

rungen durchgesetzt: die großannahmestellen 

der briefzentren sind nun bundesweit einheit-

lich länger geöffnet. briefsendungen können 

werktäglich bis 20 uhr (samstags bis 12 uhr) 

eingeliefert werden. auch außerhalb der 

Öffnungszeiten der großannahmestellen sind 

sendungseinlieferungen zukünftig während 

der Produktionszeit des jeweiligen briefzent-

rums möglich, in der regel von sonntagnacht 

bis samstagmittag. 

die einlieferungsslots für teilleistungssendun-

gen wurden ebenfalls zeit- und mengenmäßig 

erweitert. ungenutzte slots können von der 

dP ag nach acht Wochen widerrufen oder an 

die tatsächlichen einlieferungsmengen ange-

passt werden. so werden restkapazitäten opti-

mal genutzt. sie können künftig bedarfs- und 

nachfragegerecht an interessierte Wettbewer-

ber und Kunden vergeben werden. 

ENTGELTE FüR DIE FÖRmLICHE ZUSTELLUNG

die genehmigungspflicht der entgelte für die 

förmliche zustellung durch Postdienstleister 

stellt einen sonderfall dar. bei der genehmi-

gungserteilung werden die Maßstäbe der ent-

geltregulierung, die ansonsten ausschließlich 

für marktbeherrschende unternehmen gelten, 

auf sämtliche Postdienstleister angewendet. 

im jahr 2008 wurden etwa 80 genehmigungs-

verfahren eingeleitet. hiervon beantragten 

54 Prozent der lizenznehmer entgelte für die 

zustellung im gesamten bundesgebiet. zur 

Vereinheitlichung, beschleunigung und opti-

mierung des genehmigungsverfahrens hat die 

beschlusskammer ein antragsformular erstellt, 

das auf den internetseiten der bundesnetz-

agentur abrufbar ist. 

neben dem klassischen Postzustellungsauftrag 

(Pza) bieten die dP ag und einige Wettbewerber  

seit 2005 elektronisch erfasste und abrufbare 

Pza an. dabei werden dem Kunden zusätzli-

che elektronische leistungsmerkmale wie das 

zentrale scannen des ausgefüllten Pza und 

dessen elektronische bereitstellung als datei 

angeboten. 

der sich im vorangegangenen jahr abzeich-

nende trend zur intensivierung des Wett-

bewerbs in diesem bereich hat sich in dieser 

Weise nicht fortgesetzt. es ist ein Konsolidierungs-

prozess zu beobachten. einzelne Wettbewerber 

kooperieren, um an größeren ausschreibungen 

teilzunehmen.
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Gerichtliche Verfahren
Die Entscheidungen der Bundesnetzagentur wurden weit überwiegend bestätigt.

im berichtszeitraum waren unverändert 

zahlreiche gerichtsverfahren gegen entschei-

dungen der bundesnetzagentur in Postsachen 

anhängig, davon die meisten aufgrund von 

Klagen der dP ag wegen der erteilung der 

d-lizenzen (qualitativ höherwertige dienstleis-

tungen) an Wettbewerber. Weit über 200 dieser 

Klagen wurden allerdings nach Wegfall der 

exklusivlizenz zum ende des jahres 2007 von 

der dP ag zurückgenommen. die lizenzneh-

mer sind nach Wegfall der exklusivlizenz in der 

gestaltung ihrer dienstleistungen seit anfang 

2008 völlig frei.

in 2008 wurden folgende Verfahren entschieden:

das oberverwaltungsgericht für das land 

nordrhein-Westfalen (oVg Münster) hat mit 

urteil vom 22. januar 2008 (az. 13 a 4362/00)

eine Klage der dP ag gegen eine auskunftsan-

ordnung aus 1999 abgewiesen, mit welcher die 

Vorlage von verschiedenen teilleistungsverträ-

gen gefordert wurde.

in den entscheidungsgründen befasst sich das 

oVg Münster insbesondere mit der auslegung 

des begriffs der „teilleistung“ und bestätigt im 

ergebnis das begriffsverständnis der bundes-

netzagentur. nach der rechtsprechung des 

oVg Münster ist der begriff der teilleistung 

insbesondere unter beachtung dessen zu ermit-

teln, dass sich nach den gesetzesmaterialien 

der begriff „beförderung“ nicht auf den reinen 

transportvorgang beschränkt, sondern die 

gesamte Wertschöpfungskette vom absender 

bis zum empfänger umfasst. schließlich soll 

die regelung in § 28 Postg Kunden des Markt-

beherrschers die Möglichkeit eröffnen, teile 

der Wertschöpfungskette in eigenleistung zu 

erbringen. eine begrenzung des begriffs der 

teilleistung auf den reinen beförderungs- bzw. 

transportvorgang ist daher nicht angezeigt. die 

dP ag hat gegen diese entscheidung revision 

eingelegt, die derzeit beim bundesverwaltungs-

gericht (bVerwg) unter dem az. 6 c 14.08 

anhängig ist.

das Verwaltungsgericht (Vg) Köln hat mit 

urteilen vom 13. Mai 2008 (az. 22 K 5261/04 und 

22 K 3464/06) den Klagen der dP ag gegen zwei 

bescheide der bundesnetzagentur betreffend 

entgelte für den zugang zu informationen 

über adressänderungen (bK 5b-04-056 und 

die Folgegenehmigung bK5b-06-056) zum teil 

stattgegeben. 

in diesen bescheiden hatte die bundesnetz-

agentur die entgelte für die bereitstellung der 

informationen über adressänderungen im 

Post | gerichtliche VerFahren
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Wege der Prozessvariante „blackbox“ teilge-

nehmigt (einmalentgelt für lieferung und 

installation des lesegeräts und der smartcard 

sowie trefferentgelt für jede adressabfrage). 

die dP ag hatte jeweils höhere entgelte gefor-

dert und begehrte mit ihren Klagen nunmehr 

die Verpflichtung zur genehmigung höherer, 

nämlich der von ihr beantragten entgelte. 

im einzelnen:

im Verfahren 22 K 5261/04 hat das Vg Köln der 

Klage teilweise stattgegeben und die bundes-

netzagentur unter abänderung ihres bescheids 

vom 30. juni 2004 verpflichtet, der dP ag die  

erhebung eines entgelts von 0,22 euro pro 

treffer für den zugang zu adressänderungs-

informationen im rahmen des blackboxver-

fahrens in dem zeitraum vom 1. juli 2004 bis 

30. juni 2006 zu genehmigen. genehmigt  

wurden seitens der bundesnetzagentur  

0,16 euro. die dP ag hatte 0,31 euro beantragt.

im Verfahren 22 K 3464/06 wurde die bundes-

netzagentur unter abänderung ihres bescheids 

vom 30. juni 2006 verpflichtet, der dP ag die 

erhebung eines entgelts von 49,92 euro für die 

lieferung des lesegeräts und der smartcard 

sowie der Versandkosten zur gewährung des 

zugangs zu adressänderungsinformationen 

im rahmen des blackboxverfahrens im zeit-

raum vom 1. juli 2006 bis 31. dezember 2008 

zu genehmigen. genehmigt wurden seitens 

der bundesnetzagentur 48,77 euro, von der 

dP ag beantragt waren 78,78 euro. sowohl die 

bundesnetzagentur als auch die dP ag haben 

jeweils die zulassung der berufung gegen diese 

entscheidungen beantragt. diese Verfahren 

sind beim oVg Münster unter den  

az. 13 a 1627/08 und 13 a 1628/08 anhängig.

das Vg Köln hat ferner vier entscheidungen 

getroffen, die im zusammenhang mit der  

Vorabentscheidung des europäischen gerichts-

hofs (eugh) zu der Frage ergangen sind, ob es 

der europarechtliche rechtsrahmen gebietet,  

dass die dP ag, wenn sie sondertarife für 

geschäftskunden anbietet, die Postsendungen 

an den briefzentren vorsortiert in das Postnetz 

geben, verpflichtet ist, diese sondertarife auch 

gegenüber Konsolidierern anzuwenden (urteil 

vom 6. März 2008 – az. c 287/06 bis c 292/06). 

diese Frage wurde vom eugh bejaht.

im Verfahren 22 K 6860/05 hatte sich die dP ag 

gegen einen bescheid der beschlusskammer 5 

gewandt, der die dP ag verpflichtete, Konsoli-

dierern den zugang zu den briefzentren zu den 

selben allgemeinen geschäftsbedingungen zu 

gewähren, die gegenüber geschäftskunden  

angewendet werden. das Vg Köln hat diese 

Klage der dP ag abgewiesen. die entscheidung 

setzt das urteil des eugh um. 

in den Verfahren 22 K 6807/05 und 22 K 6808/05 

begehrten zwei Konsolidierer die anordnung 

weitergehender bedingungen eines teilleis-

tungsvertrags durch die bundesnetzagentur. 

auch diese beiden Klagen hatten keinen erfolg. 

das Vg Köln bestätigte hier die auffassung der 

bundesnetzagentur, dass nur derjenige  

berechtigt ist, teilleistungen zu fordern, der 

den Vertrag über diese mit dem Marktbeherr-

scher im eigenen namen abschließt.

in dem Verfahren 22 K 7464/01 ist die bundes-

netzagentur in umsetzung der entscheidung 

des eugh verpflichtet worden, die geltung 

eines Vertrags zwischen dem Kläger und der 

dP ag zu den bedingungen eines Vertrags mit 

großkunden mit der Maßgabe anzuordnen, 

dass eine Konsolidiererkennzeichnung, die den 
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Kläger erkennen lässt, anzubringen ist und dass 

die Kennzeichnung der Vertragspartner des 

Klägers nicht erforderlich ist. eine praktische 

relevanz dürfte diesen entscheidungen nach 

der liberalisierung des Postmarkts nicht mehr 

zukommen.

Post | gerichtliche VerFahren
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Marktentwicklung
Die Bundesnetzagentur hat auch 2008 einen wichtigen Beitrag zur Steigerung des 

Wettbewerbs im Energiesektor geleistet. Insbesondere die steigende Zahl der  

Lieferantenwechsel und die weiter gesunkenen Netzentgelte stellen entscheidende 

Erfolge dar. Die folgende umfassende Bestandsaufnahme des deutschen Energie-

marktes beschreibt diese positive Marktentwicklung.

die bundesnetzagentur verfolgt mit ihrer tätig-

keit im energiebereich zahlreiche ziele wie z. b.  

die effizienzsteigerung im netzbetrieb, die 

gewährleistung der Versorgungssicherheit und 

die steigerung des Wettbewerbs im energie-

sektor. dabei hat die bundesnetzagentur die 

bedürfnisse der netznutzer stets vor augen.  

zur steigerung der Markttransparenz, aber 

auch zur Wahrnehmung ihrer regulierungs-

aufgaben in den bereichen elektrizität und gas 

hat die bundesnetzagentur nach § 35 und  

§ 63 abs. 4 energiewirtschaftsgesetz (enWg) 

jährlich ein Monitoring durchzuführen und 

einen Monitoringbericht zu veröffentlichen. 

Mit der Veröffentlichung des Monitoringberichts 

2008 wurde der umsetzungsstand wesentlicher 

Vorgaben aus dem enWg, der zugehörigen 

Verordnungen sowie der beschlüsse der bundes-

netzagentur dargestellt und bewertet. zudem 

erfolgte im bericht eine differenzierte analyse 

der entwicklungen in den regulierten und 

wettbewerblich organisierten bereichen der 

energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette.

LIEFERANTENWECHSEL ELEKTRIZITäT  

UND GAS

sowohl im elektrizitäts- als auch im gasbereich 

zeichnen sich durch die arbeit der bundesnetz-

agentur erfolge im sinne des Verbrauchers und 

des Wettbewerbs ab. so hat sich von 2006 auf 

2007 im elektrizitätsbereich die anzahl der 

lieferantenwechsel von haushaltskunden ver-

doppelt, was auf ein steigendes bewusstsein der 

Verbraucher sowie zuverlässig funktionie rende 

Wechselprozesse hindeutet. auch aufgrund des 

deutlich gestiegenen Preisbestandteils „energie-

beschaffung und Vertrieb“ hat sich der elektri-

zitätsgesamtpreis für industrie- und haushalts-

kunden erhöht. bei gewerbekunden war eine 

stagnation des Preisniveaus zu verzeichnen. 

im gasbereich war die umstellung auf das zwei-

vertragsmodell im jahr 2007 ein wichtiger  

beitrag zur steigerung des Wettbewerbs. insbe-

sondere im großhandelsbereich nimmt die 

Wettbewerbsintensität langsam, aber deutlich 

zu. besonders hervorzuheben ist dabei die 
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steigerung der liquidität des gashandels an 

wichtigen handelspunkten innerhalb deutsch-

lands. auch der lieferantenwechsel im bereich 

der haushaltskunden nimmt zu. allerdings sind 

die endkundenpreise aller Kundengruppen zum 

stichtag 1. april 2008 bei insgesamt sinkenden 

grenzübergangspreisen im jahr 2007 wieder 

angestiegen.

Elektrizität

als besonders positiv stellt sich im elektrizitäts-

bereich die entwicklung beim lieferanten-

wechsel im bereich der haushaltskunden dar. 

die gesamtzahl der lieferantenwechsel betrug 

gemäß Monitoringbericht 2008 insgesamt  

1,8 Mio., hiervon sind 1,35 Mio. auf wechselwillige 

haushaltskunden zurückzuführen. 

trotz dieser positiven entwicklung ist die liefe-

rantenwechselquote bei den haushaltskunden 

immer noch deutlich niedriger als in anderen 

Kundenkategorien. so betrug die Wechsel-

quote bezogen auf den anteil an der entnahme-

menge in den beiden Kategorien „Mittelgroßer 

industrie- und gewerbesektor“ sowie „große 

und sehr große industriekunden“ 9,71 Prozent 

bzw. 13,19 Prozent, während sie bei haushalts-

kunden einen Wert von 4,23 Prozent aufwies. 

die mengenmäßige gesamtsumme der liefe-

rantenwechsel von letztverbrauchern betrug 

im jahr 2007 gemäß der abfrage bei den Vertei-

lernetzbetreibern (Vnb) elektrizität und über-

tragungsnetzbetreibern (ünb) 48,62 tWh und 

ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 3,11 tWh 

angestiegen. dies entspricht einem anstieg 

der lieferantenwechselquote von 9,41 Prozent 

im jahr 2006 auf 10,03 Prozent im jahr 2007. 

die insgesamt erfasste entnahmemenge durch 

letztverbraucher hat im selben zeitraum von 

483,58 tWh auf 484,83 tWh zugenommen. 

eleKtrizität und gas | MarKtentWicKlung

Lieferantenwechsel Elektrizität

trotz der gestiegenen lieferantenwechselquote 

bei den haushaltskunden konnte keine deut-

liche steigerung der elektrizitätsmengen, die 

außerhalb der grundversorgung1 geliefert  

wurden, festgestellt werden. nach wie vor 

wurden 93,6 Prozent der haushaltskunden 

von dem jeweiligen grundversorger im Versor-

gungsgebiet beliefert, davon mit 58,6 Prozent 

über die hälfte durch einen grundversorgungs-

vertrag. 35 Prozent haben einen anderen 

Vertrag mit dem grundversorger abgeschlossen. 

lediglich 6,4 Prozent der haushaltskunden 

wurden von einem anderen lieferanten als dem 

grundversorger beliefert. 

1 Grundversorgung: Liefervertrag mit dem Grundversorger zu Allgemeinen Preisen/Allgemeinen Tarifen (Grundversorgungsvertrag). 
Außerhalb der Grundversorgung: Liefervertrag mit dem Grundversorger zu anderen Konditionen.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

20072006

10,03 %

48,62 TWh

9,41 %

45,51 TWh

Anteil an der Gesamtentnahmemenge

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

TWh



bundesnetzagentur | jahresbericht 2008140

Verteilung der Lieferverträge von  

Haushaltskunden Elektrizität 2007

Gas

die bundesnetzagentur hat im gasbereich 

entscheidende Voraussetzungen für die 

entstehung eines stärkeren Wettbewerbs mit 

entsprechenden Möglichkeiten des lieferan-

tenwechsels für den Verbraucher geschaffen. 

einen sehr wichtigen beitrag hierzu leisteten 

die Festlegung der bundesnetzagentur über 

bundesweit einheitliche geschäftsprozesse für 

den lieferantenwechsel im gassektor (geli gas) 

und die damit einhergehende standardisierung 

der Prozesse und datenformate.

erste positive tendenzen im hinblick auf den 

Wettbewerb sind auch in der zahl der lieferan-

tenwechsel zu erkennen. die gesamtzahl der 

lieferantenwechsel betrug gemäß Monitoring-

bericht 2008 knapp 133.000 Kunden, hiervon 

sind 131.500 auf wechselwillige haushaltskun-

den zurückzuführen.

im allgemeinen lässt sich in allen Kundenkate-

gorien eine zunahme der lieferantenwechsel 

beobachten, wobei bezüglich der Werte in den 

einzelnen Kategorien deutliche unterschie-

de zu beobachten sind. die Wechselquoten, 

bezogen auf den anteil an der ausspeisemen-

ge, lagen im jahr 2007 wie auch schon in 2006 

sowohl bei den gaskraftwerken (8,06 Prozent), 

bei „großen und sehr großen industriekunden“ 

(4,76 Prozent) sowie in den beiden Kategorien 

„Mittelgroßer industrie- bzw. gewerbesek-

tor“ (6,2 Prozent bzw. 1,78 Prozent) über der 

Wechselquote in der Kategorie „haushalte 

und Kleingewerbe“. die Wechselquote in der 

letztgenannten Kategorie betrug 1,23 Prozent 

im jahr 2007 (0,04 Prozent in 2006).

Lieferantenwechsel Gas

bezüglich des gesamtvolumens der lieferanten-

wechsel wurde weiterhin nur ein niedriges  

niveau erreicht. dabei ist allerdings im jahr 2007 

eine steigerung des mengenmäßigen gesamt-

volumens der lieferantenwechsel gemäß der 

abfrage bei den Vnb gas und Fernleitungsnetz-

betreibern (Fnb) von 21,76 tWh verzeichnet 

worden. Während der Wert im jahr 2007 bei 

73,43 TWh
58,6 %

7,98 TWh
6,4 %

43,89 TWh
35 %

Haushaltskunden mit einem anderen Vertrag beim Grundversorger

Haushaltskunden mit einem Vertrag bei einem anderen  
Lieferanten als dem Grundversorger

Haushaltskunden mit einem Grundversorgungsvertrag beim 
Grundversorger

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur
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Zusammensetzung des Einzelhandels-

preises Elektrizität für Haushaltskunden 

2007*

Zusammensetzung des Einzelhandels-

preises Elektrizität für Haushaltskunden 

2008*

33,5 tWh lag, wurden 2006 lediglich 11,74 tWh 

erzielt. dies entspricht einer deutlichen zunahme 

der durchschnittlichen mengenbezogenen 

Wechselquote, die im jahr 2007 bei 3,79 Prozent 

und im jahr 2006 bei 1,25 Prozent lag. die 

erfasste ausspeisemenge an letztverbraucher 

sank im selben zeitraum von 922,38 tWh auf 

einen Wert von 876,27 tWh.

ZUSAmmENSETZUNG DER ELEKTRIZITäTS- 

UND GASPREISE

Elektrizität

zum stichtag 1. april 2008 machten die netz-

ent gelte bei haushaltskunden (grundversor-

gung) 27,4 Prozent des gesamtelektrizitäts-

preises aus; 31,5 Prozent waren es zum stichtag 

1. april 2007. somit hatten die netzentgelte 

(inklusive entgelte für abrechnung, Messung 

und Messstellenbetrieb) 2008 erstmals einen 

geringeren anteil am gesamtelektrizitätspreis 

als der Preisbestandteil „energiebeschaffung 

und Vertrieb“ mit einem Wert von 34,2 Prozent. 

der anteil der steuern (strom- und umsatzsteuer) 

ging, bedingt durch die starke zunahme des 

Preisbestandteiles „energiebeschaffung und 

Vertrieb“, von 26,1 Prozent auf 25,4 Prozent 

leicht zurück. der anteil der sonstigen staatlich 

veranlassten Preisbestandteile (eeg- und KWK-

umlage, Konzessionsabgabe) stieg in summe 

geringfügig auf 13,0 Prozent.

eleKtrizität und gas | MarKtentWicKlung

29,60 %

Netzentgelte Energiebeschaffung und Vertrieb

Steuern Abgaben

* Haushaltskunden mit einem Vertrag beim Grundversorger zu  
Allgemeinen Preisen/Allgemeinen Tarifen

Stand: 1. April 2007 bzw. 1. April 2008
Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

31,50 %
12,80 %

26,10 %

34,20 %

27,40 %13,00 %

25,40 %



bundesnetzagentur | jahresbericht 2008142

Elektrizitätspreise 2006 bis 2008

1. April 081. April 071. April 06

die mengengewichteten Mittelwerte der  

elektrizitätsgesamtpreise lagen zum stichtag  

1. april 2008 für industrie- und gewerbekunden 

zwischen 12,57 ct/kWh und 19,75 ct/kWh. im  

bereich der haushaltskunden wird deutlich, 

dass die grundversorgung (allgemeine Preise/ 

allgemeine tarife) mit einem mengen-

Haushaltskunden 
(Allgemeine Preise/ 
Allgemeine Tarife)

 18,89

20,12

21,60
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18,89
19,94

21,04

19,35 19,75 19,75

18,44 18,87 18,83

12,14 11,95

13,54

11,12 10,95

12,57

Haushaltskunden 
(außerhalb  

Grundversorgung)

Gewerbekunden 
(Stromsteuer- 

Regelsatz)

Gewerbekunden 
(ermäßigter  

Stromsteuersatz)

Industriekunden 
(Stromsteuer- 

Regelsatz)

Industriekunden 
(ermäßigter 

Stromsteuersatz)

ct/kWh*

Zum Stichtag 1. April 2006 sind die Mittelwerte für den Elektrizitätspreis für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen Preisen/Allgemeinen  
Tarifen und außerhalb der Grundversorgung identisch, da zu diesem Erhebungszeitpunkt nicht zwischen diesen beiden Kategorien unterschieden wurde.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

*mengengewichteter Mittelwert

gewichteten Mittelwert des elektrizitätsgesamt-

preises von durchschnittlich 21,60 ct/kWh zu 

diesem zeitpunkt die teuerste art der elektri-

zi tätsbelieferung darstellte. außerhalb der 

grundversorgung lag der mengengewichtete, 

durchschnittliche gesamtpreis zum stichtag  

1. april 2008 bei 21,04 ct/kWh.

besondere erfolge der arbeit der bundesnetz-

agentur können bei der entwicklung der 

mengengewichteten netzentgelte verzeichnet 

werden. in allen untersuchten Kundenkatego-

rien konnten auch im jahr 2008 netzentgelt-

senkungen realisiert werden. so lässt sich in der 

grundversorgung (allgemeine Preise/allge-

meine tarife) von haushaltskunden, nach einer 

senkung zwischen dem 1. april 2006 und dem 

1. april 2007 von rund 13 Prozent, eine erneute 

reduzierung der netzentgelte um 6,63 Prozent 

feststellen. zum stichtag 1. april 2008 wurden 

die mengengewichteten netzentgelte bei allen 

untersuchten eurostat-Kategorien im Vergleich 

zum 1. april 2007 zwischen 3,31 und 7,65 Pro-

zent gesenkt.
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Anteil der Netzentgelte am Elektrizitätspreis 2006 bis 2008

Zum Stichtag 1. April 2006 sind die Anteile der Netzentgelte am Elektrizitätspreis für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen Preisen/ 
Allgemeinen Tarifen und außerhalb der Grundversorgung identisch, da zu diesem Erhebungszeitpunkt nicht zwischen diesen beiden Kategorien  
unterschieden wurde.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

Zum Stichtag 1. April 2006 sind die Mittelwerte für das Netzentgelt beim Elektrizitätspreis für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen 
Preisen/Allgemeinen Tarifen und außerhalb der Grundversorgung identisch, da zu diesem Erhebungszeitpunkt nicht zwischen diesen beiden Kategorien 
unterschieden wurde.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

Netzentgelte Elektrizität 2006 bis 2008

1. April 081. April 071. April 06

1. April 081. April 071. April 06

durch die Kürzungen bei den netzentgelten 

und dem Preisanstieg bei den anderen Preis-

bestandteilen wie z. b. bei der energiebeschaf-

fung und dem Vertrieb ist der anteil der netz-

entgelte am gesamtelektrizitätspreis in allen  

Kundenkategorien überproportional gesunken. 

so nahm er beispielsweise bei den haushalts-

kunden im bereich „allgemeine Preise/ 

allgemeine tarife“ von 2006 bis 2008 von  

38,64 Prozent auf aktuell 27,41 Prozent ab. 

eleKtrizität und gas | MarKtentWicKlung
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Gas

bei der Versorgung von haushaltskunden 

(grundversorgung) stellte der Preisbestandteil 

„energiebeschaffung und Vertrieb“ mit einem 

Wert von 54,2 Prozent zum stichtag 1. april 

2008 den größten anteil des gaspreises dar. im 

Vergleich zum Vorjahr ist dieser Preisbestand-

teil nur geringfügig gesunken (54,60 Prozent 

am 1. april 2007). der anteil der steuern (gas- 

und umsatzsteuer) lag fast unverändert bei 

23,6 Prozent (23,5 Prozent in 2007). die netzent-

gelte stellten in dieser Kundenkategorie auch 

im jahr 2008 mit 18,3 Prozent (18,2 Prozent 

am 1. april 2007) den drittgrößten anteil am 

gesamtgaspreis dar. der anteil der sonstigen 

staatlich veranlassten Preisbestandteile stieg in 

summe geringfügig von 3,7 auf 3,9 Prozent an.

der mengengewichtete Mittelwert des gesamt-

gaspreises lag im jahr 2008 für gewerbekunden 

bei 6,06 ct/kWh, während er für industriekunden 

4,52 ct/kWh betrug. Für die haushaltskunden, 

die zu allgemeinen tarifen/allgemeinen Preisen 

(grundversorgung) beliefert werden, lag der 

mengengewichtete Mittelwert bei 6,90 ct/kWh.  

Für haushaltskunden, die außerhalb der 

grundversorgung beliefert werden, betrug der 

mengengewichtete Mittelwert 6,51 ct/kWh.

Zusammensetzung des Einzelhandels-

preises Gas für Haushaltskunden 2007*

Zusammensetzung des Einzelhandels-

preises Gas für Haushaltskunden 2008*

54,60 %

54,20 %

Netzentgelte Energiebeschaffung und Vertrieb

Steuern Abgaben

* Haushaltskunden mit einem Vertrag beim Grundversorger zu  
Allgemeinen Preisen/Allgemeinen Tarifen

Stand: 1. April 2007 bzw. 1. April 2008
Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

18,20 %

18,30 %

3,70 %

3,90 %

23,50 %

23,60 %
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die im rahmen der ersten netzentgeltgeneh-

migungsrunde von der bundesnetzagentur 

erzielte Kostensenkung von ca. 450 Mio. euro 

hat im stichtagsvergleich (1. april 2006 zu  

1. april 2007) zu einem absinken der durch-

schnittlichen netzentgelte geführt. insgesamt 

lassen sich zum stichtag 1. april 2008 über 

alle Kundenkategorien wieder leicht höhere 

netzentgelte feststellen. zu dieser entwicklung 

eleKtrizität und gas | MarKtentWicKlung

Gaspreise 2006 bis 2008

Zum Stichtag 1. April 2006 wurde für das Netzentgelt beim Gaspreis für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen Preisen/Allgemeinen Tarifen 
kein Wert erhoben.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

Zum Stichtag 1. April 2006 wurde für den Gaspreis für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen Preisen/Allgemeinen Tarifen kein Wert erhoben.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

trägt insbesondere der in den letzten beiden 

jahren gesunkene inländische erdgasverbrauch 

bei. das größtenteils fixe Kostenvolumen für 

den netzerhalt (anlagevermögen) verteilt sich 

entsprechend auf eine niedrigere gasausspeise-

menge – die auf eine ausgespeiste Kilowatt-

stunde gas bezogenen Kosten (netzentgelte) 

erhöhen sich in der Folge.

*mengengewichteter Mittelwert

Netzentgelte Gas 2006 bis 2008

*mengengewichteter Mittelwert
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INVESTITIONEN Im NETZBEREICH

seit 2006 fragt die bundesnetzagentur bei 

den netzbetreibern jährlich die tatsächlichen 

und geplanten investitionen im strom- und 

gas bereich ab. aufgrund des relativ kurzen 

abfrage zeitraums liegen der bundesnetzagen-

tur noch keine ausreichend belastbaren daten-

reihen vor, um trends im investitionsverhalten 

zu generieren. dennoch liefern die daten-

erhebungen wichtige erkenntnisse über die 

abweichungen von unternehmensplanungen.

Elektrizität

im jahr 2007 wurden von den deutschen ünb 

für die netzinfrastruktur (inklusive grenzüber-

schreitender Verbindungen) ca. 884 Mio. euro 

für erweiterung, erhalt sowie Wartung und 

instandhaltung ausgegeben. das waren knapp 

170 Mio. euro weniger als von den ünb  

ursprün g lich geplant. im Vergleich mit 2006 

wurden 2007 ca. 38 Mio. euro weniger inves-

tiert oder aufgewendet. Fast die hälfte der 

gesamten investitionen und aufwendungen ist 

für die erweiterung bestehender netzstrukturen 

verwandt worden.

Anteil der Netzentgelte am Gaspreis 2006 bis 2008

Haushaltskunden (Allgemeine 
Preise/Allgemeine Tarife)

Haushaltskunden  
(außerhalb Grundversorgung)

Gewerbekunden Industriekunden

18,23 18,26

22,09

19,10
19,85

18,36

16,25 16,53

7,00

3,90
4,64

%

Zum Stichtag 1. April 2006 wurden für den Gaspreis und das Netzentgelt für Haushaltskunden mit einem Vertrag zu Allgemeinen Preisen/Allgemeinen 
Tarifen keine Werte erhoben.

Quelle: Monitoringberichte der Bundesnetzagentur

ebenfalls bedingt durch den gesunkenen 

inländischen gasverbrauch lässt sich auch bei 

der entwicklung des anteils der mengenge-

wichteten netzentgelte am gesamtpreis gas ein 

leichter anstieg des anteils der netzentgelte 

am gesamtpreis gas beobachten.
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die Planungen der ünb sahen für 2008 insge-

samt investitionen und aufwendungen von 

1.377 Mio. euro vor. es bleibt abzuwarten, ob 

diese investitionen und aufwendungen 2008 

tatsächlich in voller höhe durchgeführt wurden. 

im bereich der langfristplanung 2007 beträgt 

das für 2009 bis 2017 angegebene investitions-

volumen 5.405 Mio. euro. es fällt damit gerin-

ger aus als 2006 für den Vergleichszeitraum 

2008 bis 2016 angenommen (6.282 Mio. euro). 

der jahresdurchschnittswert liegt in beiden 

betrachtungszeiträumen unterhalb der ist-

Werte aus den jahren 2006 (ca. 922 Mio. euro) 

und 2007. 

im jahr 2007 wurden von den deutschen Vnb 

strom ca. 5.108 Mio. euro für erweiterung, erhalt  

sowie Wartung und instandhaltung der netz-

infrastruktur investiert oder aufgewendet.  

ca. 1.179 Mio. euro und damit fast ein Viertel der 

gesamten investitionen und aufwendungen 

sind in die erweiterung bestehender netzstruk-

turen investiert worden.

die Planungen der Vnb strom sahen für 2008 

insgesamt investitionen und aufwendungen 

in höhe von 5.328 Mio. euro vor. auch hier 

bleibt abzuwarten, ob diese Maßnahmen 2008 

tatsächlich in voller höhe durchgeführt werden 

konnten.

eleKtrizität und gas | MarKtentWicKlung

Gas

im gasbereich sind aufgrund der Qualität der 

von den netzbetreibern gemeldeten daten  

aussagen über die tatsächlichen entwicklungen 

der investitionen nur bedingt möglich. 

nach unternehmensangaben haben die 

deutschen Fnb im jahr 2007 ca. 900 Mio. euro 

für erweiterung, erhalt sowie Wartung und 

instandhaltung der netzinfrastruktur  

(inklusive grenzüberschreitender Verbindungen) 

ausgegeben. damit haben die ist-Werte die 

Planwerte in höhe von 710 Mio. euro um knapp 

190 Mio. euro überschritten. Fast die hälfte der 

gesamten investitionen und aufwendungen ist 

für die erweiterung bestehender netzstrukturen 

ausgegeben worden. 

Von den deutschen Vnb gas wurden im jahr 2007 

ca. 1.531 Mio. euro für erweiterung, erhalt sowie 

Wartung und instandhaltung der netzinfra-

struktur ausgegeben. Fast ein drittel dieses  

gesamtbetrags (ca. 496 Mio. euro) entfiel dabei 

auf die erweiterung bestehender netzstrukturen.

die Planungen der Vnb gas sahen für 2008  

insgesamt investitionen und aufwendungen  

in höhe von 1.628 Mio. euro vor, wobei der  

erweiterungsanteil auf ca. 565 Mio. euro zunahm. 

inwieweit diese investitionen 2008 tatsächlich 

in voller höhe durchgeführt wurden, wird sich 

zeigen.
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Aktivitäten und Verfahren
Die Arbeit der Bundesnetzagentur wurde im Jahr 2008 im Energiebereich hauptsächlich 

durch die Entgeltgenehmigungsverfahren im Strom- und Gasbereich, durch die Vor-

bereitungen zur Einführung der Anreizregulierung sowie durch die Entscheidungen zum 

sog. Leitungswettbewerb im Ferngasbereich und die Festlegung des Grundmodells der 

Ausgleichsleistungs- und Bilanzierungsregeln im Gassektor (GABi Gas) geprägt.

NETZENTGELTE 

Beschlüsse in der zweiten  

Kostenprüfungsrunde 

gemäß § 23a abs. 1 enWg bedurften im jahr 2008  

die entgelte für den stromnetzzugang einer  

erneuten geneh migung. in dieser zweiten  

Kosten prüfung, die auf der Kostenbasis des 

jahres 2006 durch zuführen war, hatten 236 

stromnetzbetreiber für insgesamt 251 netz-

bereiche einen antrag zur genehmigung von 

netzentgelten gemäß § 23a enWg gestellt. 

davon entfielen 87 netzbetreiber (102 netz-

bereiche) in die originäre bundeszuständigkeit. 

diese besteht, wenn ein unternehmen mehr als 

100.000 Kunden hat und/oder ein bundesland-

übergreifendes netz betrieben wird. soweit 

diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, fielen 

die netzbetreiber in die zuständigkeit der 

landesregulierungs behörde. allerdings hat die 

bundesnetzagentur für mehrere bundesländer 

die aufgaben der landesregulierungsbehörde 

aufgrund eines organleiheabkommens über-

nommen. dabei handelt es sich um die länder 

berlin, bremen, Mecklenburg-Vorpommern, 

niedersachsen, schleswig-holstein und thü-

ringen. 149 anträge auf entgeltgenehmigung 

entfallen auf diese organleihefälle. insgesamt 

belief sich das beantragte Kostenvolumen der 

netzbetreiber in der zuständigkeit strom auf 

rund 20,4 Mrd. euro.

im Vorfeld der zweiten genehmigungsrunde 

hatten kleinere netzbetreiber, bei denen sich 

keine wesentlichen änderungen in der Kosten-

situation ergeben haben, die Möglichkeit, eine 

Verlängerung ihrer genehmigten netzentgelte 

aus dem ersten genehmigungsverfahren zu 

beantragen. Von dieser Möglichkeit haben 

135 netzbetreiber (Kostenvolumen ca. 800 Mio. 

euro) gebrauch gemacht, so dass die netzkosten 

von 87 netzbetreibern in bundeszuständigkeit 

und 14 netzbetreibern im rahmen der organ-

leihe zu prüfen waren. die zweite Kostenprüfung 

konnte im jahr 2008 abgeschlossen werden.

die ersten entgeltgenehmigungen für die 

gasnetzbetreiber waren bis zum 31. März 2008 
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befristet. somit hatten die gasnetzbetreiber  

gemäß § 23a abs. 3 satz 1 enWg bis zum  

1. oktober 2007 einen neuen entgeltantrag zu 

stellen. bis zu diesem zeitpunkt waren bei der 

bundesnetzagentur insgesamt 225 anträge 

eingegangen. davon wurden in 129 Fällen die 

bestandskräftigen entgeltgenehmigungen 

kleinerer gasnetzbetreiber (118 im rahmen der 

organleihe) mit einem im Wesentlichen unver-

änderten Kostenblock antragsgemäß bis zum 

31. dezember 2008 verlängert. diese verlänger-

ten bescheide bilden in übereinstimmung mit 

den antragstellern die ausgangsbasis für die 

anreizregulierung.

hinsichtlich der verbleibenden 96 anträge 

wurde die Kostenprüfung bis Mitte 2008 abge-

schlossen. dabei fielen 59 anträge in die origi-

näre zuständigkeit der bundesnetzagentur. 

die übrigen anträge wurden im rahmen der 

organleihe für die länder schleswig-holstein, 

Mecklenburg-Vorpommern, niedersachsen, 

bremen, berlin und thüringen beschieden. 

aufgrund besonderer umstände, wie z. b. netz-

neugründungen, wurden drei anträge nach-

träglich gestellt und beschieden. die erteilten 

genehmigungen waren wie die verlängerten 

bescheide bis zum 31. dezember 2008 befristet 

und bilden ebenfalls die grundlage für die an-

reizregulierung.

Prüfungsschwerpunkte 

die Prüfungsschwerpunkte aus der ersten  

genehmigungsrunde im bereich elektrizität, 

die im Wesentlichen die kalkulatorischen Kosten-

positionen „abschreibungen“, „eigenkapital-

verzinsung“ und „gewerbesteuer“ betrafen, 

wurden erweitert. in dieser genehmigungsrunde 

bildete insbesondere die netzhistorie einen 

Prüfungsschwerpunkt, um den Wert des  

vorhandenen anlagenbestands besser  

abschätzen und hinsichtlich der kalkulatori-

schen ansetzbarkeit bewerten zu können. hier-

zu wurden von der bundesnetzagentur neue 

indexreihen zur bestimmung der tagesneu-

werte der anlagegüter festgelegt, da die bisher 

angewendeten Methoden zu einer überzeich-

nung der Werte geführt haben. eine vertiefte 

Prüfung der operativen Kosten des netzbetriebs 

war ebenso erforderlich, zumal die netzbetreiber 

inzwischen weitgehend rechtlich entflochten 

waren. insoweit blieb zu prüfen, ob sich die 

häufig vorgetragenen rationalisierungs-

anstrengungen etwa durch den einsatz von 

servicegesellschaften auch durch geringere 

Kosten bemerkbar machten. die Preise für  

Messung und abrechnung wurden stärker  

hinterfragt und differenziert, um beispielsweise 

mehr raum für eine wettbewerbliche ausge-

staltung des Messstellenbetriebs zu schaffen. 

im hinblick auf die berechnung der netz-

nutzungsentgelte hat die zuständige beschluss-

kammer den netzbetreibern aufgegeben, auch 

den Pumpstrombezug von Pumpspeicherkraft-

werken in der Verprobungsrechnung zu 

berücksichtigen. somit ist der strombezug von 

Pumpspeicherkraftwerken analog zu allen 

anderen Kraftwerken netzentgeltpflichtig. 

dadurch werden Wettbewerbsverzerrungen 

zu gunsten der Pumpspeicherkraftwerke bei 

der erbringung von systemdienstleistungen 

vermieden. durch die Verteilung der genehmi-

gungsfähigen gesamtkosten auf eine – bedingt 

durch die netzentgeltpflicht des Pumpstrom-

bezugs – größere Menge sinken im ergebnis die 

netzentgelte.

die Prüfungsschwerpunkte im bereich gas  

wurden gegenüber der ersten genehmigungs-

runde erweitert. Während sich in der ersten 
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runde die Prüfung im Wesentlichen auf die 

Kapital kosten konzentrierte (Prüfung der 

abschrei bungen, der zinsberechnungsmethodik  

u. ä.), wurden in dieser runde auch die opera-

tiven Kosten (z. b. betriebsführungsentgelte) 

einer genaueren Prüfung unterzogen. 

Durchschnittliches Kürzungspotenzial 

im bereich elektrizität konnten infolge der 

netzkostenprüfung erneut deutliche Kosten-

senkungen von durchschnittlich 5 Prozent 

gegenüber der ersten genehmigungsrunde 

erzielt werden.

im gasbereich wurde in der zweiten entgelt-

genehmigungsrunde im Wesentlichen die erste 

genehmigungsrunde bestätigt. es konnten 

leichte Kostensenkungen durchgesetzt werden. 

eine direkte Vergleichbarkeit zwischen der 

ersten und zweiten genehmigungsrunde ist 

jedoch aufgrund zum teil starker struktur-

veränderungen einzelner unternehmen nicht 

möglich.

Festlegung zu Eigenkapitalzinssätzen 

Mitte 2008 hat die bundesnetzagentur die 

eigen kapitalzinssätze für betreiber von gas- 

und elektrizitätsversorgungsnetzen für die erste 

regulierungsperiode der anreizregulierung 

festgelegt. die Verpflichtung zur Festlegung 

neuer eigenkapitalzinssätze ergibt sich aus dem 

§ 7 abs. 6 der entgeltverordnungen. bisher 

waren die eigenkapitalzinssätze im rahmen 

der entgeltverordnungen festgeschrieben und 

lagen für neuanlagen bei 7,91 Prozent (strom) 

bzw. 9,21 Prozent (gas). ab 2009 betragen die  

eigenkapitalzinssätze einheitlich für alle 

elektri zitäts- und gasnetze für neuanlagen  

9,29 Prozent und für altanlagen 7,56 Prozent. 

die Festlegungen der bundesnetzagentur 

wurden für die strom- und gasnetzbetreiber 

in originärer zuständigkeit der bundesnetz-

agentur sowie die netzbetreiber im rahmen 

der organleihe getroffen. 

Für die ermittlung des eigenkapitalzinssatzes 

geben die netzentgeltverordnungen den 

rahmen vor. der eigenkapitalzinssatz für 

neuanlagen setzt sich aus der umlaufrendite 

festverzinslicher Wertpapiere inländischer 

emittenten zuzüglich eines Wagniszuschlags 

zusammen. die umlaufrendite ergibt sich in 

Konsistenz zum bisherigen Vorgehen im  

rahmen der entgeltgenehmigung nach § 23a 

enWg in höhe von 4,23 Prozent. Für die  

bestimmung des Wagniszuschlags wurde 

das sog. capital-asset-Pricing-Modell als 

kapitalmarktorientierter ansatz verwendet. 

ergänzend hat die bundesnetzagentur die 

Verzinsung des eingesetzten Kapitals von 

netzbetreibern im europäischen ausland zur 

bestimmung eines angemessenen Wagnis-

zuschlags herangezogen. dabei zeigte sich, 

dass der von der bundesnetzagentur ermittelte 

Wagniszuschlag von 3,59 Prozent oberhalb 

des durchschnitts der Wagniszuschläge im 

europäischen ausland liegt. da es sich um 

eigenkapitalzinssätze vor steuern handelt, war 

die Körperschaftsteuer bei der ermittlung der 

zinssätze zu berücksichtigen.

Genehmigung individueller Netzentgelte 

nach § 19 Abs. 2 StromNEV

die bundesnetzagentur hat im jahr 2008 insge-

samt 73 entscheidungen nach § 19  abs. 2 strom-

netzentgeltverordnung (stromneV) getroffen. 

dabei ist zwischen genehmigungen nach 

§ 19 abs. 2 satz 1 stromneV (abweichung der 

individuellen jahreshöchstlast von der netz-

höchstlast) und genehmigungen nach § 19  abs. 2 

satz 2 stromneV (stetiger und vergleichsweise 

hoher strombezug) zu unterscheiden. bei den 
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Fällen entsprechend § 19 abs. 2 satz 1 strom-

neV hat die zuständige beschlusskammer 26 

genehmigungen ausgesprochen. Weitere 12 

Verfahren wurden eingestellt. nach § 19 abs. 2 

satz 2 stromneV wurden 26 genehmigungen 

erteilt und vier Verfahren eingestellt. ingesamt 

wurden fünf anträge auf genehmigung einer 

Vereinbarung nach § 19 abs. 2 satz 2 stromneV 

abgelehnt, da in diesen Fällen die Voraus-

setzungen für eine positive bescheidung nicht 

erfüllt wurden. die Mehrzahl der genehmi-

gungen entfallen auf die chemische industrie 

und die zementindustrie.

zum jahresende 2008 hat die bundesnetz-

agentur ein Konsultationsverfahren zum 

leitfaden für die genehmigung individueller 

netzentgelte nach § 19 abs. 2 satz 1 und 2 strom-

neV abgeschlossen. der leitfaden dient dazu, 

den betroffenen letztverbrauchern und netz-

betreibern transparente und nachvollziehbare 

auslegungsgrundsätze an die hand zu geben, 

die es ihnen ermöglichen, die konkreten  

anforderungen für eine genehmigungs erteilung 

nach § 19 abs. 2 satz 1 oder 2 stromneV bereits 

im Vorfeld einer antragstellung beurteilen zu 

können. Ferner soll der leitfaden den beteiligten 

dabei helfen einzuschätzen, welche angaben 

und unterlagen die bundesnetzagentur konkret  

benötigt, um eine entsprechende Prüfung der 

nach § 19 abs. 2 stromneV gestellten anträge 

vornehmen zu können.  

Leitungswettbewerb 

die bundesnetzagentur hat 2008 insgesamt 

zehn entscheidungen zum sog. leitungswett-

bewerb im Ferngasbereich getroffen. in den 

entscheidungen wird festgestellt, dass die 

unternehmen dong energy Pipelines, eni gas 

transport deutschland, e.on gastransport,  

erdgas Münster transport, gasunie deutschland 

transport services, gaz de France deutschland 

transport, ontras-Vng gastransport, rWe 

transportnetz gas, statoilhydro deutschland 

und Wingas transport keinem leitungswett-

bewerb ausgesetzt sind. in den entscheidungen 

wird dargelegt, dass die netzbetreiber über 

eine dominierende Marktmacht verfügen und 

daher nicht durch den Wettbewerb kontrollierte 

Verhaltensspielräume besitzen.

die ablehnung des leitungswettbewerbs stützt 

sich auf eine Vielzahl von argumenten. so 

weisen die klassischen marktanteilsbezogenen 

Kennziffern in den meisten Fällen ganz  

eindeutig auf die Marktmacht der untersuchten 

Fnb hin. des Weiteren besteht für die netz-

nutzer aufgrund der langfristigen ausbuchung 

des überwiegenden teils der Kapazitäten keine 

Möglichkeit, auf alternativangebote auszuwei-

chen. auch spricht die regelmäßige Praxis der 

verbundenen Vertriebe, den gastransport bei 

der eigenen Konzernschwester abzuwickeln, 

gegen wirksamen Wettbewerbsdruck. es ist 

zudem nicht erkennbar, dass die netzbetreiber 

sich aktiv darum bemüht hätten, ihre Kapazitäten  

zu vermarkten. 

schließlich bestehen für neue unternehmen  

erhebliche Marktzutrittsschranken, so dass auch 

kein sog. potentieller leitungswettbewerb 

festgestellt werden kann. bei diesen Markt-

zutrittsschranken handelt es sich beispielsweise  

um die planungs- und umweltrechtlichen 

genehmigungsverfahren, die vor einem 

leitungs bau durchzuführen sind, die größeren 

spielräume der etablierten netzbetreiber bei 

der Preis gestaltung und die tatsache, dass es 

sich bei den investitionskosten in der regel um 

versunkene Kosten handelt. die versunkenen 

Kosten entstehen in erster linie aufgrund des 

notwendigen leitungsneubaus und stellen ein 
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zusätzliches risiko für den „newcomer“ dar. 

eine schnelle und aggressive Preispolitik des 

„etablierten“ wird es dem „newcomer“ schwer 

bzw. unmöglich machen, seine versunkenen 

Kosten zu erwirtschaften. dieser wird daher 

von vornherein nicht in den Markt eintreten 

und der drohende Marktzutritt verliert seine 

Wirkung.  

nunmehr müssen die o. g. unternehmen der 

bundesnetzagentur ihre Kostenunterlagen vor-

legen. auf dieser grundlage wird die bundes-

netzagentur eine Kostenprüfung durchführen 

und für diese unternehmen erstmals entgelte 

genehmigen. ab dem 1. januar 2010 unterliegen 

die unternehmen der anreizregulierung.

Baukostenzuschüsse

die erhebungspraxis der netzbetreiber bei bau-

kostenzuschüssen war ursächlich für zahlreiche 

und wiederkehrend an die bundesnetzagentur 

herangetragene anfragen und beschwerden 

insbesondere von anschlussnehmern in 

netz ebenen oberhalb der niederspannung. 

hauptstreitpunkt waren die zur ermittlung 

von baukostenzuschüssen herangezogenen 

Kalkulationsmethoden, die von den anschluss-

nehmern oftmals nicht nachvollzogen werden 

konnten und daher als intransparent empfunden 

wurden.

die bundesnetzagentur hat folglich ein eigenes 

Kalkulationsmodell entwickelt, das einerseits 

den transparenzanforderungen des gesetzes 

genügt, andererseits aber auch die nötige 

steuerungswirkung entfaltet, um das entstehen 

überdimensionierter und ineffizienter netze zu 

verhindern. zusätzlich wird der ermittlungs- 

und Kontrollaufwand in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem durch baukostenzuschüsse 

generierten erlösvolumen stehen. baukosten-

zuschüsse, die anhand dieses leistungspreis-

modells ermittelt werden, sieht die bundesnetz-

agentur als angemessen an.

Ferner hat die bundesnetzagentur im interesse 

eines einheitlichen erhebungskonzepts für 

baukostenzuschüsse in höheren netzebenen 

entsprechende anwendungsgrundsätze  

veröffentlicht. 

Weitere Festlegungen und Verfahren im 

Gasbereich

die bundesnetzagentur hat zehn betreiber von 

überregionalen Fernleitungsnetzen gemäß  

§ 3 abs. 3 gasneV i. V. m. § 65 enWg dazu  

verpflichtet, ihre netzentgelte kostenorientiert 

zu bilden und innerhalb einer Frist von zwei 

Monaten einen antrag auf genehmigung ihrer 

gasnetzentgelte zu stellen (siehe seite 151). 

Vor diesem hinter grund hat die bundesnetz-

agentur sowohl Vorgaben für die anträge auf 

genehmigung der gasnetzentgelte festgelegt 

als auch eine Festlegung von Preisindizes, 

die zur ermittlung der tagesneuwerte nach 

§ 6 abs. 3 gasneV in anwendung zu bringen 

sind, getroffen. beide Festlegungen orientieren 

sich an den entsprechenden Festlegungen aus 

dem jahr 2007. 

ein Missbrauchsantrag nach § 31 enWg wurde 

abgelehnt. zur überprüfung stand das Verhalten 

eines netzbetreibers, der dem netzkunden 

im Falle eines gesonderten netzentgelts nicht 

das im rahmen der Kosten-/entgeltwälzung 

ermittelte gemischte durchschnittsentgelt (für 

die Wälzung der entgelte aller vorgelagerten 

marktgebietsaufspannenden netzbetreiber) 

in rechnung gestellt hat, sondern das entgelt 

des vorgelagerten netzbetreibers, zu dem 

ein direktleitungsbau hätte realisiert werden 

können.
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Vorbereitungen zur Einführung der  

Anreizregulierung

am 1. januar 2009 wurde mit der einführung 

der anreizregulierung ein neues regulierungs-

regime für die betreiber der deutschen strom- 

und gasversorgungsnetze etabliert. gesetzliche 

grundlage hierfür ist die anreizregulierungs-

verordnung (aregV), die am 6. november 2007 

in Kraft getreten ist. ziel der anreizregulierung 

ist es, den netzbetreibern anreize für eine effizi-

ente leistungserbringung zu setzen. schafft es 

ein unternehmen, seine Kosten unter das fest-

gelegte niveau zu senken, steigt der gewinn. 

dies ist im bisher praktizierten system der 

Kostenregulierung („cost Plus“) nicht der Fall 

gewesen.

um die erlösobergrenzen, die der anreizregu-

lierung zugrunde liegen, für die netzbetreiber 

festsetzen zu können, ist es erforderlich, effizienz-

vergleiche durchzuführen. durch diese wird 

ermittelt, wie effizient ein netzbetreiber im 

Vergleich zu den anderen netzbetreibern ist. 

der effizienzwert, der auf basis einer bestab-

rechnung zugunsten des netzbetreibers unter-

nehmensindividuell ermittelt wird, geht in die 

Formel zur Festsetzung der erlösobergrenzen ein. 

die erste regulierungsperiode der anreiz-

regulierung hat am 1. januar 2009 begonnen 

und dauert fünf jahre (§ 3 abs. 1 und 2 aregV). 

davon abweichend beträgt die dauer der ersten 

regulierungsperiode nach § 34 abs. 1b aregV 

für gasnetzbetreiber vier jahre.

Ergebnisse der Effizienzvergleiche Strom 

und Gas 

im jahr 2008 hat die bundesnetzagentur  

getrennte effizienzvergleiche für die betreiber 

von stromverteilernetzen, gasverteilernetzen, 

für gasfernleitungsnetzbetreiber sowie für 

stromübertragungsnetzbetreiber durch geführt. 

in den bundesweiten effizienzvergleich der Vnb 

strom sind daten von 199 netzen eingegangen. 

neben den Vergleichsparametern (anzahl der 

anschlusspunkte, Fläche des versorgten gebietes, 

leitungslänge und zeitgleiche jahreshöchst-

last), die von § 13 abs. 4 aregV vorgegeben 

werden, wurden im rahmen des effizienz-

vergleichs für den strombereich sieben weitere, 

mit wissenschaftlichen Methoden ermittelte 

Vergleichsparameter verwendet. Für die Vnb 

strom ergaben sich effizienzwerte in einer band-

breite von 79,5 Prozent bis 100,0 Prozent mit einer 

durchschnittlichen effizienz von 92,2 Prozent.

die effizienzwerte der Vnb gas wurden anhand 

eines bundesweiten effizienzvergleichs, in den 

daten von 187 netzen eingegangen sind,  

bestimmt. auch für den gasbereich wurden 

neben den Vergleichsparametern (anzahl der 

ausspeisepunkte, Fläche des versorgten gebietes, 

leitungslänge und zeitgleiche jahreshöchst-

last), die von § 13 abs. 4 aregV vorgegeben sind, 

sechs weitere Vergleichsparameter verwendet. 

die durchschnittliche effizienz, die sich aus 

dem Vergleich der Vnb gas ergab, liegt bei 

87,3 Prozent. die effizienzwerte der einzelnen 

netzbetreiber variieren in einer spannweite 

von 56,4 Prozent bis 100,0 Prozent. 

Für strom- und gasnetzbetreiber, deren effizienz-

wert unter 60 Prozent liegt, wird nach § 12 abs. 4 

aregV ein effizienzwert von 60,0 Prozent bei 

der berechnung der erlösobergrenzen zur  

anwendung gebracht. 
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Für die Fnb ist ein nationaler effizienzvergleich 

durchgeführt worden. in diesen sind daten von 

neun Fernleitungsnetzen eingegangen. auf-

grund einer geringen anzahl von Vergleichs-

unternehmen wurde ausschließlich die effizienz-

vergleichsmethode dea (data envelopment 

analysis) angewendet. außerdem wurde die 

ökonometrische Kostentreiberanalyse auf basis 

von daten amerikanischer Fnb durchgeführt. 

Weiterhin wurden ergebnisse international 

vergleichbarer studien herangezogen. die so 

ermittelte durchschnittliche effizienz liegt bei 

91,7 Prozent. 

die geringe anzahl von vier ünb in deutschland 

verhindert die anwendung parametrischer und  

nicht-parametrischer effizienzvergleichs ver-

fahren (dea und sFa – stochastic Frontier  

analysis) im ausschließlich nationalen rahmen. 

aus diesem grund sieht die aregV für die  

bestimmung der effizienzwerte dieser unter-

nehmen einen inter nationalen effizienzver-

gleich vor. die Vorbereitung und durchführung  

dieses internationalen Projektes erfolgte inner-

halb der ceer-arbeitsgruppe zur anreizregulie-

rung (Workstream incentive-based regulation 

and efficiency benchmarking – Ws eFb) unter 

dem Vorsitz der bundesnetzagentur. in den 

effizienz vergleich nach § 22 aregV sind 20 ünb  

aus den folgenden 15 ländern einbezogen 

worden: dänemark, deutschland, Finnland, 

großbritannien, Österreich, italien, litauen, 

luxemburg, niederlande, Polen, Portugal, 

spanien, schweden, tschechien und zypern. 

auch für diesen effizienzvergleich war aufgrund 

der geringen datenbasis die anwendung der 

sFa nicht sachgerecht. die auf basis der dea 

ermittelten effizienzwerte dieser unternehmen 

betragen durchschnittlich 88 Prozent.

Festlegungen zur Bestimmung der  

Erlös obergrenzen im Rahmen der  

Anreizregulierung

im strombereich hat die bundesnetzagentur 

242 Verfahren zur bestimmung der erlösober-

grenzen nach § 4 abs. 1 und 2 aregV i. V. m. 

§ 21a abs. 2 satz 1 enWg von amts wegen  

eingeleitet. 

in 97 Verfahren (davon vier ünb) handelt die 

bundesnetzagentur in originärer bundes-

zuständigkeit und in 145 Verfahren im rahmen 

der organleihe für mehrere bundesländer. 

gemäß § 24 aregV hatten elektrizitätsverteiler-

netzbetreiber, an deren netz weniger als 30.000 

Kunden angeschlossen sind, die Möglichkeit, 

die teilnahme am sog. vereinfachten Verfahren 

zu wählen. das vereinfachte Verfahren befreit 

von der Verpflichtung zur teilnahme am effizi-

enzvergleich und der damit einhergehenden 

Verpflichtung zur übermittlung diesbezüglicher 

daten. der effizienzwert zur ermittlung der 

erlösobergrenzen beträgt für die unternehmen 

im vereinfachten Verfahren einheitlich  

87,5 Prozent. Von der Möglichkeit zur teilnahme 

an diesem Verfahren haben 136 Vnb (acht in 

originärer bundeszuständigkeit, 128 organ -

leihefälle) gebrauch gemacht. bis zum 

28. Februar 2009 sind zu den erlösobergrenzen 

130 Festlegungen im vereinfachten Verfahren 

und 82 Festlegungen im regelverfahren  

ergangen.

Vorab wurden allen Vnb strom die individuellen 

effizienzwerte mitgeteilt, die sich aus den 

effizienzvergleichen ergeben. die im Modell 

verwendeten Parameter wurden den Vnb im 

august 2008 zur Verfügung gestellt. zusätzlich 

hat die bundesnetzagentur zur allgemeinen 

Methodik des effizienzvergleichs im rahmen 

des Verwaltungsverfahrens am 22. september 
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sowie 25. september 2008 jeweils eine informa-

tionsveranstaltung im strombereich durchge-

führt, zu der alle betroffenen netzbetreiber, die 

in die zuständigkeit der bundesnetzagentur 

fallen, eingeladen worden waren. 

bis zum 31. dezember 2008 sind drei erlösober-

grenzenfestlegungen im regelverfahren ergan-

gen. insgesamt sind deutliche Verzögerungen 

zu verzeichnen. dies ist u. a. darin begründet, 

dass viele unternehmen trotz relativ hoher effi-

zienzwerte eine Vielzahl von besonderheiten in 

der netzstruktur und im netzbetrieb aufzeigen. 

zudem reklamieren die unternehmen, dass  

individuelle, kostentreibende Parameter nicht 

berücksichtigt worden seien. beides geschieht 

mit dem ziel, eine Verbesserung des effizienz-

wertes mittels § 15 aregV zu erreichen. 

Praktisch jeder netzbetreiber, der nicht eine 

effizienz von einhundert Prozent bescheinigt 

bekommen hat, bringt eine entsprechende 

argumentation vor, die individuell geprüft 

werden muss. zusätzlich ist im rahmen der 

Festlegung der erlösobergrenzen die perioden-

übergreifende saldierung für das jahr 2007 

durchzuführen. ein großteil der netzbetreiber 

ist zum ersten Mal aufgefordert, die tatsäch-

lichen erlöse offenzulegen, um diese mit den 

genehmigten netzkosten im hinblick auf die 

tatsächliche entwicklung der absatzmengen 

abzugleichen. 

als ergebnis der Prüfungen wird sich für die 

meisten netzbetreiber eine erhöhung der erlös-

obergrenze um wenige Prozentpunkte gegen-

über den in der letzten entgeltgenehmigung 

anerkannten netzkosten ergeben. dies resul-

tiert u. a. aus der sog. best-of-four-abrechnung 

im effizienzvergleich sowie aus der anhebung 

des eigenkapitalzinssatzes. Weiterhin hatten 

die netzbetreiber im regelverfahren die 

Möglichkeit, einen pauschalierten investitions-

zuschlag zu beantragen und eine übergangsre-

gelung hinsichtlich der Personalzusatzkosten 

im rahmen der dauerhaft nicht beeinflussbaren 

Kostenbestandteile wahrzunehmen. aus sicht 

der bundesnetzagentur ist zudem der Produkti-

vitätsfaktor für die ersten beiden regulierungs-

perioden mit Werten von 1,25 Prozent für die 

erste regulierungsperiode und 1,5 Prozent für 

die zweite regulierungsperiode sehr gering.

im gasbereich hat die bundesnetzagentur zur 

bestimmung der erlösobergrenzen 214 Verfah-

ren von amts wegen eingeleitet. sämtliche 

Verfahren konnten bis zum 22. dezember 2008 

abgeschlossen werden. in 61 Verfahren handelte  

die bundesnetzagentur in originärer bundes-

zuständigkeit (davon acht regionale Fnb) und 

in 153 Verfahren übernahm sie im rahmen der 

organleihe die bestimmung der erlösober-

grenzen. grundlage für die bestimmung der 

erlösobergrenzen waren die im rahmen des 

Verfahrens nach § 23a enWg durchgeführten 

Kostenprüfungen. gemäß § 24 aregV hatten 

gasverteilernetzbetreiber, an deren netz  

weniger als 15.000 Kunden angeschlossen sind, 

die Möglichkeit, die teilnahme am vereinfachten 

Verfahren zu wählen. Von dieser Möglichkeit 

haben 140 netzbetreiber (zwölf in originärer 

bundeszuständigkeit, 128 organleihefälle) 

gebrauch gemacht.

die individuellen effizienzwerte, die sich aus 

den effizienzvergleichen ergeben, wurden den 

Vnb neben einzelnen gesichtspunkten zur 

erlösobergrenzenbildung im september 2008 

mitgeteilt. die im Modell verwendeten Para-

meter wurden den netzbetreibern bereits im 

august 2008 zur Verfügung gestellt. zusätzlich 

hat die bundesnetzagentur zur allgemeinen 

Methodik des effizienzvergleichs im rahmen 
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des Verwaltungsverfahrens am 14. und  

15. oktober 2008 jeweils eine mündliche  

anhörung durchgeführt, zu der alle betroffenen 

gasnetzbetreiber, die in die zuständigkeit der 

bundesnetzagentur fallen, und die Vertreter 

der entsprechenden Verbände eingeladen 

worden waren. 

der durchschnittliche effizienzwert der vom 

bund in originärer zuständigkeit bzw. im 

rahmen der organleihe beschiedenen unter-

nehmen im regelverfahren beträgt nach der 

Festlegung der erlösobergrenzenbescheide 

90,4 Prozent (arithmetisches Mittel).

das für 2009 genehmigte erlösobergrenzen-

volumen (ohne gewälzte Kosten) übertrifft das 

in der letzten Kostenprüfungsrunde genehmigte 

ausgangsniveau (Kostenbasis 2006 bzw. bei 

„Verlängerungsregelungen“ 2004) um 1 Prozent. 

in den vereinfachten Verfahren wird das 

aus gangsniveau um knapp 2 Prozent über-

troffen. ursachen hierfür sind zum einen die 

aufzinsungs regelung (wegen zurückliegender 

Preissteigerungen) sowie die großzügige  

Pauschalregelung für die bemessung der 

dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten gemäß 

aregV in den vereinfachten Verfahren.

die erlösobergrenzen bleiben nach 2009 für 

den rest der ersten regulierungsperiode nahezu 

unverändert. in einzelfällen können sich aller-

dings sowohl gegenüber dem ursprünglich 

genehmigten ausgangsniveau als auch hinsicht-

lich des Verlaufs der erlösobergrenzen erhebliche 

abweichungen ergeben. dabei spielen u. a. die 

auswirkungen der periodenübergreifenden 

saldierung eine rolle.

bezüglich der überregionalen Fnb wurde von 

der bundesnetzagentur leitungswettbewerb 

abgelehnt (siehe seite 151). damit unterliegen 

die überregionalen Fnb der entgeltregulierung 

und sind verpflichtet, eine genehmigung ihrer 

entgelte nach § 23a enWg zu beantragen. die 

in der entgeltgenehmigung ermittelten  

ausgangswerte bilden wiederum den ausgangs-

punkt für die überführung in die anreiz-

regulierung ab dem 1. januar 2010. 

Verfahrensregulierung 

im zuge der einführung der anreizregulierung 

war im jahr 2008 über die behandlung der von 

den netzbetreibern zu erbringenden system-

dienstleistungen für die zeit der ersten regu-

lierungsperiode zu entscheiden. die in diesem 

zusammenhang entstehenden Kosten und 

erlöse können unter den Voraussetzungen des 

§ 11 abs. 2 aregV zu dauerhaft nicht beeinfluss-

baren Kostenanteilen erklärt werden, wenn 

sie einer „wirksamen Verfahrensregulierung“ 

unterliegen. Folge einer solchen einstufung ist, 

dass diese Kostenanteile von den effizienzvor-

gaben des § 16 aregV ausgenommen sind und 

damit ohne effizienzvorgaben an den netz-

nutzer weitergegeben werden können.

der bundesnetzagentur lagen hierzu 74 anträge 

von ünb und Vnb zur anerkennung der  

beschaffungskosten für Verlustenergie als 

dauer haft nicht beeinflussbar vor. die vier 

deutschen ünb haben darüber hinaus für die 

weiteren von ihnen zu erbringenden system-

dienstleistungen der regelenergie, der eeg-

Veredelung, der grenzüberschreitenden 

stromflüsse und des grenzüberschreitenden 

engpassmanagements entsprechende anträge 

auf anerkennung der dauerhaften nichtbeein-

flussbarkeit gestellt, so dass insgesamt über  

90 anträge zu entscheiden war.
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hinsichtlich der Kompensationszahlungen 

für grenzüberschreitende stromflüsse und 

der erlöse aus dem grenzüberschreitenden 

engpassmanagement konnte den anträgen 

der ünb entsprochen werden. bezogen auf 

die Verlustenergie, die regelenergie sowie 

die eeg-Veredelung waren die anträge der 

netzbetreiber abzulehnen, da in diesen berei-

chen auch unter berücksichtigung von bereits 

ergangenen Festlegungen und den seitens der 

netzbetreiber vorgelegten freiwilligen selbst-

verpflichtungen derzeit noch Möglichkeiten 

zur Kostenbeeinflussung bestehen, die über das 

vom Verordnungsgeber geforderte Maß der 

geringfügigkeit hinausgehen.  

Vorgaben der Bundesnetzagentur zur 

Ermittlung und Beschaffung von  

Verlustenergie

die bundesnetzagentur hat im berichtszeit-

raum eine Festlegung zum Verfahren für die  

bestimmung der physikalisch bedingten netz-

verluste sowie der beschaffung von Verlust-

energie erlassen. sie richtet sich an alle betreiber 

von elektrizitätsversorgungsnetzen mit mehr 

als 100.000 unmittelbar oder mittelbar ange-

schlossenen Kunden. die Vorgaben sollen 

sicherstellen, dass die für den ausgleich von 

netzverlusten benötigten energiemengen  

gemäß § 10 stromnetzzugangsverordnung 

(stromnzV) in marktorientierten, transparenten 

und diskriminierungsfreien Verfahren beschafft 

werden. ziel der Festlegung ist, mit den gesetzten 

rahmenbedingungen die vollständige Markt-

integration der beschaffung von Verlust energie 

zu fördern und die noch bestehenden intrans-

parenzen und ineffizienzen abzubauen. 

das Kernelement der Festlegung ist die auf-

teilung des beschaffungsvorgangs in eine 

Komponente für langfristig prognostizierbare 

Verlustenergie sowie eine Kurzfristkomponente. 

die der langfristkomponente zugeordnete 

energie ist mittels eines ausschreibungsver-

fahrens zu beschaffen, die deckung der Kurz-

fristkomponente hat durch einen dienstleister 

zu erfolgen, der seinerseits durch die netz-

betreiber mittels ausschreibung zu bestimmen 

ist. alternativ besteht die Möglichkeit der eigen-

händigen beschaffung über einen börslich 

organisierten handelsplatz.  

Vorbereitungen zur Ausgestaltung des 

Qualitätselements und Beobachtung der 

Versorgungsqualität 

die aregV sieht gemäß §§ 18 bis 21 die einfüh-

rung einer Qualitätsregulierung vor. diese kann 

nach § 19 abs. 2 aregV für den elektrizitäts-

bereich bereits zur oder im laufe der ersten 

regulierungs periode eingeführt werden, sofern 

hierfür hinreichend belastbare datenreihen 

vorliegen. demgegenüber soll die Qualitäts-

regulierung für den gasbereich auf der basis von 

hinreichend belastbaren datenreihen erst zur 

oder im laufe der zweiten regulierungsperiode 

beginnen. 

die Qualitätsregulierung soll dem im rahmen 

der anreizregulierung bestehenden risiko  

vorbeugen, dass die netzbetreiber die vorge-

schriebenen erlösabsenkungen realisieren, 

indem sie erforderliche investitionen in ihre 

netze unterlassen und mittelfristig eine  

Verschlechterung der Versorgungsqualität in 

Kauf nehmen. zur Konzeptentwicklung der 

ausgestaltung und umsetzung des Qualitäts-

elements hat die bundesnetzagentur vor, im 

jahr 2009 beratungs projekte für einzelne 

themengebiete der Qualitätsregulierung zu 

vergeben.
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die bundesnetzagentur beobachtet die  

entwicklung der Versorgungsqualität im 

rahmen der Meldepflichten bei Versorgungs-

störungen gemäß § 52 enWg. so hat die 

bundes netzagentur auch 2008 daten über 

Versorgungsunterbrechungen im elektrizitäts-

versorgungsnetz für das jahr 2007 erhoben. die 

daten von 825 netzbetreibern wurden ausge-

wertet und ergaben, dass ein letztverbraucher 

im durchschnitt 19,25 Minuten ohne elektrische 

Versorgung war. im berichtsjahr 2006 lag dieser 

Wert noch bei 21,53 Minuten. damit befindet 

sich deutschland bei der Versorgungsqualität 

weiterhin an der spitze der europäischen länder.  

der Wert von 19,25 Minuten enthält keine  

unterbrechungen, die auf „höhere gewalt“ 

zurückzuführen sind. diese sind nicht beein-

flussbar und werden aus diesem grund von den 

netzbetreibern nicht berücksichtigt. allerdings 

war für das jahr 2007 ein starker anstieg der 

unterbrechungen zu verzeichnen, die nach  

angaben der netzbetreiber auf „höhere gewalt“  

zurückzuführen sind. ein grund hierfür war 

insbesondere der orkan „Kyrill“ im januar 2007.  

Würde diese art von ausfällen berücksichtigt, 

so ergäbe sich eine durchschnittliche unter-

brechung von ca. 35,67 Minuten je letzt ver-

braucher.  

Vorbereitungen zur Ausgestaltung des 

Erweiterungsfaktors 

die bundesnetzagentur bereitet die anwendung 

des erweiterungsfaktors (§ 11 aregV) vor, damit 

Kostensteigerungen der netzbetreiber auf 

grund einer nachhaltigen änderung der  

Versorgungsaufgabe während einer regulie-

rungsperiode entsprechend berücksichtigt 

werden. dabei ist insbesondere von bedeutung, 

dass die Kosten der integration von dezentralen 

erzeugungsanlagen im erweiterungsfaktor 

ausreichend abgebildet werden.

Investitionsbudgets

bei der bundesnetzagentur sind bis zum 30. juni  

2008 ca. 300 anträge auf genehmigung eines 

investitionsbudgets eingegangen. das bean-

tragte gesamtvolumen beträgt ca. 9 Mrd. euro, 

wovon 7,3 Mrd. euro den ünb, 800 Mio. euro 

den Fnb, 900 Mio. euro den Vnb strom und 

etwa 50 Mio. euro den Vnb gas zuzuordnen 

sind. die netzbetreiber stellten ihre anträge auf 

basis der im ersten halbjahr jeweils für strom 

und gas veröffentlichten leitfäden. die leitfäden 

enthalten wesentliche aspekte zur Vorgehens-

weise der bundesnetzagentur und zu den 

anforderungen an die antragstellung. nach 

antragseingang hat die bundesnetzagentur  

begonnen, an die netzbetreiber nachforde-

rungen zu den anträgen zu versenden. nachdem  

die ersten Vollständigkeitsprüfungen abge-

schlossen und die antworten der netzbetreiber  

eingegangen waren, konnte die bundesnetz-

agentur im dezember 2008 die ersten 

anhörungs schreiben versenden. 

NETZZUGANG STROm

Netzzustands- und Netzausbauberichte 

zum 1. Februar 2008 haben die ünb zum zweiten 

Mal die netzzustands- und netzausbauberichte 

gemäß § 12 abs. 3a enWg vorgelegt. dabei 

wurden die inhaltlichen anforderungen der 

bundesnetzagentur weitestgehend umgesetzt. 

u. a. enthalten die berichte die geplanten 

netzausbaumaßnahmen, innerhalb von Fünf-

jahres-Perioden, bis zum jahr 2027. 

Weiterhin haben die ünb auch 2008 auf basis 

von Quartalsberichten über den umsetzungs-

stand ihrer – insbesondere bis zum jahr 2012 –  

geplanten netzausbauvorhaben berichtet. 

innerhalb dieses zeitraums sind insgesamt 133 

ausbaumaßnahmen vorgesehen, darunter 
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auch 16 Maßnahmen zur anbindung von  

offshore-Windparks. davon unterliegen nach 

angaben der ünb zum ende des vierten Quar-

tals insgesamt ca. 35 ausbaumaßnahmen 

Verzögerungen oder einem verschobenen 

zeitrahmen. als wesentliche gründe für die 

Verzögerungen bei der umsetzung der Projekte 

werden vor allem langwierige behördliche 

genehmigungsverfahren aufgrund des Wider-

stands der lokalen bevölkerung und der z. t. 

notwendigen änderungen in den behördlichen 

genehmigungsverfahren (beispielsweise 

bedingt durch das niedersächsische erdkabel-

gesetz), aber auch lieferengpässe bei anlagen-

herstellern, bestehende unsicherheiten bei 

offshore-Projekten und technische gründe 

genannt. 

die bundesnetzagentur sieht in den zahlreichen 

verzögerten ausbaumaßnahmen einen wesent-

lichen grund für den für das jahr 2007 beobach-

teten „investitionsstau“ im bereich der netz-

infrastruktur der ünb.

gemäß § 14 abs. 1 i. V. m. § 12 abs. 3a enWg  

haben betreiber von elektrizitätsverteilernetzen 

alle zwei jahre einen bericht über den netz-

zustand und die netzausbauplanung zu erstellen 

und diesen der regulierungsbehörde auf  

Verlangen vorzulegen. die bundesnetzagentur  

hat 2008 erstmals inhaltliche Vorgaben zur 

gestaltung dieser berichte erarbeitet und 

stichprobenartig ausgewählte netzbetreiber 

aufgefordert, diese berichte entsprechend den 

Vorgaben zum 1. august 2008 an die bundes-

netzagentur zur auswertung zu übermitteln. 

Netzanschluss von Offshore-Windanlagen 

die bundesnetzagentur hat im berichtsjahr 

2008 zu verschiedenen offshore-Windpark-

Projekten zahlreiche sehr intensive gespräche 

mit den beteiligten unternehmen geführt, 

damit die Projekte möglichst zügig realisiert 

werden können. bei zwei in der nordsee gelege-

nen offshore-Windparks wurde aufgrund der 

fortgeschrittenen entwicklungs- bzw. ausfüh-

rungsphasen mit dem bau der netzanschlüsse 

begonnen. bei der beurteilung des richtigen 

zeitpunkts, wann der ünb die investition und 

die damit verbundene bestellung von anlagen 

tätigt, war die bundesnetzagentur eingebunden. 

die netzanschlüsse weiterer in der nordsee  

geplanter offshore-Windparks sollen im laufe 

des jahres 2009 die ausführungsphase erreichen. 

Mit dem bau des netzanschlusses eines in der 

ostsee befindlichen Windparks soll ebenfalls 

in 2009 begonnen werden. auch hier ist die 

realisierung weiterer netzanschlüsse in naher 

zukunft zu erwarten.

market Coupling und Transparenzberichte 

an der deutsch-dänischen grenze wurde zum 

29. september 2008 ein Market coupling etab-

liert, das durch die european Market coupling 

company gmbh (eMcc) mit sitz in hamburg 

durchgeführt wird. Mit der Kopplung von 

Märkten wird bei der Preisfindung an den bör-

sen der beteiligten strommärkte die zwischen 

den Märkten zur Verfügung stehende übertra-

gungskapazität mit berücksichtigt.

allerdings traten abweichungen der berech-

nungen der lastflüsse und der Preise zu beiden 

seiten der grenze auf, die zu einem aussetzen 

des Market coupling am 8. oktober 2008 und 

einer rückkehr zur Vergabe der Kapazitäten 

durch explizite auktionen geführt haben. 
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derzeit wird seitens der Verantwortlichen und 

mit unterstützung der dänischen, deutschen 

und norwegischen regulierungsbehörden an 

der Klärung der aufgetretenen Probleme gear-

beitet. das eMcc hat eine Wiederaufnahme der 

Marktkopplung im 1. Quartal 2009 angekündigt.

in der region zentralwesteuropa (benelux-

staaten, deutschland, Frankreich) ist unter 

aktiver begleitung der bundesnetzagentur  

weiter an einer einführung von Market coupling 

gearbeitet worden. die ergebnisse der imple-

mentierungsstudie zur Marktkopplung, die von 

den Projektparteien in der jahresmitte vorge-

legt worden waren, haben jedoch deutlich 

gemacht, dass eine Marktkopplung, die sich auf 

eine lastflussbasierte Kapazitätsberechnung 

stützt, erst zum ende 2010 eingeführt werden 

kann. übergangsweise ist die einführung einer 

besser koordinierten, aber nicht lastfluss basierten 

Kapazitätsvergabe ab März 2010 vorgesehen. 

die Kapazitätsvergabe soll dabei nicht mehr 

rein bilateral zwischen den ünb einer grenze 

abgestimmt werden, sondern koordiniert zwi-

schen den ünb der region erfolgen. 

nach zustimmung durch die europäische  

Kommission gründeten die ünb der region 

zentralwesteuropa am 1. oktober 2008 die 

„capacity allocation service company for the 

central West-european electricity Market“ 

(casc-cWe). diese servicegesellschaft nimmt 

als zentrales auktionsbüro auf grundlage ein-

heitlicher systeme und regeln die implemen-

tierung und durchführung der jahres- und  

Monatsauktionen der transportkapazitäten an 

den grenzen der fünf länder vor. casc-cWe 

wird den grenzüberschreitenden stromhandel 

in zentralwesteuropa deutlich vereinfachen. 

die jahresauktion 2009 wurde bereits am 

28. november 2008 von casc-cWe durchgeführt.  

die bundesnetzagentur hat in zentraleuropa 

eine weitgehende harmonisierung der  

Veröffentlichungspflichten erreicht. nach den 

schon 2007 und anfang 2008 veröffentlichten 

transparenzberichten in den regionalen strom-

märkten nordeuropa (dänemark, norwegen, 

schweden, Finnland, deutschland), zentral-

westeuropa (beneluxstaaten, deutschland, 

Frankreich) und zentralosteuropa (deutsch-

land, Polen, tschechische republik, slowakei, 

ungarn, Österreich und slowenien) ist nun 

auch in zentralsüdeuropa (italien, Frankreich, 

schweiz, deutschland, Österreich, slowenien) 

ein transparenzbericht erarbeitet worden, der 

ende januar 2009 veröffentlicht wurde. diese 

vier berichte stimmen mit geringen abwei-

chungen aufgrund regionaler besonderheiten 

überein. die transparenzberichte bildeten 

auch die Vorlage für den transparenzbericht 

der region südwesteuropa (spanien, Portugal 

und Frankreich), an der die bundesnetzagentur 

nicht beteiligt ist. die bundesnetzagentur hat 

die umsetzung der transparenzberichte über-

wacht. Für die region nordeuropa wurde dazu 

ein bericht zum Monitoring der transparenz 

veröffentlicht.  

Internationales

die bundesnetzagentur ist gemäß § 56 enWg 

mit der Wahrnehmung der sich aus der Verord-

nung (eg) nr. 1228/2003 über die netzzugangs-

bedingungen für den grenzüberschreitenden 

stromhandel ergebenden Pflichten betraut. 

sie misst den regionalen initiativen strom und 

gas eine hohe bedeutung zu, da die regionale 

Marktintegration als wichtiger zwischenschritt 

auf dem Weg zum europäischen strom-binnen-

markt angesehen  wird.
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Entwicklung lastflussbasierter Kapazi-

tätsallokation in Zentralosteuropa 

das lastflussbasierte system der zuteilung der 

knappen übertragungskapazitäten an netz-

nutzer ist teil einer neuen netz-Philosophie. 

gegenüber dem heutigen system, das auf 

den bilateral zwischen den ünb einer grenze 

vereinbarten Kapazitätswerten basiert, bietet 

das lastflussbasierte allokationsmodell die 

Möglich keit, die physikalischen lastflüsse 

besser abzubilden. dies wird zu einem effizi-

enteren einsatz der vorhandenen Kapazitä-

ten führen und den ünb die systemführung 

erleichtern. 

zur bewältigung dieser komplexen aufgabe 

haben die ünb in der region zentralosteuropa 

ende 2007 einen externen gutachter beauf-

tragt, der sie bei diesem Projekt begleiten soll. 

Mit dem start des lastflussbasierten allokations-

modells für die region zentralosteuropa ist in 

der zweiten hälfte des jahres 2009 zu rechnen.  

Financial Services Working Group 

die Financial services Working group (Fis) 

wurde im november 2007 gegründet. sie wird 

vom Vizepräsidenten der bundesnetzagentur 

geleitet und beschäftigt sich vor allem mit der 

schnittstelle zwischen Finanz- und energie-

märkten. in 2008 bestand ihre hauptaufgabe 

darin, gemeinsam mit dem committee of 

european securities regulators (cesr), dem 

ausschuss der europäischen Wertpapier-

regulierungsbehörden, Vorschläge zur Verbes-

serung der Marktintegrität beim handel mit 

strom und gas zu entwickeln. die europäische 

Kommission hatte die beiden gremien bis ende 

2008 um ein Votum gebeten, ob die aktuelle  

europäische Finanzmarktgesetzgebung 

(Market abuse directive [Mad] bzw. Markets 

in Financial instruments directive [MiFid]) 

ausreicht, um Marktmissbrauch im strom- und 

gashandel zu verhindern bzw. wirksam zu 

ahnden.

die regulierer haben festgestellt, dass die 

vorhandene Finanzmarktgesetzgebung nicht 

ausreicht, um Marktmissbrauch beim handel 

mit strom und gas zu verhindern. dies gilt für 

den spotmarkt, aber auch für große teile des 

derivatehandels. Wegen der unterschiedlichen 

gegebenheiten bei strom und gas empfehlen 

die regulierer eine sektorspezifische gesetz-

gebung, die die anforderungen an redlichkeit 

und transparenz aus der Finanzmarktgesetzge-

bung aufnimmt, gleichzeitig aber den spezifi-

schen besonderheiten der beiden energieträger 

rechnung trägt. aus sicht der regulierungs-

behörden müssen Maßnahmen zur sicherung 

der Marktintegrität auch auf Märkten wie dem 

für co2-emissionszertifikate sowie dem für Öl 

bzw. Kohle etabliert werden. diese bereiche 

haben einen unmittelbaren einfluss auf die 

Preise für strom und gas; schäden durch Markt-

missbrauch würden entsprechend durch-

schlagen.

Wesentliches element der ende 2008 vorgeleg-

ten stellungnahme ist die Forderung einer 

nachhaltigen Verbesserung der Markttrans-

parenz auf allen ebenen durch die schaffung 

eines „level Playing Fields“ mit europaweit 

einheitlichen regeln. sie sollen die attraktivität 

des handels stärken und die Marktteilnehmer 

in die lage versetzen, auf der basis ausgewählter 

daten rasche und fundierte Kauf- oder 

Verkaufs entscheidungen zu treffen. 

im jahr 2009 wird die Fis die von der european  

regulators group for electricity and gas (ergeg )  

und cesr vorgelegten Vorschläge zur Verbes-

serung der Marktintegrität beim handel mit 
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strom und gas weiterentwickeln. außerdem 

befasst sie sich mit der aufsicht über die strom- 

und gasbörsen sowie den Vor- und nachteilen 

europaweit einheitlicher zulassungsbedingun-

gen für den handel.

Electricity Working Group

die bundesnetzagentur engagiert sich auf  

internationaler ebene in verschiedenen gremien.  

ein wichtiges gremium ist die electricity Working  

group (eWg) der ergeg und die dazu gehörigen  

task Forces (tF). im rahmen der electricity  

network and Markets tF wurde in 2008 Vorarbeit  

für die elf network codes des dritten binnen-

marktrichtlinienpakets geleistet. so wurden u. a.  

„guidelines of good Practice for operational 

security“ erarbeitet, öffentlich konsultiert und 

ende des jahres 2008 auf der homepage von 

ergeg veröffentlicht. Weitere arbeitsschwer-

punkte waren die regeln zur beschaffung von 

Verlustenergie und die erstellung von „guide-

lines of good Practice“ für den grenzüberschrei-

tenden regelenergieaustausch sowie den 

anschluss an die elektrizitätsnetze und den 

zugang zu diesen.

Netzanschluss von Kraftwerken 

im berichtsjahr 2008 hat die bundesnetz-

agentur bei vier Kraftwerksprojekten mit den 

anschlusspetenten und den netzbetreibern 

gespräche geführt, um einen geeigneten 

netzanschlusspunkt für die zu errichtenden 

Kraftwerke zu finden sowie eine angemessene 

Verteilung der Kosten herbeizuführen. Mit 

inkrafttreten der Kraftwerks-netzanschluss-

verordnung (KraftnaV) am 30. juni 2007 sind 

regelungen erlassen worden, erzeugungs-

anlagen mit einer Kapazität von mehr als 100 MW 

einen diskriminierungsfreien netzanschluss 

zu transparenten anschlussbedingungen zu 

ermöglichen. hierzu wurde erstmals im april 

2008 ein register mit allen erzeugungsanlagen 

in deutschland erstellt. das register selbst 

ist nur anschlussnehmern, energieaufsichts-

behörden und den regulierungsbehörden 

zugänglich.

aus dem register ergibt sich, dass es bis ende 

2008 in deutschland 42 Kraftwerksprojekte 

gab, die bereits eine netzanschlusszusage  

erhalten haben. im bereich der konventionellen 

erzeugung sind dies insbesondere in den 

nord regionen deutschlands geplante stein-

kohlekraftwerke mit einer gesamtleistung 

von ca. 20.000 MW. die standortwahl berück-

sichtigt hierbei preisgünstige und kurze trans-

portwege für den benötigten brennstoff sowie 

ein ausreichendes Kühlwasserangebot. des 

Weiteren haben Kraftwerksanlagen mit dem 

energieträger braunkohle mit ca. 3.600 MW  

gesamtleistung, erdgas mit ca. 6.800 MW, lauf-

wasserkraftwerke mit ca. 100 MW und speicher  

mit ca. 200 MW gesamtleistung sowie Kraft-

werksanlagen mit ca. 1.600 MW gesamtleistung,  

bei denen der eingesetzte energieträger noch 

nicht bekannt ist, eine netzanschlusszusage 

erhalten. 

zudem ergibt sich aus dem Kraftwerksan-

schlussregister, dass 65 Kraftwerksanschluss-

petenten ein netzanschlussbegehren an die 

jeweiligen netzbetreiber gerichtet haben, die 

entscheidung über eine netzanschlusszusage 

aber noch offen ist. bei den anschlussbegehren 

dominieren die offshore-Windparks mit ca. 

16.000 MW erzeugungskapazitäten. Weitere 

energieträger sind steinkohle mit ca. 1.100 MW 

und erdgas mit ca. 2.800 MW gesamtleistung 

sowie Kraftwerksanlagen mit ca. 9.000 MW 

erzeugungskapazität, bei denen der energie-

träger noch nicht bekannt ist.
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Werden netzanschlusszusagen und netzan-

schlussbegehren realisiert, könnte es in zu kunft 

einen zubau von insgesamt ca. 60.000 MW  

installierter elektrischer leistung geben. aller-

dings kann zum derzeitigen zeitpunkt weder 

bei den netzanschlussbegehren noch bei den 

netzanschlusszusagen tatsächlich eine aussage  

zur realisierungswahrscheinlichkeit dieser 

Kraftwerksprojekte getroffen werden.

Leitfaden Veröffentlichungspflichten 

die bundesnetzagentur hat im januar 2008 

einen „leitfaden zu den internet-Veröffentli-

chungspflichten der stromnetzbetreiber“  

herausgegeben. hierdurch soll eine vollständige 

und möglichst standardisierte Veröffentli-

chung relevanter daten erreicht werden, damit 

sich netznutzer, erzeuger, lieferanten oder 

auch letztverbraucher informieren und die 

verschiedenen stromnetzbetreiber miteinan-

der vergleichen können. der leitfaden wurde 

vor der Veröffentlichung durch die bundes-

netzagentur mit den relevanten Marktakteuren 

konsultiert, auf eine spätere anpassungsmög-

lichkeit wurde geachtet.

des Weiteren hat die bundesnetzagentur 2008 

die Prüfung der internet-Veröffentlichungs-

pflichten der stromnetzbetreiber, die in den 

zuständigkeitsbereich der bundesnetzagentur  

fallen, intensiv fortgesetzt. insgesamt ist dabei  

eine positive entwicklung hinsichtlich auffind-

barkeit, Vollständigkeit und standardisierter  

darstellung der Veröffentlichungen zu 

verzeich nen. bei einzelnen Veröffentlichungs-

pflichten sind jedoch nach wie vor defizite bei 

der umsetzung durch die stromnetzbetreiber 

vorhanden. die bundesnetzagentur steht hier-

zu im gespräch mit den netzbetreibern. 

Liberalisierung des Zähl- und messwesens 

Mit inkrafttreten der novellierung des enWg 

und der Messzugangsverordnung (MesszV) im 

herbst 2008 forderte die bundesnetzagentur 

verschiedene Verbände und einzelne Markt-

akteure u. a. dazu auf, entwürfe von rahmen-

verträgen für den Messstellenbetrieb bzw. die 

Messdienstleistung auszuarbeiten. bis Mitte 

dezember 2008 gingen viele, sehr unterschied-

liche Vertragsentwürfe ein. in Vorbereitung 

von förmlichen Festlegungsverfahren der 

zuständigen beschlusskammern wurden die 

Verbände Mitte dezember gebeten, bis März 

2009 verbandsübergreifend abgestimmte  

entwürfe vorzulegen, um so zu einer 

Verfahrens beschleunigung zu kommen. 

damit hat die bundesnetzagentur noch im  

berichtsjahr im dialog mit den Marktakteuren 

den grundstein dafür gelegt, dass sie im jahr 

2009 im sinne der MesszV den rahmen für einen 

marktgetriebenen Prozess zu einer flächen-

deckenden einführung intelligenter Messein-

richtungen setzen und von ihren Festlegungs-

kompetenzen nach § 13 MesszV gebrauch 

machen kann (siehe seite 224).

im Kontext der liberalisierung des Mess- und 

zählwesens ist die einführung von sog. smart- 

Metern, also der verstärkte einsatz von intelli-

genten zählern nebst Kommunikationsinfra-

struktur sowie von daraus abzuleitenden 

dienstleistungen, ein ziel. neben der suche 

nach einer möglichst kosteneffizienten lösung 

für die Verbraucher stellen die Prozesse daten-

speicherung, -verschlüsselung und -übertragung 

sowie der datenschutz wichtige themenfelder 

dar, für die sich die bundesnetzagentur national 

und international im sinne des Verbraucher-

schutzes einsetzen wird.
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Ausregelung von Leistungsungleich-

gewichten 

eine der hauptaufgaben der ünb ist der  

ausgleich der permanenten leistungsungleich-

gewichte zwischen erzeugung und Verbrauch. 

diese aufgabe wird derzeit durch den einsatz 

von regelenergie von jedem ünb in eigener  

Verantwortung für sein jeweiliges übertragungs-

netz wahrgenommen. die separate ausregelung 

der regelzonen kann in der Praxis zu einem 

entgegengerichteten einsatz von regelenergie 

– auch als gegeneinander-regeln bezeichnet – 

führen. die bundesnetzagentur hat am 15. juli 

2008 ein Festlegungsverfahren mit dem ziel 

eingeleitet, den eintritt einer solchen situation 

zu vermeiden, damit u. a. den bedarf an regel-

energie sowie die höhe der vorgehaltenen 

regelleistung und somit insgesamt die Kosten 

für regelenergie zu verringern. die derzeit 

diskutierten Konzepte wurden einer gutachter-

lichen überprüfung zugeführt. eine Fertigstel-

lung des gutachtens wird für das Frühjahr 2009 

angestrebt.  

Parallel zu den untersuchungen im o. g. Fest-

legungsverfahren hat die bundesnetzagentur 

2008 auch die höhe der von den ünb vorgehal-

tenen regelleistung bei separater ausregelung 

– also ohne Vermeidung des gegeneinander-

regelns – gutachterlich überprüfen lassen. die 

untersuchung zur höhe der vorzuhaltenden 

regelleistung komplettiert die in den jahren 

2006 und 2007 von der bundesnetzagentur 

getroffenen Festlegungen zur beschaffung der 

regelleistung. die untersuchung hat ergeben, 

dass bei gleicher systemsicherheit die regel-

leistung gegenüber dem bisherigen status quo 

insgesamt um etwa 400 MW reduziert werden  

kann. dadurch ergibt sich ein jährliches  

einsparpotential in höhe eines zweistelligen 

Millionenbetrages. die nicht mehr benötigte 

regelleistung, die der größe eines mittleren 

Kraftwerkes entspricht, stünde zudem dem 

freien stromhandel zur Verfügung.  

maßnahmen der Bundesnetzagentur zur 

besseren Umsetzung des Lieferanten-

wechsels Strom 

im berichtsjahr 2008 deuteten zahlreiche  

Verbraucherbeschwerden und eingaben von 

lieferantenseite darauf hin, dass die Vorgaben 

der bundesnetzagentur zur durchführung des 

automatisierten lieferantenwechsels im elek-

trizitätsbereich noch immer nicht vollständig 

oder fehlerhaft durch die unternehmen  

umgesetzt worden sind. in der Folge sah sich 

die behörde veranlasst, gegen insgesamt 42 

elektrizitätsverteilernetzbetreiber zwangs-

gelder von im einzelfall bis zu 100.000 euro 

anzudrohen, sollten die festgestellten Mängel 

nicht innerhalb vorgegebener Fristen abgestellt 

werden.

jüngste auswertungen der behörde über die 

zahl eingegangener Verbraucherbeschwerden 

bestätigen den erfolg dieser Maßnahmen. da-

nach haben sich die Meldungen über fehlge-

schlagene oder erheblich verzögerte lieferan-

tenwechsel im strombereich deutlich reduziert. 

die behörde unterstützt diese entwicklung 

nachhaltig durch eine intensivierte Kommuni-

kation mit betroffenen unternehmen und mit 

den Verbänden, um auf diese Weise frühzeitig 

technische oder organisatorische Probleme im 

Markt zu erkennen und bei deren lösung hilfe-

stellungen zu geben.  
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NETZZUGANG GAS

Neue Regelungen zur Bilanzierung  

(GABi Gas)

die rechtssichere ausgestaltung eines effizien-

ten bilanzierungssystems war 2008 ein schwer-

punkt der arbeit der bundesnetzagentur. die 

bis dahin für die bilanzierung angewendeten 

regelungen waren nach ansicht aller Markt-

beteiligten verbesserungs- und konkretisie-

rungsbedürftig und boten in vielen bereichen 

nicht die erforderliche rechtssicherheit.  

unsicherheit löste dabei u. a. auch die in der 

Kooperationsvereinbarung vorgesehene  

anwendung des sog. basisbilanzausgleichs-

faktors (bba-Faktor) aus. der bba-Faktor hatte 

in dem alten bilanzierungssystem erhebliche 

auswirkungen auf den umfang der toleranz-

mengen, die den transportkunden bei der 

bilanzierung eingeräumt wurden. er wurde 

im jahr 2008 von einigen transportkunden im 

rahmen eines besonderen Missbrauchsver-

fahrens als missbräuchlich gerügt.

Mit einer Festlegung hat die bundesnetzagentur 

im Mai 2008 die bilanzierung im gasbereich 

umfassend neu geregelt. seit beginn des neuen 

gaswirtschaftsjahrs am 1. oktober 2008 gelten 

neue bedingungen für bilanzkreisverträge im 

gassektor. bisher wurden die bilanzabweichun-

gen in allen Marktgebieten stündlich abgerech-

net. diese kurze bilanzierungsperiode stellte 

ein wesentliches hindernis für Wettbewerbs-

fortschritte im gasmarkt dar, da stündliche 

Flexibilitätsprodukte am Markt nicht verfügbar 

und über- und unterspeisungen zu verzeichnen 

waren. insbesondere neue händler konnten 

keine speicher buchen, um flexibel auf stündli-

che lastschwankungen ihrer Kunden reagieren 

zu können, da speicher häufig ausgebucht 

sind. zudem wurde von händlern beklagt, 

dass die ausgleichsenergiepreise in den Markt-

gebieten zu hoch sind. schließlich stellten die 

unterschiedlichen regeln in den einzelnen 

Markt gebieten eine erhebliche erschwernis für 

bundesweit tätige händler dar.

das seit 1. oktober 2008 geltende „grund modell 

der ausgleichsleistungs- und bilanzierungs-

regeln im gassektor“ (gabi gas) behebt diese 

Mängel vor allem durch die einführung der 

tagesbilanzierung. Für alle bilanzkreisverant-

wortlichen gilt damit eine deutlich längere 

bilanzierungsperiode, maßgeblich ist der 

gastag von 6 bis 6 uhr. der bilanzkreisverant-

wortliche hat sicherzustellen, dass sich ein- und 

ausspeisungen am ende des tages decken. ist 

dies nicht der Fall, kommt ausgleichsenergie 

zum einsatz, die durch den bilanzkreisnetz-

betreiber abgerechnet wird. die basis für die 

berechnung der ausgleichsenergieentgelte 

bilden referenzpreise für einkauf und Verkauf 

von gas an liquiden handelsmärkten (derzeit 

titel transfer Facility [ttF], national balancing 

Point [nbP], zeebrugge, e.on gastransport 

Virtueller handelspunkt h-gas [egt VP]). die 

entgelte werden nach einem zwei-Preis-Modell 

gebildet, wonach für überspeisungen tendenziell 

niedrigere Vergütungen und für unterspei-

sungen tendenziell höhere entgelte anfallen.

zur sicherstellung der netzintegrität und zur 

Vermeidung von Missbräuchen gilt flankierend 

zur tagesbilanzierung ein stündliches anreiz-

system. ohne dieses anreizsystem könnten 

z. b. händler ihre gesamten gasmengen nur 

innerhalb einer stunde einspeisen, die aus-

speisung aber über den ganzen tag verteilen. 

Würden alle händler sich so verhalten, könnte 

die sicherheit der gasversorgungsnetze nicht 

mehr gewährleistet werden. Für stündliche 

abweichungen ist ein strukturierungsbeitrag 
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zu zahlen. da für die belieferung der meisten 

letztverbraucher sog. tagesbänder (d. h. 24 

gleiche stundenwerte) in die bilanz eingestellt 

werden, treten stündliche abweichungen in 

diesen Fällen regelmäßig nicht auf. da auf den 

gashandelsplätzen tagesbänder gängig sind, 

ist mit einer weiteren belebung des Wettbe-

werbs auf diesen handelsplätzen zu rechnen.

ein umlagekonto für regel- und ausgleichs-

energie wird vom bilanzkreisnetzbetreiber 

geführt. es dient dazu, die entstehenden Kosten 

für und erlöse aus regel- und ausgleichs-

energie zu verrechnen. Kosten entstehen dem 

bilanzkreisnetzbetreiber z. b. durch die beschaf-

fung von gasmengen, die er für den physischen 

ausgleich innerhalb der netze (regelenergie) 

einsetzen muss. durch regelenergie können 

auch erlöse generiert werden, z. b. wenn der 

bilanzkreisnetzbetreiber die zu viel im netz  

enthaltenen gasmengen auf den handelsplätzen 

verkaufen muss. das umlagekonto stellt sicher, 

dass das regel- und ausgleichsenergiesystem 

für den bilanzkreisnetzbetreiber ergebnis-

neutral ist, d. h., der bilanzkreisnetzbetreiber 

soll weder gewinne mit dem system erwirt-

schaften können noch defizite selbst tragen 

müssen. sollte ein defizit erwartet werden, wird 

dieses als regelenergieumlage den bilanzkreis-

verantwortlichen in rechnung gestellt, die 

letztverbraucher mit tagesband beliefern. 

die umsetzung von gabi gas ist für alle betei-

ligten anspruchsvoll. sie wird nur dann gelingen, 

wenn die netzbetreiber ihre Kooperations-

pflichten ernst nehmen und die benötigten 

datenmeldungen rasch und fehlerfrei erfolgen. 

die bundesnetzagentur begleitet die netzbe-

treiber aktiv bei der umsetzung der Festlegung 

und veröffentlicht entsprechende hinweise im 

internet.

Gasmarktgebiete 

die reduzierung der gasmarktgebiete in 

deutschland hat weitere Fortschritte gemacht. 

das ziel, die gasmarktgebiete auf weniger als 

zehn zu reduzieren, haben die netzbetreiber 

allerdings nicht erreicht. zum 1. oktober 2008 

bestanden noch zwölf Marktgebiete, sieben 

Marktgebiete in h-gas- und fünf in l-gas- 

gebieten. damit sind die gasnetzbetreiber 

einem grundanliegen des energiewirtschafts-

gesetzes (§ 20 abs. 1b enWg) nach möglichst 

wenigen Marktgebieten nicht in dem erforder-

lichen Maße gefolgt. 

die bundesnetzagentur hat der Forderung 

nach einer reduzierung der Marktgebiete stets 

nachdruck verliehen, um die liquidität auf den 

gasmärkten zu erhöhen, die abwicklung von 

gastransporten zu erleichtern sowie den  

umgang mit regel- und ausgleichsenergie  

effizienter zu gestalten. um eine weitere 

reduzierung zu erreichen, hat die bundesnetz-

agentur im august 2008 gegen fünf gasnetz-

betreiber ein Missbrauchsverfahren eingeleitet. 

dieses war notwendig geworden, nachdem die 

unternehmen ihre zusagen widerrufen hatten, 

ihre bisher gesonderten fünf l-gas-Marktgebiete 

bis oktober 2008 zu zwei Marktgebieten zusam-

menzulegen. das förmliche Verfahren wird im 

jahr 2009 abgeschlossen werden. 

die zusammenarbeit zwischen der e.on 

gas transport und der bayernets im neuen 

h-gas-Marktgebiet netconnect germany zum 

1. oktober 2008 belegt, dass unternehmens-

übergreifende Kooperationen zur Vereinfa-

chung der gastransporte möglich und in einem 

überschaubaren zeitraum umgesetzt werden 

können. die bundesnetzagentur erwartet von 

den netzbetreibern weitere reduzierungen bei 

den h-gas-Marktgebieten.
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Umsetzung GeLi Gas

im jahr 2008 hatten die Marktbeteiligten die 

Vorgaben der Festlegung der bundesnetzagen-

tur zur einführung bundesweit einheitlicher 

Prozesse für den lieferantenwechsel im gas-

sektor (geli gas) umzusetzen. die entscheidung 

vom 20. august 2007 sieht rechtsverbindliche 

abläufe vor, die im Falle eines Wechsels des 

gaslieferanten zu vollziehen sind. des Weiteren 

regelt sie den austausch der erforderlichen 

informationen. zur durchführung dieses  

datenaustauschs sieht die Festlegung ein 

weitestgehend automatisiertes Verfahren 

sowie ein einheitliches elektronisches Format 

und einheitliche nachrichtentypen vor. Für 

die implementierung des systems wurde den 

betroffenen eine Frist bis zum 1. august 2008 

eingeräumt.

Während der umsetzungsfrist hatten die netz-

betreiber zunächst die Voraussetzungen für 

den standardisierten und automatisierten elek-

tronischen datenaustausch zu schaffen. hierfür 

entwickelten der bundesverband der energie- 

und Wasserwirtschaft e. V. (bdeW) und die deut-

sche Vereinigung des gas- und Wasser faches 

e. V. (dVgW) in zusammenarbeit mit weiteren 

Marktbeteiligten die für die abwicklung der 

lieferantenwechsel erforderlichen sieben 

nachrichtentypen. diese wurden am 1. april 

2008 veröffentlicht und bildeten die grundlage 

für die anpassung der it-systeme. im august 

2008 führten die Verbände die für die lieferan-

tenwechselprozesse im strom- und im gassektor 

verwendeten datenformate zusammen und 

entwarfen eine einheitliche Fassung der sieben 

nachrichtentypen. diese werden nach abschluss  

der Konsultation ab dem 1. april 2009 für alle 

Marktbeteiligten verbindlich sein.

die netzbetreiber, die mit der umsetzung der 

Festlegung in rückstand geraten waren,  

wurden angehört und aufgefordert, regelmäßig 

über den Fortgang ihrer umsetzungsarbeiten 

zu berichten. in zwei Fällen stellte die bundes-

netzagentur so erhebliche umsetzungsdefizite 

fest, dass sie den unternehmen die Verhängung 

eines zwangsgeldes androhte. bei einem 

unternehmen musste dieses zwangsgeld im 

dezember 2008 schließlich förmlich festgesetzt 

werden. die übrigen unternehmen konnten 

dagegen bis zum jahresende 2008 eine vollstän-

dige umsetzung der geli gas mitteilen.  

„Drei-minus-Regel“

nach art. 6 abs. 5 der Verordnung (eg) 

nr. 1775/2005 über die bedingungen für den 

zugang zu den erdgasfernleitungen (Fern-

leitungsVo) kann ein Fnb die zuständige 

behörde um die genehmigung zur einschrän-

kung der Veröffentlichung für ein- und aus-

speisepunkte seines netzes ersuchen, wenn er 

der ansicht ist, aus gründen der Vertraulichkeit 

zur Veröffentlichung aller erforderlichen daten 

für die betreffenden Punkte nicht berechtigt zu 

sein. eine solche genehmigung kann nur erteilt 

werden, wenn weniger als drei netznutzer  

Kapazität an demselben Punkt kontrahiert  

haben („drei-Minus-regel“). 

bei der bundesnetzagentur sind insgesamt 

zehn anträge auf einschränkung der Veröffent-

lichung gemäß art. 6 abs. 5 FernleitungsVo ein-

gegangen, von denen einer zurückgenommen 

worden ist. alle anträge wurden im sommer 

2008 abschließend beschieden, alle beschlüsse 

haben bestandskraft erlangt. 

die Fnb hatten für insgesamt 216 Punkte die 

einschränkung der Veröffentlichung von 

informationen über Kapazitäten (maximal 
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technische, gebuchte und freie Kapazität), 

druckanforderungen, historische monatliche 

höchst- und Mindestauslastungsraten und/

oder jährliche durchschnittliche lastflüsse 

beantragt. die entscheidungen folgten den im 

dezember 2007 von der bundesnetzagentur 

veröffentlichten entscheidungsgrundsätzen zu 

anträgen nach art. 6 FernleitungsVo. danach 

kommt eine genehmigung nur in betracht, 

wenn das geheimhaltungsinteresse des bzw. 

der transportkunden an dem betroffenen 

Punkt das interesse der allgemeinheit an der 

Veröffentlichung überwiegt. die bundesnetz-

agentur hat nach diesem strengen Maßstab nur 

für 85 der beantragten Punkte eine einschrän-

kung der Veröffentlichung genehmigt. Von der 

Veröffentlichung ausgenommen sind nur infor-

mationen über die maximal technische und 

gebuchte Kapazität und über jährliche durch-

schnittliche lastflüsse, während eine Vielzahl 

anderer gaswirtschaftlicher informationen 

weiterhin zu publizieren ist. die genehmigun-

gen beziehen sich überwiegend auf ausspeise-

punkte zu letztverbrauchern, an denen das 

Vertraulichkeitsinteresse der transportkunden 

besonders hoch und das transparenzbedürfnis 

geringer ist. alle genehmigungen sind maxi-

mal bis zum 30. september 2009 befristet. Für 

19 Punkte ist die genehmigung jedoch schon 

früher entfallen, da die anzahl der netznutzer 

an diesen Punkten in der zwischenzeit auf drei 

oder mehr netznutzer angestiegen ist.

die im dezember 2007 veröffentlichten und 

konsultierten entscheidungsgrundsätze haben 

sich damit auch in den einzelentscheidungen 

bewährt. durch die beschlüsse der bundesnetz-

agentur wird ein hohes Maß an rechtsklarheit 

hinsichtlich der Veröffentlichungspflichten 

für einzelne Punkte geschaffen. dies wird in 

naher zukunft zu einer deutlichen inhaltlichen 

Verbesserung der Veröffentlichungen, zu mehr 

disziplin bei den Veröffentlichungen und damit 

zu einer höheren transparenz im gasmarkt 

führen. die bundesnetzagentur hat durch ihre 

beschlüsse zudem auf europäischer ebene eine 

Vorreiterrolle übernommen, indem sie als erste 

regulierungsbehörde über anträge gemäß 

art. 6 abs. 5 FernleitungsVo entschieden hat.  

Neue Infrastrukturen 

nach der ausnahmeregelung des § 28a enWg 

(neue infrastrukturen) kann für Verbindungs-

leitungen zwischen deutschland und anderen 

staaten, lng- oder speicheranlagen sowie für 

bestimmte Kapazitätsaufstockungen vorhande-

ner infrastrukturen befristet eine Freistellung 

von der zugangs- und entgeltregulierung 

gewährt werden. Voraussetzung ist, dass die 

gesetzlichen, vom antragsteller nachzuweisen-

den anforderungen erfüllt sind. neben einer 

Verbesserung des Wettbewerbs und der  

Versorgungssicherheit verlangt das enWg 

u. a. ein so hohes investitionsrisiko, dass die 

investi tion ohne ausnahmegenehmigung nicht 

getätigt würde. 

im sommer 2008 sind bei der bundesnetz-

agentur zwei anträge gemäß § 28a enWg 

eingereicht worden. beide betreffen neue 

leitungsprojekte zur landseitigen Fortführung 

der geplanten ostseepipeline (nord stream) ab 

greifswald. hierzu fand am 20. november 2008 

eine öffentliche mündliche Verhandlung statt, 

in der die tatsächlichen und rechtlichen grund-

lagen für eine mögliche ausnahme umfassend 

erörtert wurden. in der europäischen regulie-

rungspraxis sind bereits verschiedentlich  

leitungsprojekte längerfristig (teilweise partiell) 

von der regulierung freigestellt worden. dies 

betrifft unterseeische leitungen zwischen  

großbritannien und den niederlanden (bbl) und 



169

zwischen griechenland und italien (Poseidon). 

zudem ist für ein teilstück der nabucco-Pipeline 

von der österreichischen regulierungs behörde 

eine ausnahme erteilt worden.

die bundesnetzagentur hat zu beginn des jahres 

2009 über die anträge entschieden. danach ist 

die gasfernleitung oPal für den zeitraum von 

22 jahren ab inbetriebnahme weitestgehend 

von der netzzugangs- und entgeltregulierung 

ausgenommen. den von der oPal nel trans-

port gmbh und der e.on ruhrgas nord stream 

anbindungsleitungsgesellschaft mbh für die 

gasleitungsprojekte oPal und nel eingereich-

ten anträgen auf Freistellung von der regulie-

rung wurde damit für die oPal mit ergänzenden 

auflagen überwiegend stattgegeben. Für die 

nel wurden die anträge abgelehnt. 

Kooperationsvereinbarung

nach § 20 abs. 1b enWg unterliegen die betrei-

ber von gasversorgungsnetzen weitgehenden 

Kooperationsverpflichtungen, um den netzzu-

gang im rahmen des sog. zweivertragsmodells 

zu organisieren. hiermit soll der netzzugang 

für die gashändler einfach und effizient abge-

wickelt werden. zur konkreten ausgestaltung 

haben die netzbetreiber mit der Kooperations-

vereinbarung einen multi lateralen Vertrag 

miteinander geschlossen, der die einzelheiten 

regelt und standardisierte bedingungen für 

den netzzugang enthält. Für die regelmäßige 

anpassung der Kooperationsvereinbarung an 

geänderte rechtliche rahmen bedingungen 

sind der bdeW, der Verband kommunaler  

unternehmen e. V. (VKu) und der europäische 

Verband der unabhängigen strom- und gas-

verteilerunternehmen (geode) verantwortlich.  

Mit einer neufassung vom 29. juli 2008 wurde  

der Vertragstext gegenüber der ersten Fassung 

aus dem jahr 2006 zum zweiten Mal über arbeitet.  

diese Fassung der Kooperationsvereinbarung 

stellt die verbindliche vertragliche grundlage 

für die ausgestaltung der Kooperationspflichten 

der netzbetreiber dar.

eine grundlegende überarbeitung der Koope-

rationsvereinbarung war vor allem erforderlich 

geworden, um die seit april 2008 geltenden 

verordnungsrechtlichen Vorgaben für die 

einspeisung von biogas einzuarbeiten. darüber 

hinaus mussten die bisherigen regelungen an 

die Festlegung der bundesnetzagentur zum 

bilanzausgleich vom 28. Mai 2008 angepasst 

werden. hinzu kam eine Vielzahl von detail-

änderungen, mit denen die Kooperationsver-

einbarung inhaltlich weiterentwickelt oder 

redaktionell angepasst wurde. 

ungeachtet dessen, dass die inhaltliche Verant-

wortung für die änderung der Kooperations-

vereinbarung den netzbetreibern obliegt, hat 

die bundesnetzagentur den vorangehenden 

diskussionsprozess aktiv begleitet. dieses  

Vorgehen hatte sich bereits im Vorjahr bewährt, 

um Konflikte mit den rechtlichen Vorgaben 

und regulatorischen zielvorstellungen möglichst 

frühzeitig zu erkennen und zu bereinigen. zu 

diesem zweck legten bdeW, VKu und geode 

der bundesnetzagentur am 24. juni 2008 einen 

entwurf der änderungsfassung vor. um ein 

rechtzeitiges inkrafttreten und praktisches 

Wirksamwerden zum neuen gaswirtschafts-

jahr zu ermöglichen, wurde dieser entwurf  

unter hohem zeitdruck geprüft und ausgewertet. 

am 11. juli 2008 fand bei der bundesnetzagen-

tur ein gespräch mit den Verbandsvertretern 

der netzbetreiber statt, in dem wesentliche 

Kritikpunkte erörtert wurden. Weitere  

anmerkungen teilte die bundesnetzagentur 

den Verbänden schriftlich mit. die Kritik fo-

kussierte sich dabei auf solche regelungen des 
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entwurfs, die aus sicht der bundesnetzagentur 

im Widerspruch zum neu festgelegten bilanzie-

rungsregime standen. 

die in Kraft getretene änderungsfassung vom 

29. juli 2008 berücksichtigt diese anmerkun-

gen weitestgehend. eine erneute Konsultation 

des überarbeiteten entwurfs war allerdings 

nicht möglich, da es den Verbänden erst kurz 

vor der Verabschiedung der endgültigen Version 

möglich war, der bundesnetzagentur eine 

überarbeitete Fassung zu übermitteln. auch 

hierbei machte sich der zeitdruck, unter dem 

alle beteiligten standen, bemerkbar. obgleich 

damit nicht völlig auszuschließen ist, dass 

einzelne regelungen der Kooperationsverein-

barung in weiteren anpassungsschritten auf 

den Prüfstand gestellt werden müssen, hat sich 

die zusammenarbeit der bundesnetzagentur 

mit den netzbetreiberverbänden in diesem 

Prozess erneut bewährt.  

Transportkapazitäten 

in den deutschen und europäischen gasnetzen 

ist an vielen stellen ein Mangel an buchbaren 

transportkapazitäten zu verzeichnen. offen-

sichtlich sind die bestehenden bewirtschaftungs-

verfahren derzeit nicht geeignet, die problema-

tische situation zu entschärfen. Vor diesem 

hintergrund hat sich die bundesnetzagentur in 

einer arbeitsgruppe der ergeg engagiert, die 

den auftrag hatte, leitlinien für die Kapazitäts-

bewirtschaftung und das engpassmanagement 

in den europäischen gasnetzen zu erarbeiten. 

gestützt auf die ergebnisse einer umfrage unter 

den europäischen regulierungsbehörden 

zu den angewendeten Methoden wurde ein 

regelungsvorschlag erarbeitet. das ziel besteht 

darin, die nutzung der bestehenden infrastruk-

tur zu verbessern, den zugang zu langfristigen 

Kapazitäten zu erleichtern und kurzfristige 

gashandelsgeschäfte zu ermöglichen. die gas-

netze sollen optimal genutzt werden, so dass sie 

die entwicklung des gaswettbewerbs fördern. 

Möglichkeiten strategischer buchungen sollen 

abgebaut werden. 

Parallel dazu hat die bundesnetzagentur über-

legungen angestellt, im rahmen des geltenden 

rechts Verbesserungen im bereich der Kapazi-

tätsallokation und des engpassmanagements 

im deutschen gasnetz herbeizuführen, um 

insbesondere engpässe an den Marktgebiets-

grenzen zu reduzieren. im jahr 2008 wurden 

die grundfragen, die möglichen Konzepte und 

ansatzpunkte diskutiert.  

überwachung der Veröffentlichungs-

pflichten 

die bundesnetzagentur konnte deutliche  

Verbesserungen des umsetzungsstandes der 

Veröffentlichungspflichten sowohl im Vertei-

ler- als auch im Fernleitungsnetz erwirken. im 

Fokus lagen die Veröffentlichungspflichten 

aus der europäischen Verordnung (eg) 

nr. 1775/2005 über die bedingungen für den 

zugang zu den erdgasfernleitungsnetzen sowie 

die aus dem enWg und den nachgelagerten 

Verordnungen gasneV und gasnzV. auch die 

Veröffentlichung der nach der niederdruckan-

schlussverordnung (ndaV) geforderten daten, 

die explizit auf den internetseiten der netz-

betreiber zu erfolgen hat, wurde geprüft.

im gasverteilernetzbereich wurden die internet-

seiten all jener netzbetreiber, die originär und 

im Wege der organleihe der regulierung der 

bundesnetzagentur unterliegen, gezielt  

daraufhin untersucht, inwieweit die informati-

onen, die für die sicherstellung eines wirksamen 

und unverfälschten Wettbewerbs unerlässlich 

sind, auffindbar sind. Wurden hierbei Mängel 
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festgestellt, so wurde das betreffende unter-

nehmen zeitnah aufgefordert, diese defizite zu 

beheben. 

im gasfernleitungsbereich hat die bundesnetz-

agentur 2008 ausgehend von einem uneinheit-

lichen umsetzungsstand mit ausgewählten 

netzbetreibern bilaterale gespräche über 

transparenzdefizite geführt. diese gespräche 

bezogen sich auf Kapazitäts- und lastfluss-

informationen sowie auf diverse informationen 

in englischer sprache. in diesen gesprächen 

wurden die umsetzungsdefizite aufgezeigt,  

unklarheiten bei der auslegung der Verpflich-

tungen geklärt und umsetzungspläne mit 

Fristen erstellt. die zusammenarbeit mit den 

netzbetreibern erwies sich als sehr konstruktiv. 

2008 wurde auch die überwachung der umset-

zung der neuen Veröffentlichungspflichten aus 

der Festlegung zum neuen gasbilanzierungs-

system (gabi gas) aufgenommen.  

insgesamt zeigt sich, dass die umsetzungsüber-

wachung der Veröffentlichungspflichten eine 

fortlaufende aufgabe darstellt. insbesondere 

im zusammenhang mit Marktgebietszusam-

menlegungen, netzveräußerungen oder neuen 

Veröffentlichungsplattformen wird die bundes-

netzagentur auch in zukunft überwachend 

tätig sein. 

Internationales 

im gasbereich ist die bundesnetzagentur in acht 

arbeitsgruppen vertreten, in zwei arbeits-

gruppen hatte sie im berichtsjahr die leitungs-

verantwortung übernommen. ein schwerpunkt 

der arbeit war die entwicklung eines Vorschla-

ges für leitlinien zur Kapazitätsallokation und 

zum engpassmanagement. ziel ist die Wettbe-

werbsförderung durch den abbau von vertrag-

lichen engpässen an zentralen Verbindungs-

punkten im europäischen gasnetz. 

außerdem hat die bundesnetzagentur im  

rahmen der gas-regional-initiative aktiv 

an Fortschritten im grenzüberschreitenden 

gashandel gearbeitet und insbesondere 

angestrebt, die nutzbarkeit der grenzkoppel-

kapazitäten in bunde/oude von holland nach 

deutschland zu verbessern. aufgrund der 

einander gegenläufigen interessen von netz-

betreibern und händlern erweist sich dies als 

komplexe und langwierige aufgabe.

im jahr 2009 wird die bundesnetzagentur 

gemeinsam mit den europäischen regulierern 

intensiv die umsetzung des dritten richtlinien-

pakets der europäischen Kommission vorbe-

reiten. dazu gehört die entwicklung von 

leit linien („Framework guidelines“), die der 

europäischen gas-netzbetreiberorganisation 

„entsog“ einen rahmen für die entwicklung von 

Marktregeln („codes and rules“) geben sollen. 

Prioritär werden zunächst leitlinien für die 

bereiche Kapazitätsallokation und engpass-

management sowie bilanzierung und transpa-

renz entwickelt (siehe seite 227). 

des Weiteren wird sich die bundesnetzagentur 

in der europäischen arbeit schwerpunktmäßig 

mit Fragestellungen der netzausbauplanung 

befassen. hier gilt es, die entwicklung von zehn-

jahres-Plänen der netzbetreiber zu begleiten 

und Kriterien zu definieren, um erforderliche 

netzausbaumaßnahmen zu identifizieren.
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ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ 

EEG-Veredelung 

gemäß § 14 abs. 1 des gesetzes für den Vorrang 

erneuerbarer energien in seiner bis 31. dezember  

2008 geltenden Fassung (eeg [2004]) sind die 

ünb verpflichtet, den unterschiedlichen um-

fang, den zeitlichen Verlauf der nach § 5 abs. 2  

eeg (2004) vergüteten energiemengen und die 

Vergütungs zahlungen zu erfassen sowie die 

energiemengen unverzüglich untereinander 

vorläufig auszugleichen. elektrizitätsversorgungs-

unternehmen, die strom an letztverbraucher 

liefern, haben den strom gemäß § 14 abs. 3 eeg 

(2004) von dem für sie regelzonenverantwort-

lichen ünb abzunehmen und zu vergüten. 

die ünb haben die aufgabe, die fluktuierende 

einspeisung aus erneuerbaren energien in 

eine Profillieferung, die gemäß einem bran-

chenkompromiss derzeit ein Monatsband ist, 

umzuwandeln. dies wird hier als „eeg-Verede-

lung“ bezeichnet. bislang wurde diese aufgabe 

im Wesentlichen durch die erzeugungs- bzw. 

handelsschwestern des jeweiligen ünb durch-

geführt. dieses Vorgehen wurde von Marktteil-

nehmern vielfach als diskriminierend kritisiert. 

die bundesnetz agentur hat im herbst 2008 ein 

eckpunktepapier mit hinweisen entwickelt,  

wie die zur eeg-Veredelung benötigten strom-

mengen zu beschaffen sind. dieses wurde 

öffentlich konsultiert und in einem Workshop 

mit den entsprechenden Verbänden diskutiert. 

die hierbei gewonnenen erkenntnisse wird 

die bundesnetzagentur in eine entsprechende 

Festlegung der beschaffungsbedingungen mit 

einfließen lassen, die voraussichtlich im Früh-

jahr 2009 vorliegen wird.  

EEG-Statistikbericht

bis zum jahr 2008 hat die bundesnetzagentur 

überwachungsaufgaben nach § 19a abs. 1  

eeg (2004) wahr genommen. in den Folgejahren 

werden diese überwachungsaufgaben durch 

den § 61 des novellierten eeg (2009) vorgegeben. 

im rahmen der überwachung der Weitergabe 

der Kosten der eeg-Vergütungen wurde u. a. 

kontrolliert, dass den elektrizitätsversorgungs-

unternehmen (stromlieferanten) nur die nach 

§ 5 abs. 2 eeg (2004) gezahlten Vergütungen 

abzüglich der vermiedenen netzentgelte  

berechnet werden. die zu diesem zweck 2007 

zum ersten Mal erfassten daten der eeg-jahres-

endabrechnung 2006 wurden von der bundes-

netzagentur im berichtsjahr ausgewertet und 

analysiert. 

Wesentliche ergebnisse dieser eeg-datenerhe-

bung hat die bundesnetzagentur in aggregierter 

Form veröffentlicht. der „statistikbericht jahres-

endabrechnung 2006 nach dem eeg“ ist auf der 

internetseite der bundesnetzagentur verfügbar 

und umfasst sowohl angaben zur anlagen-

anzahl, installierten leistung, eingespeisten 

jahresarbeit und der dafür gezahlten Vergütung 

(jeweils differenziert nach energie trägern) als 

auch angaben zum letztverbraucherabsatz,  

zu der von stromlieferanten abgenommenen 

eeg-abschlagsmenge und der dafür gezahlten  

Vergütung. Mit dieser Veröffentlichung  

gewährleistet die bundesnetzagentur die trans-

parenz und trägt dem interesse der Öffentlich-

keit an diesen informationen rechnung.

zum 30. april 2008 waren erneut rund 900 

netzbetreiber und mehr als 1.000 stromliefe-

ranten verpflichtet, die eeg-jahresendabrech-

nung des Vorjahres der bundesnetzagentur 

elektronisch zu übermitteln. Von den netzbe-

treibern wurden nun auch detaillierte angaben 

zu den einzelnen eeg-anlagen übermittelt. 

ende september 2008 erfolgte die eeg-daten-

erhebung bei den vier ünb. 
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die bundesnetzagentur hat im berichtsjahr  

begonnen, die datenmeldungen zur eeg-jahres-

endabrechnung 2007 zu plausibilisieren und 

zu überprüfen, um die Wälzung der Kosten der 

eeg-Vergütungen zu überwachen. 2009 wird 

sie diese daten ebenfalls in einem statistik-

bericht veröffentlichen.

Solaranlagenregister 

am 1. januar 2009 ist das erneuerbare-energien-

gesetz in einer novellierten Version in Kraft  

getreten (eeg [2009]). seit diesem zeitpunkt 

müssen betreiberinnen und betreiber von 

Photovoltaik anlagen der bundesnetzagentur 

gemäß § 16 abs. 2 satz 2 eeg (2009) standort 

und leistung ihrer neu in betrieb genommenen 

anlage melden. nur wenn anlagenbetreiber 

die anlage angezeigt haben, ist der jeweilige 

netzbetrei ber verpflichtet, den erzeugten strom 

auf grundlage des eeg zu vergüten. die bundes-

netzagentur erwartet mehrere zehntausend 

Meldungen pro jahr. 

auf der grundlage der bei ihr eingegangenen 

datenmeldungen ermittelt die bundesnetz-

agentur gemäß § 20 abs. 2a eeg (2009) die 

degressions- und Vergütungssätze für Photo-

voltaikanlagen und veröffentlicht sie im einver-

nehmen mit dem bundeswirtschafts- und dem 

bundesumweltministerium zum 31. oktober 

eines jahres im bundesanzeiger. die degression 

steigt umso mehr – und entsprechend sinkt der 

Vergütungssatz umso stärker –, je mehr leistung  

bei Photovoltaikanlagen zugebaut wird. 

Für alle anderen vom eeg geförderten energie-

träger (z. b. Wind, Wasser) lassen sich die  

degressions- und Vergütungssätze direkt aus 

dem eeg entnehmen.

ENTFLECHTUNG 

der Vorhabenplan für das jahr 2008 wies als 

schwerpunkte insbesondere die Fortsetzung 

der überwachungstätigkeit speziell im bereich 

der rechtlichen, aber auch der operationellen 

und informatorischen entflechtung sowie die 

beteiligung an der europäischen entflech-

tungsdiskussion aus. die tätigkeit der bundes-

netzagentur konzentrierte sich dabei auf die 

folgenden aktivitäten:

Prüfung der gleichbehandlungsberichte,• 

Konkretisierung der gemeinsamen ausle-• 

gungsgrundsätze der regulierungsbehörden 

des bundes und der länder zu den entflech-

tungsbestimmungen in §§ 6–10 enWg vom 

21. oktober 2008,

abschluss, Weiterführung und neuaufnahme • 

entflechtungsrechtlicher Verfahren mit 

schwerpunkt operationelle Verflechtung,

flächendeckende überprüfung der Pflicht zur • 

rechtlichen entflechtung zum 1. juli 2007,

Mitwirkung an der umsetzung des rechtsrah-• 

mens auf europäischer ebene (ergeg/ceer), 

insbesondere erstellung der „guidelines for 

good Practice on Functional and informational 

unbundling for distribution system operators“ 

vom 15. juli 2008 und schwerpunktbeitrag 

zum benchmarking-bericht 2007.

die aktive begleitung der entflechtungsprozesse 

in den unternehmen durch beratung und 

förmliche aufsichtsverfahren wird auch im jahr 

2009 durch die bundesnetzagentur fortgeführt 

werden. zudem treten mit der liberalisierung 

des zähl- und Messwesens neue akteure auf 

den Plan, die ihrerseits die Vertraulichkeit der 

erlangten informationen zu gewährleisten 

haben. ein aufmerksames Verfolgen dieser 

entwicklung ist angezeigt.
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AKTUELLE ENTWICKLUNGEN DES  

REGULIERUNGSRECHTS 

Objektnetze

Mit urteil vom 22. Mai 2008 hat der europäische 

gerichtshof (eugh) auf grund eines Vorabent-

scheidungsersuchens des oberlandesgerichts 

dresden festgestellt, dass die regelung des  

§ 110 abs. 1 nr. 1 enWg (sog. betriebsnetze) mit 

dem recht auf freien netzzugang nach art. 20 

abs. 1 eg-richtlinie 2003/54/eg unvereinbar ist. 

diese entscheidung ist auch von den deutschen 

regulierungsbehörden bei Freistellungsanträgen  

nach § 110 abs. 1 nr. 1 enWg zu berücksichtigen.  

ob die Wertungen des eugh auch auf die Fall-

gruppe der dienstleistungsnetze gemäß § 110 

abs. 1 nr. 2 enWg zu übertragen sind, ist derzeit 

gegenstand einer rechtsbeschwerde (az. enVz 

80/07) vor dem bundesgerichtshof (bgh). auch für 

die anderen Fallgruppen des § 110 enWg kann 

die entscheidung zu einer neuausrichtung der 

Verfahren führen. die bundesnetzagentur hat 

sich aktiv an der diskussion zur neuregelung 

einer ausnahme von der regulierung für nicht 

regulierungsbedürftige (Kleinst-)netze beteiligt.  

Räumlich differenzierte Netzentgelte

im rahmen der einführung der anreizregulie-

rung und angesichts zahlreicher neuvergaben 

von Wegerechtskonzessionen nach § 46 enWg 

in den kommenden jahren haben die regulie-

rungsbehörden des bundes und der länder 

ende 2008 eine gemeinsame Position zur Frage 

räumlicher Preisdifferenzierungen erarbeitet. 

danach wird eine einheitliche erlösobergrenze 

je netzbetreiber und Kalenderjahr einer regu-

lierungsperiode für die gesamtheit der von ihm 

betriebenen netzbereiche der gleichen Kategorie  

festgelegt. der netzbetreiber muss seine 

(einheitliche) erlösobergrenze ohne räumliche 

Preisdifferenzierungen in netzentgelte umsetzen.  

die umsetzungspflicht gemäß § 17 abs. 1 aregV 

wird so ausgelegt, dass räumlich differenzierte 

netzentgelte außerhalb gesetzlich ausdrück-

lich vorgesehener Fallgestaltungen generell 

unzulässig sind. darüber hinaus soll die Praxis 

beibehalten werden, wonach in begründeten 

ausnahmefällen für eine angemessene über-

gangszeit räumliche Preisdifferenzierungen 

faktisch geduldet werden (z. b. um die entste-

hung von netz betreiberkooperationen zu 

ermöglichen oder historisch bestehende Preis-

differenzierungen abzubauen). 

BEHÖRDLICHE ZUSAmmENARBEIT 

Zusammenarbeit mit Landesregulierungs-

behörden 

insbesondere mit blick auf die am 1. januar 

2009 eingeführte anreizregulierung war die 

zusammenarbeit der bundesnetzagentur mit 

den landesregulierungsbehörden im jahr 2008 

von zentraler bedeutung. um das durch das 

enWg gesetzte ziel einer bundeseinheitlichen 

regulierungspraxis zu erreichen sowie zur 

inhaltlichen und verwaltungstechnischen  

Vorbereitung der anreizregulierung ist eine 

enge abstimmung angezeigt. zentrales  

gremium ist hierbei der gemäß § 60a enWg  

bei der bundesnetzagentur gebildete länder-

ausschuss, der im berichtsjahr zu insgesamt  

sechs sitzungen zusammengekommen ist. 

neben der anreizregulierung waren die zweite 

entgeltgenehmigungsrunde strom und gas 

sowie eine Vielzahl anderer aktueller themen 

der regulierung inhalt der gespräche. unter-

stützt wird der länderausschuss durch arbeits-

kreise, die sich insbesondere mit den themen 

anreizregulierung, netzentgelte, entflechtung 

und darüber hinausgehenden juristischen 

Fragestellungen auseinandersetzen. schließ-

lich wurde im jahr 2008 die zusammenarbeit 
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und abstimmung auf der arbeitsebene weiter 

intensiviert, wodurch ein reger austausch von 

informationen zwischen den regulierungs-

behörden gewährleistet ist.  

Zusammenarbeit mit dem  

Bundeskartellamt

über die in § 58 abs. 1 enWg festgelegten  

informations- und Konsultationsprozesse  

hinaus wurde im jahr 2008 die zusammen-

arbeit zwischen der bundesnetzagentur und 

dem bundeskartellamt weiter intensiviert. 

zusätzlich zur gegenseitigen information 

über laufende Verfahren arbeitete die bundes-

netzagentur in allen fachlichen themen-

bereichen der energieregulierung eng mit 

dem bundeskartellamt zusammen. gemäß 

§ 58 abs. 3 enWg wirken beide behörden auf 

eine einheitliche auslegung der begriffe für die 

gas- und stromnetzbetreiber in den einschlägi-

gen gesetzen hin. zudem wurde der nationale 

beitrag zum eu-benchmark bericht gemäß 

enWg mit dem bundeskartellamt konsultiert 

und das einvernehmen hergestellt.

eleKtrizität und gas | aKtiVitäten und VerFahren
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Gerichtliche Verfahren
Im Jahr 2008 ergingen die ersten richtungsweisenden Entscheidungen des BGH zu den 

Entgeltgenehmigungen nach § 23a EnWG. Der BGH hat die Rechtmäßigkeit der in der 

ersten Entgeltgenehmigungsrunde erteilten Netzentgeltgenehmigungen und damit 

die Positionen der Bundesnetzagentur weitestgehend bestätigt.

ENTGELTGENEHmIGUNGEN  

NACH § 23a EnWG 

mehrerlösabschöpfung

in vollem umfang hat der bgh der rechts-

beschwerde der bundesnetzagentur, die sich 

gegen die aufhebung der sog. Mehrerlösklausel 

durch das oberlandesgericht (olg) düsseldorf 

richtete (az. KVr 39/07), stattgegeben. die netz-

betreiber haben damit keinen anspruch darauf, 

die von ihnen in der übergangszeit zwischen 

dem ersten genehmigungsantrag und der 

ersten entgeltgenehmigung vereinnahmten 

entgelte auch insoweit behalten zu dürfen, als 

sie nach den materiellen entgeltmaßstäben der 

stromneV überhöht waren. der ausgleich des 

entstandenen rechtsgrundlosen Mehrerlöses 

hat so stattzufinden, dass der netzbetreiber 

periodenübergreifend abrechnen muss. eine 

rückabwicklung für die Vergangenheit scheidet  

insofern aus. die netzentgelte sind in der 

nächsten genehmigungsperiode in ansatz zu 

bringen. Mögliche ungleichgewichte, die  

dadurch entstehen könnten, dass die liefer bezie-

hungen zu den einzelnen netznutzern nicht in  

demselben umfang in der nächsten Planperiode  

fort bestehen müssen, sind hinzunehmen.

Restwertermittlung

bei der restwertermittlung nach § 32 abs. 3 

stromneV hat der bgh vollumfänglich die 

Position der bundesnetzagentur bestätigt  

(az. KVr 42/07). die Vermutungsregelung des 

§ 32 abs. 3 satz 3 stromneV ist zu recht ange-

wandt worden. danach wird vermutet, dass der 

ermittlung der Kosten die jeweils zulässigen 

nutzungsdauern gemäß den arbeitsanleitungen  

bzw. den vorher geltenden Preiserrechnungs-

grundsätzen für elektrizität (als Verwaltungs-

vorschriften der länder zur darstellung der 

Kosten- und erlöslage) zugrunde gelegt worden 

sind. ob die netzkosten bei der Preisbildung der 

netzentgelte tatsächlich berücksichtigt worden 

sind, ist danach unerheblich.  

bei der bewertung der anlagegüter aus netz-

übernahmen wurde das abstellen auf die an-

schaffungs- und herstellungskosten und nicht 

auf den sachzeitwert (az. KVr 35/07) vom bgh 

als rechtens erkannt. 
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Eigenkapitalquote

die rechtmäßigkeit der sog. doppelten decke-

lung bei der ermittlung des die zugelassene 

eigenkapitalquote übersteigenden eigen kapital-

anteils nach § 7 abs. 1 satz 3 stromneV wurde 

in vollem umfang bestätigt (az. KVr 35/07). die 

40-Prozent-deckelung ist nach der rechtspre-

chung des bgh geboten, um ein überhöhtes 

eigenkapital kalkulatorisch nur beschränkt 

wirksam werden zu lassen. ein hoher eigen-

kapitalanteil gilt danach als indiz für unzu-

reichenden Wettbewerb. 40 Prozent überstei-

gende eigenkapitalanteile würden sich unter 

Wettbewerbsbedingungen nicht einstellen.

die Frage, mit welchem zinssatz der eigen-

kapitalanteil zu verzinsen ist (§ 7 abs. 1 satz 3 

stromneV a. F.), der die zugelassene eigen-

kapitalquote übersteigt, hat der bgh an die 

ausgangsinstanz (das olg Koblenz) zur 

tatrichter lichen Feststellung zurückverwiesen  

(az. KVr 42/07). bei  der Festlegung des Fremd-

kapitalzinssatzes nach § 5 abs. 2 hs. 2 stromneV 

sieht der bgh keinen beurteilungsspielraum 

der regulierungsbehörden. bei der Frage nach 

der höhe kapitalmarktüblicher zinsen für ver-

gleichbare Kreditaufnahmen handele es sich 

vielmehr um einen rechtsbegriff, dessen inhalt 

hinreichend bestimmbar sei und jedenfalls mit 

sachverständiger hilfe geklärt werden könne. 

rechtmäßig ist nach der rechtsprechung 

des bgh auch das Vorgehen der bundesnetz-

agentur bei der Position „aktive rechnungs-

abgrenzungsposten“. angesetzte aktive 

rechnungsabgrenzungsposten sind bei der 

eigenkapitalverzinsung nicht zu berücksich-

tigen. sie unterfallen weder dem Wortlaut des 

§ 7 abs. 1 satz 2 nr. 1 bis 4 stromneV a. F. noch 

stellen sie nach dem normzweck der Vorschrift 

anzusetzendes eigenkapital dar. 

einen anspruch auf anerkennung eines inflati-

onsausgleichs für bereits abgeschriebene, aber 

weiter genutzte anlagen (az. KVr 42/07) hat der 

bgh verneint. hierfür fehle es an einer rechts-

grundlage.

Kalkulatorische Gewerbesteuer

auch bei der Kostenposition „kalkulatorische 

gewerbesteuer“ ist der bgh vollständig der  

argumentation der bundesnetzagentur 

gefolgt. in ansatz zu bringen ist nicht die 

tatsächlich gezahlte gewerbesteuer, sondern 

die kalkulatorische. durch den ansatz kalku-

latorischer Kosten sollen die unter simulierten 

Wettbewerbsbedingungen sich bildenden 

netzentgelte ermittelt werden. 

die abzugsfähigkeit der gewerbesteuer bei sich 

selbst ist nach § 8 satz 2 stromneV zu berück-

sichtigen. es entspreche den Vorgaben des § 8 

stromneV, die gewerbesteuer bei der ermitt-

lung ihrer eigenen bemessungsgrundlage, des 

gewerbeertrags, als betriebsausgabe abzuziehen. 

die berücksichtigung kalkulatorischer steuern 

auf den scheingewinn bzw. die berücksichti-

gung von scheinverlusten wurde nicht aner-

kannt. bei der berechnung der kalkulatorischen 

gewerbesteuer sei nicht von steuerrechtlich 

oder handelsrechtlich ermittelten größen aus-

zugehen, sondern allein von der kalkulatorisch 

ermittelten Kostenposition „eigenkapitalver-

zinsung“. 

ebenso bestätigt wurde die rechtmäßigkeit der 

nichtberücksichtigung von Kürzungen und 

hinzurechnungen.
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Verlustenergie

noch nicht abschließend entschieden hat der 

bgh über den Kostenansatz für Verlustenergie. 

er hat ausgeführt, dass bei der Verlustenergie 

– entgegen der auffassung der regulierungs-

behörden – Plankosten nach § 3 abs. 1 satz 5 hs. 2 

stromneV berücksichtigt werden dürfen. der 

von den regulierungsbehörden angewandte 

§ 10 abs. 1 satz 2 stromneV enthalte insofern 

lediglich eine Konkretisierung der allgemeinen 

regelung des § 3 abs. 1 satz 5 hs. 1 stromneV, 

als es für die Kosten der Verlustenergie auf die 

beschaffungskosten ankommen solle. hinsicht-

lich der Kostenposition Verlustenergie hat der 

bgh an das beschwerdegericht (olg Koblenz) 

zurückverwiesen, damit dieses die Feststellun-

gen nachholt, inwieweit gesicherte erkennt-

nisse über höhere Kosten von Verlustenergie 

bestanden haben.

stattgegeben hat der bgh der rechtsbeschwerde 

eines netzbetreibers insofern, als die bundes-

netzagentur geleistete anzahlungen und 

anlagen im bau generell nicht kalkulatorisch 

berücksichtigt hat (az. KVr 39/07). diese seien 

jedoch bei der ermittlung des nach § 7 abs. 1 

satz 3 stromneV zu verzinsenden betriebsnot-

wendigen eigenkapitals nach § 7 abs. 1 satz 2 

nr. 3 stromneV nach den für neuanlagen  

geltenden grundsätzen zu berücksichtigen. 

ÖRTLICHE ZUSTäNDIGKEIT DER GERICHTE 

der bgh hat in dem Verfahren KVr 30/07, in 

dem es um die Frage der örtlichen zuständig-

keit der gerichte bei beschwerden gegen ent-

scheidungen der bundesnetzagentur im Wege 

der organleihe ging, eine entscheidung des 

olg düsseldorf aufgehoben und an das  

zuständige olg des betroffenen bundeslandes 

– in der die landesregulierungsbehörde ihren 

sitz hat – zur erneuten Verhandlung verwiesen.  

FESTLEGUNG GPKE UND GeLi GAS

die rechtsbeschwerden, die bezüglich der 

Festlegung einheitlicher geschäftsprozesse und 

datenformate zur abwicklung der belieferung 

von Kunden mit elektrizität (gPKe) gegen die 

entscheidungen des olg düsseldorf eingelegt 

worden waren, hat der bgh zurückgewiesen 

und die rechtmäßigkeit der Festlegung in allen 

angefochtenen Punkten bestätigt. die Festle-

gung dient – so der bgh – nicht nur der siche-

rung eines effizienten, sondern gleichermaßen 

der gewährleistung eines diskriminierungs-

freien netzzugangs. insgesamt waren gegen 

diese Festlegung ca. 60 beschwerden und zwei 

rechtsbeschwerden eingelegt worden. diese 

sind zwischenzeitlich, soweit darüber noch 

nicht rechtskräftig entschieden war, zurück-

genommen worden. 

das olg düsseldorf hat die beschwerden gegen 

die Festlegung der geschäftsprozesse und  

datenformate beim lieferantenwechsel gas 

(geli gas) zurückgewiesen und die recht-

mäßigkeit der Festlegung bestätigt. den 

gerügten Verstoß gegen höherrangiges recht 

vermochte es nicht zu erkennen. ein solcher 

Verstoß lässt sich auch nicht aus dem umstand 

herleiten, dass die geli gas nicht vollkommen 

identisch zur Festlegung gPKe für den strom-

bereich ausgestaltet ist. Mehrkosten für Mehr-

spartenunternehmen, die durch die gesonderten 

Festlegungen im strom- und gasbereich entste-

hen, stehen der rechtmäßigkeit der Festlegung 

geli gas nicht entgegen (az. Vi-3 Kart 209/07 [V]).
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NETZANSCHLUSSVERWEIGERUNG 

das olg düsseldorf entschied über zwei  

beschwerden, die gegen bescheide der bundes-

netzagentur zu netzanschlussverweigerungen 

im besonderen Missbrauchsverfahren ergangen 

sind. es hat diese beschwerden größtenteils  

zurückgewiesen und die auffassung der bundes-

netzagentur bestätigt, dass § 17 abs. 1 enWg 

grundsätzlich einen umfassenden anspruch 

auf netzanschluss gewährt, der auch das recht 

des anschlusspetenten umfasst, die spannungs-

ebene, an die er angeschlossen werden möchte, 

frei zu wählen (az. Vi-3 Kart 210/07 [V] und Vi-3 

Kart 211/07 [V]). eine entscheidung des bgh 

über die rechtsbeschwerde, die gegen eine 

dieser entscheidungen eingelegt worden ist, 

steht noch aus. 

PUmPSTROm

das olg düsseldorf hatte 2008 auch die Frage 

zu entscheiden, ob die entnahme von elektri-

zität durch Pumpspeicherwerke (PsW) aus dem 

elektrizitätsversorgungsnetz des energiever-

sorgers der netzentgeltpflicht unterliegt und 

somit in die Verprobungsrechnung einbezogen 

werden muss. das olg düsseldorf folgte weit-

gehend der argumentation der bundesnetz-

agentur. es führte aus, dass jede entnahme 

von elektrizität, unabhängig von deren zweck, 

netzentgeltpflichtig ist. auch der betreiber 

eines PsW hat damit für die entnahme von 

Pumpstrom netzentgelte zu zahlen. eine 

ausnahme von der netzentgeltpflicht führte 

zu einer ungerechtfertigten bevorzugung der 

PsW und damit zu einer Verzerrung des Wett-

bewerbs im bereich der erzeugung (az. Vi-3 

Kart 5/08 [V]). diese entscheidung ist mit der 

rechtsbeschwerde angegriffen worden. 

FESTLEGUNG VON  

ENTGELTGENEHmIGUNGSVORGABEN

die rechtmäßigkeit der Festlegungen, mit  

denen die zuständige beschlusskammer der 

bundesnetzagentur die art und Weise sowie 

die Form der daten verbindlich bestimmt hat, 

die im rahmen der entgeltgenehmigungen zu 

übermitteln sind, wurde vom olg düsseldorf  

vollumfänglich bestätigt (z. b. az. Vi-3 Kart 121/07). 

insgesamt erledigten sich durch diese entschei-

dung des olg düsseldorf 82 gegen diese Fest-

legung gerichtete beschwerden. überwiegend 

wurden die Verfahren durch beschwerderück-

nahme beendet.

INDIVIDUELLE NETZENTGELTE GEmäSS 

§ 19 ABS. 2 SATZ 2 StromNEV

im dezember 2008 verhandelte das olg düssel-

dorf über beschwerden bezüglich individueller 

netzentgelte. in den ergangenen entscheidun-

gen bestätigte es die Position der bundesnetz-

agentur. unter dem „letzten Kalenderjahr“ im 

sinne des § 19 abs. 2 satz 2 stromneV ist das 

letzte Kalenderjahr vor dem genehmigungs-

zeitraum zu verstehen. die schwellenwerte des 

§ 19 abs. 2 satz 2 stromneV müssen sowohl im 

letzten Kalenderjahr (§ 19 abs. 2 satz 2 strom-

neV) als auch im genehmigungszeitraum 

(Korrektiv des § 19 abs. 2 satz 10, 11 stromneV) 

erreicht werden. unterschreitungen der 

schwellenwerte, z. b. aufgrund von großinspek-

tionen oder der inbetriebnahme neuer anlagen, 

seien nicht zu berücksichtigen (az. Vi-3 Kart 30/08 

[V] und Vi-3 Kart 44/08 [V]).

eleKtrizität und gas | gerichtliche VerFahren
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Marktentwicklung
Der weiterhin zunehmende Wettbewerb auf der Schiene ermöglicht neue  

Höchstmarken der Verkehrsleistung im Güter- und im Personennahverkehr. 

WESENTLICHE mARKTENTWICKLUNGEN

eines der beherrschenden themen im eisen-

bahnbereich in 2008 war der bis auf Weiteres 

verschobene börsengang der deutschen  

bahn ag (db ag). die bundesregierung hatte 

geplant, 24,9 Prozent der Verkehrssparte der 

db ag an private investoren zu veräußern. das 

ungünstige Finanzmarktumfeld bewog die  

politischen entscheidungsträger dazu,  

zunächst von der teilprivatisierung der db ag 

abzusehen.

die zwischen bund und den eisenbahninfra-

strukturunternehmen (eiu) der db ag ausge-

handelte leistungs- und Finanzierungsverein-

barung (luFV) wurde dennoch unterzeichnet. 

der bund stellt bis 2013 jährlich 2,5 Mrd. euro 

für die erhaltung des bestandsnetzes bereit.  

die db ag wird pro jahr 500 Mio. euro an 

eigen  mitteln in das bestehende netz investieren 

und jährlich weitere 1,25 Mrd. euro für dessen 

Pflege und Wartung aufbringen. Mit der luFV 

verpflichtet sich die db ag, Qualitäts standards 

für das schienennetz und die bahnhöfe einzu-

halten. hierdurch soll die sachgerechte Verwen-

dung der bundesmittel gesichert werden. 

 VERKEHRSENTWICKLUNG

nach den vorläufigen angaben des statisti-

schen bundesamts wuchs im jahr 2008 das 

schienenverkehrsauf  kommen weiter an und 

erreichte neue höchstwerte. damit sind die auf 

der schiene erbrachten Verkehrsleistungen mit 

ausnahme des schienen   personenfernverkehrs 

(sPFV) seit 2002 stetig gestiegen.

Für das jahr 2008 erwartet das statistische 

bundesamt im schienengüterverkehr (sgV) 

eine transportleistung von 117 Mrd. tonnen-

kilometern, was im Vorjahresvergleich einer 

steigerung von knapp zwei Prozent entspricht. 

damit fiel das Wachstum allerdings geringer 

aus als in den letzten jahren. in den ersten drei 

Quartalen 2008 war noch ein zuwachs von 

drei Prozent zu verzeichnen. dagegen wird für 

das letzte Quartal des jahres 2008 mit einem 

rückgang von über einem Prozent im Vergleich 

zum Vorjahresquartal gerechnet. hier wird die 

güterverkehrsspezifische abhängigkeit von der 

entwicklung des gesamtwirtschaftlichen  

umfelds deutlich. das durchschnittliche jähr-

liche Wachstum seit 2002 liegt dennoch bei 

sechs Prozent.
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die entwicklung des konjunkturellen umfelds 

zeigte dagegen bisher keine auswirkungen auf 

den schienengebundenen Personenverkehr. 

die für 2008 im sPFV prognostizierte Verkehrs-

leistung in höhe von 36 Mrd. Personenkilo-

metern stellt gegenüber dem Vorjahr einen  

zuwachs von gut fünf Prozent dar. damit konnte 

der sPFV nach leichten Verlusten in 2007 wieder 

zulegen. zu beobachten bleibt, inwieweit die 

Preisanpassungen der db ag im jahr 2008 die 

intermodale Konkurrenzsituation beeinflussen.

im schienenpersonennahverkehr (sPnV) 

repräsentieren die für 2008 erwarteten 46 Mrd. 

Personenkilometer eine erneute rekordmarke; 

der Vorjahreswert wird um etwa zwei Prozent 

übertroffen. die daraus resultierende jährliche 

zunahme der Verkehrsleistung seit 2002 von 

durchschnittlich drei Prozent ist – wie auch der 

kontinuierliche Wachstumsprozess im sgV – 

nicht zuletzt auf den wachsenden Wettbewerb 

in diesen Marktsegmenten zurückzuführen.

Entwicklung der Verkehrsleistung

Güterverkehr 

in Mrd. tkm, durchschnittliches  

Wachstum in Prozent

Personenfernverkehr

in Mrd. Pkm, durchschnittliches  

Wachstum in Prozent

Personennahverkehr

in Mrd. Pkm, durchschnittliches  

Wachstum in Prozent

2008200720062005200420032002

81

6 %

85
92 95

107
115 117

200720062005200420032002

1 %

33 32 32 34 35 34
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41 42 44 45 46

3 %

Quelle: Statistisches Bundesamt
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Pkm = Personenkilometer

e = Erwartungswerte

2008e

2008e
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WETTBEWERBSENTWICKLUNG

ende 2008 waren 377 eisenbahnverkehrsunter-

nehmen (eVu) beim eisenbahnbundesamt (eba) 

regi striert, ende 2007 waren es 357 eVu. dieser 

erneute zuwachs verdeutlicht, dass der schienen-

verkehrsmarkt weiter an attraktivität gewonnen 

hat. offen bleibt, inwieweit die im zuge der 

globalen Konjunkturkrise noch zu erwar tenden 

rückgänge im sgV von den einzelnen eVu 

finanziell verkraftet werden können.

Wie bereits in den jahren zuvor konnte auch in 

2007 wieder ein Wachstum des Wettbewerbs 

auf der schiene verzeichnet werden. gemessen 

an der Verkehrsleistung nahm der Wettbe-

werberanteil im sgV in 2007 um vier Prozent-

punkte auf 20 Prozent zu. im sPFV stagniert 

der Wettbewerberanteil weiterhin bei unter 

einem Prozent; die db ag bleibt das marktbe-

herrschende unternehmen. im sPnV dagegen 

konnten die Wettbewerber ihren Marktanteil 

um einen weiteren Prozentpunkt auf nunmehr 

zehn Prozent ausbauen. da im sPnV in der  

Vergangenheit häufig aufkommensschwächere 

strecken an Wettbewerber der db ag vergeben 

wurden, liegt der Wettbewerberanteil gemessen 

an der betriebsleistung (zugkilometer) spürbar 

höher. zunehmend werden mittlerweile aber 

auch aufkommensstärkere strecken ausge-

schrieben und damit für den Wettbewerb 

geöffnet.

Entwicklung des Wettbewerbs

Güterverkehr

Gesamtsumme in Mrd. tkm

Personenfernverkehr 

Gesamtsumme in Mrd. Pkm

Personennahverkehr

Gesamtsumme in Mrd. Pkm

tkm = Tonnenkilometer  

Pkm = Personenkilometer

Quelle: Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 
Bundesnetzagentur, DB AG, Statistisches Bundesamt
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ZUGANG ZUR EISENBAHNINFRASTRUKTUR

zur eisenbahninfrastruktur zählen im Wesentli-

chen die schienenwege und die im allgemeinen 

eisenbahngesetz (aeg) genannten serviceein-

richtungen, z. b. Personenbahnhöfe, rangier-

bahnhöfe, güterbahnhöfe oder Wartungsein-

richtungen. sowohl bei den schienenwegen als 

auch bei den verschiedenen serviceeinrichtun-

gen ist die db ag in der regel mit deutlichem 

abstand der größte betreiber. trotz der hohen 

Marktkonzentration der Konzerngesellschaf-

ten der db ag gibt es über 500 weitere eiu, die 

den eVu diskriminierungsfreien zugang zu 

schienenwegen und serviceeinrichtungen zu 

gewähren haben. 

in einem Fragebogen der bundesnetzagentur 

konnten die eVu u. a. den zugang zu den 

schienenwegen und serviceeinrichtungen der 

eiu im rahmen einer notenskala von eins („sehr 

gut“) bis fünf („sehr schlecht“) bewerten. befragt 

wurden sämtliche am Markt vertretenen eVu.

eisenbahnen | MarKtentWicKlung

insgesamt schätzten die eVu den erreichten 

stand beim netzzugang in deutschland als noch 

verbesserungswürdig ein. am schlechtesten 

bewertet wurde der zugang zu abstellgleisen 

(note 3,2). neben unzureichender Verfügbar-

keit bemän   gel ten die eVu hier das nicht nach-

fragegerechte angebot. die db netz ag, der 

mit deutlichem abstand größte betreiber von 

abstellgleisen, vermietet diese häufig nur über 

den gesamten tag und nicht über kürzere zeit-

räume. nur mäßige bewertungen erhielten 

auch die zugänge zu güterbahnhöfen, termi-

nals, abfer tigungs- und Verladeeinrichtungen 

und gleis anschlüssen (3,0) sowie rangierbahn-

höfen und zugbildungseinrichtungen (2,9). 

die vergleichsweise besten noten vergaben die 

eVu für den zugang zu einrichtungen für die 

brennstoffaufnahme (2,3). 

Wesentlich kritischer als den reinen zugang 

schätzten die eVu den ausbau- und erhaltungs-

zustand der netze ein. Mehr als die hälfte 

bewertete diesen mit „schlecht“ oder „sehr 

schlecht“. im Vordergrund der Kritik stand  

dabei häufig ein mit der Modernisierung  

verbundener allgemeiner rückbau von infra-

struktur. dieser schränkt die Flexibilität der 

eVu stark ein und verhindert vor allem das 

reagieren auf nachfragespitzen. hinzu kommt, 

dass die netzbetreiber mitunter einfachste 

aufgaben mangelhaft erledigen. so wurden 

beispielsweise Weichenheizungen nicht mit 

brennstoff versorgt oder es wurde über mehrere 

tage auf die schneeräumung von bahnsteigen 

verzichtet.

Quelle: Bundesnetzagentur

Sehr  
schlecht

Schienenwege (Trassen)

Einrichtung für die Brennstoffaufnahme

Personenbahnhöfe/Stationen/Haltepunkte

Rangierbahnhöfe/Zugbildungseinrichtungen

Abstellgleise

Wartungs- und sonst. techn. Einrichtungen

Häfen mit Schieneninfrastruktur

Sehr gut Mittel

Güterbahnhöfe/Terminals/Abfertigungs- 
und Verladeeinrichtungen/Gleisanschlüsse

Zugang zur Eisenbahninfrastruktur, 2008 

Bewertung des Zugangs
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NUTZUNGSENTGELTE FüR DIE  

EISENBAHNINFRASTRUKTUR

die nutzungsentgelte repräsentieren mit 

ca. 30 Prozent einen signifikanten anteil der 

gesamtkosten der eVu, wobei rund 80 Prozent 

dieser entgelte auf den trasseneinkauf entfallen. 

daher ist die entwicklung der trassenpreise, 

insbesondere bei der db netz ag, für die eVu 

von entscheidender bedeutung. trassenpreis-

änderungen wirken sich unmittelbar auf die 

gesamtkosten der eVu, deren Preisbildung und 

rentabilität sowie deren Konkurrenzfähigkeit 

gegenüber anderen Verkehrsträgern aus.

das durchschnittliche trassenentgelt, das je 

zugkilometer an die db netz ag entrichtet  

wurde, ist zwischen 2002 und 2007 um elf Pro-

zent gestiegen. die allgemeine teuerungsrate 

(inflation) lag für diesen zeitraum bei acht 

Prozent. Wesentliche Kostenblöcke des betriebs 

von eisenbahninfrastruktur sind Personal kosten, 

baukosten und Kosten für bezogene güter und 

dienstleistungen. die Preissteigerungen dieser 

inputkosten für eiu bewegten sich in dem 

betrachteten zeitraum zwischen sechs Prozent 

und 16 Prozent.

die entwicklung der durchschnittlichen tras-

senentgelte je segment (zwischen 14 Prozent 

im sPnV und 24 Prozent im sPFV) fällt indes 

deutlich höher aus als die entwicklung des 

gesamtdurchschnitts (11 Prozent). grund dafür 

ist das stärkere Wachstum des sgV, für den im 

Vergleich zum schienenpersonenverkehr  

geringere spezifische trassenentgelte entrichtet 

werden müssen. der durchschnittliche trassen-

erlös der db netz ag in 2007 beinhaltet also 

deutlich mehr günstige güterverkehrstrassen 

als der durchschnitts erlös in 2002. 

Durchschnittliches Trassenentgelt je Zugkilometer (DB Netz AG) 

Vergleich mit ausgewählten Indizes

* Berechnet als Quotient aus Trassenentgelten und Betriebsleistung

2002 = 100 

Quelle: Bundesnetzagentur, DB AG, Statistisches Bundesamt

Indexiert*
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im gleichen zeitraum sind die Preise für trans-

portleistungen im sgV und die spezifischen 

einnahmen (bestehend aus bestellerentgelten 

und Fahrkartenerlösen) im sPnV gesunken. 

Wenn sich diese gegenläufige entwicklung 

fortsetzt, dürften das weitere Wachstum des 

schienenverkehrs sowie die existenz einiger 

eVu erheblich gefährdet sein.

UmSETZUNG EISENBAHNRECHTLICHER  

VORSCHRIFTEN

eiu, die zugang nach § 14 aeg gewähren müs-

sen, sind zur erstellung und Veröffentlichung 

von nutzungsbedingungen für schienenwege 

und serviceeinrichtungen verpflichtet. Wie 

in den Vorjahren ist die zahl der zugangsver-

pflichteten eiu, die noch keine nutzungsbe-

dingungen erstellt haben, unverändert hoch. 

in 2007 hatten 63 Prozent der schienenwe-

gebetreiber noch keine schienennetz-benut-

zungsbedingungen (snb) und 70 Prozent der 

betreiber von serviceeinrichtungen noch keine 

nutzungsbedingungen für serviceeinrich-

tungen (nbs) erstellt. die bundesnetzagentur 

hat die eiu aufgefordert, ihrer rechtspflicht 

nachzukommen.
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Entwicklung des durchschnittlichen Trassenentgelts  

je Segment und Zugkilometer (DB Netz AG)*

* Basierend auf gezahlten Entgelten der Verkehrsunternehmen der DB AG laut Leistungsverrechnungsdaten des Konzernberichts

** Anpassung des Segments SGV  im Jahr 2005 um Railion Intermodal Traction

2002 = 100 

Quelle: Bundesnetzagentur, DB AG
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Aktivitäten und Verfahren
Die zentrale Aufgabe der Bundesnetzagentur im Eisenbahnbereich ist die Regulierung 

des Zugangs zu Schienenwegen und Serviceeinrichtungen, einschließlich deren Entgelte.

ZUGANG ZU SCHIENENWEGEN 

Baumaßnahmen

die bundesnetzagentur hat das grundsatz-

verfahren zur baumaßnahmenplanung der 

db netz ag abgeschlossen. der grund des 

Verfahrens waren beschwerden mehrerer eVu 

über die information und die abstimmung von 

baumaßnahmen der db netz ag. im Wider-

spruchsverfahren wurden mehrfach anhörun-

gen mit der db netz ag durchgeführt. darü-

ber hinaus holte die bundesnetzagentur die 

Meinung der zugangsberechtigten durch eine 

schriftliche befragung sowie ein informations-

gespräch ein, zu dem alle zugangsberechtigten 

eingeladen wurden. 

die db netz ag arbeitete während des Verfah-

rens das regelwerk „Fahren und bauen“ aus. 

es beschreibt die ist-situation der baumaßnah-

menplanung sowie die geplante durchführung 

der Maßnahmen und enthält insbesondere 

detaillierte regeln zur information und abstim-

mung von baumaßnahmen mit den zugangs-

berechtigten. die bundesnetzagentur hat die 

db netz ag durch den Widerspruchsbescheid 

verpflichtet, dieses regelwerk in ihre snb 

aufzunehmen und zu veröffentlichen. dem ist 

die db netz ag nachgekommen. das regel-

werk dient dazu, transparenz in das informa-

tions- und abstimmungsverfahren mit den 

zugangsberechtigten zu bringen, damit diese 

ihre rechte erkennen und einfordern kön-

nen. darüber hinaus wird auf diesem Weg die 

Planungssicherheit der zugangsberechtigten 

erhöht, indem durch frühzeitige baumaßnah-

menplanung vertraglich zugesicherte trassen 

grundsätzlich nicht mehr kurzfristig verändert 

oder sogar verwehrt werden können. 

Disposition

im vergangenen jahr hat sich die bundesnetz-

agentur intensiv mit dem thema „störungsdis-

position der Verkehre und deren auswirkung 

auf den Wettbewerb“ beschäftigt. bei kurzfris-

tigen Kapazitätsengpässen oder störungen 

wird im rahmen der disposition die zugfolge 

festgelegt, also in welcher reihenfolge die  

eVu einen schienenweg nutzen dürfen. im 

regelfall wird die reihenfolge der züge anhand 

der Vorgaben im Fahrplan entschieden. bei 

der Fahrplanerstellung gibt es zum umgang 

mit trassenkonflikten strenge regelungen zur 

Konfliktlösung. bei der kurzfristigen störungs-
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disposition gibt es jedoch keine spezifischen 

regulatorischen Vorgaben zur kurzfristigen 

Konfliktlösung. entsprechend höher ist hier das 

diskriminierungspotential. zudem spielt das 

thema störungsdisposition für eVu eine große 

wirtschaftliche rolle. grund hierfür sind z. b. 

Qualitätsvereinbarungen der eVu mit ihren 

Kunden, nach denen strafzahlungen zu leisten 

sind, wenn es zu Verspätungen kommt. ob es zu 

einer Verspätung kommt, hängt aber oftmals 

nicht vom eVu ab, sondern von der dispositions-

entscheidung des eiu. 

Vor diesem hintergrund verfolgt die bundes-

netzagentur in bezug auf die künftige disposi-

tionspraxis mehrere ziele. zum einen ist darauf 

hinzuwirken, dass die eiu klare aussagen über 

ihre störungsdispositionsregeln treffen. diese 

müssen sich an sachlich nachprüfbaren Krite rien 

orientieren. grundsätzlich sind alle Verkehre 

und zugangsberechtigten gleich zu behandeln. 

jede art von bevorzugung ist anhand sachlicher 

Kriterien zu begründen. zum anderen ist die 

direkte einflussnahmemöglichkeit einzelner 

zugangsberechtigter auf die handlungen 

der Mitarbeiter des netzbetreibers, die für die 

störungsdisposition zuständig sind, zu unter-

binden. außerdem ist die störungsdisposition 

als ausnahme und nicht als regel anzusehen. 

ereignisse, die – wie z. b. planbare baumaß-

nahmen – per definition keine störungen sein 

können, sind nicht der störungsdisposition zu 

überlassen. 

Rahmenverträge

im dezember 2010 beginnt laut eisenbahninf-

rastruktur-benutzungsverordnung (eibV) die 

nächste fünfjährige rahmenfahrplanperiode. 

im hinblick auf die frühzeitig festzulegenden 

und zu veröffentlichenden termine und Moda-

litäten der rahmenvertragsvergabe stand das 

jahr 2008 im zeichen umfangreicher gespräche 

mit der db netz ag, dem bisher einzigen betrei-

ber von schienenwegen, der rahmenverträge 

abgeschlossen hat. neben zahlreichen einver-

nehmlich geklärten eckpunkten für die überar-

beitung der ab april 2009 geltenden snb, u. a. 

zu Mindestverkehrstagen, bandbreiten und 

Konstruktionsspielräumen sowie regelungen 

im Musterrahmenvertrag, ergaben sich vier 

Konfliktfelder, die gegenwärtig den Kern der 

weiteren diskussion mit der db netz ag bilden. 

umstritten ist erstens, wie der betreiber der 

schienenwege der Verpflichtung des § 13 abs. 6 

eibV nachkommen muss, „die wesentlichen 

Merkmale jedes rahmenvertrags anderen 

zugangsberechtigten auf Verlangen offen zu-

legen“, gegebenenfalls auch durch „einstellung 

in das internet“. die db netz ag betrachtet 

die Veröffentlichung des Musterrahmenver-

trags einschließlich allgemeiner aussagen zur 

Kapazitätsbindung durch rahmenverträge als 

ausreichend. die bundesnetzagentur verlangt 

hingegen erheblich mehr transparenz. aus 

sicht der bundesnetzagentur müssen die  

wesentlichen Merkmale der bereits mit zugangs-

berechtigten geschlossenen rahmenverträge 

dem jeweils anfragenden zugangsberechtigten 

bekannt gegeben werden. zu den wesentlichen 

Merkmalen eines rahmenvertrags gehören 

u. a. genaue angaben zu den entsprechenden 

schienenwegen, zu beginn- und endzeitpunkt 

des rahmenvertrags sowie zu der durch den 

rahmenvertrag gebundenen Kapazität.

das zweite Konfliktfeld betrifft den Wunsch der 

db ag, rechte und Pflichten aus einem rah-

menvertrag an beteiligungs- und Kooperati-

onspartner übertragen zu können. die bundes-

netzagentur sieht hierin die gefahr eines nach 

§ 11 abs. 1 eibV untersagten trassenhandels, 

eisenbahnen | aKtiVitäten und VerFahren
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so dass eine tragfähige regelung gefunden 

werden muss.

der dritte Konflikt liegt im bereich der rahmen-

vertragsänderungen. bei rahmenvertragsän-

derungen möchte die db netz ag die bundes-

netzagentur lediglich informieren. dagegen 

hält die bundesnetzagentur eine formelle Mit-

teilung nach § 14d aeg und ein entsprechendes 

Vorabprüfungsverfahren für erforderlich.

der vierte diskussionspunkt betrifft die Vor-

laufzeiten der rahmenverträge. Vor allem 

potentielle neueinsteiger im sPFV und die 

lange im Voraus planenden aufgabenträger 

des sPnV wollen langfristige rahmenverträge 

mit längeren Vorlaufzeiten abschließen. dieser 

Wunsch resultiert aus den zum teil sehr langen 

lieferzeiten von neufahrzeugen und langwieri-

gen ausschreibungsverfahren für die Vergabe 

von nahverkehrsleistungen. die db netz ag 

weigert sich, diesen gegebenheiten des Markts 

rechnung zu tragen und rahmenverträge 

zuzulassen, bei denen mehr als die momentan 

geplanten neun Monate zwischen angebotsan-

nahme und Verkehrsaufnahme liegen. die bun-

desnetzagentur strebt jetzt in den genannten 

Punkten eine markgerechte und für eiu und 

eVu gleichermaßen tragfähige lösung an.

überlastung von Schienenwegen

gemäß §§ 16 bis 18 eibV sind betreiber der 

schienenwege verpflichtet, überlastete schie-

nenwege unverzüglich dem eba und der 

bundesnetzagentur mitzuteilen und diese im 

bundesanzeiger oder im internet zu veröffentli-

chen. daran anschließend sind eine Kapazitäts-

analyse und ein Plan zur erhöhung der schie-

nenwegekapazität vorzulegen.

obwohl große teile des deutschen schienen-

netzes als überlastet gelten, sind von der  

db netz ag bisher erst drei als „Pilotverfahren“ 

deklarierte strecken als überlastet erklärt worden. 

die anschließende Vorlage und diskussion der 

Kapazitätsanalyse und des Plans zur erhöhung 

der Kapazität (PeK) der deklarierten strecken 

verliefen aus sicht der bundesnetzagentur zäh 

und im ergebnis unbefriedigend. die vorge-

schlagenen Maßnahmen sind nur bedingt für 

eine Verbesserung der lage auf den betroffenen 

strecken geeignet, so verzichtete die db netz ag 

z. b. auf einen zuschlag, mit dem die Kapazi-

tätsauslastung effektiver gesteuert werden 

könnte. ebenso konnte die bundesnetzagentur 

die betrieblichen Maßnahmen für die betroffe-

nen strecken im hinblick auf ihre kapazitäts-

steigernde Wirkung nicht ausreichend nach-

vollziehen.

die ausweisung überlasteter schienenwege 

bietet die Möglichkeit, kurz- bis mittelfristig 

diskrepanzen zwischen trassennachfrage und 

Kapazität des schienennetzes transparent  

abzubilden und lösungen mit betrieblichen 

und weniger kostenintensiven infrastruktur-

maßnahmen aufzuzeigen und umzusetzen. 

Voraussetzung ist jedoch, dass überlastete  

strecken auch tatsächlich als solche ausgewiesen  

werden und dass wirksame Maßnahmen zur 

Verbesserung der situation vorgeschlagen und 

umgesetzt werden. die vorhandene Kapazität 

zur deckung der trassennachfrage ist letztlich 

ein entscheidender Faktor für den reibungs-

losen zugang zur eisenbahninfrastruktur. die 

bundesnetzagentur strebt hier in zusammen-

arbeit mit dem eba mehr transparenz und 

verbindlichere Prozesse an.
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ZUGANG ZU SERVICEEINRICHTUNGEN 

Nutzungsbedingungen 

auch im jahr 2008 hat die bundesnetzagentur 

wieder die nbs zahlreicher eiu geprüft und 

eisenbahnrechtswidrige Klauseln beanstan-

det. Wo dies vertretbar war, hat sie auf einen 

Widerspruch verzichtet, jedoch auf kritische 

regelungen hingewiesen und diese hinweise 

teilweise mit dem Vorbehalt weitergehender 

nachträglicher Prüfungen oder mit anregun-

gen für zukünftige änderungen verbunden. 

Häfen / Terminals

ein schwerpunkt der ex-ante-überprüfung 

von serviceeinrichtungen lag im jahr 2008 auf 

den nutzungsbedingungen von häfen und 

terminals. so legte die hamburg Port authority 

(hPa) die beabsichtigten änderungen ihrer 

nutzungsbedingungen vor und die eurogate 

gruppe sowie die hamburger hafen und logis-

tik ag (hhla) kamen der aufforderung zur auf-

stellung und Vorlage ihrer nutzungsbedingun-

gen nach. die bundesnetzagentur widersprach 

einigen regelungen. da die bedingungen des 

anmeldeverfahrens und zur Koordinierung 

konkurrierender nutzungsanfragen wesentli-

che stellschrauben des diskriminierungsfreien 

zugangs sind, prüfte die bundesnetzagentur 

diese besonders kritisch. daneben sah sie die 

transparenz der zugeordneten Verantwort-

lichkeiten von eVu und eiu als wesentlich an. 

die bundesnetzagentur war in den Prozess 

der erstellung der nutzungsbedingungen der 

hhla eingebunden. so konnten bereits im Vor-

feld potenziell diskriminierende regelungen 

vermieden werden. 

Wartungseinrichtungen 

Verschiedene eVu des Konzerns der db ag, 

die auch als als betreiber von Wartungsein-

richtungen eiu sind, sehen sich nicht den 

zugangsrechtlichen Pflichten unterworfen. 

die Wartungseinrichtungen, auf deren nut-

zung jedes eVu zwingend angewiesen ist, sind 

nach einschätzung der bundesnetzagentur 

ein schlüsselelement des funktionierenden 

eisenbahnbetriebs. Mit bescheid vom 8. Mai 

2008 verpflichtete die bundesnetzagentur die 

db regio ag zur aufstellung von nutzungsbe-

dingungen für deren Wartungseinrichtungen. 

einzelnen bestimmungen der daraufhin vorge-

legten beabsichtigten nutzungsbedingungen 

hat die bundesnetzagentur mit bescheid vom 

31. juli 2008 widersprochen. ein gerichtliches 

eilverfahren hierzu hat die bundesnetzagentur 

in weiten teilen gewonnen (siehe seite 196).

Konkrete Zugangsstreitigkeiten

zugangsverweigerungen gegenüber eVu for-

dern immer stärkere regulatorische beachtung. 

so verweigerte die betreiberin eines Kais zur 

schüttgutverladung im hafen hamburg einem 

eVu den zugang zur vorhandenen eisenbahn-

infrastruktur. sie war aber nach intervention 

der bundesnetzagentur bereit, dem eVu vor-

läufig zugang zu gewähren. in einem anderen 

Fall veranlassten Kapazitätsgrenzen der hafen-

eisenbahninfrastrukturen die bremische hafen-

eisenbahn in bremerhaven zur abweisung von 

nutzungsanträgen. die von ihr vorgebrachten 

ablehnungsgründe sah die bundesnetzagentur 

als nicht tragfähig an, da diese im Widerspruch 

zu den von der betreiberin erstellten nutzungs-

bedingungen standen. die bundesnetzagentur 

hat das unternehmen verpflichtet, über die 

anträge des eVu neu zu entscheiden.

eisenbahnen | aKtiVitäten und VerFahren
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SONSTIGE AKTIVITäTEN

Öffentlichkeit von Serviceeinrichtungen

Viele betreiber von serviceeinrichtungen ehe ma-

liger sog. „Werks- und industriebahnen“ müssen  

seit 2005 generell zugang zu ihrer infra struktur 

gewähren. eine ausnahme gilt nur, wenn die 

eisenbahninfrastruktur ausschließlich für den 

„eigenen güterverkehr“ betrieben wird. die 

bundesnetzagentur hat im laufe des jahres 2008  

eine intensive diskussion mit dem Verband 

deutscher Verkehrsunternehmen e. V. (VdV) 

und anderen Marktteilnehmern darüber geführt, 

unter welchen bedingungen die betreiber von 

Werks- und industriebahnen verpflichtet sind, 

zugang zu ihren eisenbahninfrastrukturen zu 

gewähren, und eine anwendung des begriffs 

des „eigenen güterverkehrs“ entwickelt, die 

diesen modernen strukturen von Werks- und 

industrieparks rechnung tragen soll.

ENTGELTE

Stationspreisverfahren

seit ende 2007 überprüft die bundesnetzagen-

tur das stationspreissystem der db station & 

service ag. die tochter aus dem db-Konzern  

betreibt einen großen teil aller Personenbahn-

höfe in deutschland. sie dienen als zugangs-

stellen für den sPnV und den sPFV. als zugangs-

berechtigte treten sowohl db-konzerneigene 

als auch weitere eVu auf. Für sie stellen die  

stationspreise einen wichtigen Kostenfaktor 

dar, der sich letztendlich auch in den Fahrpreisen 

widerspiegelt und die Planungen über die 

anbin dung bestimmter regionen sowie die 

Qualität des Verkehrsangebots beeinflusst. 

Maßgeblich beteiligt sind ebenfalls die aufgaben-

trägerorganisationen der bundesländer. sie 

tragen die übergeordnete Verantwortung für 

den sPnV, einschließlich dessen Finanzierung.

Viele eVu und aufgabenträger stehen dem 

stationspreissystem kritisch gegenüber. ihr 

recht auf diskriminierungsfreien zugang zur 

eisenbahninfrastruktur schließt eine diskrimi-

nierungsfreie Preisgestaltung der db station & 

service ag ein. befürchtungen im hinblick auf 

ein überhöhtes Preisniveau oder eine besser-

stellung bestimmter zugangsberechtigter  

waren u. a. anlass für die bundesnetzagentur, 

ihre im eisenbahnrecht festgelegte befugnis 

zur überprüfung der höhe und struktur von 

inf rastrukturnutzungsentgelten wahrzunehmen. 

hinzu kommt, dass die db station & service ag 

ihre entgelte in den letzten jahren jährlich um 

jeweils zwei Prozent erhöht hat. 

in ihrer Prüfung konzentriert sich die bundes-

netzagentur – auch in 2009 – auf verschiedene 

aspekte. auf der einen seite wird das Kategorie-

preismodell der db station & service ag genau 

untersucht. anhand eines definierten schemas 

werden alle bahnhöfe in Kategorien eingeteilt. 

daraus resultiert eine Mischkalkulation für die 

bahnhöfe innerhalb einer Kategorie, die vor-

aussetzt, dass nur stationen mit gleichartiger 

bedeutung zusammengefasst werden. dane-

ben setzt sich die bundesnetzagentur intensiv 

mit der Kosten- und erlösstruktur des unter-

nehmens auseinander. ziel ist es, die Kriterien 

der Preisbildung genau aufzuschlüsseln, da nur 

so eine bewertung der Preishöhen möglich ist. 

dies ist aus sicht der bundesnetzagentur ele-

mentar, weil sich die Preishöhen nicht nur von 

Kategorie zu Kategorie unterscheiden, sondern 

auch zwischen den bundesländern variieren. 
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Trassenpreissystem der DB Netz AG

die bundesnetzagentur hat im jahr 2008 eine 

überprüfung des trassenpreissystems (tPs) der 

db netz ag eingeleitet. dabei werden struktur 

und höhe der von den zugangsberechtigten zu 

entrichtenden entgelte geprüft. 

im ersten schritt untersucht die bundesnetz-

agentur die diskriminierungsfreie entgelt ge-

staltung. der besondere Fokus liegt hierbei 

gegenwärtig auf den regelungen zur leistungs-

störung. betreiber der schienenwege sind 

u. a. verpflichtet, den trassenpreis bei nicht 

ordnungs gemäßem zustand des schienenwegs 

zu mindern. zugangsberechtigte haben sich 

bei der bundesnetzagentur darüber beschwert, 

dass die db netz ag die Minderung bei typischen 

infrastrukturmängeln ablehne. im rahmen 

der behördlichen untersuchungen stellte sich 

heraus, dass bereits die von der db netz ag  

gewählten Formulierungen in den snb anlass 

zu zweifeln an einer ordnungsgemäßen 

umsetzung der Vorschriften über den zugang 

zur eisenbahninfrastruktur bieten. ziel der 

bundesnetzagentur ist es, im interesse eines 

unverfälschten Wettbewerbs auf der schiene 

sicherzustellen, dass die zugangsberechtigten 

eine auf den äquivalenzwert beschränkte tras-

senmiete bezahlen. erhalten sie eine schlechte 

leistung, können sie nur zur zahlung eines 

geminderten entgelts herangezogen werden.

der bundesnetzagentur liegt zudem eine Viel zahl  

von beschwerden vor, die db netz ag ver lange 

spätestens seit der erhöhung zum Fahrplan-

wechsel 2007/2008 zu hohe pauschale stornie-

rungsentgelte. da in den entgeltgrundsätzen 

keine aussage dazu getroffen ist, in welchem 

umfang die db netz ag ersparte aufwendungen  

oder mögliche Vermarktungserlöse stornierter 

trassen gegenrechnet, geht die bundesnetz-

agentur davon aus, dass eine unbillige Ver tei-

lung der lasten zu ungunsten der zugangs-

berechtigten naheliegt. hinsichtlich der übrigen  

Komponenten des tPs wird die behördliche 

überprüfung auch im jahr 2009 andauern. 

 Entgeltgrundsätze

die eiu sind verpflichtet, die diskriminierungs-

freie benutzung der von ihnen betriebenen 

eisenbahninfrastruktur und die diskriminie-

rungsfreie erbringung ihrer leistungen zu 

gewährleisten. dafür dürfen die eiu nutzungs-

entgelte erheben. die konkrete art und Weise 

der entgeltberechnung haben sie den zugangs-

berechtigten detailliert in den entgeltgrund-

sätzen ihrer snb bzw. ihrer nbs zu beschreiben. 

ausnahmen gelten hierbei nur für betreiber 

von brennstoffeinrichtungen, Wartungsein-

richtungen und häfen. diese sind jedoch inso-

weit gehalten, auf behördliche anfrage ihre 

Preisdeterminanten der bundesnetzagentur 

gegenüber nachvollziehbar darzulegen. 

eine erste sichtung der von verschiedenen  

hafenbetreibern erstellten und gemäß dem 

aeg vorgelegten nbs ergab, dass es für die 

zugangsberechtigten regelmäßig nicht nach-

vollziehbar ist, warum ein bestimmtes entgelt 

in der konkreten höhe erhoben wird. Weiterhin 

wird in den nbs nicht deutlich, dass die entgelte 

gegenüber jedem zugangsberechtigten in 

gleicher Weise berechnet werden, wie es das 

spezielle diskriminierungsverbot in der eibV 

vorschreibt. zwar ließen sich diese auffälligkei-

ten in den von der bundesnetzagentur durch-

geführten anhörungen klären, gleichwohl 

betont die bundesnetzagentur die bedeutung 

transparenter und diskriminierungsfreier ent-

gelte für die Wahrnehmung der zugangsrechte 

sowie für die Minimierung wettbewerblicher 

diskriminierungen. 
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darüber hinaus ergab die überprüfung der 

nbs eine mangelhafte implementierung eines 

anreizsystems. der betreiber einer serviceein-

richtung ist verpflichtet, durch leistungsabhän-

gige bestandteile anreize zur Verringerung von 

störungen sowohl für den betrieb seiner ser-

viceeinrichtung als auch für die eVu zu setzen. 

neben dieser gesetzlichen Vorgabe unterstrei-

chen insbesondere die positiven Wirkungen 

eines anreizsystems für betreiber und nutzer 

von schieneninfrastruktur die notwendigkeit, 

entsprechende Mechanismen vorzusehen. so 

konnte die hPa mit der Kategorisierung ihrer 

gleise sowie einem anlagenspezifischen zeit-

entgelt eine reduzierung der Waggon-stand-

zeiten und damit eine Kapazitätssteigerung 

für den hamburger hafen erzielen. das zum 

1. januar 2008 in Kraft getretene neue entgelt-

system der hPa ist das ergebnis der beratungen 

mit der bundesnetzagentur im jahr 2007. 

Fortentwicklung der Entgeltregulierung 

nach auffassung der bundesregierung sollen 

die entgeltvorschriften des aeg zu gunsten 

eines an der wirtschaftlichen leistungserbrin-

gung orientierten entgeltmaßstabs und zur 

einführung einer anreizregulierung geändert 

werden. die bundesnetzagentur hat hierzu im 

auftrag des bundesministeriums für Verkehr, 

bau und stadtentwicklung (bMVbs) einen 

Vorschlag für eine Preisobergrenzenregulie-

rung entwickelt. ein erster entwurf wurde im 

oktober 2007, die revidierte Fassung im Mai 

2008 präsentiert. der entsprechende bericht ist 

auf den internetseiten der bundesnetzagentur 

einsehbar.

Performance Regime

in umsetzung der europarechtlichen Maßga-

ben gibt das deutsche recht (§ 21 eibV) den eiu 

auf, im rahmen der entgeltregelungen anreize 

zur Verringerung von störungen und zur erhö-

hung der leistungsfähigkeit der schieneninf-

rastruktur durch leistungsabhängige bestand-

teile zu schaffen. dabei sollen insbesondere die 

eiu, aber auch die eVu durch monetäre anreize 

zur leistungs- und Verhaltensoptimierung 

motiviert werden.

die bundesnetzagentur überwacht und  

begleitet die ausgestaltung von wirksamen  

und rechtskonformen anreizsystemen. so hat  

sie bereits 2006 darauf hingewirkt, dass die  

db netz ag als größter deutscher schienen-

wegebetreiber ein sog. Performance regime 

einführt. die bundesnetzagentur musste 

jedoch die ausgestaltung des systems hinsicht-

lich diskriminierungsfreiheit und Wirksamkeit 

beanstanden.

nach einem parallelen zivilgerichtlichen Ver-

fahren und einer rechtskräftigen entscheidung 

durch das oberlandesgericht (olg) Frankfurt 

(Main) berechnet die db netz ag bis heute 

keine anreizentgelte. damit bleiben zentrale 

Vorgaben des eisenbahnrechts unerfüllt. die 

bundesnetzagentur hat die db netz ag mit 

bescheid vom 30. dezember 2008 verpflichtet, 

ein anreizsystem spätestens im dezember des 

jahres 2009 einzuführen. 
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Gerichtliche Verfahren
Nach gerichtlichen Haupt- und Eilverfahren zieht die Bundesnetzagentur eine  

positive Bilanz.

DEUTSCHE BAHN AG – NBS 2008/2009

ende 2007/anfang 2008 ergingen eine reihe 

von eilentscheidungen, die behördliche bean-

standungen von beabsichtigten änderungen 

der snb bzw. der nbs betrafen. das Verwaltungs-

gericht (Vg) Köln lehnte sämtliche anträge der 

Konzernunternehmen der db ag ab. Mit seinen 

entscheidungen vom 28. januar 2008 und vom 

15. Februar 2008 bestätigte das oberverwal-

tungsgericht für das land nordrhein-Westfalen 

(oVg Münster) die entscheidungen des Vg Köln 

zum teil. entscheidungen in den hauptsachen 

stehen noch aus.

die db netz ag hatte sich mit eilanträgen 

gegen beanstandungen ihrer snb und nbs 

2008/2009 gewandt. die beschwerden der  

db netz ag gegen die ablehnenden beschlüsse 

des Vg Köln (beschlüsse vom 12. dezember 2007, 

az. 18 l 1794/07 und 18 l 1797/07) vor dem oVg 

Münster hatten nur teilweise erfolg (beschlüsse 

vom 28. januar 2008, az. 13 b 2024/07 und  

13 b 2025/07). nach ansicht des oVg Münster 

überwog im Fall der snb 2008/2009 allein bei 

der regelung zum zugfunk auf gsM-r-basis 

das aussetzungsinteresse der antragstellerin. 

bei den nbs 2008/2009 lehnte das oVg Münster 

nach summarischer Prüfung zusätzlich die 

beanstandung gewisser intransparenzen der 

haftungsregeln durch die bundesnetzagentur 

unter hinweis auf den zivilrechtlichen charakter 

dieser beanstandung ab.

WEITERE PRüFUNGEN VON  

NUTZUNGSBEDINGUNGEN

ebenfalls mit beschluss vom 28. januar 2008 

entschied das oVg Münster über die beschwerde 

der deutschen umschlaggesellschaft schiene-

straße (duss) mbh (az. 13 b 2014/07). Während 

das Vg Köln nach summarischer Prüfung weder 

in formeller noch in materieller hinsicht eine 

rechtswidrigkeit der beanstandungen der nbs 

2008/2009 festgestellt hatte (beschluss vom 

11. dezember 2007, az. 18 l 1779/07), gab das 

oVg Münster dem eilantrag der duss statt. 

das derzeit anhängige hauptsacheverfahren 

(Vg Köln, az. 18 K 3002/08) soll der Klärung der 

Fragen dienen, welche Mindestanforderungen 

grundsätzlich an die Qualität von nutzungs-

bedingungen zu stellen sind und unter welchen 

Voraussetzungen eine beanstandung des 

regel werks in gänze („totalwiderspruch“) 

durch die bundesnetzagentur wegen Verletzung 

dieser Mindestanforderungen zulässig ist.
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auch die eilanträge der usedomer bäderbahn 

gmbh hatte das Vg Köln abgelehnt (beschlüsse 

vom 17. dezember 2007, az. 18 l 1835/07 und  

18 l 1836/07). das oVg Münster bestätigte die 

entscheidungen des Vg Köln zwar nicht im 

ergebnis (beschlüsse vom 15. Februar 2008,  

az. 13 b 2091/07 und 13 b 2092/07), erkannte  

jedoch grundsätzlich als Prüfungsmaßstab für 

die bundesnetzagentur ein allgemeines trans-

parenzgebot als ausfluss des diskriminierungs-

verbots an (beschluss 13 b 2091/07).

DB REGIO AG – WARTUNGSEINRICHTUNGEN

zwei weitere von der db regio ag eingeleitete 

gerichtliche eilverfahren betrafen die Frage, ob 

eVu, die Wartungseinrichtungen betreiben, 

als eisenbahninfrastrukturbetreiber anzusehen 

sind und welchen Pflichten sie infolgedessen 

unterliegen. 

ein zunächst eingeleitetes eilverfahren gegen 

den bescheid der bundesnetzagentur vom 

8. Mai 2008, der die db regio ag verpflichtete, 

nutzungsbedingungen aufzustellen, wurde 

vom Vg Köln am 12. juni 2008 eingestellt, da die 

db regio ag ihren antrag zurücknahm. die in 

der Folge vorgelegten nutzungsbedingungen 

der db regio ag beanstandete die bundesnetz-

agentur in teilen mit bescheid vom 31. juli 2008. 

auch hiergegen stellte die db regio ag am  

8. september 2008 beim Vg Köln einen eilantrag, 

um die umsetzungspflicht vorläufig abzuwen-

den (az. 18 l 1371/08). streitpunkt waren die 

beanstandungen der bundesnetzagentur zu 

entgeltbestimmungen, die eine individuelle 

abweichung ermöglichten, und die anord-

nung, die angebotenen leistungen zu konkreti-

sieren und detaillierter darzustellen. das  

Vg Köln lehnte den antrag der db regio ag 

mit beschluss vom 7. oktober 2008 ab. das oVg 

Münster bestätigte diese entscheidung durch 

beschluss vom 19. november 2008 im Wesent-

lichen und wies die beschwerde der db regio ag 

weitgehend ab (az. 13 b 1543/08). 

sowohl das Vg Köln als auch das oVg Münster 

bestätigten in ihren beschlüssen erneut, dass 

die db regio ag im hinblick auf den betrieb 

der Wartungseinrichtungen (auch) ein eiu ist, 

das nbs aufzustellen hat. die db regio ag hatte 

durch die rücknahme des eilantrags im Ver-

fahren 18 l 747/08 versucht, eine gerichtliche 

äußerung zu dieser Frage zu verhindern. Wei-

terhin stellten beide gerichte fest, dass auch 

standplatzmieten und stornierungsentgelte im 

eisenbahnrechtlichen sinne entgelte sind. sie 

bestätigten damit die auffassung der bundes-

netzagentur, dass der eisenbahnrechtliche ent-

geltbegriff weit zu interpretieren ist. die bean-

standeten entgeltregelungen der db regio ag 

zeichneten auch nach ansicht der gerichte eine 

sich anschließende sachwidrige ungleichbe-

handlung der nutzer von serviceeinrichtungen 

vor und verstießen damit gegen das eisenbahn-

rechtliche diskriminierungsverbot. die gerichte 

sahen es insoweit nicht als ausreichend an, dass 

die entsprechenden Klauseln rein formal für 

jeden zugangsberechtigten unterschiedslos 

gelten. denn die Klauseln waren so formuliert, 

dass die bestimmungen keinerlei konditionierte 

entscheidungsprogramme enthielten, sondern 

der db regio ag vielmehr einen weiten entschei-

dungsspielraum zubilligten. Während das  

Vg Köln auch die Forderung nach einer  

detail lierten leistungsbeschreibung bestätigte, 

ordnete das oVg Münster insoweit die auf-

schiebende Wirkung des Widerspruchs der 

db regio ag an, weil es zwar ebenfalls die infor-

mationen über ausstattung und angebot der 

Werkstätten nicht als betriebs- und geschäfts-

geheimnisse wertete, jedoch für Wartungs-
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einrichtungen keine ermächtigungsgrundlage 

zur Forderung detaillierter leistungsbeschrei-

bungen sah. die endgültigen entscheidungen 

im gerichtlichen hauptsacheverfahren stehen 

in beiden Verfahren noch aus.

RAILION DEUTSCHLAND AG – AUSKUNFTS-

ERSUCHEN

in einer eilentscheidung des oVg Münster vom 

22. Februar 2008 (az. 13 b 68/08) wurden der 

bundesnetzagentur für die allgemeine Markt-

überwachung der zugangsbedingungen  

informationsrechte auf basis des § 14c abs. 3 aeg 

abgesprochen. nach auffassung des gerichts 

erstreckt sich die reichweite des auskunfts-

gegenstands ausschließlich auf das Führen 

von Verwaltungsverfahren. zudem sollen 

ausschließlich die eiu adressat einer auskunfts-

anordnung sein. die bundesnetzagentur betont 

indes die notwendigkeit eines breiten Kreises 

an auskunftsadressaten, um diskriminierungen 

aufdecken zu können, und weist darauf hin, dass  

der europäische gesetzgeber in artikel 30  

abs. 4 rl 2001/14/eg die informationsrechte 

der regulierungsbehörde explizit auf die eVu 

sowie alle sachdienlichen informationen  

erstreckt.
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Funktion, Struktur und 
wesentliche Aufgaben der 
Bundesnetzagentur  

Aufgaben und Struktur

die bundesnetzagentur, bei gründung noch 

„regulierungsbehörde für telekommunikation 

und Post (reg tP)“, wurde mit Wirkung vom  

1. januar 1998 als bundesoberbehörde im 

geschäftsbereich des bundesministeriums für 

Wirtschaft und technologie (bMWi) errichtet. 

sie entstand aus der überleitung von aufgaben-

bereichen aus dem ehemaligen bundesministe-

rium für Post und telekommunikation (bMPt) 

sowie dem ehemaligen bundesamt für Post 

und telekommunikation (baPt). im zuge der 

übernahme der aufgaben aus dem energie-

wirtschaftsgesetz und dem novellierten allge-

meinen eisenbahngesetz wurde die reg tP im 

jahr 2005 in bundesnetzagentur für elektrizität, 

gas, telekommunikation, Post und eisenbahnen 

(bundesnetzagentur) umbenannt.

die bundesnetzagentur hat in erster linie den 

auftrag, durch regulierung im bereich der 

telekommunikation, des Postwesens, der 

energie märkte und des eisenbahnsektors den 

Wettbewerb zu fördern und für flächendeckend 

angemessene und ausreichende dienst leistungen 

zu sorgen, einen diskriminierungsfreien netz-

zugang zu gewährleisten sowie eine Frequenz-

ordnung und regelungen zur nummerierung 

festzulegen. diese aufgaben sind im telekom-

munikationsgesetz (tKg), im Postgesetz (Postg), 

im energiewirtschaftsgesetz (enWg) und im 

allgemeinen eisenbahngesetz (aeg) festgelegt 

und werden zusätzlich durch Verordnungen 

und sonstige ausführungsbestimmungen  

ergänzend geregelt. 

Weitere aufgaben der bundesnetzagentur  

finden sich in verschiedenen Fachgesetzen, 

wie z. b. dem gesetz über Funkanlagen und 

telekommunikationsendeinrichtungen (Fteg), 

dem amateurfunkgesetz (aFug) und dem 

gesetz über die elektromagnetische Verträg-

lichkeit von geräten (eMVg). die bundesnetz-

agentur ist die zuständige behörde nach dem 

signaturgesetz (sigg) und als solche mit dem 

aufbau und der überwachung einer sicheren 

und zuverlässigen infrastruktur für elektronische 

signaturen betraut. 
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die aufgaben der bundesnetzagentur sind 

ebenso wie die Verfahrensabläufe vielschichtig 

und breit gefächert. sie reichen von Verfahren 

mit gerichtsähnlichen Prozessabläufen im 

bereich der ökonomischen regulierung bis zur 

Präsenz in der Fläche, um technische störungen 

zu bearbeiten.

eine bundesoberbehörde in der größenordnung 

der bundesnetzagentur bedarf einer steten 

organisationsentwicklung. dazu wurde aktuell 

eine Personalbedarfsanalyse durchgeführt, 

um durch eine aufgabenorientierte organisa-

tionsstruktur eine effiziente erledigung dieser 

aufgaben zu garantieren. die organisations-

struktur stellt sich wie folgt dar:

im bereich der telekommunikation entscheidet 

die Präsidentenkammer darüber, welche Märkte 

überhaupt einer besonderen regulierung 

unterliegen. in der Folge entscheiden dann die 

beschlusskammern 2 und 3 bei entgeltverfah-

ren ex ante und ex post, bei der Missbrauchsauf-

sicht und besonderen netzzugängen inklusive 

zusammenschaltungen. auch im Postwesen 

sind die tätigkeiten der beschlusskammer 

auf die entgeltverfahren (ex ante und ex post) 

sowie auf die sektorspezifische Missbrauchs-

aufsicht einschließlich der regulierung der 

zugänge zum Postnetz gerichtet. im energie-

sektor sind die beschlusskammern zuständig 

für alle entscheidungen, die von der bundes-

netzagentur im bereich der elektrizitäts- und 

gaswirtschaft nach dem enWg und nach den 

rechtsverordnungen zur ausfüllung des enWg 

zu treffen sind, einschließlich der überprüfung 

der netzentgelte. die Präsidentenkammer 

entscheidet insbesondere im Vergabeverfahren 

bei knappen Frequenzen sowie bei der aufer-

legung von universaldienstleistungen. 

Von den abteilungen werden Fachaufgaben 

und zentrale Verwaltungsaufgaben wahrge-

nommen, zu denen u. a. ökonomische und 

rechtliche grundsatzfragen der regulierung 

im bereich der telekommunikation, des Post-

wesens, der energiemärkte und des eisenbahn-

sektors sowie technische Fragen in den sektoren 

Frequenzen, normung und nummerierung 

gehören. bei der entwicklung neuer netz-

generationen und neuer Funksysteme wirkt die 

bundesnetzagentur in internationalen gremien 

zur aufstellung von standards mit. eine wichtige 

Funktion der abteilungen liegt auch in der 

fachlichen unterstützung der beschlusskammern.

eine große herausforderung stellt weiterhin die 

Missbrauchsbekämpfung bei den Mehrwert-

diensten dar. ein weiterer aufgabenbereich 

umfasst eine standortdatenbank für sendean-

lagen ab einer bestimmten leistung. unter den 

unmittelbaren leistungen für die bürgerinnen 

und bürger sind zudem das schlichtungsver-

fahren nach § 47a tKg bzw. § 10 Postdienstleis-

tungsverordnung (PdlV) und der Verbraucher-

schutz von erheblicher bedeutung.

das enWg sieht eine regulierung allein der 

elektrizitäts- und gasnetze vor. die vorgela-

gerten erzeugungs- bzw. importmärkte und 

die endverbrauchermärkte werden von der 

bundesnetzagentur allerdings ebenfalls auf-
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merksam beobachtet. die gesetzliche aufgabe 

der bundesnetzagentur nach dem enWg ist es 

daher, durch entflechtung und regulierung der 

energienetze die Voraussetzungen für funktio-

nierenden Wettbewerb auf den vor- und nach-

gelagerten Märkten bei elektrizität und gas zu 

schaffen. die bundesnetzagentur gewährleistet 

einen diskriminierungsfreien netzzugang und 

reguliert die von den unternehmen erhobenen 

netzentgelte. sie bringt dabei ihre aus ihrer  

arbeit im bereich der telekommunikations- 

und Postmärkte gewonnenen erfahrungen ein, 

um eine schlanke, effiziente und praktikable 

regulierung durchzusetzen. darüber hinaus 

waren die jahre 2007 und 2008 insbesondere 

durch die Vorbereitungen für die einführung 

der anreizregulierung sowie ein verstärktes 

engagement auf europäischer ebene gekenn-

zeichnet.

seit inkrafttreten des ersten änderungsgesetzes 

zum erneuerbare-energien-gesetz (eeg) am  

1. dezember 2006 nimmt die bundesnetz-

agentur in diesem bereich Vollzugsaufgaben 

wahr. dazu zählt die überwachung des bundes-

weiten ausgleichs der eeg-energiemengen und 

Vergütungszahlungen. darüber hinaus werden 

der ausweis von differenzkosten und die ein-

haltung der Veröffentlichungspflichten aus 

dem eeg überwacht.

seit dem 1. januar 2006 nimmt die bundesnetz-

agentur auch die aufgabe wahr, die einhaltung 

der rechtsvorschriften über den zugang zur 

eisenbahninfrastruktur zu überwachen. die 

regulatorische tätigkeit der bundesnetzagen-

tur dehnt sich dabei im grundsatz auf sämtliche 

eisenbahninfrastrukturunternehmen aus  

(symmetrische regulierung). Wesentliche 

aufgabe der bundesnetzagentur ist es, die 

diskriminierungsfreie benutzung von eisen-

bahninfrastruktur durch eisenbahnverkehrs-

unternehmen und andere zugangsberechtigte  

sicherzustellen. eisenbahninfrastruktur umfasst 

dabei sowohl infrastruktur und dienstleistungen 

bei schienenwegen als auch bei sog. serviceein-

richtungen (z. b. bahnhöfe oder güterterminals). 

neben der repressiven regulierung gibt es auch 

eine präventive regulierung unter sehr eng 

gefassten Fristen. die regulierung über den 

zugang umfasst auch höhe und struktur der 

Wege- und sonstigen entgelte, so dass auch der 

entgeltregulierung eine wesentliche bedeutung 

zukommt.

um den einheitlichen charakter der bundes-

netzagentur stärker zu unterstreichen, werden 

die außenstellen, mit deren hilfe der Kontakt 

zu den Verbrauchern und der industrie in der 

Fläche gehalten wird, von einer eigenen abtei-

lung betreut und koordiniert.

die aufgaben der außenstellen liegen vor allem 

im technischen bereich. sie beraten z. b. über 

die regelungen des tKg, über die Vorschriften 

zur elektromagnetischen Verträglichkeit (eMV) 

und über die elektromagnetische Verträglich-

keit von geräten (eMVg). zu ihren aufgaben 

gehört auch die zuteilung von Frequenzen, so 

z. b. für Mobilfunkanlagen und betriebsfunk-

anlagen. Weitere wichtige aufgaben sind die  

bearbeitung und aufklärung von Funkstörungen 

mit hochentwickelten Messgeräten, die über-

wachung der einhaltung von Vorschriften sowie 

die durchführung von Prüf- und Mess aufträgen. 

im rahmen des regierungsprogramms  

„zukunftsorientierte Verwaltung durch innova-

tionen“ nimmt die bundesnetzagentur auch am 

Projekt „aufbau und ausbau von Kompetenz- 

und dienstleistungszentren (shared services 

center)“ teil. dabei bietet sie anderen behörden 
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und zuwendungsempfängern – vorrangig im 

geschäftsbereich des bMWi – dienstleistungen 

aus den bereichen der Familien kassen sowie 

in dienstreise-, trennungs geld-, umzugskos-

ten- und beihilfeangelegen heiten an. diese 

aufgaben werden in den außenstellen wahr-

genommen. 

durch die Verlagerung von tätigkeiten in die 

außenstellen wird die zentrale für grundsätz-

liche aufgaben entlastet und gleichzeitig das 

vorhandene Personal am standort der jeweiligen 

außenstelle sinnvoll ausgelastet. um den einge-

schlagenen Weg mit blick auf eine homogene 

aufgabenverteilung zukunftsorientiert weiter-

zuentwickeln, werden in den außenstellen 

der bundesnetzagentur organisationsunter-

suchungen durchgeführt. deren ergebnisse 

fließen in ein einheitliches außenstellen-

konzept ein.

Personalmanagement

ein modernes Personalmanagement nimmt bei 

der bundesnetzagentur einen hohen stellen-

wert ein. der optimale einsatz der personellen 

ressourcen in zeiten einer angespannten Plan-

stellensituation hat dabei ebenso überragende 

bedeutung wie die gewinnung qualifizierten 

neuen Personals. dies gelingt nur dadurch, 

dass die Personalplanung sowohl die dienstli-

chen bedürfnisse als auch die Fähigkeiten und 

neigungen der Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter gleichermaßen berücksichtigt. denn nur 

mittels einer aktiven, bedarfsgerechten einsatz-

planung einerseits und der Motivation der 

beschäftigten andererseits lassen sich auch in 

zeiten knapper haushaltsmittel die der bundes-

netzagentur übertragenen aufgaben kosten-

günstig und effizient erledigen. 

bei der auswahl neu eingestellter beschäftigter 

wird der Fokus nicht nur auf außerordentlich 

gute Fachkenntnisse gelegt, sondern zusätzlich 

auf die Fähigkeit, komplexe neue aufgaben, 

deren strukturen noch nicht in allen teilen  

definiert sind, in einem team zügig zu struk-

turieren und mit einem guten gespür für die 

praktischen anforderungen der Märkte und 

ihrer Mechanismen kompetent in angriff 

nehmen zu können. 

Für ihre in allen bereichen stark interdisziplinär 

geprägte tätigkeit beschäftigt die bundesnetz-

agentur insgesamt rund 2.500 spezialisten der 

verschiedensten richtungen wie juristen, Öko-

nomen, ingenieure verschiedener Fachrich-

tungen, Physiker, Mathematiker, informatiker, 

Verwaltungsfachleute und andere.

bereits seit 1999 bildet die bundesnetzagentur 

auch selbst aus. in 2008 konnten insgesamt 

zehn junge leute eine ausbildung zu Fachange-

stellten für bürokommunikation an den stand-

orten der zentrale in bonn und Mainz beginnen. 

im rahmen der seit dem jahr 2003 angebotenen 

ausbildung zu elektronikerinnen/elektronikern 

für geräte und systeme wurden 2008 insgesamt 

18 neue ausbildungsplätze besetzt, die sich auf 

die standorte göttingen, bremen und Magde-

burg verteilen. damit wurden 2008 in der  

bundesnetzagentur mit den bereits vorhandenen 

ausbildungsplätzen insgesamt 109 junge  

Menschen in diesen beiden berufen ausgebildet.



bundesnetzagentur | jahresbericht 2008202

Haushalt

die einnahmen und ausgaben der bundesnetz-

agentur werden im bundeshaushalt veran-

schlagt (einzelplan 09 Kapitel 0910).

der nachfolgenden tabelle sind die einnahmen 

der haushaltsjahre 2008 (soll und ist) und 2009 

(haushaltsplan) zu entnehmen:

die tatsächlichen Mehreinnahmen 2008 gegen-

über dem geplanten soll 2008 resultieren aus 

Frequenzgebühren für die zuteilungsverlän-

gerung von gsM-Frequenzen. die einnahme-

steigerung im haushaltsplan 2009 wurde zur 

zeit der haushaltsaufstellung aufgrund einer 

geplanten Versteigerung von gsM- und uMts-

Frequenzen erwartet. sie wird sich möglicher-

weise auf das jahr 2010 verschieben.

über die ausgaben der haushaltsjahre 2008 

(soll und ist) und 2009 (haushaltsplan)  

informiert die nachstehende tabelle:

1 In 2008 konnten aus Rechtsgründen nicht alle Einnahmen erhoben werden. Eventuelle Nacherhebungen sind im Soll 2009 nicht enthalten.

Gebühren, Beiträge und sonstige 
Entgelte im Bereich Telekommunikation

Soll 2008
Tsd. €

66.156

109

576

6.218

1.465

74.524

1

74.525

Ist 2008
Tsd. €

97.090

64

3

197

2.735

100.089

0

100.089

Soll 2009
Tsd. €

169.149

50

328

1.100

1.419

172.046

0

172.046

Gebühren und sonstige Entgelte 
im Bereich Post

Gebühren und sonstige Entgelte 
im Bereich Eisenbahnen1

Gebühren und sonstige Entgelte 
im Bereich Energie (Elektrizität und Gas)1

Weitere Verwaltungseinnahmen,  
z.B. Geldstrafen und -bußen, Vermietung, Verkauf

Verwaltungseinnahmen

Einnahmeart

Übrige Einnahmen

Gesamteinnahmen

Soll 2008
Tsd. €

103.518

34.578

10.879

148.975

Ist 2008
Tsd. €

105.187

36.317

13.302

154.806

Soll 2009
Tsd. €

109.181

35.994

11.832

157.007

Personalausgaben

Sächliche  
Verwaltungs-
ausgaben,  
Zuweisungen

Investitionen

Ausgabeart

Gesamtausgaben
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Vorhabenplan 2009

die bundesnetzagentur ist nach § 122 abs. 2  

telekommunikationsgesetz (tKg) verpflichtet, 

in den jahresbericht einen Vorhabenplan 

aufzunehmen, in dem die im laufenden jahr 

von der bundesnetzagentur im telekommuni-

kationssektor zu begutachtenden grundsätz-

lichen rechtlichen und ökonomischen 

Frage stellungen enthalten sind. über diese 

Verpflichtung hinaus berichtet die bundesnetz-

agentur über alle wesentlichen Vorhaben aus 

sämtlichen tätigkeitsfeldern, in denen im jahr 

2009 Fragen von grundsätzlicher bedeutung zu 

erwarten sind. die bundesnetzagentur hat nach 

durchführung der öffentlichen anhörung1 und 

beratung durch den beirat bei der bundesnetz-

agentur2 folgenden Vorhabenplan für das jahr 

2009 festgelegt.

TELEKOmmUNIKATION

IRG/ERG-Vorsitz der Bundesnetzagentur

im jahr 2009 hat die bundesnetzagentur den 

Vorsitz der irg/erg inne. der Präsident der 

bundesnetzagentur, Matthias Kurth, ist  

Vorsitzender der independent regulators group 

(irg)3 und der european regulators group (erg)4. 

er vertritt ein jahr lang die irg/erg auf europä-

ischer ebene und leitet die sitzungen der gruppe. 

das arbeitsprogramm des jahres 20095 steht in 

einer Phase des übergangs unter dem Motto: 

„adjusting regulation to a changing market 

environment and preparing for legal and  

institutional change“. denn einerseits entwickeln 

sich die Märkte infolge der technologischen 

Konvergenz und der investitionen in netze 

der nächsten generation (ngn/nga) und des 

damit einhergehenden Wandels von geschäfts-

modellen nach wie vor sehr dynamisch. zum 

anderen werden sich aufgrund des sich zurzeit 

in der überarbeitung durch das europäische 

Parlament (eP) und den Ministerrat befindlichen 

rechtsrahmens die rechtlichen und institutio-

nellen bedingungen für die regulierung und 

die nationalen regulierungs behörden (nrb) 

aller Voraussicht nach verändern. es soll unter-

sucht werden, wie regulierung dynamischer 

werden kann, um schneller auf ein geändertes 

1 Vgl. Amtsblatt der Bundesnetzagentur Nr. 24/08 vom 17. Dezember 2008
2 Sitzung des Beirates bei der Bundesnetzagentur vom 16. März 2009
3 Die IRG wurde 1998 gegründet und hat gegenwärtig 34 Mitglieder: 27 nationale Regulierungsbehörden (NRB) aus den 27 Mitgliedsstaaten der EU,  
vier NRB aus den EFTA-Staaten (Island, Norwegen, Liechtenstein und die Schweiz) sowie drei NRB der Beitrittskandidaten (Kroatien, Türkei und die ehema-
lige jugoslawische Republik Mazedonien). 
4 Die ERG wurde als „offizielles“ Beratungsgremium der Europäischen Kommission (KOM) 2003 gegründet. Sie besteht aus den 27 NRB der EU-Mitglieds-
staaten und weiteren Ländern mit Beobachterstatus. Die KOM nimmt ebenfalls als Beobachter (als nicht stimmberechtigtes Mitglied) an den viertel-
jährlich stattfindenden Treffen (Vollversammlungen) der ERG teil. Die ERG berät die KOM in Fragen der Anwendung des europäischen Rechtsrahmens für 
elektronische Kommunikationsnetze und -dienste.
5 Der Entwurf des WP-2009 wurde am 17. Oktober 2008 zur Anhörung bis 7. November 2008 auf beide Websites gestellt.
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umfeld reagieren zu können. schließlich sind 

Fragestellungen des übergangs von sektor-

spezifischer regulierung zur allgemeinen 

Wettbewerbsaufsicht zu behandeln, insbeson-

dere für die relevanten Märkte, die in der über-

arbeiteten Märkte-empfehlung der europäischen 

Kommission (KoM) vom 17. dezember 20076 

nicht mehr enthalten sind, weil sie nach 

auffassung der KoM nicht mehr regulierungs-

bedürftig sind. 

die irg/erg wird sich auch im weiteren Verlauf 

der gesetzgeberischen arbeit des eP und des 

rates der europäischen union bei den euro-

päischen institutionen für diese Forderungen 

einsetzen. darüber hinaus wird die irg/erg 

als gremium nationaler experten den institu-

tionen fach- und sachkundigen input aus der 

anwendersicht geben, insbesondere bei der 

überarbeitung der roaming-Verordnung,  

deren überwachung den nrb obliegt. 

es ist ein besonderes anliegen des deutschen 

Vorsitzes, vor allem im bereich der ngn/nga-

entwicklung und ihrer regulatorischen beglei-

tung als zentraler herausforderung die arbeit 

der irg/erg voranzubringen. hier besteht ein 

enger zusammenhang zwischen nationalen 

und europäischen regulierungsaufgaben.  

diesen zusammenhang durch enge zusammen-

arbeit in der irg/erg fruchtbar zu machen, ist ein 

besonderes anliegen des deutschen Vorsitzes. 

um die durchführung des irg/erg-arbeits-

programms unter dem Vorsitz der bundesnetz-

agentur 2009 sicherzustellen, wird es großer 

anstrengungen aller bedürfen, d. h., es wird die 

leitung von und die aktive teilnahme in nahezu 

allen arbeitsgruppen nötig sein, um die ziele 

der irg/erg entscheidend voranzubringen.  

marktdefinitions- und -analyseverfahren 

sowie Regulierungsverfügungen

die im Vorhabenplan 2008 angekündigten 

Marktdefinitions- und -analyseverfahren zu 

den Vorleistungsmärkten für zusammenschal-

tungen sowie zu den endkundenmärkten im 

Festnetz sind abgeschlossen. das gleiche gilt für 

den bereich der Mobilfunkterminierung. 

im jahr 2009 wird für die abschlusssegmente 

für Mietleitungen auf der Vorleistungsebene 

der im tKg vorgesehene zweijährige turnus für 

die überprüfung der gefundenen ergebnisse 

relevant, für den zugang zur teilnehmeran-

schlussleitung (tal) ist aufgrund einer geänder-

ten Märkteempfehlung für diesen bereich die 

anlassbezogene überprüfung maßgeblich. Für 

beide Märkte sind die aktuellen Marktverhält-

nisse erneut in einer entsprechenden Markt-

definition und Marktanalyse zu bewerten.

zusätzlich ist im jahr 2009 beabsichtigt, den 

Markt für Mietleitungen für endkunden und den 

Markt für rundfunkübertragungsdienste zu 

überprüfen. diese Märkte sind zwar nicht mehr 

in der derzeit geltenden Märkteempfeh lung 

6 Veröffentlicht im Amtsblatt der KOM vom 28. Dezember 2008
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der KoM enthalten, unterliegen aber heute 

noch regulierungsmaßnahmen. ob eine 

entlassung aus der regulierung erfolgen kann 

oder nach wie vor eine regulierungsbedürftig-

keit vorliegt und demzufolge Maßnahmen 

beibehalten werden, kann nur auf basis einer 

erneuten Marktanalyse beurteilt werden. Für 

den bereich der Mietleitungen für endkunden 

wurde schon ein umfangreiches auskunfts-

ersuchen durchgeführt, auf dessen grundlage 

die erarbeitung des entsprechenden entschei-

dungsentwurfs erfolgen wird.

die im rahmen der neuen runde der Markt-

analyse für bitstrom-zugang erhobenen daten 

schaffen eine informatorische basis zur Frage 

einer regionalisierung von Märkten. die 

bundesnetzagentur hat wegen der heraus-

gehobenen bedeutung dieser Frage parallel  

eine anhörung hierzu durchgeführt. die ent-

sprechenden ergebnisse der anhörung werden 

im rahmen der Veröffentlichung eines entwurfs 

der Marktdefinition und Marktanalyse berück-

sichtigt. ein darauf aufbauender entwurf einer 

regulierungsverfügung soll möglichst parallel 

dazu veröffentlicht werden.

Regulatorische Implikationen der  

Entwicklung zu Next Generation Kern-

und Zugangsnetzen

Vor dem hintergrund der investitionen in next 

generation networks (ngn) und next genera-

tion access (nga) ist die erarbeitung eines 

regulierungsansatzes notwendig, mit dem der 

netzumbauprozess so gestaltet werden kann, 

dass die bereits erreichten wettbewerblichen 

bedingungen, die auf dem Modell der „ladder 

of investment“ und der Förderung effizienter 

investitionen in breitbandinfrastruktur sowohl 

im zugangsnetz als auch im Kernnetz beruhen, 

aufrechterhalten werden können.

Während die entwicklung zu ngn/nga grund-

sätzlich zu steigenden skalen- und dichtevor-

teilen führt, wird der spezielle Mix an eingesetz-

ten technologien zunehmend von regionalen 

charakteristika (wie etwa besiedlungsdichte) 

abhängen und sich daher auch innerhalb 

deutschlands unterscheiden. dies kann ggf. 

einen differenzierten regulierungsansatz 

erfordern.

der umbau zu ngn/nga wird eine anpassung 

der Vorleistungsprodukte sowie der entspre-

chenden Preisfestsetzung mit sich bringen.  

eine wichtige rolle spielt dabei der umgang 

mit Problemen während der Migrationsphase.

im Kernnetz ist die zahl der zusammenschal-

tungspunkte in paketvermittelnden netzen 

von erheblicher bedeutung für das entstehen 

und die Weiterentwicklung von Wettbewerb, 

insbesondere auch unter dem gesichtspunkt 

der Kosteneffizienz des netzes (regulierungs-

ziel der Förderung effizienter infrastrukturin-

vestitionen). hierbei sind die unterschiedlichen 

interessen aller beteiligten zu berücksichtigen.

die bundesnetzagentur wird zur anwendung 

des im tKg festgelegten Kostenmaßstabs ihre 

informationsbasis über die Kosten von ngns 

verbreitern. die Frage nach einem langfristig 

geeigneten abrechnungsmechanismus als 

Komponente eines umfassenden zusammen-

schaltungsregimes für ein konvergiertes Multi-

service ngn steht im jahr 2009 auf der agenda 

der erg. die bundesnetzagentur wird dieses 

Projekt intensiv begleiten.

die festnetzbasierten zugangsnetze werden in 

den nächsten jahren einer weitgehenden  

umstrukturierung unterworfen sein. die deut-

sche telekom ag (dt ag) hat im sommer 2008 

erste angebote für leerrohrzugang, zugang zu 
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„dark fiber“ und Kollokation am Kabelverzwei-

ger (KVz) vorgestellt. ggf. wird es hier 2009 zu  

Festlegungen der bedingungen für den zugang 

zu leerrohren und für die KVz-Kollokation  

einschließlich der entgelte kommen.

die regulierung von nga-netzen sollte effizi-

ente investitionen des incumbent sowie der 

Wettbewerber fördern. eine Priorisierung von 

abhilfemaßnahmen entsprechend dem Konzept 

der „ladder of investment“ sollte zu einer  

ausgewogenen Kombination von Vorleistungs-

produkten führen, die den nationalen  

besonderheiten gerecht wird. die bundesnetz-

agentur wird auch an erg-Projekten zum 

thema nga mitarbeiten, in denen eine öko-

nomische analyse vor dem hintergrund des 

stattfindenden ausbaus durchgeführt wird. 

dabei werden die Migration von alten zu neuen 

Vorleistungsprodukten sowie implementie-

rungsfragen neuer Vorleistungsprodukte 

erörtert, weil hauptverteiler entfallen werden. 

ebenso wird das Verhältnis von significant 

Market Power-regulierung und symmetrischen 

Maßnahmen zu thematisieren sein.

die oben beschriebene Migration zu neuen  

netzen ist teil der entwicklung hin zum  

raschen ausbau von hochleistungsfähigen 

breitbandnetzen in deutschland. der aufbau 

von hochleistungsnetzen und die anbindung 

abgelegener gegenden an das breitbandinter-

net erfordern hohe investitionen. die anfallen-

den Kosten sinken erheblich und der ausbau 

kann umso schneller erfolgen, je effizienter  

bestehende infrastrukturen mitgenutzt werden. 

die bundesnetzagentur wird in zusammen-

arbeit mit dem bundesministerium für Wirt-

schaft und technologie (bMWi) kurzfristig 

mit dem aufbau eines infrastrukturatlasses 

beginnen. sie wird dabei, soweit möglich, 

konzeptionelle Vorarbeiten der Wirtschaft und 

der breitbandinitiativen der länder berücksich-

tigen. Möglichst noch im herbst 2009 soll eine 

erste Version veröffentlicht werden. die Vorar-

beiten zum aufbau des atlasses haben bereits 

begonnen. 

die bundesnetzagentur wird – wie das bundes-

kartellamt – für den Fall, dass Vereinbarungen 

zwischen einzelnen Marktakteuren zum infra-

strukturaufbau angestrebt werden und deren 

überlegungen konkrete Formen annehmen, 

die grundlegenden regulatorischen und wett-

bewerbsrechtlichen Fragestellungen unverzüg-

lich nach Vorlage entsprechender unterlagen 

mit den betroffenen klären. auf der basis der 

so erzielten ergebnisse sind – soweit möglich – 

Positionen bzw. überlegungen zu verallge-

meinern, die dann für weitere Kooperationen 

Klarheit schaffen.

Grundsatzfragen der Entgeltregulierung/

Konsistenzgebot

Konsistente entgelte sind von großer bedeutung 

für chancengleichen Wettbewerb von unter-

nehmen mit unterschiedlichen netz- und 

dienstkonzepten. die bundesnetzagentur 

entwickelt daher die grundsätze zur gewähr-

leistung einer konsistenten entgeltregulierung 

kontinuierlich weiter. dies geschieht einerseits 

durch einzelne entgeltrelevante entscheidun gen 

der beschlusskammern. andererseits werden 

grundlegende Positionen zu zentralen aspekten 

des Konsistenzgebots erarbeitet, um den Markt-

teilnehmern ein hohes Maß an Planungssicher-

heit zu geben und auch außerhalb von konkre-

ten entgeltentscheidungen den dialog mit den 

Marktteilnehmern zu ermöglichen. in diesem 

zusammenhang wurden bereits hinweise zu 

Preis-Kosten-scheren veröffentlicht, die das 

VorhabenPlan 2009
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Verhältnis zwischen Vorleistungs- und endkun-

denentgelten adressieren.

die bundesnetzagentur wird dabei die grund-

sätze einer konsistenten entgeltregulierung 

auch mit blick auf die Förderung effizienter  

infrastrukturinvestitionen mit nachdruck weiter-

entwickeln und mit den betroffenen diskutieren. 

darüber hinaus gilt es mit blick auf das regulie-

rungsziel der sicherstellung eines chancen-

gleichen Wettbewerbs sowie der Förderung 

von effizienten infrastruktur investitionen, das 

Verhältnis der zu regulierenden Vorleistungs-

preise entlang der Wertschöpfungskette so 

aufeinander abzustimmen, dass die auf ver-

schiedenen Wertschöpfungsstufen agierenden 

anbieter mit ihren jeweiligen geschäftsmodellen 

wirtschaftlich operieren können. in einer 

umfassenden ausarbeitung sollen die verschie-

denen einzelaspekte in einem konzeptionellen 

gesamtzusammenhang dargestellt werden. 

diese grundsätzlichen überlegungen werden 

vor allem bei den im jahr 2009 anstehenden 

konkreten regulierungsverfahren einbezogen, 

die zentral für die Wettbewerber sind, d. h. bei 

der genehmigung der entgelte für den zugang 

zur tal und für die terminierung in die Mobil-

funknetze. im rahmen dieser Verfahren werden 

auch die zinssätze neu festzulegen sein.

die bundesnetzagentur wird zur Verbesserung 

der Planungssicherheit der Marktakteure das 

bislang schon verfolgte Konzept einer wachs-

tums- und innovationsorientierten regulierung 

weiter konkretisieren. auch im lichte der breit-

bandstrategie der bundesregierung sollen 

hierzu eckpunkte über die regulatorischen  

rahmenbedingungen für die Weiterentwick-

lung moderner telekommunikationsnetze und 

die schaffung einer leistungsfähigen breitband-

infrastruktur erarbeitet und diese öffentlich zur 

diskussion gestellt werden. hierbei gilt es auch, 

folgende aspekte zu beleuchten:

ökonomische und rechtliche Planungssicher-• 

heit (z. b. regulierungsperioden) im hinblick 

auf den für diese investitionen typischen 

langen Planungshorizont,

angemessene eigenkapital verzinsung für den • 

Fall einer entgeltregulierung von zugangs-

leistungen, so dass – soweit not wen dig –  

spezifischen risiken rechnung getragen 

werden kann,

geeignetes, wettbewerbskonformes • 

infrastruk tur-sharing, mit dem ggf. eine 

reduzierung der jeweiligen risiken erreicht 

werden kann, 

notwendige transparenz über den geplanten • 

netzumbau durch die Marktakteure.

Nummerierungskonzept

ein ziel der regulierung ist nach § 2 abs. 2  

nr. 8 tKg die gewährleistung einer effizienten  

nutzung von nummerierungsressourcen. 

nach § 2 telekommunikations-nummerie-

rungsverordnung (tnV) veröffentlicht die 

bundesnetzagentur nach öffentlicher anhö-

rung jährlich ein nummerierungskonzept über 

die entwicklungen auf dem telekommunika-

tionsmarkt und deren auswirkungen auf den 

nummernplan. das nummerierungskonzept 

soll offenlegen, wie sich der nummernplan 

voraussichtlich fortentwickelt, um dadurch  

ein möglichst hohes Maß an transparenz und  

Planungssicherheit zu gewährleisten. es soll 

Maßnahmen der nummerierung in einen 

gesamtzusammenhang stellen und ein  

instru ment sein, die regulierungsziele durch 

änderung bestehender regelungen unter  

beteiligung der betroffenen zu erreichen.  

das nummerierungskonzept soll nach der  
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Verordnung u. a. eine übersicht über den  

belegungsgrad und die nachfrageentwicklung 

für jeden genutzten nummernraum, nummern-

bereich und nummernteilbereich enthalten  

sowie nummernräume, nummernbereiche und  

nummernteilbereiche identifizieren, für die in 

den kommenden fünf jahren eine Knappheit 

erwartet wird.

die bundesnetzagentur führt im jahr 2009 eine 

öffentliche anhörung zum ersten nummerie-

rungskonzept durch (vgl. amtsblatt der bundes-

netzagentur vom 11. Februar 2009, s. 594).

die Veröffentlichung des Konzepts ist für den 

Frühsommer 2009 vorgesehen. im herbst 2009 

soll dann ein entwurf für ein „nummerierungs-

konzept 2010“ entwickelt werden.

Frequenzregulierung

im rahmen der breitbandstrategie der bundes-

regierung nimmt die Frequenzregulierung 

eine schlüsselrolle ein. die ziele der breitband-

strategie der bundesregierung lassen sich nur 

erreichen, wenn neben modernen leitungs-

gebundenen netzen auch leistungsstarke 

Funktechnologien zum einsatz kommen und 

das Frequenzspektrum effizient genutzt wird. 

bereits heute kommt funkgestützten breitband-

diensten eine überaus wichtige Funktion zu, sei 

es als Mittel zur schließung von lücken in der 

Versorgung mit leitungsgebundenen techno-

logien oder als mobile ergänzung von Festnetz-

anschlüssen. die vielfältigen tätigkeiten auf 

dem gebiet der Frequenzregulierung sind auch 

in diesem lichte von bedeutung. die nachfol-

genden Punkte sind besonders hervorzuheben.

Konkrete Frequenzvergabeverfahren

erarbeitung einer entscheidung über die • 

regeln für die durchführung des Versteige-

rungsverfahrens (auktionsdesign) zur Vergabe 

von Frequenzen in den bereichen 1,8 ghz, 

2 ghz und 2,6 ghz für den drahtlosen netz-

zugang zum angebot von telekommuni-

kationsdiensten nebst organisatorischer 

Vorbereitung und durchführung des Verstei-

gerungsverfahrens.

Fortführung des Frequenzvergabeverfahrens • 

im rahmen des breitbandigen drahtlosen netz-

zugangs (broadband Wireless access [bWa])  

im Frequenzbereich 3.400 bis 3.600 Mhz 

(Paket d) und bereitstellung von spektrum im 

Frequenzbereich 3.600 bis 3.800 Mhz.

der entwurf für eine geänderte Frequenz-• 

bereichs zuweisungsplanverordnung  

(FreqbzPV) sieht eine Öffnung des bereichs 

zwischen 790 und 862 Mhz, der gegenwärtig  

von rundfunk und militärischen bedarfs-

trägern genutzt wird, für breitbandige Mobil-

funkanwen dun gen vor. Mit der Verabschie-

dung der Verordnung durch bundeskabinett 

und bundesrat läge eine Voraussetzung dafür 

vor, dass das Frequenzspektrum vorrangig 

der raschen erschließung bislang nicht mit 

breitband versorgter gebiete zugutekommen  

könnte. sofern der bundesrat noch vor der 

sommerpause seine zustimmung erteilt, 

könnte die bundesnetzagentur noch im jahr 

2009 einen Frequenznutzungsplan aufstellen 

und das Vergabeverfahren starten. damit 

könnte die sog. digitale dividende zumindest 

in einzelnen regionen bereits ab 2010 für die 

sicher stel lung einer leistungsfähigen breit-

bandigen Versorgung genutzt werden.

VorhabenPlan 2009
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Konzeptionelle Vorhaben

Flexibilisierung der gsM-Frequenznutzungs-• 

rechte in den bereichen 900 Mhz und 

1.800 Mhz zur Verbesserung der breitband-

versorgung,

erstellung eines Konzepts zur Frequenz-• 

ausstattung und Frequenzzuteilung für 

PMse-Funkanwendungen (Program Making 

and special events), insbesondere drahtlose 

Mikrofone, auch im zusammenhang mit der 

itu-Weltfunkkonferenz 2011 (Wrc-11),

Konzept zur nutzung der sog. digitalen  • 

dividende,

erarbeitung eines Konzepts zur Weiterent-• 

wicklung des digitalen hörfunks (t-dab),

Öffnung der Frequenzbereiche 52 ghz sowie • 

71 bis 76 ghz und 81 bis 86 ghz für die nutzung 

durch richtfunk,

erstellung eines Konzepts zu implementie-• 

rungsmöglichkeiten von anreizpreisen zur 

ressourcenschonenden nutzung von Fre-

quenzen (sog. administered incentive Pricing) 

als instrument der Frequenz regulierung,

erarbeitung eines Konzepts zu ex-post-Maß-• 

nahmen im rahmen der Flexibilisierung der 

Frequenzregulierung,

aufstellung des Frequenznutzungsplans:• 

aktualisierung des Frequenznutzungsplans • 

der bundesnetzagentur zur umsetzung der 

ergebnisse und beschlüsse der Weltfunk-

konferenz 2007 (Wrc-07) bzw. der danach 

zu novellierenden FreqbzPV,

umsetzung internationaler Vorgaben • 

und von Flexibilisierungsvorhaben für die 

Pakete:

„drahtloser netzzugang zum angebot • 

von telekommunikationsdiensten“ in den  

bereichen 450 bis 470 Mhz und 3.400 bis 

3.800 Mhz, 

ermöglichung der „Mobilen Komponente“  • 

in dem bereich 3.400 bis 3.800 Mhz, 

„Funkanwendungen für intelligente • 

Verkehrs systeme“ (intelligent transport 

systems [its]) in den bereichen 5,9 ghz 

und 63 ghz und 

anpassungen zu Punkt-zu-Punkt- und • 

Punkt-zu-Mehrpunkt-richtfunk im 

bereich 26 ghz entsprechend der Markt-

nachfrage.

Europäische und internationale Vorhaben 

im Rahmen der Frequenzregulierung

die intensive begleitung und die teilnahme • 

an den europäischen (european conference 

of Postal and telecommunications adminis-

trations [cePt]) und weltweiten gremien 

(international telecommunication union [itu])  

zur Frequenzregulierung bilden einen wesent-

lichen grundstein zur einführung neuer 

dienste auch in deutschland. beispielhaft 

seien an dieser stelle die Fortführung der 

Vorbereitungen zur itu-r Wrc-11 sowie die 

erarbeitung des Konzepts zur nutzung der 

sog. digitalen dividende genannt. ein weiterer 

schwerpunkt werden die überprüfung des  

regu latorischen rahmens für Kfz-Kurz strecken-

radare und die internationale harmoni sierung 

der in deutschland bereits verfügbaren 

zusätzlichen Frequenzen für global system 

for Mobile communications-rail (gsM-r) 

sein. die bundesnetzagentur unterstützt diese 

Prozesse intensiv, u. a. durch den Vorsitz im 

ausschuss für elektronische Kommunikation  

(electronic communications committee [ecc])  

der cePt.

erarbeitung von nationalen umsetzungsmaß-• 

nahmen zur Flexibilisierung der Frequenz-

regulierung auf der basis der Vorschläge der 

radio spectrum Policy group (rsPg), z. b.  

„Wireless access Policy for electronic 

commu nications services“ (WaPecs).
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Verbraucherschutz

im bereich des Verbraucherschutzes sind 

folgen de Vorhaben von besonderer bedeutung:

umsetzung der Festlegungen zum Vermitt-• 

lungsdienst für gehörlose und hörgeschädigte.

im bereich der bekämpfung des rufnummern-• 

missbrauchs wird der Markt im hinblick auf 

neue Missbrauchsszenarien zur umgehung 

der §§ 66a ff. tKg zu beobachten sein, etwa 

zur umgehung eingerichteter rufnummern-

sperren.

ein besonderes augenmerk wird auf die • 

durchsetzung eines hohen niveaus bei der 

Preistransparenz gerichtet werden. daneben 

ist aufgrund der geplanten gesetzlichen  

änderungen im bereich der unverlangten 

Werbeanrufe mit einer deutlichen aus-

weitung des spektrums der Missbrauchs-

verfolgung zu rechnen.

Technische Regulierung

Technische Verträglichkeitsunter-

suchungen

eine störungsfreie und technisch effiziente 

Frequenznutzung macht es erforderlich, dass 

für alle Funkanwendungen ein Minimalsatz an 

Verträglichkeitsparametern als rahmen vor-

handen ist. diese technischen Verträglichkeits-

parameter werden in internationalen gremien 

der cePt und itu von der bundesnetzagentur 

unter einbindung der betroffenen mitgestaltet. 

im jahr 2009 werden insbesondere die sich aus 

der digitalisierung der rundfunkdienste erge-

benden neuen Möglichkeiten für zusätzliche 

übertragungskapazitäten eine reihe von  

Verträglichkeitsuntersuchungen erfordern. 

auch Fragestellungen in bezug auf die Vorbe-

reitung der Wrc-11 sind aufzugreifen.

EmV-Normung 

das internationale eMV-normungsprojekt zu 

unerwünschten aussendungen aus leitungsge-

bundenen telekommunikationsnetzen kommt 

im jahr 2009 in eine entscheidende Phase. die 

Mitwirkung an diesem Projekt wird, neben der 

ausgestaltung der grenzwerte für Multimedia-

geräte, den schwerpunkt der Mitarbeit der bun-

desnetzagentur in der eMV-normung bilden. 

Anwendung der Verordnung zum Schutz 

öffentlicher Telekommunikationsnetze 

und sicherheitsrelevanter Funkanlagen

Für anfang 2009 ist vom bMWi die inkraftset-

zung der Verordnung zum schutz öffentlicher 

telekommunikationsnetze und sicherheitsre-

levanter Funkanlagen vorgesehen. im rahmen 

der Verordnung wird die bundesnetzagentur 

auch präventiv stichprobenartig bundesweite 

überprüfungen von unerwünschten störaus-

sendungen aus leitergebundenen telekommu-

nikationsanlagen und -netzen in den zu schüt-

zenden Frequenzbereichen durchführen und 

ggf. entsprechende Maßnahmen durchsetzen.

Für sende- und empfangsfunkanlagen, für die 

aus gründen der öffentlichen sicherheit ein 

besonderer schutz notwendig ist, wird die bun-

desnetzagentur im benehmen mit den für die 

jeweiligen sende- und empfangsfunkanlagen 

zuständigen bundesbehörden messtechnische 

untersuchungen (Monitoring) durchführen. 

die davon betroffenen Kreise werden in Form 

von zwei arbeitsgruppen (ag-bundesweite 

stichprobenweise überprüfungen und ag-Mo-

nitoring) einbezogen.

VorhabenPlan 2009
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marktaufsicht

seit 20 jahren regelt der new approach den  

freien Warenverkehr in der eu. diverse sektorale 

richtlinien dienen der schaffung eines einheit-

lichen eu-binnenmarkts für Produkte. dies sind 

für den bereich der bundesnetzagentur die 

richtlinie 2004/108/eg über die elektromagneti-

sche Verträglichkeit (eMV-rl) und die richtlinie 

1999/5/eg über Funkanlagen und telekommu-

nikationsendeinrichtungen (r&tte-rl). der 

new approach geht von einer weitgehenden 

eigenverantwortung des herstellers bzw.  

inver kehrbringers aus, indem dieser durch 

anbringen der ce-Kennzeichnung die Konfor-

mität seines Produkts mit den in den europäi-

schen richtlinien enthaltenen grundlegenden 

anforderungen deklariert. Vor diesem hinter-

grund kommt der behördlichen Marktaufsicht 

eine hohe bedeutung zu, da nach dem new 

approach die ex-post-Kontrolle die früheren  

ex-ante-zulassungsvorschriften abgelöst hat.

aufgabe der Marktaufsicht der bundesnetzagen-

tur ist es, die einhaltung der anforderun gen der 

eMV-rl und der r&tte-rl stich probenartig 

zu kontrollieren und so das inver kehrbringen 

nicht konformer Produkte zu verhindern bzw. 

einzuschränken und damit die Verbraucher 

zu schützen. die Marktaufsicht ist dabei immer 

häufiger mit grenzüberschreitenden Fällen kon-

frontiert, bei denen die Markt teil nehmer ihren 

sitz nicht in deutschland haben. Weltweite 

handelsplattformen im internet tun hierzu ihr 

übriges.

die eu hat darum den new approach überar-

beitet und am 13. august 2008 ein „Warenpaket“ 

(„goods Package“) im amtsblatt der eu veröf-

fentlicht, dass die drei eu-Verordnungen

764/08: gegenseitige anerkennung• 

765/08: akkreditierung und Markt über-• 

wachung

768/08: Vermarktung von Produkten• 

einschließt. die darin enthaltenen bestimmun-

gen dienen insbesondere einer verstärkten 

europäischen Kooperation und damit einem 

gleichen Verbraucherschutzniveau in der  

gesamten union. sie gelten ab dem 1. januar 2010.

die bundesnetzagentur wird sich – zusammen 

mit den anderen europäischen Marktaufsichts-

behörden – im jahr 2009 an der anpassung 

der beiden richtlinien eMV und r&tte betei-

ligen. in der Folge sind das deutsche gesetz 

über Funkanlagen und telekommunikations-

endeinrichtungen (Fteg) und das gesetz über 

die elektromagnetische Verträglichkeit von  

geräten (eMVg) zu überarbeiten. zudem müssen 

mit den anderen Marktaufsichtsbehörden 

sowohl in deutschland (z. b. zoll) als auch in  

europa absprachen zur durchführung des 

neuen rechtsrahmens getroffen werden, um 

künftig gemeinsam effizienter bei Verstößen 

von herstellern, inverkehrbringern oder impor-

teuren in der eu vorgehen zu können.

Neuausrichtung der mitarbeit in  

Standardisierungsgruppen der ITU-T  

im Rahmen der Ergebnisse der World  

Telecommunication Standardization  

Assembly (WTSA-08) 

im oktober 2008 hat die itu-t im rahmen ihrer 

Wtsa-08 eine neuorganisation der studien-

gruppen beschlossen, die sich an der technolo-

gischen Weiterentwicklung der telekommu-

nikation und der einhergehenden Konvergenz 

der netze und anwendungen hin zu einem ngn 

und next generation access network (ngan) 

orientiert. dies bedarf auch einer neustruktu-

rierung der beteiligung der bundesnetzagentur. 

dabei wird ein gesondertes augenmerk auf die 
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themen konvergente netzstrukturen, neue 

zugangsnetze, sicherheit der netze, adressie-

rung und nummerierung, identifizierung, 

„identity“-Management (idM), definition von 

Qualitätsmerkmalen und Kriterien sowie inter-

operabilitätstests gerichtet.

Interoperabilität von  

Rundfunkempfangsgeräten

die bundesnetzagentur wird 2009 u. a. unter 

einbeziehung des beratungsergebnisses der 

Projektgruppe „conditional access/digital 

rights Management“ (ca/drM) des ausschusses 

für technische regulierung in der telekommu-

nikation (atrt) eine entscheidung zur Verwen-

dung des common scrambling algorithmus im 

bereich der übertragung von verschlüsselten 

rundfunksignalen über dsl in geschlossenen 

netzen entsprechend § 48 abs. 3 nr. 1 tKg 

treffen.

Langfristige Weiterentwicklung von 

intelligenten technischen Konzepten zur 

flexiblen Frequenznutzung – Software 

De fined Radio (SDR) und Cognitive Radio 

(CR)

in anbetracht der zunehmenden Mobilität in 

der Kommunikationsgesellschaft wird die 

nach frage nach funkgestützten anwendun-

gen immer größer. 

diese technik- und marktgetriebenen entwick-

lungen stellen den regulierer vor große heraus-

forderungen. zum einen soll die bundes netz-

agentur Frequenzen nachfragegerecht, d. h. 

zeitnah, in den entsprechenden Mengen und 

möglichst für multiple anwendungen bereit-

stellen. zum anderen hat sie für eine störungs-

freie und effiziente Frequenznutzung, für  

die sicherstellung eines chancengleichen 

Wettbewerbs und die Förderung nachhaltig 

wettbewerbsorientierter Märkte zu sorgen. 

zusätzlich sind auch die interessen der profes-

sionellen, wissenschaftlichen, militärischen 

und sicherheitsrelevanten Funkdienste sicher-

zustellen.

um diese ziele zu verfolgen, arbeitet die bundes-

netzagentur aktiv an der standardisierung  

und erforschung von neuen technologien  

und rekonfigurierbaren Funksystemen mit.  

dabei beteiligt sie sich sowohl an nationalen 

Forschungs projekten (WigWaM, easY-c), wie 

auch an internationalen Forschungs projekten 

(eu-Forschungsprojekt e3 [end to end efficiency]). 

eines der hauptziele ist die frühzeitige erar-

bei tung von technischen regulatorischen 

anforde rungen in zusammenarbeit mit der 

industrie, um eine zeitgerechte einführung 

neuer techno logiekonzepte sicherzustellen 

sowie eine schnelle innovation zu ermöglichen. 

gleichzeitig wird eine globale Vorgehensweise 

aus den oben bereits beschriebenen gründen 

für die einführung neuer techniken angestrebt.

Für das jahr 2009 sind die folgenden Vorhaben 

konzeptioneller art hervorzuheben:

nach erfolgreicher etablierung des Quer-• 

schnitts technical committee reconfigurable 

radio systems (rrs) im März 2008 im euro-

pean telecommunications standards institute 

(etsi) für sdr/cr sind nun die relevanten 

technischen Konzepte und anforderungen zu 

definieren und in entsprechenden spezifikati-

onen zu beschreiben und auszuarbeiten.

Konzeptentwicklung für eine flexible spek t-• 

rumsnutzung zusammen mit industriepart-

nern im neuen eu-Forschungsprojekt e3. 

in diesem zusammenhang soll auch ein  

flexibles zertifizierungskonzept für die 

r&tte-rl für rekonfigurierbare Funksysteme 

entwickelt werden.

VorhabenPlan 2009
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einbringung der relevanten Forschungs-• 

ergebnisse in die standardisierung (z. b. etsi, 

itu).

einwirken auf die KoM über das telecommuni-• 

cations conformity assessment and Market 

surveillance committee (tcaM), um ein 

Mandat an etsi zur erstellung eines harmoni-

sierten standards für sdr/cr zur anwendung 

unter der r&tte-rl zu erteilen.

unterstützung der itu bei der erstellung des • 

berichts zu cr (cognitive radio systems in the 

mobile service).

Intelligent Transport Systems (ITS)

im Verlauf des jahres 2008 war die bundesnetz-

agentur maßgeblich in die etablierung des neuen 

technischen Komitees its bei etsi involviert. 

die arbeiten zur erstellung der harmonisierten  

norm und zur Frequenzidentifikation für  

5,9 ghz-its in Form der cePt- und ec-entschei-

dungen wurden erfolgreich abgeschlossen.

innerhalb der etsi wird bis Mitte 2009 der  

european Profile standard für its erstellt, der 

den rahmen der spezifikationen für Fahrzeug-

zu-Fahrzeug- und Fahrzeug-zu-infrastruktur-

anwendungen beinhaltet. Parallel dazu wird 

das Funksystem (digitale luftschnittstelle 

mit entspre chendem Kanalplan, Kanalzugriff 

und Funksystem-Management) in 2009 in etsi 

standardisiert werden. es handelt sich dabei um 

ein neuartiges Funksystem ohne basisstationen 

und mit hoher Mobilität, das in erster linie 

straßensicherheitsrelevante informationen und 

verkehrsmanagementunterstützende  

informationen überträgt. die bundesnetz-

agentur hält in der entsprechenden etsi- 

arbeitsgruppe den Vorsitz.

ziel ist die erreichung der vollen Protokoll- 

Konformität, auch im sinne von interoperabi-

lität, die aus der bereitstellung der Frequenzen 

auf europäisch-harmonisierter basis abgeleitet 

und gefordert wird. es wird dabei ein erheb-

liches interesse seitens der deutschen auto-

mobilindustrie gesehen, die in zunehmendem 

Maße an der etsi-standardisierung teilnimmt. 

ein spezielles standardisierungsmandat zu 

its ist ebenfalls im entwurfsstadium, um die 

zeitgerechte erstellung der standardisierung 

sicherzustellen.

Bahn-Funkanwendungen

in 2008 wurden die neuen harmonisierten  

normen für die bahnanwendungen eurobalise 

und euroloop in zusammenarbeit der  

deutschen bahn ag (db ag), deutscher 

hersteller firmen und der bundesnetzagentur 

bei etsi erfolgreich erstellt. 

zusätzlich wurde ein spektrumsnutzungsvor-

schlag für zusätzliches gsM-r-erweiterungs-

spektrum erstellt, der sich in 2009 bei cePt zur 

untersuchung und entscheidung befindet. 

Parallel hierzu wurde in einer Machbarkeits-

studie im auftrag der bundesnetzagentur die 

technische Machbarkeit des Vorschlags unter-

sucht und validiert.

der entsprechende Frequenznutzungsteilplan 

der bundesnetzagentur beinhaltet nun bereits 

das erweiterungsspektrum für gsM-r. infolge 

der Frequenzerweiterung, aber auch aus grün-

den der notwendigkeit einer verbesserten und 

zukünftig störungsfreieren gsM-r-nutzung 

muss in 2009 eine anzahl von normen und 

spezifikationen im rahmen von etsi und dem 

3rd generation Partnership Project (3 gPP) einer 

revision unterzogen werden. diese revisions-

prozesse werden in zusammenarbeit von db ag, 
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dem internationalen eisenbahnverband (uic) 

und der bundesnetzagentur durchgeführt. 

diese arbeitsschritte sind notwendig, um eine 

realisierung und implementierung von gsM-r 

im erweiterungsspektrum zu wirtschaftlich 

vernünftigen Konditionen möglich zu machen, 

die ohne europäisch harmonisierte normen 

und spezifikationen in Ferne bleiben wird.

Technische Konzepte zur Komplementie-

rung der Ultra Wide Band-Regulierung 

und Standardisierung

nach wie vor bestehen für 2009 sowohl bei cePt 

als auch bei etsi spezielle standardisierungs-

mandate seitens der KoM zur erweiterung und 

Komplementierung der Frequenzregulierung 

und standardisierung für ultra Wide band-

Funkanwendungen (uWb-Funkanwendungen). 

Kernpunkte für die anstehenden arbeiten in 

etsi sind die spezifikation von Migrationstech-

niken sowie die Komplementierung der regu-

lierung (d. h. erstellung von neuen Frequenz-

nutzungsvorschlägen) und der entsprechenden 

normen und technischen spezifikationen. 

hierzu wurden 2008 die zusammenarbeit  

zwischen etsi einerseits und den europäischen 

FP 7 Projekten euWb und Walter sicherge-

stellt. eine Vereinbarung mit dem WiMedia- 

Konsortium (Wireless usb) wurde ebenfalls 

abgeschlossen. somit wird erwartet, dass die 

anstehenden arbeiten in 2009 bei etsi durch-

geführt und abgeschlossen werden können.  

die arbeiten werden bei etsi unter dem Vorsitz 

der bundesnetzagentur durchgeführt, was 

auch im interesse der beteiligten deutschen 

Firmen ist, die insbesondere im bereich der 

uWb-sensoren eine führende Position erworben 

haben. zum thema uWb an bord von Flug-

zeugen wird zudem in 2009 die europäische 

Flugzeugindustrie unterstützt, unter Wahrung 

der Funkverträglichkeit zu anderen Funkan-

wendungen und in zusammenarbeit mit dem 

eu-Projekt euWb.

Technische Richtlinie für den Notruf

im tKg 2004 werden in § 108 die grundlegenden 

anforderungen an den notruf beschrieben, die 

durch das gesetz zur änderung telekommuni-

kationsrechtlicher Vorschriften (tKändg) vom 

Februar 2007 modifiziert wurden. durch die 

derzeitige umstellung von leitungsvermitteln-

der auf paketvermittelnde technik sowie andere 

zugangstechniken wie breitbandanschlüsse 

und sprachdiensteangebote, die auf VoiP 

beruhen, sind neben den klassischen telefon-

diensteanbietern neue anbieter in den Markt 

eingetreten, wodurch eine überarbeitung des 

bisherigen technischen regelwerks dringend 

erforderlich wird, um die notruffunktionalitäten 

für die bevölkerung weiterhin gewährleisten 

zu können. durch den fortschreitenden techni-

schen Wandel wird nach derzeitiger Planung 

von einer schrittweisen umsetzung ausgegan-

gen. einer der ersten schritte wird die Konzeption 

der Verwaltung und zuteilung von technischen 

rufnummern sein, die für das erreichen einer 

notrufabfragestelle benötigt werden.

Automatisiertes Auskunftsverfahren

Mit der durchführung des automatisierten  

auskunftsverfahrens gemäß § 112 tKg leistet  

die bundesnetzagentur einen wichtigen 

beitrag zur gewährleistung der öffentlichen 

sicherheit. zum 1. januar 2008 trat das gesetz 

zur neuregelung der telekommunikations-

überwachung und anderer verdeckter ermitt-

lungsmaßnahmen sowie zur umsetzung der 

richtlinie 2006/24/eg in Kraft. Mit diesem 

gesetz wurden zusätzliche anforderungen an 

das automatisierte auskunftsverfahren gestellt; 
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insbesondere die abfrage von e-Mail-adressen 

und gerätekennungen im Mobilfunk sind hier-

von betroffen.

die bundesnetzagentur ist an der erstellung der 

neuen rechtsverordnung gemäß § 112 abs. 3 

tKg beteiligt. im anschluss daran ist die neu 

zu erarbeitende technische richtlinie (tr) 

als wesentliche grundlage für die gestaltung 

des automatisierten auskunftsverfahrens in 

abstimmung mit den betroffenen Verbänden, 

telekommunikationsunternehmen und  

berechtigten stellen zu erstellen.

Technische Umsetzung von überwa-

chungsmaßnahmen

Mit ihren aufgaben bei der technischen  

umsetzung von überwachungsmaßnahmen 

leistet die bundesnetzagentur einen wichtigen 

beitrag zur gewährleistung der öffentlichen 

sicherheit. insbesondere ist die nach § 110 abs. 3 

tKg zu erarbeitende technische richtlinie tele-

kommunikationsüberwachung (tr tKü) eine 

wesentliche grundlage für die gestaltung der 

überwachungstechnik durch die beteiligten 

telekommunikationsunternehmen, hersteller 

und sicherheitsbehörden. die richtlinie muss 

bei bedarf an neue telekommunikationstech-

nologien angepasst werden.

die regelungen zum internet access (dsl und 

Kabel) in der im dezember 2006 herausgege-

benen tr tKü wurden bis ende des jahres 2008 

weitgehend umgesetzt. die für den bereich 

Wlan beabsichtigten untersuchungen zu 

Marktteilnehmern und geschäftsmodellen 

werden weiterverfolgt. nach abschluss der 

standardisierungsarbeiten hinsichtlich VoiP 

wurde Mitte 2007 eine neue tr tKü erstellt, 

die es ermöglicht, die VoiP-Kommunikation 

weitgehend zu erfassen. nachdem diese tr tKü 

zum jahresanfang 2008 in Kraft getreten ist, 

wurde damit begonnen, die darin aufgenom-

menen ergänzungen bei den unternehmen 

umzusetzen. auf der grundlage einer durch  

die Firma berlecon research gmbh und die 

Fraunhofer-einrichtung für systeme der  

Kommunikationstechnik durchgeführten 

untersuchung zum VoiP-Marktsegment soll im 

jahr 2009 auf eine vollständige überwachung 

der VoiP-Kommunikation gemäß tr tKü  

hingearbeitet werden.

im hinblick auf die im gesetz zur neuregelung 

der telekommunikationsüberwachung und 

anderer verdeckter ermittlungsmaßnahmen 

sowie zur umsetzung der richtlinie 2006/24/eg 

geregelte Pflicht zur beauskunftung von daten 

beteiligte sich die bundesnetzagentur bei der 

internationalen standardisierung. im jahr 2009 

wird die bundesnetzagentur eine entsprechende  

tr tKü erstellen, in der diese neue spezifikation  

berücksichtigt wird. des Weiteren wird in dieser  

tr tKü die „elektronische übermittlung von 

anordnungen zur überwachung der telekom-

munikation“ sowie „das auskunftsersuchen 

über Verkehrsdaten“ integriert werden.

Datenschutz/Fernmeldegeheimnis

Kontrolle der Diensteanbieter

der datenschutz, also die gesetzlichen rege-

l ungen des umgangs mit personenbezogenen 

daten, rückt zunehmend in das interesse der  

Öffentlichkeit. auch im bereich der telekom-

munikation wurden im vergangenen jahr erheb-

liche datenschutzverstöße und sicherheits-

lücken bekannt. 

Missbräuchliche nutzungen gewinnen ihren 

reiz durch die vielfältigen Möglichkeiten der 

kommerziellen bzw. gewinn erzielenden Ver-

wertung der daten. dies begrün det die gefahr, 
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dass das Vertrauen der bürger in die Wirtschaft 

im hinblick auf den umgang mit den daten 

zerstört wird.

die bundesnetzagentur wird im rahmen ihrer 

zuständigkeit als aufsichtsbehörde über die 

telekommunikationsanbieter verstärkt die ein-

haltung der bereichsspezifischen Vorschriften 

zum datenschutz und zum schutz des Fernmel-

degeheimnisses kontrollieren. das beinhaltet 

die nähere Prüfung sowohl der eingesetzten 

technologien und administrationen als auch 

die betrachtung betrieblicher arbeitsprozesse 

der diensteanbieter bei der erhebung, Ver-

arbeitung und nutzung personenbezogener 

daten ihrer Kunden.

dabei müssen aus den aktuellen Vorkomm-

nissen schlussfolgerungen gezogen werden, 

die ggf. auf andere unternehmen der tK-branche 

übertragen werden sollten.

Vorratsdatenspeicherung

zum 1. januar 2009 ist die Pflicht zur sechs-

monatigen speicherung von Verkehrsdaten 

nach § 113a tKg, die für anbieter von öffentlich 

zugänglichen telefondiensten bereits besteht, 

auch für anbieter von internetzugangsdiensten, 

diensten der elektronischen Post und internet-

telefondiensten in Kraft getreten. außerdem 

müssen die anbieter von öffentlich zugängli-

chen e-Mail-diensten, soweit sie die Kennun-

gen der von ihnen angebotenen elektronischen 

Postfächer und den namen und die anschrift 

der inhaber als bestandsdaten ihrer Kunden 

erheben, diese daten ab dem 1. januar 2009 für 

abfragen der sicherheits- und strafverfolgungs-

behörden speichern. der bundesnetzagentur 

ist durch die Verpflichtung zur Verkehrsdaten-

speicherung eine neue aufsichtsaufgabe zuge-

wachsen.

ELEKTRONISCHE SIGNATUR

im kommenden jahr werden mehrere groß-

projekte im bereich qualifizierter elektroni-

scher signaturen ausgebaut bzw. eingeführt. 

es ist davon auszugehen, dass sich dadurch die 

öffentliche Wahrnehmung der qualifizierten 

elektronischen signatur grundsätzlich verän-

dern wird. die bundesnetzagentur wird aus 

diesem grund ihre beratungsleistungen für 

unternehmen und bürger im kommenden jahr 

ausbauen.

die anstehenden großprojekte zu qualifizierten 

elektronischen signaturen sind:

1. im gesundheitswesen werden der elektroni-

sche heilberufsausweis und die elektronische 

gesundheitskarte eingeführt. alle heilberufs-

ausweise sind mit qualifizierter elektronischer 

signatur ausgestattet, für alle elektronischen 

gesundheitskarten werden optional qualifi-

zierte elektronische signaturen vorgesehen. 

das bedeutet, dass bei ca. 140.000 heilberuflern 

und für ca. 70 Mio. gesetzlich Versicherte im mit 

über 260 Mrd. euro Volumen und 4,2 Mio.  

beschäftigten größten Wirtschaftsbereich 

deutschlands mit einem enormen ausbau der 

dienstleistungen von unternehmen in diesem 

bereich zu rechnen ist.

2. Mit dem elena-Verfahren (elektronischer 

einkommensnachweis, vormals jobcard) wird 

2012 ein Verfahren eingeführt, mit dem  

einkommensnachweise mittels qualifizierter 

elektronischer signaturen für rund 40 Mio. 

arbeitnehmer elektronisch erbracht werden 

sollen. elena wird es nicht als eigenständige 

chipkarte geben, sondern nur in Form einer 

auf einer Karte aufgebrachten qualifizierten 

elektronischen signatur, die beispielsweise bei 
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leistungszahlungen die händische unterschrift 

eines antragsstellers ersetzt. die Vorbereitungen  

für elena, u. a. in Form der einrichtung einer  

zentralen speicherstelle (zss), sollen im jahr 

2009 beginnen.

3. der für 2009 geplante elektronische Personal-

ausweis wird neben den bisherigen Funktionen 

(sichtausweis, identifikationsdokument, reise-

dokument) auch auf Wunsch eine auf einem 

chip gespeicherte elektronische authentisie-

rungsfunktion beinhalten. Wie die elektroni-

sche gesundheitskarte ist auch der elektroni-

sche Personalausweis von vornherein technisch 

so vorbereitet, dass er auf Wunsch des  

Verwenders auch für qualifizierte elektronische 

signaturen genutzt werden kann.

4. die elektronische steuererklärung (elster) 

soll sowohl die elektronische authentisierung 

als auch qualifizierte elektronische signaturen 

unterstützen. damit wird eine erhebliche 

erleichterung der bislang papiergebundenen 

steuererklärung ermöglicht.

im bereich der rechtlichen Fortentwicklung der 

qualifizierten elektronischen signatur wird die 

bundesnetzagentur bei der umsetzung der  

europäischen dienstleistungsrichtlinie (richt-

linie 2006/123/eg des eP und des rates über 

dienstleistungen im binnenmarkt vom  

12. dezember 2006) mitwirken. Von der richt-

linie betroffen sind auch dienstleistungen im  

bereich der qualifizierten elektronischen signa-

tur, so dass auch hier über mögliche anpassun-

gen nachgedacht werden muss.

europäische standardisierungen im bereich der 

qualifizierten elektronischen signatur sind von 

besonderer bedeutung. die bundesnetzagentur 

engagiert sich daher verstärkt in nationalen, 

europäischen und internationalen gremien. 

schwerpunkt ist hierbei die Mitarbeit beim 

Forum of european supervisory authorities for 

electronic signatures (Fesa), bei etsi sowie bei 

electronic signatures and infrastructures (esi).

Weiterhin werden beratungsleistungen für 

den aufbau von signaturinfrastrukturen nach 

deutschem Vorbild für ausländische regierun-

gen erbracht, insbesondere für staaten, die eine 

verstärkte Kooperation mit der eu anstreben, 

sowie für afrikanische staaten. 

POST

Ex-post-Entgeltregulierung – Voraus-

setzungen und Ermittlungsbefugnisse 

der Bundesnetzagentur

Mit dem Wegfall der exklusivlizenz der deut-

schen Post ag (dP ag) hat die ex-ante-entgelt-

regulierung an bedeutung verloren. seit dem 

1. januar 2008 unterliegen die entgelte für 

beförderungsdienstleistungen, die ab einer 

Mindesteinlieferungsmenge von 50 briefsen-

dungen angewendet werden, nur noch einer  

ex-post-überprüfung durch die bundesnetz-

agentur (§ 25 Postgesetz [Postg]). hierbei 

handelt es sich in erster linie um das geschäfts-

kundensegment. das Privatkundensegment 

verbleibt dagegen regelmäßig in der ex-ante-

entgeltregulierung.

Mit der nachträglichen überprüfung von 

entgelten soll einem potenziellen Missbrauch 

sowie einer diskriminierung durch den Markt-

beherrscher wirksam begegnet werden. hierbei 

ist die Frage nach den materiellen Vorausset-

zungen, die eine nachträgliche überprüfung 

durch die bundesnetzagentur in gang setzen, 

von besonderer relevanz. eine solche über-

prüfung ist spätestens dann angezeigt, wenn 
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tatsachen bekannt werden, die die annahme 

rechtfertigen, dass eine unzulässige oder miss-

bräuchliche Preisgestaltung des marktbeherr-

schenden anbieters vorliegt. zu klären ist hier-

bei insbesondere, wie die bundesnetzagentur 

in einem nunmehr vollständig liberalisierten 

Markt mit (hinreichenden) Verdachtsmomen-

ten umgeht und welche ermittlungsbefugnisse 

ihr zustehen. neben der untersuchung der 

rechtlichen Kompetenzen der bundesnetz-

agentur soll der geltungsbereich des § 25 Postg 

konkretisiert und abgegrenzt werden.

Veränderung der Briefsendungsströme 

seit dem 1. januar 2008

der briefmarkt ist seit dem 1. januar 2008 voll 

für den Wettbewerb geöffnet. noch bestehende  

restriktionen hinsichtlich der tätigkeit von 

Wettbewerbern der dP ag sind entfallen. bei 

der dP ag ist eine ex-ante-genehmigung nur 

noch für die entgelte für einzelbriefsendungen 

erforderlich; die entgelte für Massenbriefsen-

dungen (Mindesteinlieferungsmenge 50 stück, 

rabattiert) unterliegen lediglich einer ex-post-

Kontrolle.

seitdem hat sich nach ersten vorläufigen 

informationen auch die struktur der briefsen-

dungsströme zwischen absendern, dP ag, 

Wettbewerbern und empfängern verändert. 

diese Veränderungen sind im Wesentlichen 

auf aktivitäten und reaktionen der anbieter 

zurückzuführen; nachfrageseitig sind aufgrund 

des Wegfalls der exklusivlizenz keine Verände-

rungen zu erwarten.

die bundesnetzagentur beabsichtigt, die brief-

sendungsströme zu analysieren und die Verän-

derungen seit dem 1. januar 2008 zu bewerten, 

soweit die für das jahr 2008 verfügbaren daten 

und informationen dies ermöglichen. erforder-

lichenfalls sollen weitere daten erhoben und 

in die untersuchung mit einbezogen werden. 

das ergebnis soll in die laufende Marktuntersu-

chung 2008 der bundesnetzagentur einfließen, 

die im laufe des jahres 2009 veröffentlicht wird. 

Grenzüberschreitende Briefdienstleistun-

gen bei zunehmender Liberalisierung

das Postg gilt grundsätzlich auch für den 

Postverkehr mit dem ausland. in der Vergan-

genheit war die grenzüberschreitende brief-

beförderung im rahmen des Weltpostvertrags 

die regel. Mit zunehmender liberalisierung 

des briefmarkts werden grenzüberschreitende 

briefdienstleistungen verstärkt über alternative  

postalische beförderungs- und zustellwege 

abgewickelt.

die bundesnetzagentur wird deshalb untersu-

chen, welche Wege die grenzüberschreitend 

beförderten briefsendungen von und nach 

deutschland nehmen, welche dienstleister 

daran beteiligt sind und um welche sendungs-

volumina und -strukturen es sich handelt. das 

ergebnis der untersuchung soll als grundlage 

für die anwendung des Postg auf grenzüber-

schreitende briefdienstleistungen dienen.

Wettbewerb und Innovation im  

Briefmarkt

ziel der regulierung der Postmärkte ist es, u. a. 

einen chancengleichen und funktions fähigen 

Wettbewerb sicherzustellen und dadurch den 

nachfragern – auch den Verbrauchern –  

die Wahlmöglichkeit unter verschiedenen 

anbietern – auch mit innovativen angeboten – 

zu eröffnen. der briefmarkt stellt neben dem 

Kurier-, express- und Paket-Markt (KeP-Markt) 

den größten teil des Postmarkts dar. im gegen-

satz zum KeP-Markt dominiert im briefmarkt 

auch nach der Marktöffnung weiterhin die 
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dP ag den Markt. die ohnehin geringe Wettbe-

werbsintensität hat nach vorläufigen informa-

tionen seit dem 1. januar 2008 sogar noch 

abgenommen.

derzeit ist noch nicht absehbar, ob diese  

entwicklung lediglich vorübergehend während 

einer Marktbereinigungsphase auftritt oder 

sich weiter verfestigen wird. die bundesnetz-

agentur wird deshalb die entwicklung seit dem 

1. januar 2008 analysieren und dabei insbeson-

dere marktbedingte ursachen identifizieren 

und aufzeigen. sie wird dabei auch die entwick-

lung des Wettbewerbs und der Wettbewerbs-

möglichkeiten deutscher Postunternehmen auf 

vergleichbaren Märkten in europa einbeziehen.

die bundesnetzagentur beabsichtigt zudem, 

eine Plattform für den regelmäßigen austausch 

von innovativen ansätzen zur Förderung des 

Wettbewerbs einzurichten. dieses angebot soll 

sich sowohl an die unternehmen als auch an 

die Fachöffentlichkeit und interessierte Kreise 

richten.

Lohn- und Arbeitsbedingungen im  

lizenzierten Bereich

die bundesnetzagentur wird auch im jahr 

2009 die arbeitsbedingungen im lizenzierten 

bereich ermitteln; hierzu zählen insbesondere 

lohn, arbeitszeit und urlaub. damit wird die 

erhebung aus dem jahr 2007 aktualisiert. ziel 

der überprüfung ist es, den Maßstab der für die 

lizenzerteilung zu betrachtenden üblichen 

arbeitsbedingungen – insbesondere im  

hinblick auf die lohnhöhe – zu aktualisieren. 

die bundesnetzagentur wird die ergebnisse 

ihrer abfrage und Veränderungen im Vergleich 

zu 2007 darstellen und bewerten. 

Stärkung der Verbraucherrechte

die anzahl der Verbraucherbeschwerden zur 

Qualität der zustellung im briefdienst (dP ag, 

Wettbewerber) hat deutlich zugenommen. die 

Verbraucher beschweren sich im Wesentlichen 

über lange laufzeiten, über nicht tägliche 

zustellungen sowie über Falschzustellungen 

und rücksendungen von korrekt adressierten 

briefen; beanstandet wird auch die Missach-

tung von Weisungen des empfängers, insbe-

son  dere bei nachsendeaufträgen oder bei 

ersatzzustellungen. in solchen Fällen haftet der 

Postdienstleister derzeit nicht, weil entweder 

keine haftungsregelung besteht oder weil die 

allgemeinen geschäftsbedingungen eine  

haftung für solche Fälle ausschließen. beson-

ders betroffen hiervon sind die empfänger.

die europäische Postrichtlinie fordert die 

stärkung der Verbraucherrechte und in 

berech tigten Fällen rückerstattungs- und/

oder entschädigungsregelungen. die grund-

sätze der beschwerdebearbeitung sind in der 

europäischen norm en 14012 beschrieben. die 

bundesnetzagentur beabsichtigt, daraus unter 

beteiligung der interessierten Öffentlichkeit 

anforderungen an eine haftungsregelung für 

Postdienstleistungen zu formulieren, die die 

rechte der Verbraucher stärkt. zur orientierung 

bieten sich u. a. die haftungsgrundsätze und 

entschädigungsregelungen im bahnverkehr an.
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ENERGIE

im rahmen der vielfältigen aufgaben im 

bereich der energieregulierung sind folgende 

Vorhaben für das jahr 2009 besonders hervor-

zuheben.

Netz AG und Zusammenlegung zu einer 

einheitlichen Regelzone

die bundesnetzagentur befürwortet nach wie 

vor die schaffung einer einheitlichen deutschen 

netz ag als die effizienteste, im hinblick auf die 

anstehenden großen aufgaben zweckmäßigste 

und auch im europäischen Kontext sinnvollste 

struktur des deutschen übertragungsnetzes. 

die hierzu notwendige einigung zwischen den 

netzbetreibern kann nicht erzwungen werden. 

die bundesnetzagentur kann und wird jedoch 

den einigungsprozess – wo immer möglich – 

beratend unterstützen und fördern.

als Vorstufe auf dem Weg zu einer netz ag 

unterstützt die bundesnetzagentur nachdrück-

lich die idee der schaffung einer einheitlichen 

regelzone in deutschland. hierfür sprechen – 

zumindest auf mittlere sicht – nicht nur tech-

nische und wirtschaftliche gesichtspunkte, 

sondern vor allem auch europäische aspekte. 

nur mit einem einheitlichen europäischen 

auftritt lassen sich die enormen technischen 

und wirtschaftlichen herausforderungen, die 

auf das übertragungsnetz im zuge der  

umsetzung des europäischen binnenmarkts 

für strom und gas zukommen, bewältigen. dies 

gilt umso mehr, als die eu-Kommission kürz-

lich extrem ehrgeizige Pläne zur stärkung der 

Versorgungssicherheit vorgelegt hat, die weit 

über das derzeit zur entscheidung anstehende 

3. richtlinienpaket hinausreichen. u. a. wird ein 

einheitlicher netzverbund vom baltikum bis 

nach nordafrika vorgeschlagen. 

die bundesnetzagentur wird ferner das im  

jahr 2008 eingeleitete Festlegungsverfahren 

zur nachhaltigen reduzierung des regelener-

gieaufwands mit hoher Priorität weiterführen. 

derzeit existieren in deutschland vier historisch 

gewachsene regelzonen entsprechend den 

eigentumsgrenzen der vier deutschen übertra-

gungsnetze. die bisherige Praxis, wonach jeder 

netzbetreiber die üblichen ungleichgewichte 

zwischen erzeugung und Verbrauch „autark“ 

und beschränkt auf sein Versorgungsgebiet 

ausgeglichen hat, soll durch eine entsprechende  

Kooperation mit beträchtlichen synergie-

effekten bei der beschaffung von regelstrom 

abgelöst werden. die beiden in Frage kommen-

den Modelle werden derzeit gutachterlich 

untersucht. 

Weiterentwicklung der Anreizregulierung

Investitionsvorhaben in der  

Anreizregulierung

bis zum stichtag 30. juni 2008 sind bei der  

bundesnetzagentur anträge auf genehmigung 

von investitionsbudgets gemäß § 23 anreiz-

regulierungsverordnung (aregV) für insgesamt 

298 umstrukturierungs- und ausbauprojekte 

eingegangen. davon betreffen 248 Projekte den 

strom- und 50 den gasbereich. das beantragte 

investitionsvolumen für die jahre 2007 bis 2009 

beläuft sich dabei auf 8,2 Mrd. euro (strom) bzw. 

0,8 Mrd. euro (gas). die Maßnahmen umfassen 

insbesondere die anbindung von offshore- und 

onshore-Windparks, erforderliche netzum-

strukturierungsmaßnahmen zum anschluss 

neuer Kraftwerke sowie den ausbau von 

gas transporten zwischen den Marktgebieten. 

soweit nicht bereits erfolgt, sollen die anhängi-

gen anträge weitgehend in der ersten jahres-

hälfte 2009, geordnet nach Prioritäten,  endgül-

tig entschieden werden, um somit eine für alle 

beteiligten optimale investitionssicherheit zu 
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schaffen. da die entsprechenden Vorbescheide, 

in denen die bundesnetzagentur ankündigt, in 

welchem umfang sie die investitionen geneh-

migen will, schon in weitem umfang erteilt sind, 

besteht bereits jetzt ein hohes Maß an Planungs-

sicherheit. Für die zum 30. juni 2009 zu  

stellenden anträge ist zu erwarten, dass insbe-

sondere Projekte von überregionalen gasfern-

leitungsnetzbetreibern enthalten sein werden. 

Integration von Fernleitungsnetz-

betreibern in die Anreizregulierung

bisher waren überregionale Fernleitungsnetz-

betreiber aufgrund der sondervorschrift des  

§ 3 abs. 2 gasnetzentgeltverordnung (gasneV) 

von einer Kostenprüfung nach § 23a energie-

wirtschaftsgesetz (enWg) befreit. in jüngeren 

entscheidungen der bundesnetzagentur wurde 

jedoch festgestellt, dass diese unternehmen  

keinem wirksamen bestehenden oder potenzi-

ellen leitungswettbewerb ausgesetzt sind. 

die betroffenen zehn Fernleitungsnetzbetreiber 

(Fnb) müssen bei der bundesnetzagentur 

nunmehr einen entgeltantrag vorlegen. im 

anschluss daran wird die bundesnetzagentur 

eine Kostenprüfung durchführen und für diese 

unternehmen erstmals entgelte genehmigen. 

anschließend werden die betroffenen überre-

gionalen Fnb einem effizienzvergleich unter-

zogen, um diese unternehmen ab dem 1. januar 

2010 in das system der anreizregulierung zu 

integrieren. hierbei werden erlöspfade bis zum 

ende der ersten regulierungsperiode gas auch 

für diese netzbetreiber festgelegt werden.

Qualitätselement

im rahmen der anreizregulierung besteht das 

risiko, dass die netzbetreiber die ihnen vorge-

schriebenen erlösabsenkungen realisieren, 

indem sie erforderliche investitionen in ihre 

netze unterlassen und somit zu einer Verschlech-

terung der Versorgungsqualität beitragen. um 

dem vorzubeugen, sieht die aregV in §§ 18 bis 21 

die einführung einer Qualitätsregulierung 

vor. diese kann gemäß § 19 aregV für strom 

bereits zu beginn oder im laufe der ersten 

regulierungsperiode starten, sofern hierfür 

hinreichend belastbare datenreihen vorliegen. 

demgegenüber soll die Qualitätsregulierung 

für gas zur oder im laufe der zweiten regulie-

rungsperiode beginnen. 

die Qualitätsregulierung soll über ein Qualitäts-

element (Q-element), das bestandteil der erlös-

obergrenzenformel ist, umgesetzt werden. 

durch das Q-element erhalten die netzbetreiber, 

deren netz im Vergleich zum durchschnitt der 

netzbetreiber eine bessere Qualität aufweist, 

einen zuschlag auf die erlösobergrenze. die 

netzbetreiber mit vergleichsweise schlechterer 

Qualität müssen abschläge in Kauf nehmen 

(bonus-/Malussystem). 

die bundesnetzagentur ist im begriff, ein 

Konzept für die ausgestaltung des Qualitäts-

elements zu entwickeln. geplant ist, bereits für 

das jahr 2009 ein Konzept für die netzzuverläs-

sigkeit im strombereich zu entwickeln und 

dieses schnellstmöglich zu integrieren. Weiter-

hin soll untersucht werden, wie eine Qualitäts-

regulierung in bezug auf die netzleistungs-

fähigkeit, die gemäß § 19 abs. 1 und § 20 abs. 5 

aregV ebenfalls bestandteil des  Q-elements ist, 

ausgestaltet werden kann.
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darüber hinaus sind grundüberlegungen zur  

möglichen Kennzahlenverwendung im gas-

bereich geplant, um schnellstmöglich ein 

gas spezifisches Konzept zu entwickeln. im gas-

bereich existieren im gegensatz zum strom-

bereich derzeit keine etablierten Kennzahlen 

der Qualitätsmessung. im anschluss an die 

identifikation geeigneter Kennzahlen können 

die erforderlichen daten erhoben werden, um 

eine ausreichende und belastbare datenbasis 

zu generieren. 

überwachung der mitteilungspflichten

§ 28 aregV normiert verschiedene Mitteilungs-

pflichten der netzbetreiber. die bundesnetz-

agentur hat zu umfang, zeitpunkt und Form der 

mitzuteilenden daten Festlegungen getroffen. 

auch die erfüllung dieser Mitteilungspflichten 

wird im laufe des jahres 2009 überwacht. 

Weitere marktgebietszusammenlegungen 

im Gasbereich 

die Verringerung der Marktgebiete wird auch 

im jahr 2009 einen tätigkeitsschwerpunkt der 

bundesnetzagentur bilden. § 20 abs. 1b enWg 

sieht vor, dass die netzbetreiber zur Förderung 

eines einfachen und effizienten netzzugangs 

die von ihnen unterhaltenen Marktgebiete auf 

die geringstmögliche anzahl reduzieren. dies 

wirkt der zersplitterung entgegen und dient 

der Vergrößerung der zonen, in denen die 

Marktbeteiligten gas frei untereinander handeln 

können. erwartet wird eine steigerung der 

liquidität auf den gashandelsmärkten. auch  

im jahr 2008 konnte eine weitere reduzierung 

der Marktgebiete erreicht werden. die zum  

1. oktober 2008 noch bestehenden zwölf Markt-

gebiete sind jedoch weiter zu reduzieren. um 

dieses ziel zu erreichen, hat die bundesnetz-

agentur im august 2008 gegen fünf gasnetz-

betreiber ein Missbrauchsverfahren eingeleitet. 

dieses war notwendig geworden, nachdem die 

unternehmen ihre zusagen widerrufen hatten, 

ihre bisher gesonderten fünf l-gas-Marktgebiete 

(gas mit niedrigem brennwert) bis oktober 

2008 zu zwei Marktgebieten zusammenzulegen. 

es bestehen gute aussichten, dass die unter-

nehmen noch in der ersten jahreshälfte 2009 

die von der bundesnetzagentur gewünschten 

entscheidungen treffen. darüber hinaus 

erwartet die bundesnetzagentur auch reduzie-

rungen bei den h-gas-Marktgebieten, wenn 

möglich unter Vermeidung von Missbrauchs-

verfahren.

Kapazitätsbewirtschaftung Gas

ein weiteres zentrales Projekt für das jahr 2009 

stellt der bereich des Kapazitäts- und engpass-

managements dar. die Verfügbarkeit freier 

Kapazitäten ist für den Wettbewerb im gas-

sektor von entscheidender bedeutung. derzeit 

besteht vor allem an grenzkopplungspunkten 

und bei marktgebietsüberschreitenden trans-

porten ein erheblicher bedarf der netznutzer, 

der durch die zur Verfügung stehenden Kapazi-

täten nicht gedeckt werden kann. zugleich lässt 

die tatsächliche physische auslastung jeden-

falls einiger netzkopplungspunkte vermuten, 

dass Kapazitäten weitaus effizienter genutzt 

werden können. in abstimmung mit den gas-

wirtschaftlichen Verbänden der netzbetreiber 

und netznutzer sollen deshalb Maßnahmen 

ergriffen werden, die auf effizientere und wett-

bewerbsfördernde Kapazitätsallokations- und 

engpassbewirtschaftungsmethoden zielen. 

nach Klärung der wesentlichen theoretischen 

grundlagen geht es um ein praktisches Konzept 

zum umgang mit netzengpässen. zurzeit ist  

offen, ob und inwiefern zum zweck einer 

rechtssicheren gestaltung behördliche Fest-

legungen erforderlich werden.

VorhabenPlan 2009
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Liberalisierung Zähl- und messwesen/ 

Smart metering

nach inkrafttreten des gesetzes zur Öffnung 

des Messwesens bei strom und gas und der 

Verordnung über rahmenbedingungen für 

den Messstellenbetrieb und die Messung im 

bereich der leitungsgebundenen elektrizitäts- 

und gasversorgung (MesszV) im herbst 2008 ist 

das Messwesen vollständig für den Wettbewerb 

geöffnet worden. 

die bundesnetzagentur hat durch die MesszV 

wichtige zusätzliche befugnisse erhalten, die es 

ihr ermöglichen, die Marktöffnung für die prak-

tische anwendung wirksam auszugestal ten 

und ein reibungsloses Funktionieren dieses 

Markts zu gewährleisten. in diesem zusammen-

hang werden in zukunft beispielsweise Fragen 

der ausgestaltung der einzelnen Verträge  

zwischen den Marktbeteiligten, der schaffung 

der zulässigen personellen, wirtschaftlichen 

und technischen Mindestanforderungen, der 

erarbeitung der notwendigen geschäftsprozesse 

zur Förderung einer größtmöglichen bundes-

weiten automatisierung und der etablierung 

eines bundeseinheitlichen datenaustausches 

durch die bundesnetzagentur zu begleiten 

und z. t. zu beantworten sein. im dialog mit 

allen Marktakteuren sollen zeitnah die grund-

lagen für bundesweit einheitliche regelungen 

erarbeitet werden, die dann in eine Festlegung 

überführt werden können. derartige Festle-

gungen haben sich auf grund der bisherigen 

erfahrungen als notwendig erwiesen, um die 

zwischen den Marktbeteiligten notwendigen 

geschäftsprozesse effizient und diskriminie-

rungsfrei zu strukturieren und den notwendigen 

informationsaustausch bundesweit einheitlich 

und zuverlässig zu organisieren. ohne solche 

Vorgaben drohen die ziele des gesetz- und  

Verordnungsgebers an einer Vielzahl unter-

schiedlicher oder unzureichender Marktbedin-

gungen zu scheitern.

die bundesnetzagentur wird auch die Möglich-

keiten und Voraussetzungen von angeboten 

last- und zeitvariabler tarife für die anschluss-

nutzer untersuchen, da sie diese tarifgestaltungs-

möglichkeiten für notwendig erachtet, um 

energieeinsparpotenziale für den Kunden 

attraktiv zu machen. nach bisherigen erkennt-

nissen können dafür strukturelle änderungen in 

der bilanzierungssystematik notwendig werden.

mehrerlösabschöpfung

die bundesnetzagentur wird im hinblick auf 

die in 2008 ergangene höchstrichterliche 

rechtsprechung bei den netzbetreibern sog. 

Mehrerlöse erstmals im jahr 2009 abschöpfen. 

diese Mehrerlöse resultieren daraus, dass die 

netzbetreiber bis zur erstmaligen genehmi-

gung der netzentgelte ihre ursprünglichen 

entgelte beibehalten haben.

EEG-Solaranlagenregister

am 1. januar 2009 tritt das erneuerbare-ener-

gien-gesetz (eeg) in einer novellierten Form in 

Kraft. ab diesem zeitpunkt müssen betreibe- 

 r innen und betreiber von anlagen, die strom  

aus solarer strahlungsenergie erzeugen (Photo-

voltaikanlagen), nach § 16 abs. 2 satz 2 eeg den 

standort und die leistung von neu in betrieb 

genommenen anlagen der bundesnetzagentur 

melden. die Meldung ist Voraussetzung für 

die Vergütung des eingespeisten stroms durch 

den netzbetreiber. auf grundlage der daten-

meldungen ermittelt die bundesnetzagentur 

nach den Vorgaben des § 20 abs. 2a eeg die 

degressions- und Vergütungssätze für Photo-

voltaikanlagen, die im Folgejahr neu in betrieb 

genommen werden. in die berechnung sind die 

vom 1. oktober eines jahres bis zum 30. septem-



225

ber des Folgejahres der bundesnetzagentur 

gemeldeten Photovoltaikanlagen einzubezie-

hen. anschließend erfolgt zum 31. oktober die 

Veröffentlichung der degressions- und Vergü-

tungssätze im bundesanzeiger.

zur datenmeldung hat die bundesnetzagentur 

ein umfassendes Konzept erarbeitet, so dass die 

aufnahme und Weiterverarbeitung der gemel-

deten daten seit 1. januar 2009 erfolgen kann.

Einspeisung von Biogas

im april 2008 wurden die gasnetzzugangsverord-

nung (gasnzV) und die gasneV um sonderre-

gelungen für die  einspeisung von biogas in das 

erdgasnetz ergänzt. die dies bezüg lich auftreten-

den Fragen des zugangs und der entsprechenden 

Kostenwälzung werden von der bundesnetz-

agentur auch im jahr 2009 betreut.

Genehmigung individueller Netzentgelte

gemäß § 19 abs. 2 stromnetzentgeltverordnung 

(stromneV) genehmigt die bundesnetzagentur 

individuelle netzentgelte für letztverbraucher 

mit einem atypischen nutzungsverhalten. die 

bisherigen Verfahrens- und auslegungsgrund-

sätze wurden bis ende 2008 im rahmen einer 

mit netzbetreibern, lieferanten und letztver-

brauchern geführten öffentlichen diskussion 

einer überprüfung unterzogen. der daraufhin 

erstellte leitfaden zur genehmigung individu-

eller netzentgeltvereinbarungen wurde ende 

2008 auf der internetseite der bundesnetzagen-

tur veröffentlicht. ab 2009 werden nunmehr 

alle anträge nach Maßgabe dieses leitfadens 

überprüft. auch sämtliche zum jahresende 

2008 ausgelaufenen genehmigungen indivi-

dueller netzentgelte werden einer neuen über-

prüfung nach den Vorgaben des leitfadens 

unterzogen. 

Festlegung zur Abrechnung der  

Bilanzkreise

die bereits vorbereitete Festlegung zur abrech-

nung der „bilanzkreise“ und zum standard-

bilanzkreisvertrag bedarf dringend der Verab-

schiedung. in diesen Festlegungen werden 

grundlegende regelungen über die art und 

Weise der nutzung der deutschen stromnetze 

und der abrechnung dieser nutzung getroffen. 

zwar funktioniert dieser bereich derzeit leid-

lich, ein erhebliches optimierungspotential 

wird aber von allen Marktbeteiligten gesehen, 

die aus diesem grund die bundesnetzagentur 

dringend um die schon umfangreich diskutierte 

Festlegung gebeten haben.

auf seiten der inanspruchnahme von ausgleichs-

energie wird die bundesnetzagentur 2009 das 

Prognoseverhalten der bilanzkreise genauer 

untersuchen. die durch die angestrebte sen-

kung des regelenergieaufwands erreichbare 

Kostenentlastung darf nicht dazu führen, dass 

die bilanzkreisverantwortlichen in den  

anstrengungen zur ausgeglichenen bilanzierung 

nachlassen. durch die einführung „negativer 

Preise“ an der eeX können die strompreise 

in einem noch größeren umfang als bisher 

kurzfristig schwanken. dies darf nicht dazu 

führen, dass die bilanzkreisverantwortlichen 

Preis spitzen durch inanspruchnahme von 

ausgleichs energie zu umgehen versuchen.  

derartige Prognosepflichtverletzungen würden 

die bemü hungen um die senkung des regel-

energieaufwands zunichte machen. die 

bundesnetzagentur wird insoweit ihre Markt-

beobachtung intensivieren und insbesondere 

die großen für die regelzone prägenden bilanz-

kreise im auge behalten.

VorhabenPlan 2009
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Verfahren zur Festlegung wesentlicher 

Inhalte des Lieferantenrahmenvertrags 

Elektrizität

bei der bundesnetzagentur ist nach wie vor ein 

Verfahren zur Festlegung wesentlicher inhalte 

des lieferantenrahmenvertrags anhän gig. 

nachdem in den jahren 2006 bis 2008 wesent-

liche streitpunkte durch informelle Meinungs-

äußerungen der beschlusskammer geklärt  

werden konnten, mehren sich nun die anfragen 

von Marktteilnehmern, die auf eine behördliche 

Festlegung drängen. eine solche Fest legung 

erscheint angesichts der komplizierter werden-

den rechtsverhältnisse zwischen netzbetreiber, 

anschlussnehmer, lieferanten, Messstellen-

betreiber, Messdienstleister und endkunden 

sinnvoll. 

Beobachtung des „Redispatch“  

(Beobachten von Engpässen)

die sicherstellung eines bedarfsgerechten 

und effizienten netzausbaus zur bewältigung 

der zunehmenden transportaufgaben der 

deutschen stromnetze wird auch 2009 zu den 

wesentlichen aufgaben gehören. dort, wo 

dieser netzausbau noch nicht erfolgt ist, muss 

die Funktionsfähigkeit des übertragungsnetzes 

durch das sog. redispatch gewährleistet werden, 

bei dem einzelne Kraftwerke vom übertragungs-

netzbetreiber aufgefordert werden, ihre 

Produktion entgegen den angemeldeten 

Fahrplänen herauf- und herunterzufahren, um 

vorübergehende engpässe zu beseitigen. art 

und umfang des sog. redispatch müssen durch 

die bundesnetzagentur beobachtet werden, um 

die leistungsfähigkeit der netze und den kurz-

fristigen ausbaubedarf beurteilen zu können. 

gleichzeitig ist eine genauere beobachtung 

notwendig, um sicherzustellen, dass diese 

Maßnahmen diskriminierungsfrei und kosten-

effizient erfolgen. die bundesnetzagentur wird 

diese bobachtung 2009 intensivieren und ggf. 

ein Festlegungsverfahren zur schaffung ein-

deutiger spielregeln einleiten.

Beobachtung der Regelenergiemärkte

die regelenergiemärkte bedürfen auch im jahr 

2009 unabhängig von der oben dargestellten 

Frage ihrer Vereinheitlichung einer genauen 

beobachtung. die bundesnetzagentur hat die 

ausschreibungsbedingungen für regelenergie 

auf drängen interessierter anbieter insbeson-

dere im hinblick auf Marktzutritte optimiert 

und wird diese auch 2009 weiter durch Fest-

legung zahlreicher strittiger Punkte in den  

rahmenverträgen zwischen anbietern und 

übertragungsnetzbetreibern verbessern. 

sollten gleichwohl die nötigen Marktzutritte 

ausbleiben und sich die Preise insbesondere der 

Primär- und sekundärregelleistung nochmals 

deutlich erhöhen, müsste geprüft werden, ob 

es sich bei diesen leistungen überhaupt um 

marktfähige Produkte handelt oder ob die 

stromerzeuger nicht nach dem Vorbild anderer  

europäischer länder als ausgleich für die kos-

tenlose nutzung der stromnetze zum angebot 

von regelleistung verpflichtet werden müssten. 

Veröffentlichungspflichten

im sinne einer fortlaufenden überwachung 

wird das thema Veröffentlichungspflichten 

auch in 2009 hinsichtlich verschiedener aspekte 

eine rolle spielen. so werden die bilateral mit 

einzelnen netzbetreibern vereinbarten  

umsetzungspläne weiterverfolgt. die möglichst  

geringe einschränkung der transparenz durch 

Vertraulichkeitsaspekte wird weiterhin ange-

strebt, u. a. durch die Prüfung der Veröffent-

lichungen bei Punkten, bei denen die gründe 

für nichtveröffentlichungen nicht mehr 

vorliegen. neuere entwicklungen im gasmarkt 

wie die novellierung der gasnzV zum thema 
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biogas, die Festlegung zum grundmodell der 

ausgleichsleistungs- und bilanzierungsregeln 

im gassektor (gabi gas) sowie die entstehung 

neuer (gemeinsamer) internetplattformen  

werden zusätzliche überwachungsansätze 

erfordern. die erfahrungen aus der über-

wachung werden in die spezifizierung beste-

h ender und neuer Veröffentlichungspflichten 

einfließen. hier zeichnete sich bereits in 2008 

ab, dass weitere Veröffentlichungspflichten vor 

allem im bereich der Kapazitäts- und gasfluss-

daten sinnvoll wären.

Europa

mitarbeit bei ERGEG und CEER

im bereich der gasmarktregulierung wird sich 

die bundesnetzagentur auch im kommenden 

jahr sowohl bei der european regulators group 

for electricity and gas (ergeg) als auch beim 

council of european regulators (ceer) in den 

arbeitsgruppen als Vorsitzende bzw. Mitglied 

engagieren.

inhaltliche schwerpunkte werden im bereich 

der Fortführung der arbeit zur Kapazitätsallo-

kation und zum engpassmanagement sowie 

der investitionsplanung liegen. zur Kapazitäts-

allokation und zum engpassmanagement 

liegen bereits umfangreiche ansätze vor. 

zur investitionsplanung sollen best-Practice-

leitlinien entwickelt werden, die den netz-

betreibern eine einheitliche orientierung bei 

der erstellung der europäischen zehn-jahres- 

investitionspläne geben. 

auch die umsetzungsüberwachung der Vo (eg) 

nr. 1775/2005 wird fortgeführt. diese soll sich in 

2009 insbesondere auf art. 5 „grundsätze Kapa-

zitätszuweisungsmechanismen und Verfahren 

engpassmanagement“ und art. 8 „handel mit 

Kapazitätsrechten“ konzentrieren. zur Kapazi-

tätsallokation und zum engpassmanagement 

bei speichern sollen best-Practice-leitlinien 

entwickelt werden, die die ansätze in den  

bestehenden speicher-leitlinien konkretisieren. 

im rahmen der entwicklung von leitlinien im 

zusammenhang mit dem dritten richtlinien-

paket und einer von der Kommission beauf-

tragten studie zu art. 3 und 7 der Vo (eg) nr. 

1775/2005 wird auch das thema bilanzierung 

(ausgleich von überschüssen und defiziten), 

das auf nationaler ebene im jahr 2008 bereits 

intensiv behandelt wurde, eine rolle spielen. 

insbesondere geht es um systemunterschiede 

und die beurteilung von dadurch induzierten 

Wettbewerbshemmnissen.

auch in 2009 werden die diskussionen und vor 

allem umsetzungsarbeiten zum dritten richt-

linienpaket einen wesentlichen arbeitsschwer-

punkt darstellen. dabei geht es um die analyse 

der gasseitig durch das dritte richtlinienpaket 

neu auf die bundesnetzagentur zukommenden 

aufgaben, z. b. in den bereichen gasspeicher 

und handel, deren Vorbereitung (u. a. entwick-

lung von „Framework guidelines“ zu verschie-

denen gasseitigen themen) sowie die Vorstruk-

turierung der gasseitigen arbeitsorganisation 

auf der europäischen ebene.

neben den arbeiten bei ceer und ergeg ist die 

Fortführung der arbeit in der „gas regional-

initiative“ von zentraler bedeutung. ziel der 

regionalinitiativen ist es, handels- und trans-

portbarrieren zwischen den staaten der eu  

zunächst auf regionaler ebene abzubauen, um 

so die entstehung eines einheitlichen Markts zu 

ermöglichen. deutschland gehört gasseitig 

mit großbritannien, Frankreich, belgien, den 

niederlanden, dänemark, schweden und irland  

dem regionalen energiemarkt „nordwest“ an. 

VorhabenPlan 2009



bundesnetzagentur | jahresbericht 2008228

im bereich „primäre grenzüberschreitende 

Kapazitäten“ leitet die bundesnetzagentur ein 

teilprojekt, in dessen rahmen die day-ahead-

Vergabe fester tageskapazitäten an ausgewähl-

ten grenzübergangspunkten ermöglicht 

werden soll. 

Begleitung Drittes Richtlinienpaket, 

insbe sondere Eigentumsentflechtung 

sowie grenzüberschreitende Zusammen-

arbeit

sofern die Verabschiedung des dritten richtli-

nienpakets erwartungsgemäß erfolgt, beginnt 

2009 die umsetzung der rechtsakte in deut-

sches recht. das energiebinnenmarktpaket 

umfasst fünf rechtsakte. 

ohne weiteren umsetzungsakt treten an dem 

tag nach der bekanntgabe (Veröffentlichung 

im amtsblatt der europäischen union) mit  

unmittelbarer Wirkung die agentur-Verord-

nung7, die europäische stromnetzzugangs-

verordnung8 sowie die europäische gasnetz-

zugangsverordnung9 in Kraft. die europäischen 

strom- und gasnetzzugangsverordnungen 

kommen allerdings erst 18 Monate nach dem 

tag des inkrafttretens der jeweiligen Verord-

nung zur anwendung. gleiches gilt für die 

agentur-Verordnung mit ausnahme der Vor-

schriften10, die die gründung und einrichtung 

der agentur vorsehen. somit ist die agentur 

unmittelbar von dem tag des inkrafttretens 

der Verordnung an zu errichten. ihre tätigkeit 

nimmt sie hingegen erst 18 Monate später förm-

lich auf. 

im jahr 2009 wird es eine wesentliche aufgabe 

der bundesnetzagentur sein, die umsetzung 

der neuen gesetzlichen Vorgaben in deutsches 

recht zu begleiten. insbesondere wird die 

bundes netzagentur die errichtung der europä-

ischen energieagentur für die zusammenarbeit  

der regulierungsbehörden unterstützen. Mit  

der gründung der neuen gemeinschafts agentur  

ist unmittelbar nach inkrafttreten der agentur- 

Verordnung zu rechnen. die nrb haben in dem 

einzurichtenden rat der regulie rungs behörden 

eine zentrale Funktion. ziel der agentur ist es, 

die tätigkeit der nrb auf gemein schaftsebene zu  

koordinieren und eine einheitliche anwendung 

der europäischen Vorgaben zu sichern.

einen weiteren tätigkeitsschwerpunkt wird die 

Vorbereitung auf solche aufgaben bilden, die 

mit ablauf der 18-monatigen Frist den regulie-

rungsbehörden neu zufallen. zu nennen sind 

insbesondere die 

etablierung eines zertifizierungsverfahrens • 

für Fernleitungs- und übertragungsnetz-

betreiber, dessen organisation, überwa-

chung und Kontrolle in Verantwortung der 

regulierungsbehörde liegen wird,

überwachung und Kontrolle der entflechtung • 

der übertragungs- und Fernleitungsnetz-

betreiber, die grundsätzlich innerhalb eines 

jahres nach umsetzung der richtlinien (d. h. 

30 Monate nach inkrafttreten der richtlinien) 

erfolgen muss,

Prüfung der jährlich von den übertragungs- • 

und Fernleitungsnetzbetreibern zu übermit-

telnden zehn-jahres-netzentwicklungspläne 

und überwachung der umsetzung der Pläne.

7 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an Agency for the Cooperation of Energy Regulators.
8 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EC) and the Council amending Regulation (EC) No 1228/ 
2003 on conditions for access to the networks for cross-border exchanges in electricity. 
9 Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council amending Regulation (EC) No 1775/2005 on conditions for access to the natural 
gas transmission networks.
10 Art. 5, 6, 7, 8, 9, 10 der Agentur-Verordnung. 
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grundlegende bedeutung kommt dabei den 

Vorbereitungen zur implementierung des  

europäischen binnenmarkts bei strom und gas 

vor dem hintergrund der europäischen energie-  

und Klimaziele zu. bei diesen arbei ten, wo es 

auch um essentielle Fragen der Versorgungs-

sicherheit geht, ist die bundesnetzagentur ganz 

besonders gefordert. 

Stärkung der marktintegrität auf den 

Energiehandelsplätzen

um die integrität der strom- und gasmärkte zu 

stärken, hat die KoM ein Mandat an ergeg und 

das committee of european securities regulators 

(cesr), die europäischen gremien der energie-  

und Finanzmarktregulierer, erteilt. die gemein-

same arbeitsgruppe, in der die bundesnetz-

agentur den co-Vorsitzenden stellt, hat fest-

gestellt, dass beim handel mit strom und gas 

erhebliche Potenziale für Marktmissbrauch  

(insiderhandel und Marktmanipulation) bestehen,  

und Vorschläge zur stärkung der Marktinteg-

rität durch aufeinander abgestimmte transpa-

renzmechanismen vorgelegt. die regulierer 

haben in diesem zusammenhang darauf 

hingewiesen, dass auch andere Märkte, die 

die Preisbildung von strom und gas entschei-

dend mit beeinflussen (wie emissions-, Öl- und 

Kohlehandel), in die Prüfung auf zusätzlichen 

regulierungsbedarf einbezogen werden sollen. 

die KoM hat die Vorschläge nachhaltig  

begrüßt und prüft deren umsetzung. sie hat 

sich vorbehalten, die energieregulierer um 

weitere beratung zu bitten. 

national wurde bereits in 2008 für den strom-

bereich vom bMWi eine transparenz-initiative 

ins leben gerufen, mit der erreicht werden 

konnte, dass sich die Marktteilnehmer (erzeuger, 

Verbraucher und ünb) auf die Veröffentlichung 

der relevanten daten auf der internetseite 

der eeX geeinigt haben. der abschluss dieses 

Projekts wird für 2009 angestrebt, um bis Mitte 

2009 den start der internetplattform der eeX zu 

ermöglichen.

„market Coupling“ in der Region  

Zentralwesteuropa

die im jahr 2007 durch ein Memorandum of 

understanding vereinbarte einführung einer 

lastflussbasierten Marktkopplung der Märkte 

belgiens, deutschlands, Frankreichs, luxem-

burgs und der niederlande befindet sich weiter-

hin in der implementierungsphase. 

zunächst soll für eine übergangsphase bis ende 

2009 die einführung einer Marktkopplung auf 

basis eines verbesserten systems der Kapazitäts-

berechnung erfolgen, die jedoch noch nicht 

lastflussbasiert sein wird. um die weiterhin 

vorgesehene einführung der last fluss basierten 

Marktkopplung zeitnah zu ermöglichen, wird 

die bundesnetzagentur auch im jahr 2009 dieses  

thema intensiv begleiten und vorantreiben.

EISENBAHNEN

im bereich der regulierung des zugangs zur 

eisenbahninfrastruktur wird die bundesnetz-

agentur die mit übernahme der zuständigkeit 

zum 1. januar 2006 aufgenommenen arbeiten 

auch 2009 konsequent fortsetzen. im zuge der 

beratungen zur teilprivatisierung der deut-

schen bahn ag (db ag) hatte die bundesnetz-

agentur zahlreiche Vorschläge erarbeitet, wie 

das vorhandene rechtliche instrumentarium 

präzisiert und im detail verändert werden 

könnte. diese haben auch nach aufgabe der 

gesetzlichen begleitung der teilprivatisierung 

bedeutung. die bundesnetzagentur wird ihre 

änderungsvorschläge zum allgemeinen  
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eisenbahngesetz (aeg) aktualisieren und  

umfassend zur novelle der eisenbahninfra-

struktur-benutzungsverordnung (eibV) stellung  

nehmen und dabei ihre bisherige regulierungs-

erfahrung mit der anwendung der regelwerke –  

insbeson dere auch zur Fortentwicklung des 

Wettbewerbs und zur Förderung von Marktein-

tritten neuer Wettbewerber – einbringen.

aus der Vielzahl der im jahr 2008 anstehenden 

tätigkeitsschwerpunkte sind die nachfolgenden 

hervorzuheben.

Entgeltregulierung

die entgelte für die nutzung der eisenbahninfra-

struktur sind ein weiterhin zentrales element 

für den diskriminierungsfreien zugang zur 

eisenbahninfrastruktur. diskriminierende, 

überhöhte oder prohibitiv wirkende nutzungs-

entgelte können bewirken, dass die ausübung 

gesetzlich verankerter zugangsrechte erheblich 

erschwert bzw. in wettbewerbswidriger Weise 

unterlaufen wird. 

Entgeltregulierungsverfahren

im bereich der entgeltregulierung wird sich 

die bundesnetzagentur 2009 – nicht zuletzt 

aufgrund nicht hinreichend vorliegender 

infor mationen – weiterhin mit dem stations-

preissystem der db station & service ag und 

intensiv mit dem trassenpreissystem der  

db netz ag auseinandersetzen. Weitere 

Verfahren zur überprüfung der struktur und 

höhe von entgelten und zur überwachung von 

entgeltgrundsätzen konnten überwiegend 

aufgrund von konstruktiven gesprächen mit 

den regulierten unternehmen abgeschlossen 

werden.

im rahmen dieser entgeltregulierungsverfah-

ren, die auf basis des geltenden rechts geführt 

werden, sind im einzelnen zu untersuchen:

überprüfung der einhaltung des Vollkosten-• 

maßstabs bei schienenwegen (ermittlung 

der tatsächlich entstandenen Kosten unter 

berücksichtigung der Kostendeckung durch 

öffentliche zuwendungen),

überprüfung der einhaltung der entgeltmaß-• 

stäbe für serviceeinrichtungen,

strukturierung auf der basis von Kosten, die • 

in unmittelbarem zusammenhang mit dem 

zugbetrieb stehen, und aufschlägen,

zuschlüsselung von gemeinkosten,• 

berücksichtigung von Konzernumlagen und • 

Verrechnungspreisen in verbundenen unter-

nehmen,

diskriminierungsfreie anwendung des Markt-• 

tragfähigkeitsprinzips,

überprüfung von einzelbestandteilen und • 

aufschlägen, insbesondere regionalfaktoren,

untersuchungen zur notwendigen ausstat-• 

tung von serviceeinrichtungen.

Konzept für eine Anreizregulierung

die regelungsdichte der eisenbahnrechtlichen 

Vorschriften zu Fragen der entgeltregulierung 

bleibt hinter den rechtlichen Vorgaben in  

anderen regulierten sektoren deutlich zurück. 

die bundesnetzagentur erachtet eine Weiter-

entwicklung der entgeltvorschriften wegen der  

bestehenden informationsasymmetrie zwischen  

eisenbahninfrastrukturbetreibern und  

regulierungsbehörde sowie der fehlenden 

anreiz wirkung zur senkung von Kosten und 

zugangsentgelten für sinnvoll. auf anregung 

des bMVbs hatte die bundesnetzagentur daher 

Mitte 2007 eine arbeitsgruppe mit Vertretern 

des bMF, bMVbs, bMWi, der landesministerien, 

der db ag, des netzwerks Privatbahnen, des 

Verbands deutscher Verkehrsunternehmen (VdV) 
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und des bundeskartellamts eingerichtet. als  

ergebnis dieser arbeitsgruppe liegt seit Mai 2008 

ein regulierungskonzept für eine zukünftige, 

effizienzorientierte entgeltregulierung vor. 

die bundesnetzagentur empfiehlt darin das 

Modell der Preisobergrenzenregulierung 

(Price-cap). sie setzt unter berücksichtigung 

von Preissteigerungsrate, Produktivitätsent-

wicklung, staatlichen zuwendungen und ggf. 

von weiteren Parametern eine obergrenze für 

die Preisentwicklung des regulierten unter-

nehmens (anreizpfad) innerhalb der regulie-

rungsperiode (drei bis fünf jahre) fest, die 

effizienzverbesserungen stimuliert und die 

erzielung einer angemessenen rendite erlaubt. 

gelingt es dem unternehmen, die Kosten über 

die Vorgabe des Preispfads hinaus zu senken, 

so kann es diesen effizienzgewinn einbehalten. 

eine Preisobergrenzenregulierung setzt zudem 

den anreiz, mehr leistungen zu verkaufen, und 

fördert damit das verkehrspolitische ziel, mehr 

Verkehr auf die schiene zu bringen.

empfohlen wird die bildung von Produktkörben  

mit korbbezogenen Preisobergrenzen, z. b. für 

trassen jeweils unterteilt nach Verkehrsleis-

tungen im schienenpersonennah-, schienen-

personenfern- und schienengüterverkehr. 

Weitere Körbe könnten für unterschiedliche 

serviceeinrichtungen angelegt werden. der 

abschlussbericht zur einführung einer anreiz-

regulierung im eisenbahnsektor ist auf der  

internetseite der bundesnetzagentur seit januar 

2009 veröffentlicht.

die bundesnetzagentur beabsichtigt, dieses 

Konzept unabhängig vom Fortgang der teil-

privatisierung der db ag im rahmen der 

symmetrischen regulierung inhaltlich weiter-

zuentwickeln, um dem gesetzgeber im jahr 

2009 konzeptionelle Vorschläge anbieten zu 

können. bei der Weiterentwicklung werden 

auch erfahrungen mit der anreizregulierung in 

der energieregulierung einfließen. 

Anreizsystem zur Verringerung von  

Störungen (Performance Regime)

nach § 21 abs. 1 satz 1 eibV hat der betreiber 

der schienenwege seine entgelte für Pflicht-

leistungen so zu gestalten, dass sie durch  

leistungsabhängige bestandteile den eisen-

bahnverkehrsunternehmen (eVu) und den  

betreibern der schienenwege anreize zur  

Verringerung von störungen und zur erhöhung 

der leistungs fähigkeit des schienennetzes bieten. 

die db netz ag als größter betreiber von eisen-

bahninfrastruktur hatte ein solches Performance 

regime mit dem Fahrplanwechsel zum  

10. dezember 2006 eingeführt. die regelung 

sieht vor, dass jede zugverspätung über zwei 

Minuten unter angabe des Verursachers und 

eines Verspätungscodes von Fahrdienstleitern 

des infrastrukturbetreibers registriert und ein 

anreizentgelt in höhe von 0,10 euro pro Minute 

Verspätung vom Verursacher der Verspätung 

an den betroffenen gezahlt wird. zahlreiche 

netzseitig verursachte Verspätungsursachen 

(baumaßnahmen) sind von der zurechnung 

allerdings ausgeschlossen. die Kategorie „keine 

Verantwortlichkeit einer Partei“ bedeutet eine 

erhebliche einschränkung des Performance 

regimes und konterkariert den gesetzlich vor-

gesehenen effekt der erhöhung der leistungs-

fähigkeit der infrastruktur. 

nach Widerstand aus dem Markt und gerichtli-

chen auseinandersetzungen hat die db netz ag 

das system im jahr 2008 komplett ausgesetzt. 

seither werden Verspätungen aufgrund von 

störungen erfasst, jedoch nicht abgerechnet. 
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zur Fortentwicklung des Performance regimes 

wurden sowohl bei der db netz ag als auch in 

verschiedenen gremien zwischenzeitlich zahl-

reiche alternativmodelle erörtert. inhaltliche 

Fragestellungen ergeben sich insbesondere im 

hinblick auf die Feststellung der Verspätung 

und deren Verursachung, der konkreten  

abrechnung und der behandlung von ein-

wänden. die db netz ag geht derzeit von einer 

neueinführung eines anreizsystems nicht vor 

ende 2010 aus. gründe hierfür seien u. a. die  

Komplexität des geplanten systems sowie die 

noch andauernde abstimmung mit den Markt-

teilnehmern. 

die bundesnetzagentur hält die bereits seit 

einem jahr andauernde nichtanwendung eines 

vom gesetzgeber verpflichtend vorgegebenen 

anreizsystems für sehr bedenklich, insbesondere  

im hinblick auf die nunmehr angekündigte 

neueinführung im jahr 2010. es ist zu befürchten,  

dass in diesem zeitraum wettbewerbsschädliche  

auswirkungen eintreten können und die leis-

tungsgerechtigkeit der entgelte latent gefährdet  

ist. die bundesnetzagentur wird daher zur 

sicherstellung eines wirksamen Wettbewerbs 

auf der schiene die db netz ag zur zeitnahen 

einführung eines neuen systems anhalten und 

dessen Weiterentwicklung aktiv begleiten. 

die gesetzliche Pflicht zur einrichtung eines 

anreizregimes trifft auch betreiber von service-

einrichtungen (§ 24 abs. 1 eibV). auch hier 

überwacht die bundesnetzagentur die symmet-

rische einführung und anwendung.

Nutzungsbedingungen für Schienenwege 

und Serviceeinrichtungen

Wesentliche aufgabe der zugangsregulierung 

im bereich der schienenwege ist die Vorabprü-

fung der schienennetz-benutzungsbedingungen  

(snb) und der nutzungsbedingungen für 

serviceeinrichtungen (nbs) im rahmen einer 

präventiven regulierung. 

die bundesnetzagentur hat bereits 2007 eine 

Vielzahl von überprüfungen durchgeführt und 

entsprechende beanstandungen vorgenommen. 

da die bedingungswerke stets weiterent wickelt 

werden und mit betrieblich technischen regel-

werken verknüpft sind, ergeben sich zukünftig 

weitere notwendigkeiten für eine überprüfung. 

hierbei werden auch neue erkenntnisse und 

schlussfolgerungen aus laufen den gerichts-

verfahren einzug in die Praxis halten.

Genehmigung von Rahmenverträgen mit 

Laufzeiten von mehr als fünf jahren

rahmenverträge i. s. d. §§ 14a aeg, 13 eibV, 

durch die eisenbahninfrastrukturkapazität für 

einen längeren zeitraum als eine netzfahrplan-

periode gesichert werden kann, sollen grund-

sätzlich eine laufzeit von fünf jahren haben.

es können jedoch auch rahmenverträge mit 

längeren laufzeiten als fünf jahre geschlossen 

werden. dies setzt voraus, dass die in § 14a abs. 2  

aeg genannten Voraussetzungen (u. a. beson-

dere investitionen oder vergleichbare risiken) 

gegeben sind und die bundesnetzagentur 

eine entsprechende genehmigung erteilt. Für 

aufgabenträger entfällt die genehmigungs-

pflicht, sie können ohne besondere nachweise 

rahmen verträge mit längeren laufzeiten als 

fünf jahre schließen.
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zur ersten rahmenfahrplanperiode (2005 bis 

2010) wurden keine rahmenverträge mit  

längeren laufzeiten als fünf jahre vereinbart, 

obwohl dies bereits zulässig war. 

da die bundesnetzagentur zur zweiten rahmen-

fahrplanperiode (beginn dezember 2010) den 

abschluss von rahmenverträgen mit längeren 

laufzeiten als fünf jahre erwartet, wurde ein 

entsprechendes Prüfkonzept und genehmi-

gungsverfahren entwickelt. über beides hat die 

bundesnetzagentur die zugangsberechtigten 

im rahmen einer informationsveranstaltung 

informiert. die bundesnetzagentur geht davon 

aus, dass 2009 zahlreiche anträge auf genehmi-

gung lang laufender rahmenverträge gestellt 

werden.

darüber hinaus soll noch in 2009 die neufas-

sung des § 38 abs. 8 aeg in Kraft treten. entspre-

chend der vorgenannten norm können ab 

januar 2010 einmal verlängerbare rahmenver-

träge geschlossen werden. der abschluss eines 

solchen rahmenvertrags bedingt ebenfalls  

eine genehmigung der bundesnetzagentur, 

wobei die Voraussetzungen für die erteilung 

einer solchen genehmigung mit denen des  

§ 14a abs. 2 aeg vergleichbar sind. 

Trassenzuweisungsverfahren im  

Netzfahrplan und im Gelegenheitsverkehr

die zuweisung von schienenwegekapazität zum  

netzfahrplan gemäß § 8 eibV und im gele gen-

heitsverkehr gemäß § 14 eibV unterliegt einer  

besonderen Kontrolle durch die bundes netz-

agentur, insbesondere in den Fällen, in denen 

nach dem Koordinierungsverfahren gemäß § 9 

abs. 3 eibV im daraus resultierenden entschei-

dungsverfahren gemäß § 9 abs. 4 eibV eine beab-

sichtigte trassenablehnung nach § 14d nr. 1 und 

2 aeg der bundesnetzagentur mitgeteilt wird. 

die bundesnetzagentur wird verstärkt unter-

suchen, nach welchen internen regeln im 

trassenkonstruktionsverfahren sowohl zum 

netzfahrplan als auch zum gelegenheitsverkehr 

die trassenkonstruktionsentscheidungen zu 

gunsten der einzelnen zugangsberechtigten 

erfolgen. da der bundesnetzagentur die hierfür 

erforderlichen infrastrukturdaten als basisdaten 

für die Fahrplankonstruktion gegenwärtig 

seitens der db netz ag nicht zur Verfügung 

gestellt werden, sind vermehrt untersuchungen 

vor ort bei den für die trassenkonstruktion  

zuständigen stellen der db netz ag erforderlich, 

um die notwendigen erkenntnisse im trassen-

management zu erhalten. dies ist insbesondere 

nötig, um die betrieblichen Konstruktions-

ent scheidungen beurteilen und bewerten zu 

können.

die bundesnetzagentur ist besonders im  

gele genheitsverkehr durch mehrere eVu auf 

Missstände in der trassenkonstruktion und hier 

vor allem auf verspätete herausgabe der erfor-

derlichen Fahr planunterlagen hingewiesen 

worden, was zu erheblichen beeinträchtigungen 

der betroffenen eVu geführt hat. 

Auswirkung von Baumaßnahmen im Netz 

auf Wettbewerber

die bundesnetzagentur wird verstärkt unter-

suchen, in welcher Weise baumaßnahmen des 

infrastrukturbetreibers im schienennetz den 

netznutzern rechtzeitig vor trassenanmel-

dungen kommuniziert wurden und in welcher  

Weise belange von netznutzern berücksich-

tigung bei der Planung finden. allein der 

umfang der 2008 und in den Folgejahren 

geplanten baumaßnahmen kann erhebliche 

auswirkungen auf die wettbewerbliche stel-

lung der netznutzer haben. 
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die bundesnetzagentur hat in umfangreichen 

gesprächen erzielen können, dass die db netz 

ag ein neues Konzept für die frühzeitige infor-

mation aller zugangsberechtigten über bau-

maßnahmen entwickelt hat. dieses neue  

Konzept verbessert insbesondere die notwendige  

abstimmung der baumaßnahmen mit den  

infrastrukturnutzern. die db netz ag wurde 

mit einem bescheid zur einführung dieses  

Konzepts verpflichtet; dessen tatsächliche  

einheitliche umsetzung wird die bundesnetz-

agentur begleiten und überwachen.

Zugang zu Rangierbahnhöfen

rangierbahnhöfe spielen für die abwicklung 

des schienengüterverkehrs eine bedeutende 

rolle. transporteinheiten von unterschied-

lichen Versendern können (und müssen) in 

diesen serviceeinrichtungen, insbesondere bei 

beförderungen über größere entfernungen, 

neu zusammengestellt bzw. richtungssortiert 

gebündelt werden, um dann in die jeweiligen 

empfangsregionen weitertransportiert zu 

werden.

der zugang zu diesen infrastrukturen und die 

entsprechenden nutzungsmöglichkeiten sind 

für eVu von großer bedeutung und können 

deutliche auswirkun gen auf die wettbewerb-

liche stellung der nutzer haben. die tatsächli-

chen zugangsmöglichkeiten werden im Markt, 

insbesondere von Wettbewerbern der db ag, 

als nicht ausreichend bezeichnet. die bundes-

netzagentur wird daher die Vorhaltung und 

nutzung der vorhandenen Kapazitäten in ran-

gierbahnhöfen hinsichtlich diskriminierungs-

freiheit und effizienz eingehend analysieren 

und überprüfen.

Internationale Aktivitäten

das zusammenwachsen der schienennetze 

in europa und das Wachstum der grenzüber-

schreitenden Verkehre verstärken die bemü-

hungen der nationalen infrastrukturbetreiber 

zur implementierung grenzüberschreitender 

trassenzuteilungsmechanismen und Kapazi-

tätsplanungen. das gemeinschaftsrecht ver-

pflichtet die schienenwegebetreiber zu einer 

grenzübergreifenden zusammenarbeit. dieser 

Verpflichtung kommen die großen netzbetrei-

ber grundsätzlich nach. allerdings sind die 

Kooperationsprozesse oftmals nur wenig 

transparent, sowohl für die eVu als auch für die 

nrb.

gleichzeitig bestehen für eine dringend erfor-

derliche grenzüberschreitende zusammen-

arbeit der einzelnen nrb derzeit kaum sichere 

gemeinschaftsrechtliche grundlagen. durch 

enge abstimmung mit der KoM und den  

anderen nrb arbeitet die bundesnetzagentur an 

Vorschlägen für eine Verbesserung des gemein-

schaftsrechtlichen rahmens mit.

eine neue herausforderung sieht die bundes-

netzagentur in grenzüberschreitend einheit-

lichen it-netzen, die logistik-anforderungen 

umsetzen. besonders prominent sind hier 

die Vorhaben taF tsi und taP tsi, denen die 

bundesnetzagentur ein erhebliches Potenzial 

zur Verbesserung der inter- und intramoda-

len Wettbewerbsfähigkeit der eisenbahnen 

beimisst. allerdings stehen den bedeutenden 

chancen auch entsprechende diskriminie-

rungspotenziale gegenüber. der betreiber eines 

solchen informationsnetzes „beherrscht“  

sämtliche daten der eisenbahnunternehmen. 

an ihn sind daher strenge anforderungen  

hinsichtlich seiner unabhängigkeit, seiner  

neutralität und seiner zuverlässigkeit zu 
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stellen. durch eine in zukunft deutlich umfas-

sendere bereitschaft zur transparenz wird es 

möglich sein, die chancen in konkrete Möglich-

keiten umzusetzen.

die bundesnetzagentur wird hier zusammen 

mit den anderen nrb versuchen, den infra-

strukturzugangs anspruch auch vor dem hin-

tergrund dieser entwicklungen zu sichern. sie 

bemüht sich dazu im benehmen mit der KoM 

um größtmögliche transparenz bei allen  

entwicklungen zur Verwirklichung und  

erleichterung grenzüberschreitender trassen-

ansprüche.
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Abkürzungsverzeichnis

3

3 GPP

3rd generation Partnership Project

A

ACER

agentur für die zusammenarbeit der  

energieregulierungsbehörden 

AEG

allgemeines eisenbahngesetz

AFuG

amateurfunkgesetz

AGAB

arbeitsgemeinschaft der anerkannten  

Prüf- und bestätigungsstellen

AGB

allgemeine geschäftsbedingungen

AGCOm

autorita per le garanzie nelle comunicazioni

ARegV

anreizregulierungsverordnung

ATm

asynchronous transfer Mode

ATRT

ausschuss für technische regulierung in der 

telekommunikation

B

BAPT

bundesamt für Post und telekommunikation

BBA-Faktor

basisbilanzausgleichsfaktor

BDEW

bundesverband der energie-  

und Wasserwirtschaft e. V.

BEmFV

Verordnung über das nachweisverfahren zur 

begrenzung elektromagnetischer Felder

BfS

bundesamt für strahlenschutz

BGBl

bundesgesetzblatt
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BGH

bundesgerichtshof

BHKW

blockheizkraftwerk

BmAS

bundesministerium für arbeit und soziales

BmF

bundesministerium der Finanzen

BmI

bundesministerium des innern

BmPT

bundesministerium für Post und 

telekommunikation

BmU

bundesministerium für umwelt, naturschutz 

und reaktorsicherheit

BmVBS

bundesministerium für Verkehr, bau und  

stadtentwicklung

BmWi

bundesministerium für Wirtschaft und  

technologie

BOS

behörden und organisationen mit  

sicherheitsaufgaben

BVerfG

bundesverfassungsgericht

BVerwG

bundesverwaltungsgericht

BWA

broadband Wireless access

BZA

briefzentrum abgang

BZE

briefzentrum eingang

C

CASC-CWE

capacity allocation service company for the 

central West-european electricity Market

CEER

council of european energy regulators

CE-Kennzeichnung

communauté européenne  

(europäische gemeinschaft)

CEN

european committee for standardization

CEPT

european conference of Postal and  

telecommunications administrations



bundesnetzagentur | jahresbericht 2008238

CERP

european committee for Postal regulation

CESR

committee of european securities regulators

Com Reg

commission for communications regulation

CP

common Position

CR

cognitive radio

CT1+ und CT2

techniken für schnurlostelefone  

(cordless telephone)

ct/kWh

cent pro Kilowattstunde

CUB TF 

competition and unbundling task Force

CuDA 2 Dr

Kupfer-doppelader 2 draht

CuDA 2 Dr hbr

Kupfer-doppelader 2 draht hochbitratig

D

DB AG

deutsche bahn ag

DEA

data envelopment analysis

DECT

digital enhanced cordless telecommunications

DLR

deutsches zentrum für luft- und raumfahrt

DmR

digital Modular radio oder digital Mobile radio

DP AG

deutsche Post ag

DRm

digital right Management

DSL

digital subscriber line

DT AG

deutsche telekom ag

DUSS

deutsche umschlaggesellschaft  

schiene-straße m. b. h.

DVB-T

digital Video broadcasting-terrestrial

DVGW

deutsche Vereinigung des gas- und  

Wasserfaches e. V.

E

e

erwartet/erwartungswerte

EBA

eisenbahnbundesamt

ECC

electronic communications committee
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EDIFACT

electronic data interchange For administration, 

commerce and transport

EECmA

european electronic communications Market 

authority

EEG

erneuerbare-energien-gesetz

EEX

european energy exchange ag

EFIS

europäisches Frequenzinformationssystem

EG

europäische gemeinschaft

EIBV

eisenbahninfrastruktur-benutzungsverordnung

EIU

eisenbahninfrastrukturunternehmen

EmCC

european Market coupling company gmbh

EmF

elektromagnetische Felder

EmV

elektromagnetische Verträglichkeit

EmVG

gesetz über die elektromagnetische  

Verträglichkeit von geräten

EmV-RL

richtlinie über die elektromagnetische  

Verträglichkeit

EmVU

elektromagnetische umweltverträglichkeit

EnLAG

energieleitungsausbaugesetz

ENTSO

european network of transmission system 

operators 

EnWG

energiewirtschaftsgesetz

EP

europäisches Parlament

ERG

european regulators group

ERGEG

european regulators group for electricity and 

gas

ERTmS

european rail traffic Management system

ETCS

european train control system

ETSI

european telecommunications standards 

institute

EU

europäische union
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EU-25

Mitgliedsstaaten der europäischen union  

bis einschließlich 2006

EuGH

europäischer gerichtshof

EUWB

european ultra Wide band

EVU

eisenbahnverkehrsunternehmen

EVN

einzelverbindungsnachweis

EWG

electricity Working group

F

FernleitungsVO

Fernleitungsverordnung

FESA

Forum of european supervisory authorities 

FNB

Fernleitungsnetzbetreiber

FreqBZPV

Frequenzbereichszuweisungsplanverordnung

FTEG

gesetz über Funkanlagen und  

telekommunikationseinrichtungen

FTR

Fixed termination rates

G

GABi Gas

grundmodell der ausgleichsleistungs- und 

bilanzierungsregeln im gassektor

GasNEV

gasnetzentgeltverordnung

GasNZV

gasnetzzugangsverordnung

GeLi Gas

geschäftsprozesse für den Wechsel des  

lieferanten im gassektor

GEODE

europäischer Verband der unabhängigen 

strom- und gasverteilerunternehmen

GHz

gigahertz

GKG

gerichtskostengesetz

GPKE

geschäftsprozesse bei der belieferung  

von Kunden mit elektrizität

GPRS

general Packet radio service

GSm

global system for Mobile communications

GSm-R

global system for Mobile communications-rail

GW

gigawatt
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GWB

gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

GWh

gigawattstunde

H

HDSW

harmonisierte dienste von sozialem Wert

H-Gas

high calorific Value gas

HHLA

hamburger hafen und logistik ag

HPA

hamburg Port authority

HSDPA

high speed downlink Packet access

HSUPA

high speed uplink Packet access

HVt

hauptverteiler

I

IARN

international audiotex regulators network

ICP

interconnection Partner

IKT

informations- und Kommunikationstechnologie

ImT

international Mobile telecommunications

IP

internet Protocol

IP-IC

iP-interconnection

IPTV

internet Protocol television

IQ-C

international group for improving the Quality 

of rail transport in the north-south corridor

IRG

independent regulators group

ISDN

integrated services digital network

ISDN-PmX

isdn-Primärmultiplex-anschluss

ISO

independent system operator

ISO/IEC

internationale standardisierungsorganisation

ISP

internet service Provider

IT

informationstechnologie

ITO

independent transmission operator
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ITS

intelligent transport systems

ITU

international telecommunication union

K

K 9/18

Konzept zur Flexibilisierung der Frequenz-

nutzungsrechte in den bereichen 900 Mhz und 

1.800 Mhz

KeL

Kosten der effizienten leistungsbereitstellung

KEP

Kurier-, express- und Paketdienste

kHz

Kilohertz

KOm

europäische Kommission

KraftNAV

Kraftwerks-netzanschlussverordnung

kV

Kilovolt

KVz

Kabelverzweiger

kW

Kilowatt

kWh

Kilowattstunde

KWK

Kraft-Wärme-Kopplung

L

L-Gas

low calorific Value gas

LNG

liquefied natural gas

LTE

long term evolution

LuFV

leistungs- und Finanzierungsvereinbarung

m

mAD

Market abuse directive

messZV

Messzugangsverordnung

mHz

Megahertz

miFID

Markets in Financial instruments directive

mmS

Multimedia Messaging service

mRU

Manner-romberg unternehmensberatung

mTR

Mobile termination rates
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mW

Megawatt

mWh

Megawattstunde

N

NBP

national balancing Point

NBS

nutzungsbedingungen für serviceeinrichtungen

NDAV

niederdruckanschlussverordnung

NGA

next generation access

NGN

next generation network

NHH

nemzeti hirközlési hatóság

NotrufV

Verordnung über notrufverbindungen

NRB

nationale regulierungsbehörde

O

OLG

oberlandesgericht

OPTA

onafhankelijke Post en telecommunicatie 

autoriteit

OVG

oberverwaltungsgericht

P

PDLV

Postdienstleistungsverordnung

PEK

Plan zur erhöhung der Kapazität

PmD

Prüf- und Messdienst

PostG

Postgesetz

PSTN

Public switched telephone network

PUDLV

Post-universaldienstleistungsverordnung

PZA

Postzustellungsauftrag

Q

QES

Qualifizierte elektronische signatur

R

Reg TP

regulierungsbehörde für telekommunikation 

und Post

RFID

radio Frequency identification 
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RL

richtlinie

RNE

rail net europe

RSC

radio spectrum committee

RSPG

radio spectrum Policy group

R&TTE

radio equipment and telecommunications  

terminal equipment and the mutual recognition 

of their conformity

R&TTE-RL

richtlinie über Funkanlagen und  

telekommunikationsendeinrichtungen

S

SAR

spezifische absorptionsrate 

SchuTSEV

Verordnung zum schutz von öffentlichen 

telekommunikationsnetzen und sende- und 

empfangsfunkanlagen

SDR

software defined radio

SES

société européenne des satellites

SFA

stochastic Frontier analysis

SGV

schienengüterverkehr

SigG

signaturgesetz

SmS

short Messaging service

SNB

schienennetz-benutzungsbedingungen

SPFV

schienenpersonenfernverkehr

SPNV

schienenpersonennahverkehr

SRD

short range device

StPO

strafprozessordnung

StromNEV

stromnetzentgeltverordnung

StromNZV

stromnetzzugangsverordnung

T

TAF TSI

telematics application for Freight – technical 

specification for interoperability

TAL

teilnehmeranschlussleitung
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TAP TSI

telematics application for Passengers – 

technical specification for interoperability

TC331

technisches Komitee für postalische  

dienstleistungen

TCAm

telecommunications conformity assessment 

and Market surveillance committee

TCB

telecommunication certification body

TC RRS

technical committee reconfigurable radio 

systems

T-DAB

terrestrial digital audio broadcasting

TEN-E-Leitlinien

leitlinien für die transeuropäischen netze - 

energie

TF

task Force

TK

telekommunikation

TKändG

gesetz zur änderung telekommunikations-

rechtlicher Vorschriften

TKEE

telekommunikationsendeinrichtungen

TKG

telekommunikationsgesetz

TNV

telekommunikations- 

nummerierungsverordnung

TPS

trassenpreissystem

TR

technische richtlinie

TR TKü

technische richtlinie  

telekommunikationsüberwachung

TW

terawatt

TWh

terawattstunde

U

UCTE

union for the coordination of transmission of 

electricity

üNB

übertragungsnetzbetreiber

UIC

internationaler eisenbahnverband

UmTS

universal Mobile telecommunications system

UNEP

umweltprogramm der Vereinten nationen

UWB

ultra Wide band
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UWG

gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb

V

VDSL

Very high speed digital subscriber line

VDV

Verband deutscher Verkehrsunternehmen e. V.

VfOSchli 

novellierte Verfahrensordnung für  

schlichtungsverfahren

VG

Verwaltungsgericht

VKU

Verband kommunaler unternehmen e. V.

VNB

Verteilernetzbetreiber

VoIP

Voice over internet Protocol

W

WALTER

Wireless alliance for testing experiment and 

research

WAPECS

Wireless access Policy for electronic  

communications services

WG

Working group

WIK

Wissenschaftliches institut für infrastruktur 

und Kommunikationsdienste

WImAX

Worldwide interoperability for Microwaves 

access

WLAN

Wireless local area network

WPV

Weltpostverein

WRC

Weltfunkkonferenz

WS EFB

Workstream incentive-based regulation and 

efficiency benchmarking

WTSA

World telecommunication standardization 

assembly

Z

ZDA

zertifizierungsdiensteanbieter
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Ansprechpartner der  
Bundesnetzagentur
Die Bundesnetzagentur bietet Ratsuchenden kompetente Informationen  

und sachkundige Hilfe.

im Folgenden finden sie zu ausgewählten  

themen ihre ansprechpartner.

Allgemeine Fragen zu Telekommunikation, 

Post und Eisenbahnen

tel.: +49 30 22480-500

Fax: +49 30 22480-515

verbraucherservice@bnetza.de

Allgemeine Fragen zu Elektrizität und Gas

tel.: +49 30 22480-500

Fax: +49 30 22480-515

verbraucherservice-energie@bnetza.de 

Rufnummernmissbrauch,  

Dialer und Rufnummern-Spam

tel.: +49 291 9955-206

Fax: +49 6321 934-111

rufnummernmissbrauch@bnetza.de

Rufnummernverwaltung

tel.: +49 661 9730-290

nummernverwaltung@bnetza.de

Auskunftsanspruch zu Rufnummern

Anfragen zu (0)137 und 118

Fax: +49 6131 18-5637

e-Mail zu (0)137:

nummernauskunft-137@bnetza.de 

e-Mail zu 118:

nummernauskunft-118@bnetza.de 

Anfragen zu (0)180

Fax: +49 5231 913-180

e-Mail zu (0)180:

nummernauskunft-180@bnetza.de 

Funkstörungen

tel.: 0180 3 232323

diese servicerufnummer ist 24 stunden am tag 

erreichbar. sie werden automatisch an die für 

sie zuständige außenstelle weitergeleitet.

Druckschriftenversand

tel.: +49 361 7398-272

Fax: +49 361 7398-184

druckschriften.versand@bnetza.de

9 ct/min aus dem Festnetz; 
andere Preise aus den Mobilfunknetzen möglich
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